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ANHANG 2-A 

 

 

STUFENPLÄNE FÜR DEN ZOLLABBAU 

 

 

ABSCHNITT A 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

1. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „Jahr 0“ den Zeitraum ab dem Inkrafttreten dieses 

Abkommens bis zum 31. Dezember jenes Kalenderjahres, in dem das Abkommen in Kraft tritt. 

„Jahr 1“ bezeichnet den Zeitraum ab dem 1. Januar nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens bis 

zum 31. Dezember desselben Kalenderjahres. Jede weitere Zollsenkung wird jeweils am 1. Januar 

des Folgejahres wirksam. 

 

2. Sofern in diesem Anhang nichts anderes bestimmt ist, baut jede Vertragspartei mit 

Inkrafttreten dieses Abkommens all ihre Zölle auf Ursprungswaren der anderen Vertragspartei ab 

oder beseitigt sie. 
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3. Für die Beseitigung der Zölle nach Artikel 2.5 (Beseitigung der Zölle) durch jede 

Vertragspartei gelten für Ursprungswaren der anderen Vertragspartei, die in den Stufenplänen jeder 

Vertragspartei in den Anlagen 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) und 2-A-2 (Stufenplan 

Neuseelands) zu diesem Anhang aufgeführt sind, die folgenden Abbaustufen: 

 

a) Zölle auf Ursprungswaren der Positionen in der Abbaustufe „A“ im Stufenplan einer 

Vertragspartei werden mit Inkrafttreten dieses Abkommens abgebaut. 

 

b) Zölle auf Ursprungswaren der Positionen in der Abbaustufe „B3“ der Anlage 2-A-1 

(Stufenplan der Europäischen Union) werden in vier gleichen jährlichen Schritten ab dem 

Inkrafttreten dieses Abkommens abgebaut, sodass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 

1. Januar des Jahres 3 zollfrei sind. 

 

c) Zölle auf Ursprungswaren der Positionen in der Abbaustufe „B5“ der Anlage 2-A-1 

(Stufenplan der Europäischen Union) werden in sechs gleichen jährlichen Schritten ab dem 

Inkrafttreten dieses Abkommens abgebaut, sodass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 

1. Januar des Jahres 5 zollfrei sind. 
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d) Zölle auf Ursprungswaren der Positionen in der Abbaustufe „B7“ der Anlage 2-A-1 

(Stufenplan der Europäischen Union) werden in acht gleichen jährlichen Schritten ab dem 

Inkrafttreten dieses Abkommens abgebaut, sodass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 

1. Januar des Jahres 7 zollfrei sind. 

 

e) Der auf den Wertzoll entfallende Teil der Zölle auf Ursprungswaren der Positionen in der 

Abbaustufe „A (EP)“ der Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) wird mit 

Inkrafttreten dieses Abkommens abgebaut. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass der 

spezifische Zoll auf Ursprungswaren, der sich dann ergibt, wenn der Einfuhrpreis die 

Einfuhrpreisregelung1 unterschreitet, beibehalten wird.   

 

f) Der auf den Wertzoll entfallende Teil der Zölle auf Ursprungswaren der Positionen in der 

Abbaustufe „B3 (EP)“ der Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) wird in vier 

gleichen jährlichen Schritten ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens bis zum 1. Januar des 

Jahres 3 abgebaut. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass der spezifische Zoll auf 

Ursprungswaren, der sich dann ergibt, wenn der Einfuhrpreis die Einfuhrpreisregelung 

unterschreitet, beibehalten wird. 

 

4. Der Basiszollsatz für die Ermittlung der Zollsätze in einem Abbauschritt einer Position ist der 

am 1. Juli 2018 von jeder Vertragspartei angewandte Meistbegünstigungszollsatz (MBZ). 

 

                                                 

1 Anhang 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1925 der Kommission vom 12. Oktober 
2017 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die 
zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 
vom 7.9.1987, S. 1). 
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5. Für die Zwecke des Zollabbaus nach Artikel 2.5 (Beseitigung der Zölle) werden die Zollsätze 

bei jedem Abbauschritt mindestens auf das nächste Zehntel eines Prozentpunktes abgerundet; 

werden die Zollsätze in Währungseinheiten ausgedrückt, werden sie mindestens auf die nächste 

zweite Stelle nach dem Komma der amtlichen Währungseinheit der Vertragspartei abgerundet. 

 

6. Dieser Anhang beruht auf dem Harmonisierten System in der am 1. Januar 2017 geänderten 

Fassung. 

 

 

ABSCHNITT B 

 

VERWALTUNG VON ZOLLKONTINGENTEN 

 

7. In diesem Abschnitt sind die im Rahmen dieses Abkommens festgelegten Zollkontingente 

(tariff rate quotas, im Folgenden „TRQ“) dargelegt, die die Einfuhrvertragspartei ab dem 

Inkrafttreten dieses Abkommens auf bestimmte Ursprungserzeugnisse der Ausfuhrvertragspartei 

anwendet. 

 

8. Jede Vertragspartei sorgt für eine transparente, objektive und diskriminierungsfreie 

Verwaltung der im Rahmen dieses Abkommens festgelegten Zollkontingente. 

 

9. Welche Waren unter die einzelnen Zollkontingente fallen, ist aus der Überschrift des 

Absatzes, in dem das Zollkontingent festgelegt ist, in Abschnitt C (Zollkontingente der Union) 

allgemein ersichtlich. Diese Überschriften dienen lediglich dem besseren Verständnis dieses 

Anhangs und ändern oder ersetzen nicht den Anwendungsbereich, der durch die Angabe der 

Zolltarifpositionen für jedes Zollkontingent in Abschnitt C (Zollkontingente der Union) festgelegt 

ist. 
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10. Entspricht das Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens nicht dem 1. Januar, so wird die 

Zollkontingentsmenge für das betreffende Jahr als Anteil an der jährlichen Zollkontingentsmenge 

berechnet, die der Anzahl der verbleibenden Tage in diesem Jahr geteilt durch die Anzahl der Tage 

in diesem Jahr entspricht. In allen darauffolgenden Jahren, in denen das Zollkontingent in Kraft ist, 

stehen die gesamten jährlichen Zollkontingentsmengen ab dem 1. Januar zur Verfügung. 

 

11. Die Mengen von Ursprungswaren, die innerhalb eines im Rahmen dieses Abkommens 

festgelegten Zollkontingents eingeführt wurden, dürfen nicht auf die Kontingentsmenge 

angerechnet werden, die für diese Waren nach dem WTO-Zolltarif für die Einfuhrvertragspartei 

oder einem anderen Handelsabkommen vorgesehen ist. 

 

12. Die Vertragsparteien dürfen keine bilateralen Schutzmaßnahmen auf Waren anwenden, die 

innerhalb eines im Rahmen dieses Abkommens festgelegten Zollkontingents eingeführt werden, 

und halten solche Maßnahmen auch nicht aufrecht. 

 

13. Für den Zugang zu einem im Rahmen dieses Abkommens festgelegten Zollkontingent, mit 

Ausnahme der in Absatz 14 Buchstabe b genannten Zollkontingente, muss der Einführer eine 

gültige Berechtigungsbescheinigung vorlegen, die von der Ausfuhrvertragspartei oder einer von 

dieser Vertragspartei beauftragten Behörde ausgestellt wurde und für die Waren gilt. Die 

Ausfuhrvertragspartei stellt sicher, dass Berechtigungsbescheinigungen nur bis zu der für das 

jeweilige Zollkontingent geltenden Menge ausgestellt werden. 
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14. Es gelten die folgenden Einfuhrbestimmungen: 

 

a) Einfuhren im Rahmen der Zollkontingente „TRQ-2 Frisches/Gekühltes Schaf- und 

Ziegenfleisch“, „TRQ-3 Gefrorenes Schaf- und Ziegenfleisch“ und „TRQ-7 

Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse (Processed Agricultural Products – PAPs) auf 

Milchbasis und proteinreiche Molke“ (im Folgenden „TRQ-7 Milch-PAPs und proteinreiche 

Molke“) erfolgen nach dem Windhundverfahren, nachdem der Einführer eine gültige 

Berechtigungsbescheinigung gemäß Absatz 19 vorgelegt hat. Einfuhrlizenzen sind nicht 

erforderlich. 

 

b) Einfuhren im Rahmen des Zollkontingents „TRQ-8 Zuckermais“ und „TRQ-9 Ethanol“ 

werden von der Einfuhrvertragspartei verwaltet, die alle einschlägigen Informationen über die 

Verwaltung der Kontingente, einschließlich der verfügbaren Menge, rechtzeitig und 

kontinuierlich veröffentlicht.   

 

c) Einfuhren innerhalb aller anderen im Rahmen dieses Abkommens festgelegten 

Zollkontingente erfolgen auf der Grundlage einer Einfuhrlizenz, die auf Antrag erteilt wird, 

sofern der Einführer eine gültige Berechtigungsbescheinigung gemäß Absatz 19 vorlegt. Die 

Einfuhrlizenzen werden unverzüglich nach Vorlage der Berechtigungsbescheinigung erteilt 

und sind bis zum Ende des Kontingentsjahres gültig. 

 

15. Sofern nicht einvernehmlich vereinbart, unterliegen Einfuhren innerhalb von im Rahmen 

dieses Abkommens festgelegten Zollkontingenten keinen zusätzlichen Bestimmungen, 

Bedingungen oder Beschränkungen als den in Absatz 14 genannten. 
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16. Mit Ausnahme der in Absatz 14 Buchstabe a genannten Zollkontingente sieht die 

Einfuhrvertragspartei einen Mechanismus vor, nach dem nicht genutzte Einfuhrlizenzen rechtzeitig 

und auf transparente Weise zurückgegeben und bis zum Ende des Kontingentsjahres neu erteilt 

werden können. 

 

17. Die Ausfuhrvertragspartei teilt der Einfuhrvertragspartei unverzüglich den Namen der 

beauftragten Behörde, die zur Ausstellung von Berechtigungsbescheinigungen befugt ist, sowie das 

Format der verwendeten Bescheinigung mit. 

 

18. Die ausstellenden Behörden der Ausfuhrvertragspartei übermitteln der Einfuhrvertragspartei 

unverzüglich eine Kopie der jeweiligen beglaubigten Berechtigungsbescheinigung mit einer 

Beschreibung der Waren, der Gesamtmenge der betroffenen Waren und der Gültigkeitsdauer (bis 

zum Ende des geltenden Kontingentsjahres). Die ausstellenden Behörden der Ausfuhrvertragspartei 

unterrichten gegebenenfalls über die Aufhebung oder Berichtigung bzw. Änderung einer 

Berechtigungsbescheinigung. 

 

19. Jede Berechtigungsbescheinigung 

 

a) trägt eine individuelle Seriennummer, die von der ausstellenden Behörde zugewiesen wird, 

 

b) ist nur gültig, wenn sie von der ausstellenden Behörde unter Angabe der laufenden 

Nummer(n) des betreffenden Zollkontingents oder der betreffenden Zollkontingente 

ordnungsgemäß ausgefüllt und abgezeichnet ist, und 
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c) gilt als ordnungsgemäß abgezeichnet, wenn sie den Ort und das Datum der Ausstellung 

enthält und ein gedrucktes Siegel oder den Stempel der ausstellenden Behörde sowie die 

Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person oder Personen trägt. 

 

Etwaige zusätzliche Anforderungen in Bezug auf die Berechtigungsbescheinigung werden 

einvernehmlich festgelegt. 

 

20. Bei Fragen, die Zollkontingente betreffen oder damit in Zusammenhang stehen, kann eine 

Vertragspartei die andere Vertragspartei schriftlich ersuchen, 

 

a) eine Sitzung des Ausschusses „Warenhandel“ einzuberufen, 

 

b) unverzüglich auf spezifische Fragen zu antworten und 

 

c) unverzüglich Informationen zu dem betreffenden Zollkontingent oder den betreffenden 

Zollkontingenten zu übermitteln. 

 

 

ABSCHNITT C 

 

ZOLLKONTINGENTE DER UNION 

 

21. Zollkontingent „TRQ-1 Rind“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-1 Rind“ der Anlage 2-A-1 

(Stufenplan der Europäischen Union), die unter Buchstabe b aufgeführt sind, unterliegen ab 

dem Inkrafttreten dieses Abkommens der folgenden Kontingentierung: 
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Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t) –  

in Schlachtkörperäquivalent) 

Kontingentszollsatz 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 3 333 t 7,5 % 

Jahr 1 4 286 t 7,5 % 

Jahr 2 5 238 t 7,5 % 

Jahr 3 6 190 t 7,5 % 

Jahr 4 7 143 t 7,5 % 

Jahr 5 8 095 t 7,5 % 

Jahr 6 9 048 t 7,5 % 

Jahr 7 
und folgende Jahre 

10 000 t 7,5 % 

 

b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Tarifpositionen: 0201, 0202, 0206.10.95, 

0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (nur Rind), 

ex 1502.90.90 (nur Rind) und 1602.502 für Erzeugnisse von Tieren, die unter 

neuseeländischen Weidewirtschaftsbedingungen aufgezogen wurden. Zur Klarstellung sei 

angemerkt, dass dies keine gewerblichen Mastbetriebe umfasst. 

 

c) Waren aus Neuseeland, die im Rahmen des bestehenden länderspezifischen WTO-

Kontingents der Union für neuseeländisches Rindfleisch gemäß der 

Durchführungsverordnung (EU) 2020/7613 der Kommission (laufende 

Kontingentsnummer 09.4454) in die Union eingeführt werden, unterliegen ab dem Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Abkommens einem Zollsatz von 7,5 %. 

 

                                                 

2 Für die Tarifpositionen ex 1502.10.90 und ex 1502.90.90 beträgt der geltende 
Kontingentszollsatz 3,2 %, wobei der Basiszollsatz in Anlage 2-A-1 (Stufenplan der 
Europäischen Union) festgelegt ist. 

3 Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 der Kommission vom 17. Dezember 2019 mit 
Durchführungsbestimmungen zu den Verordnungen (EU) Nr. 1306/2013, (EU) Nr. 1308/2013 
und (EU) Nr. 510/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das 
Verwaltungssystem für Zollkontingente mit Lizenzen (ABl. EU L 185 vom 12.6.2020, S. 24). 
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d) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist. 

 

e) Bei der Berechnung der im Rahmen des Zollkontingents „TRQ-1 Rind“ eingeführten Mengen 

werden zur Umrechnung von Warengewicht in Schlachtkörperäquivalent die 

Umrechnungsfaktoren nach Abschnitt D verwendet. 

 

22. Zollkontingent „TRQ-2 Frisches/Gekühltes Schaf- und Ziegenfleisch“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-2 Frisches/Gekühltes Schaf- 

und Ziegenfleisch“ der Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union), die unter 

Buchstabe b aufgeführt sind, unterliegen ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens der 

folgenden Kontingentierung: 

 

Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t) –  

in Schlachtkörperäquivalent) 

Kontingentszollsatz 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 4 433 t 0 % 

Jahr 1 5 911 t 0 % 

Jahr 2 7 389 t 0 % 

Jahr 3 8 867 t 0 % 

Jahr 4 10 344 t 0 % 

Jahr 5 11 822 t 0 % 

Jahr 6  
und folgende Jahre 

13 300 t 0 % 
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b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Tarifpositionen: 0204.10.00, 0204.21.00, 

0204.22.10, 0204.22.30, 0204.22.50, 0204.22.90, 0204.23.00, 0204.50.11, 0204.50.13, 

0204.50.15, 0204.50.19, 0204.50.31, 0204.50.39, ex 0210.99.21 (nur frisch/gekühlt) und 

ex 0210.99.29 (nur frisch/gekühlt). 

 

c) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist. 

 

d) Bei der Berechnung der im Rahmen des Zollkontingents „TRQ-2 Frisches/Gekühltes Schaf- 

und Ziegenfleisch“ eingeführten Mengen werden zur Umrechnung von Warengewicht in 

Schlachtkörperäquivalent die Umrechnungsfaktoren nach Abschnitt D verwendet. 

 

23. Zollkontingent „TRQ-3 Gefrorenes Schaf- und Ziegenfleisch“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-3 Gefrorenes Schaf- und 

Ziegenfleisch“ der Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union), die unter Buchstabe b 

aufgeführt sind, unterliegen ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens der folgenden 

Kontingentierung: 
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Jahr 
Gesamtmenge  

(in Tonnen (t) –  
in Schlachtkörperäquivalent) 

Kontingentszollsatz 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 8 233 t 0 % 

Jahr 1 10 978 t 0 % 

Jahr 2 13 722 t 0 % 

Jahr 3 16 467 t 0 % 

Jahr 4 19 211 t 0 % 

Jahr 5 21 956 t 0 % 

Jahr 6  
und folgende Jahre 

24 700 t 0 % 

 

b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Tarifpositionen: 0204.30.00, 0204.41.00, 

0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 

0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (nur gefroren) 

und ex 0210.99.29 (nur gefroren). 

 

c) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist. 

 

d) Bei der Berechnung der im Rahmen des Zollkontingents „TRQ-3 Gefrorenes Schaf- und 

Ziegenfleisch“ eingeführten Mengen werden zur Umrechnung von Warengewicht in 

Schlachtkörperäquivalent die Umrechnungsfaktoren nach Abschnitt D verwendet. 
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24. Zollkontingent „TRQ-4 Milchpulver“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-4 Milchpulver“ der Anlage 2-

A-1 (Stufenplan der Europäischen Union), die unter Buchstabe b aufgeführt sind, unterliegen 

ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens der folgenden Kontingentierung: 

 

Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t)) 

Kontingentszollsatz 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 5 000 t 20 % des MBZ 

Jahr 1 6 428 t 20 % des MBZ 

Jahr 2 7 857 t 20 % des MBZ 

Jahr 3 9 286 t 20 % des MBZ 

Jahr 4 10 714 t 20 % des MBZ 

Jahr 5 12 143 t 20 % des MBZ 

Jahr 6 13 571 t 20 % des MBZ 

Jahr 7  
und folgende Jahre 

15 000 t 20 % des MBZ 

 

b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Unterpositionen: 0402.10, 0402.21 und 

0402.29. 

 

c) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist. 
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25. Zollkontingent „TRQ-5 Butter“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-5 Butter“ der Anlage 2-A-1 

(Stufenplan der Europäischen Union), die unter Buchstabe b aufgeführt sind, unterliegen ab 

dem Inkrafttreten dieses Abkommens der folgenden Kontingentierung: 

 

Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t)) 

Kontingentszollsatz  
(% des MBZ) 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 5 000 t 20 % des MBZ 

Jahr 1 6 428 t 15 % des MBZ 

Jahr 2 7 857 t 13,33 % des MBZ 

Jahr 3 9 286 t 11,64 % des MBZ 

Jahr 4 10 714 t 9,98 % des MBZ 

Jahr 5 12 143 t 8,32 % des MBZ 

Jahr 6 13 571 t 6,66 % des MBZ 

Jahr 7  
und folgende Jahre 

15 000 t 5 % des MBZ 

 

b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Unterpositionen: 0405.10, 0405.20 und 

0405.90. 

 

c) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist. 
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d) Waren aus Neuseeland, die im Rahmen der bestehenden länderspezifischen WTO-

Kontingente der Union für neuseeländische Butter gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 

2020/761 der Kommission (laufende Kontingentsnummern 09.4182 und 09.4195) in die 

Union eingeführt werden, unterliegen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens 

der in den nachstehenden Tabellen dargelegten Kontingentierung und den zusätzlichen 

Bestimmungen zur Verwaltung der Zollkontingente gemäß Buchstabe f: 

 

Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t)) 

Kontingentszollsatz  
(% des MBZ) 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 21 000 t 20 % des MBZ 

Jahr 1 21 000 t 15 % des MBZ 

Jahr 2 21 000 t 13,33 % des MBZ 

Jahr 3 21 000 t 11,64 % des MBZ 

Jahr 4 21 000 t 9,98 % des MBZ 

Jahr 5 21 000 t 8,32 % des MBZ 

Jahr 6 21 000 t 6,66 % des MBZ 

Jahr 7  
und folgende Jahre 

21 000 t 5 % des MBZ 

 

und 
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Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t)) 

Kontingentszollsatz  
(% des MBZ) 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 14 000 t 30 % des MBZ 

Jahr 1 14 000 t 30 % des MBZ 

Jahr 2 14 000 t 30 % des MBZ 

Jahr 3 14 000 t 30 % des MBZ 

Jahr 4 14 000 t 30 % des MBZ 

Jahr 5 14 000 t 30 % des MBZ 

Jahr 6 14 000 t 30 % des MBZ 

Jahr 7  
und folgende Jahre 

14 000 t 30 % des MBZ 

 

e) Das unter Buchstabe d genannte WTO-Kontingent gilt für Waren der Unterposition 0405.10. 

 

f) Die laufenden Nummern des WTO-Kontingents gemäß Buchstabe d werden 

zusammengefasst, und die Aufteilung zwischen traditionellen und neuen Einführern entfällt. 

Zollkontingentsteilzeiträume entfallen ebenfalls. 

 

26. Zollkontingent „TRQ-6 Käse“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-6 Käse“ der Anlage 2-A-1 

(Stufenplan der Europäischen Union), die unter Buchstabe b aufgeführt sind, unterliegen ab 

dem Inkrafttreten dieses Abkommens der folgenden Kontingentierung: 
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Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t)) 

Kontingentszollsatz 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 8 333 t 0 % 

Jahr 1 10 714 t 0 % 

Jahr 2 13 095 t 0 % 

Jahr 3 15 467 t 0 % 

Jahr 4 17 857 t 0 % 

Jahr 5 20 238 t 0 % 

Jahr 6 22 619 t 0 % 

Jahr 7  
und folgende Jahre 

25 000 t 0 % 

 

b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Unterpositionen: 0406.10, 0406.20, 

0406.30, 0406.40 und 0406.90. Ab dem 1. Januar des Jahres 7 dürfen neuseeländische 

Ursprungswaren der Unterpositionen 0406.30 und 0406.40 nicht auf die unter Buchstabe a 

genannten Mengen angerechnet werden. 

 

c) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist; hiervon ausgenommen 

sind die Unterpositionen 0406.30 und 0406.40, für die die Zölle gemäß den Bestimmungen 

der Abbaustufe „B7“ beseitigt werden. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de18 

d) Waren aus Neuseeland, die im Rahmen des bestehenden länderspezifischen WTO-

Kontingents der Union für neuseeländischen Käse gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 

2020/761 der Kommission (laufende Kontingentsnummer 09.4514 und 09.45154) in die 

Union eingeführt werden, sind ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens in einer jährlichen 

Gesamtmenge von 6031 Tonnen zollfrei. 

 

27. Zollkontingent „TRQ-7 Milch-PAPs und proteinreiche Molke“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-7 Milch-PAPs und 

proteinreiche Molke“ der Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union), die unter 

Buchstabe b aufgeführt sind, unterliegen ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens der 

folgenden Kontingentierung: 

 

Jahr Gesamtmenge  
(in Tonnen (t)) 

Kontingentszollsatz 

Jahr 0 (Inkrafttreten) 1 167 t 0 % 

Jahr 1 1 556 t 0 % 

Jahr 2 1 945 t 0 % 

Jahr 3 2 334 t 0 % 

Jahr 4 2 722 t 0 % 

Jahr 5 3 111 t 0 % 

Jahr 6  
und folgende Jahre 

3 500 t 0 % 

 

                                                 

4 Diese beiden Kontingente werden ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens 
zusammengefasst, und der Anwendungsbereich wird auf alle 0406-Tarifpositionen 
ausgeweitet. 
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b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Tarifpositionen: 0404.10.12, 0404.10.14, 

0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81, 0404.90.83, 0404.90.89, 

1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 und 3502.20.99. 

 

c) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist. 

 

28. Zollkontingent „TRQ-8 Zuckermais“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-8 Zuckermais“ der 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union), die unter Buchstabe b aufgeführt sind, 

sind ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens in einer jährlichen Gesamtmenge von 

800 Tonnen zollfrei. 

 

b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Tarifpositionen: 0710.40.00 und 2005.80. 

 

c) Eingeführte Ursprungswaren, die die unter Buchstabe a genannten Gesamtmengen 

überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach Anlage 2-A-1 (Stufenplan der 

Europäischen Union) oder dem geltenden Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher 

Satz niedriger ist. 
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29. Zollkontingent „TRQ-9 Ethanol“ 

 

a) Ursprungswaren der Positionen mit der Kennzeichnung „TRQ-9 Ethanol“ der Anlage 2-A-1 

(Stufenplan der Europäischen Union), die unter Buchstabe b aufgeführt sind, sind ab dem 

Inkrafttreten dieses Abkommens in einer jährlichen Gesamtmenge von 4000 Tonnen zollfrei. 

 

b) Buchstabe a gilt für Ursprungswaren der folgenden Tarifpositionen: 2207.10.00, 2207.20.00 

und 2208.90.99. 

 

c) Ursprungswaren, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführt werden und die unter 

Buchstabe a genannten Gesamtmengen überschreiten, unterliegen dem Basiszollsatz nach 

Anlage 2-A-1 (Stufenplan der Europäischen Union) oder dem geltenden 

Meistbegünstigungszollsatz, je nachdem, welcher Satz niedriger ist. 

 

 

ABSCHNITT D 

 

UMRECHNUNGSFAKTOREN 

 

30. Für die Zollkontingente „TRQ-1 Rind“, „TRQ-2 Frisches/Gekühltes Schaf- und 

Ziegenfleisch“ und „TRQ-3 Gefrorenes Schaf- und Ziegenfleisch“ werden zur Umrechnung von 

Warengewicht in Schlachtkörperäquivalent folgende Faktoren verwendet: 

 

a) Zollkontingent „TRQ-1 Rind“ gemäß Absatz 21: 
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Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

0201.10.00 Ganze oder halbe Tierkörper von Rindern, frisch oder 
gekühlt 

100 % 

0201.20.20 „quartiers compensés“ von Rindern, mit Knochen, frisch 
oder gekühlt 

100 % 

0201.20.30 Vorderviertel von Rindern, zusammen oder getrennt, mit 
Knochen, frisch oder gekühlt 

100 % 

0201.20.50 Hinterviertel von Rindern, zusammen oder getrennt, mit 
Knochen, frisch oder gekühlt 

100 % 

0201.20.90 Fleisch von Rindern, mit Knochen (ausgenommen ganze 
oder halbe Tierkörper, „quartiers compensés“, Vorder- und 
Hinterviertel), frisch oder gekühlt 

100 % 

0201.30.00 Fleisch von Rindern, ohne Knochen, frisch oder gekühlt 130 % 

0202.10.00 Ganze oder halbe Tierkörper von Rindern, gefroren 100 % 

0202.20.10 „quartiers compensés“ von Rindern, mit Knochen, gefroren 100 % 

0202.20.30 Vorderviertel von Rindern, zusammen oder getrennt, mit 
Knochen, gefroren 

100 % 

0202.20.50 Hinterviertel von Rindern, zusammen oder getrennt, mit 
Knochen, gefroren 

100 % 

0202.20.90 Fleisch von Rindern, mit Knochen (ausgenommen ganze 
oder halbe Tierkörper, „quartiers compensés“, Vorder- und 
Hinterviertel), gefroren 

100 % 

0202.30.10 Vorderviertel von Rindern, ohne Knochen, ganz oder in 
höchstens fünf Teile zerlegt, jedes Vorderviertel in einem 
einzigen Gefrierblock aufgemacht; „quartiers compensés“ 
in zwei Gefrierblöcken aufgemacht, der eine das 
Vorderviertel enthaltend, ganz oder in höchstens fünf Teile 
zerlegt, der andere das Hinterviertel enthaltend, in einem 
Stück, ohne Filet, gefroren 

130 % 
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Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

0202.30.50 Als „crops“, „chucks and blades“ und „briskets“ 
bezeichnete Teile, ohne Knochen, gefroren 

130 % 

0202.30.90 Fleisch von Rindern, ohne Knochen (ausgenommen 
Vorderviertel ganz oder in höchstens fünf Teile zerlegt, 
jedes Vorderviertel in einem einzigen Gefrierblock 
aufgemacht; „quartiers compensés“ in zwei Gefrierblöcken 
aufgemacht, der eine das Vorderviertel enthaltend, ganz 
oder in höchstens fünf Teile zerlegt, der andere das 
Hinterviertel enthaltend, in einem Stück, ohne Filet), 
gefroren 

130 % 

0206.10.95 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, 
Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch 
(ausgenommen zum Herstellen von Arzneimitteln), frisch 
oder gekühlt 

100 % 

0206.29.91 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, 
Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch 
(ausgenommen zum Herstellen von Arzneimitteln), 
gefroren 

100 % 

0210.20.10 Fleisch von Rindern, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder 
geräuchert, mit Knochen 

100 % 

0210.20.90 Fleisch von Rindern, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder 
geräuchert, ohne Knochen 

135 % 

0210.99.51 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, 
gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert; 
Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch 

100 % 

0210.99.59 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, 
gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert 
(ausgenommen Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und 
Saumfleisch) 

100 % 

ex 1502.10.90 
 

(nur Rind) 

Fett von Rindern, ausgenommen solches der Position 1503 
und Talg, nicht zu industriellen Zwecken (ausgenommen 
zum Herstellen von Lebensmitteln) 

100 % 

ex 1502.90.90 
 

(nur Rind) 

Fett von Rindern, ausgenommen solches der Position 1503 
und Talg, nicht zu industriellen Zwecken (ausgenommen 
zum Herstellen von Lebensmitteln) 

100 % 
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Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

1602.50.10 Fleischzubereitungen von Rindern, Fleisch oder 
Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet oder haltbar gemacht 
(ausgenommen Lebern und homogenisierte Zubereitungen); 
nicht gegart; Mischungen aus gegartem Fleisch oder 
gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem 
Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen 

100 % 

1602.50.31 Fleischzubereitungen von Rindern, Fleisch oder 
Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet oder haltbar gemacht 
(ausgenommen Lebern und homogenisierte Zubereitungen); 
Corned Beef, in luftdicht verschlossenen Behältnissen 

100 % 

1602.50.95 Fleischzubereitungen von Rindern, Fleisch oder 
Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet oder haltbar gemacht 
(ausgenommen Lebern und homogenisierte Zubereitungen); 
andere 

100 % 

 

b) Zollkontingent „TRQ-2 Frisches/Gekühltes Schaf- und Ziegenfleisch“ gemäß Absatz 22: 

 

Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

0204.10.00 Fleisch von Lämmern, ganze oder halbe Tierkörper, frisch 
oder gekühlt 

100 % 

0204.21.00 Fleisch von Schafen, ganze oder halbe Tierkörper, frisch 
oder gekühlt 

100 % 

0204.22.10 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), Vorderteile 
oder halbe Vorderteile, frisch oder gekühlt 

100 % 

0204.22.30 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), Rippenstücke 
und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke und/oder 
halbe Keulenenden, frisch oder gekühlt  

100 % 

0204.22.50 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), 
Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke, frisch oder 
gekühlt 

100 % 

0204.22.90 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), andere, frisch 
oder gekühlt 

100 % 

0204.23.00.11 Fleisch von Lämmern, Hauslämmern, ohne Knochen, frisch 167 % 
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Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

oder gekühlt 

0204.23.00.19 Fleisch von Schafen, Hausschafen, ohne Knochen, frisch 
oder gekühlt 

181 % 
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Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

0204.23.00.91 Fleisch von Lämmern, andere, ohne Knochen, frisch oder 
gekühlt 

167 % 

0204.23.00.99 Fleisch von Schafen, andere, ohne Knochen, frisch oder 
gekühlt 

181 % 

0204.50.11 Fleisch von Ziegen, ganze oder halbe Tierkörper, frisch 
oder gekühlt 

100 % 

0204.50.13 Fleisch von Ziegen, Vorderteile oder halbe Vorderteile, 
frisch oder gekühlt 

100 % 

0204.50.15 Fleisch von Ziegen, Rippenstücke und/oder Keulenenden 
oder halbe Rippenstücke und/oder halbe Keulenenden, 
frisch oder gekühlt 

100 % 

0204.50.19 Fleisch von Ziegen, Schwanzstücke oder halbe 
Schwanzstücke, frisch oder gekühlt 

100 % 

0204.50.31 Fleisch von Ziegen, andere Teile mit Knochen, frisch oder 
gekühlt 

100 % 

0204.50.39 Fleisch von Ziegen, andere Teile ohne Knochen, frisch oder 
gekühlt 

167 % 
(Ziegenlämmer)  
181 % (andere) 

ex 0210.99.21 
(frisch/gekühlt) 

Haltbar gemachtes Fleisch von Schafen und genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse von Schafen, gesalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder geräuchert, und genießbares Mehl 
von Fleisch von Schafen oder von 
Schlachtnebenerzeugnissen von Schafen, mit Knochen, 
frisch oder gekühlt 

100 % 

ex 0210.99.29 
(frisch/gekühlt) 

Haltbar gemachtes Fleisch von Schafen und genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse von Schafen, gesalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder geräuchert, und genießbares Mehl 
von Fleisch von Schafen oder von 
Schlachtnebenerzeugnissen von Schafen, ohne Knochen, 
frisch oder gekühlt 

167 % 

 

c) Zollkontingent „TRQ-3 Gefrorenes Schaf- und Ziegenfleisch“ gemäß Absatz 23: 

 

Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

0204.30.00 Fleisch von Lämmern, ganze oder halbe Tierkörper, 
gefroren 

100 % 
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Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

0204.41.00 Fleisch von Schafen, ganze oder halbe Tierkörper, gefroren 100 % 

0204.42.10 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), Vorderteile 
oder halbe Vorderteile, gefroren 

100 % 

0204.42.30 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), Rippenstücke 
und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke und/oder 
halbe Keulenenden, gefroren 

100 % 
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Tarifposition  
(Code der 
KN 2018) 

Beschreibung der Tarifposition  
(nur zur Veranschaulichung) 

Umrechnungsfaktor 

0204.42.50 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), 
Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke, gefroren 

100 % 

0204.42.90 Fleisch von Schafen oder Lämmern, Teile mit Knochen 
(ausgenommen ganze oder halbe Tierkörper), andere, 
gefroren 

100 % 

0204.43.10 Fleisch von Lämmern, ohne Knochen, gefroren 167 % 

0204.43.90 Fleisch von Schafen, ohne Knochen, gefroren 181 % 

0204.50.51 Fleisch von Ziegen, ganze oder halbe Tierkörper, gefroren 100 % 

0204.50.53 Fleisch von Ziegen, Vorderteile oder halbe Vorderteile, 
gefroren 

100 % 

0204.50.55 Fleisch von Ziegen, Rippenstücke und/oder Keulenenden 
oder halbe Rippenstücke und/oder halbe Keulenenden, 
gefroren 

100 % 

0204.50.59 Fleisch von Ziegen, Schwanzstücke oder halbe 
Schwanzstücke, gefroren 

100 % 

0204.50.71 Fleisch von Ziegen, andere Teile mit Knochen, gefroren 100 % 

0204.50.79 Fleisch von Ziegen, andere Teile ohne Knochen, gefroren 167 % 
(Ziegenlämmer)  
181 % (andere) 

ex 0210.99.21 
(gefroren) 

Haltbar gemachtes Fleisch von Schafen und genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse von Schafen, gesalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder geräuchert, und genießbares Mehl 
von Fleisch von Schafen oder von 
Schlachtnebenerzeugnissen von Schafen, mit Knochen, 
gefroren 

100 % 

ex 0210.99.29 
(gefroren) 

Haltbar gemachtes Fleisch von Schafen und genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse von Schafen, gesalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder geräuchert, und genießbares Mehl 
von Fleisch von Schafen oder von 
Schlachtnebenerzeugnissen von Schafen, ohne Knochen, 
gefroren 

167 % 

 

 

________________ 
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ANHANG 3-A 

 

 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSPEZIFISCHEN 

URSPRUNGSREGELN 

 

BEMERKUNG 1 

 

Allgemeine Grundsätze 

 

(1) In diesem Anhang werden die allgemeinen Regeln für die anwendbaren Anforderungen des 

Anhangs 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) gemäß Artikel 3.2 (Allgemeine 

Voraussetzungen für Ursprungserzeugnisse) Absatz 1 Buchstabe c festgelegt. 

 

2. Für die Zwecke dieses Anhangs und des Anhangs 3-B (Erzeugnisspezifische 

Ursprungsregeln) sind die Anforderungen an die Ursprungseigenschaft eines Erzeugnisses nach 

Artikel 3.2 (Allgemeine Voraussetzungen für Ursprungserzeugnisse) Absatz 1 Buchstabe c dieses 

Abkommens eine zolltarifliche Neueinreihung, ein Herstellungsverfahren, ein Höchstwert oder ein 

Höchstgewicht an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft oder jede andere Anforderung, die in 

diesem Anhang und in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) festgelegt ist. 

 

3. Wird in einer erzeugnisspezifischen Ursprungsregel auf ein Gewicht verwiesen, so handelt es 

sich um das Nettogewicht, also das Gewicht eines Vormaterials oder eines Erzeugnisses ohne das 

Gewicht der Verpackung. 

 

4. Dieser Anhang und Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) beruhen auf dem 

Harmonisierten System in der am 1. Januar 2022 geänderten Fassung. 
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BEMERKUNG 2 

 

Aufbau der Liste der erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln 

 

1. Bemerkungen zu Abschnitten oder Kapiteln sind, soweit zutreffend, zusammen mit den 

erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln für die jeweiligen Abschnitte, Kapitel, Positionen oder 

Unterpositionen zu lesen. 

 

2. Jede erzeugnisspezifische Ursprungsregel in Spalte 2 des Anhangs 3-B (Erzeugnisspezifische 

Ursprungsregeln) gilt für die einschlägigen Erzeugnisse in Spalte 1 des Anhangs 3-B 

(Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln). 

 

3. Unterliegt ein Erzeugnis alternativen erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln, so gilt das 

Erzeugnis als Ursprungserzeugnis einer Vertragspartei, wenn eine der Alternativen erfüllt wird. In 

solchen Fällen werden alternative erzeugnisspezifische Regeln durch ein Semikolon (;) getrennt, 

wobei nach dem letzten Semikolon ein „oder“ folgt. 

 

4. Unterliegt ein Erzeugnis einer erzeugnisspezifischen Ursprungsregel mit mehreren 

Voraussetzungen, so gilt das Erzeugnis nur dann als Ursprungserzeugnis einer Vertragspartei, wenn 

es alle Voraussetzungen erfüllt. In solchen Fällen werden kumulative erzeugnisspezifische Regeln 

mit mehreren Voraussetzungen durch ein Semikolon (;) getrennt, wobei nach dem letzten 

Semikolon ein „und“ folgt. 

 

5. Für die Zwecke dieses Anhangs und des Anhangs 3-B (Erzeugnisspezifische 

Ursprungsregeln) gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 

a) „Abschnitt“ bezeichnet einen Abschnitt des Harmonisierten Systems; 
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b) „Kapitel“ bezeichnet die ersten beiden Ziffern der Tarifnummer des Harmonisierten Systems; 

 

c) „Position“ bezeichnet die ersten vier Ziffern der Tarifnummer des Harmonisierten Systems;   

 

d) „Unterposition“ bezeichnet die ersten sechs Ziffern der Tarifnummer des Harmonisierten 

Systems. 

 

6. Für die Zwecke der erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln auf der Grundlage einer 

zolltariflichen Neueinreihung5 gelten folgende Abkürzungen: 

 

a) „CC“ bezeichnet das Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jedes 

Kapitels, ausgenommen aus Vormaterialien desselben Kapitels wie das Erzeugnis; das 

bedeutet, dass alle bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft eine zolltarifliche Neueinreihung auf der Ebene der Zweisteller des 

Harmonisierten Systems erfahren müssen (also eine Neueinreihung in ein anderes Kapitel); 

 

b) „CTH“ bezeichnet das Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder 

Position, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis; das 

bedeutet, dass alle bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft eine zolltarifliche Neueinreihung auf der Ebene der Viersteller des 

Harmonisierten Systems erfahren müssen (also eine Neueinreihung in eine andere Position);   

 

c) „CTSH“ bezeichnet das Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder 

Unterposition, ausgenommen aus Vormaterialien derselben Unterposition wie das Erzeugnis; 

das bedeutet, dass alle bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft eine zolltarifliche Neueinreihung auf der Ebene der Sechssteller des 

Harmonisierten Systems erfahren müssen (also eine Neueinreihung in eine andere 

Unterposition). 

                                                 

5 Zur Klarstellung: Gilt für eine Gruppe von Positionen oder Unterpositionen eine einzige 
erzeugnisspezifische Ursprungsregel, in der eine Neueinreihung in eine andere Position oder 
Unterposition vorgesehen ist, kann diese Neueinreihung von jeder anderen Position oder 
Unterposition aus erfolgen, gegebenenfalls auch von einer anderen Position oder 
Unterposition innerhalb der Gruppe. 
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BEMERKUNG 3 

 

Anwendung der erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln 

 

1. Artikel 3.2 (Allgemeine Voraussetzungen für Ursprungserzeugnisse) Absatz 2 betreffend 

Erzeugnisse, welche die Ursprungseigenschaft erworben haben und die bei der Herstellung anderer 

Erzeugnisse verwendet werden, gilt unabhängig davon, ob die Ursprungseigenschaft im selben 

Betrieb einer Vertragspartei erworben wurde, in dem diese Erzeugnisse verwendet werden. 

 

2. Werden in einer erzeugnisspezifischen Ursprungsregel bestimmte Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft eigens ausgeschlossen oder ist darin vorgesehen, dass der Wert oder das 

Gewicht eines spezifischen Vormaterials ohne Ursprungseigenschaft einen bestimmten Wert nicht 

überschreiten darf, so gelten diese Voraussetzungen nicht für Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft, die an einer anderen Stelle im Harmonisierten System eingereiht sind. 

 

Beispiel 1: Wenn die Regel für Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer) 

(Unterposition 8429.11) „CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaften der 

Position 84.31“ vorsieht, ist die Verwendung von nicht unter den Positionen 84.29 und 84.31 

eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, etwa von Schrauben (HS-Position 73.18), 

isolierten Drähten und anderen insolierten elektrischen Leitern (HS-Position 85.44) und 

verschiedener Elektronik (Kapitel 85), nicht beschränkt. 

 

Beispiel 2: Wenn die Regel für Kapitel 19 vorsieht, dass „das Gesamtgewicht der verwendeten 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der Positionen 10.06 und 11.01 bis 11.08 20 % des 

Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet“, ist die Verwendung von Getreide ohne 

Ursprungseigenschaft des Kapitels 10, ausgenommen Reis der Position 10.06, nicht beschränkt. 
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3. Wird in einer erzeugnisspezifischen Ursprungsregel der Ausdruck „Herstellen aus einem 

bestimmten Vormaterial bzw. bestimmten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft“ verwendet 

(wie etwa in der Regel für Position 71.06 „Herstellen aus Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft 

in Rohform“), so ist die Verwendung dieses Vormaterials bzw. dieser Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft zulässig. Die Verwendung solcher Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe (z. B. Erz) ist zulässig, nicht aber die Verwendung solcher 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die weiterverarbeitet wurden (z. B. halbfertige Platten). 

Dies schließt jedoch die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die diese Regel ihrer Natur 

nach nicht erfüllen können. 

 

4. Wird in einer erzeugnisspezifischen Ursprungsregel der Ausdruck „Herstellen aus 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position“ verwendet, so bedeutet dies, dass die 

Verwendung von in dieselbe Position eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

zulässig ist, sofern die Herstellung über die nicht ausreichende Herstellung gemäß Artikel 3.6 

(Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen) hinausgeht. 

 

Beispiel: Die Regel für 09.01-Tarifpositionen (Kaffee) lautet „Herstellen aus Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft jeder Position“ und bedeutet, dass allein oder zusammen an Kaffeebohnen 

ohne Ursprungseigenschaft vorgenommene Behandlungen, z. B. Entkoffeinieren oder Rösten, die 

Ursprungseigenschaft verleihen. Eine Behandlung wie das einfache Mischen würde zur Verleihung 

der Ursprungseigenschaft jedoch nicht ausreichen, da sie gemäß Artikel 3.6 (Nicht ausreichende 

Be- oder Verarbeitungen) als nicht ausreichende Herstellung angesehen wird. 

 

5. Für die Zwecke der erzeugnisspezifischen Regeln für ein Erzeugnis der Kapitel 1 bis 24 und 

im Einklang mit Artikel 3.3 (Ursprungskumulierung) können vollständig gewonnene oder 

hergestellte Vormaterialien einer oder beider Vertragsparteien kombiniert werden, um eine Regel zu 

erfüllen, die auf der Voraussetzung „vollständig gewonnen oder hergestellt“ beruht. 
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Beispiel: Eine Packung mit getrockneten Früchten und Nüssen der Position 08.13 wird aus einer 

Kombination von in der Union und Neuseeland angebauten Früchten und Nüssen hergestellt und 

erfüllt somit die erzeugnisspezifische Regel „Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien 

des Kapitels 8 vollständig gewonnen oder hergestellt sind“. 

 

6. Für die Zwecke der erzeugnisspezifischen Regeln für Erzeugnisse der Kapitel 1 bis 24 gilt ein 

Erzeugnis, das die Regel „Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels [X] 

vollständig gewonnen oder hergestellt sind“ erfüllt, als vollständig gewonnen oder hergestellt, wenn 

es als Vormaterial bei der weiteren Herstellung verwendet wird. 

 

Beispiel: Ein Milchpulver wird mit 9 % Milchpermeat (wertbasiert) ohne Ursprungseigenschaft 

(Unterposition 0404.90) (nach Wert) hergestellt und erfüllt somit die erzeugnisspezifische Regel 

„Herstellung aus vollständig gewonnenen oder hergestellten Vormaterialien des Kapitels 4“ unter 

Anwendung der Toleranzregel des Artikels 3.5 (Toleranzen). Wird dieses Milchpulver als 

Vormaterial bei der Herstellung von Nährpulver der Unterposition 1901.10 verwendet, gilt es für 

die Zwecke der erzeugnisspezifischen Regel für die Position 19.01 als vollständig gewonnen oder 

hergestellt. 

 

 

BEMERKUNG 4 

 

Anwendung von Regeln auf der Grundlage eines Höchstwerts der Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft 

 

1. Für die Zwecke der erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 

 

a) „Zollwert“ bezeichnet den Wert, der nach dem Übereinkommen zur Durchführung des 

Artikels VII GATT 1994 festgelegt wird; 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT


 

 
& /de7 

b) „EXW“ oder „Ab-Werk-Preis“ bezeichnet 

 

i) den Preis des Erzeugnisses, der dem Hersteller gezahlt wurde oder zu zahlen ist, in 

dessen Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern 

dieser Preis den Wert aller verwendeten Vormaterialien sowie alle sonstigen bei der 

Erzeugung des Erzeugnisses angefallenen Kosten umfasst, abzüglich aller inländischen 

Abgaben, die bei Ausfuhr des gewonnenen oder hergestellten Erzeugnisses erstattet 

werden oder erstattet werden dürfen, oder 

 

ii) falls es keinen gezahlten oder zu zahlenden Preis gibt oder der tatsächlich gezahlte Preis 

nicht alle tatsächlich bei der Erzeugung des Erzeugnisses angefallenen Kosten umfasst, 

den Wert aller verwendeten Vormaterialien sowie alle sonstigen bei der Erzeugung des 

Erzeugnisses in der Ausfuhrvertragspartei angefallenen Kosten, 

 

A) einschließlich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie des 

Gewinns, die dem Erzeugnis in vernünftiger Weise zugerechnet werden können, 

und 

 

B) abzüglich der Transportkosten, der Versicherungskosten, aller sonstigen beim 

Transport des Erzeugnisses angefallenen Kosten und aller inländischen Abgaben 

der Ausfuhrvertragspartei, die bei Ausfuhr des gewonnenen oder hergestellten 

Erzeugnisses erstattet werden oder erstattet werden dürfen, 

 

iii) für die Zwecke von Ziffer i gilt Folgendes: Wenn die letzte Herstellung an einen 

Hersteller untervergeben wurde, bezieht sich der Begriff „Hersteller“ in Ziffer i auf die 

Person, die den Unterauftragnehmer beschäftigt hat; 
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c) „VNM“ bezeichnet den Wert der bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, also den Zollwert zum Zeitpunkt der Einfuhr 

einschließlich Frachtkosten, gegebenenfalls Versicherungskosten, Verpackungskosten und 

aller sonstigen beim Transport der Vormaterialien zum Einfuhrhafen der Vertragspartei, in 

der der Hersteller des Erzeugnisses ansässig ist, angefallenen Kosten. Falls der Wert der 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft nicht bekannt ist und auch nicht festgestellt 

werden kann, wird der erste feststellbare Preis für die Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft in der Union oder in Neuseeland herangezogen. Der Wert der bei der 

Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft kann 

nach den in der Vertragspartei allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen auf der 

Grundlage der Formel der gewogenen Durchschnittskosten oder einer anderen Methode zur 

Bewertung des Bestands berechnet werden;   

 

d) „MaxNOM“ bezeichnet den Höchstwert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die 

bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet werden dürfen, ausgedrückt in Prozent des 

Ab-Werk-Preises des Enderzeugnisses. 

 

2. Ein Erzeugnis entspricht einer Regel auf der Grundlage eines Höchstwerts für Vormaterialien 

ohne Ursprungseigenschaft, wenn der VNM, ausgedrückt als Prozentsatz des Ab-Werk-Preises 

(EXW) des Erzeugnisses, nach folgender Formel kleiner oder gleich dem in Anhang 3-B 

(Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) für dieses Erzeugnis angegebenen MaxNOM (%) ist: 

 VNMEXW ∗ 100 ≤ MaxNOM ( %) 
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BEMERKUNG 5 

 

Definition der in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische  

 

Ursprungsregeln) Abschnitte V bis VII genannten Verfahren 

 

Für die Zwecke der erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „biotechnisches Verfahren“ bezeichnet 

 

i) das biologische oder biotechnische Kultivieren (einschließlich von Zellkulturen), 

Hybridisieren oder genetische Verändern von Mikroorganismen (Bakterien, Viren (auch 

Bakteriophage) usw.) oder von menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Zellen und 

 

ii) das Erzeugen, Isolieren oder Reinigen von zellularen oder interzellularen Strukturen 

(beispielsweise einzelne Gene, Genfragmente oder Plasmide) oder Fermentieren; 

 

b) „Verändern der Partikelgröße“ bezeichnet das beabsichtigte und kontrollierte Verändern der 

Partikelgröße eines Erzeugnisses auf andere Weise als durch einfaches Zerkleinern oder 

Zermahlen, sodass ein Erzeugnis entsteht, dessen spezifische Partikelgröße, 

Partikelgrößenverteilung oder Oberfläche für die Verwendungszwecke des entstehenden 

Erzeugnisses relevant sind und dessen physikalische oder chemische Eigenschaften sich von 

denen der eingesetzten Vormaterialien unterscheiden; 
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c) „chemische Reaktion“ bezeichnet einen Vorgang, auch einen biochemischen Vorgang, bei 

dem ein Molekül mit einer neuen Struktur entsteht, indem intramolekulare Bindungen 

aufgebrochen und neue intramolekulare Bindungen gebildet werden oder die räumliche 

Anordnung der Atome in einem Molekül verändert wird; ausgenommen sind folgenden 

Vorgänge, die für die Zwecke dieser Definition nicht als chemische Reaktionen gelten: 

 

i) Lösen in Wasser oder einem anderen Lösungsmittel, 

 

ii) Abscheiden von Lösungsmitteln, einschließlich Lösungswasser, oder 

 

iii) Zugabe oder Abscheiden von Kristallwasser; 

 

d) „Destillieren“ bezeichnet 

 

i) das Destillieren unter Normaldruck: ein Trennungsvorgang, bei dem Erdöl in einer 

Destillationskolonne nach Siedepunkt zunächst in seine dampfförmigen Fraktionen und 

dann durch Kondensierung in flüssige Fraktionen getrennt wird; dabei können unter 

anderem verflüssigtes Erdgas, Naphtha, Benzin, Kerosin, Diesel oder Heizöl, leichte 

Gasöle und Schmieröle entstehen, und 

 

ii) das Vakuumdestillieren: das Destillieren bei Unterdruck, der aber nicht so niedrig ist, 

dass der Vorgang als Molekulardestillation eingeordnet würde; Vakuumdestillieren 

wird für das Destillieren wärmeempfindlicher Vormaterialien mit hohem Siedepunkt 

wie schwere Erdöldestillate verwendet, beispielsweise für die Herstellung von leichten 

bis schweren Vakuumgasölen und dem Rückstand; 
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e) „Isomerentrennung“ bezeichnet das Isolieren oder Abtrennen einzelner Isomere aus einer 

Isomerenmischung; 

 

f) „Mischen“ bezeichnet das beabsichtigte und mit Steuerung der Anteile erfolgende Mischen 

(einschließlich Dispergieren) von Vormaterialien, ausgenommen die Zugabe von 

Lösungsmitteln, ausschließlich nach vorher festgelegten Spezifikationen, was zu einem 

Erzeugnis führt, dessen physikalische oder chemische Eigenschaften für die Zwecke oder die 

Verwendungen des Erzeugnisses relevant sind und sich von denen der eingesetzten 

Vormaterialien unterscheiden; 

 

g) „Herstellen von Standardvormaterialien“ (einschließlich Standardlösungsmitteln) bezeichnet 

das Herstellen eines vom Hersteller zertifizierten Präparats für Analyse-, Kalibrierungs- und 

Referenzzwecke mit präzisen Reinheitsgraden oder Anteilen;   

 

h) „Reinigen“ bezeichnet ein Verfahren, an dessen Ende mindestens 80 % der vorhandenen 

Verunreinigungen entfernt wurden, oder das Verringern und Beseitigen von 

Verunreinigungen, sodass ein Erzeugnis entsteht, das sich für eine oder mehrere der 

folgenden Anwendungen eignet: 

 

i) Stoffe in pharmazeutischer, medizinischer, kosmetischer, Veterinär- oder 

Lebensmittelqualität, 

 

ii) chemische Erzeugnisse und Reagenzien zur Verwendung im Analyse-, Diagnose- oder 

Laborbereich, 

 

iii) Elemente und Bauteile zur Verwendung in der Mikroelektronik, 

 

iv) optische Spezialzwecke, 
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v) Verwendung in der Biotechnik (z. B. in der Zellkulturtechnik, in der Gentechnik oder 

als Katalysatoren), 

 

vi) Träger zur Verwendung in Trennverfahren oder 

 

vii) nukleare Verwendungszwecke. 

 

 

BEMERKUNG 6 

 

Definition von in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) Abschnitt XI verwendeten 

Begriffen 

 

Für die Zwecke der erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „synthetische oder künstliche Spinnfasern“ bezeichnet Kabel aus synthetischen oder 

künstlichen Filamenten, synthetische oder künstliche Spinnfasern und Abfälle der 

Positionen 55.01 bis 55.07; 

 

b) „natürliche Fasern“ bezeichnet alle Fasern, ausgenommen synthetische oder künstliche 

Chemiefasern, deren Verwendung auf die Stufen vor dem Spinnen beschränkt ist, 

einschließlich Abfall; sofern nichts anderes bestimmt ist, umfasst dies Fasern, die gekrempelt, 

gekämmt oder auf andere Weise bearbeitet, aber nicht gesponnen sind; „natürliche Fasern“ 

umfassen Rosshaar der Position 05.11, Seide der Positionen 50.02 und 50.03, Wolle und feine 

oder grobe Tierhaare der Positionen 51.01 bis 51.05, Baumwolle der Positionen 52.01 bis 

52.03 und andere pflanzliche Spinnstoffe der Positionen 53.01 bis 53.05; 
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c) „Bedrucken“ bezeichnet ein Verfahren, wodurch das Stoffsubstrat mithilfe von Sieb-, Walz-, 

Digital oder Sublimationsdrucktechniken eine dauerhafte objektiv bewertbare Funktion, wie 

Farbe, Design oder technische Leistung, erhält;   

 

d) „Bedrucken (als eigenständige Behandlung)“ bezeichnet einen Vorgang, bei dem der 

Spinnstoff eine dauerhafte objektiv bewertbare Funktion, wie Farbe, Design oder technische 

Leistung, erhält, und zwar mithilfe von Sieb-, Walz-, Digital oder 

Sublimationsdrucktechniken und mindestens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie 

Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht 

Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Tränken, Ausbessern und Noppen, Sengen, Air-Tumbler-

Verfahren, Spannverfahren, Walken, Dämpfen und Krumpfen sowie Nassdekatieren), sofern 

der Wert aller Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 % des Ab-Werk-Preises des 

Erzeugnisses nicht überschreitet. 

 

 

BEMERKUNG 7 

 

Toleranzgrenzen für Erzeugnisse, die aus zwei oder mehr Grundspinnstoffen hergestellt sind 

 

1. Für die Zwecke dieser Bemerkung fallen unter den Begriff „Grundspinnstoffe“: 

 

a) Seide, 

 

b) Wolle, 
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c) grobe Tierhaare, 

 

d) feine Tierhaare, 

 

e) Rosshaar, 

 

f) Baumwolle, 

 

g) Vormaterialien für die Papierherstellung und Papier, 

 

h) Flachs, 

 

i) Hanf, 

 

j) Jute und andere textile Bastfasern, 

 

k) Sisal und andere textile Agavefasern, 

 

l) Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe, 

 

m) synthetische Filamente, 

 

n) künstliche Filamente, 
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o) elektrische Leitfilamente, 

 

p) synthetische Spinnfasern aus Polypropylen, 

 

q) synthetische Spinnfasern aus Polyester, 

 

r) synthetische Spinnfasern aus Polyamid, 

 

s) synthetische Spinnfasern aus Polyacrylnitril, 

 

t) synthetische Spinnfasern aus Polyimid, 

 

u) synthetische Spinnfasern aus Polytetrafluorethylen, 

 

v) synthetische Spinnfasern aus Poly(phenylensulfid), 

 

w) synthetische Spinnfasern aus Poly(vinylchlorid), 

 

x) andere synthetische Spinnfasern, 

 

y) künstliche Spinnfasern aus Viskose, 

 

z) andere künstliche Spinnfasern, 
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aa) Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch 

umsponnen, 

 

bb) Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyestersegmenten, auch 

umsponnen, 

 

cc) Erzeugnisse der Position 56.05 (Metallgarne) aus Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 

5 mm, bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit 

Aluminiumpulver beschichtet, die mit durchsichtigem oder farbigem Klebstoff zwischen zwei 

Lagen Kunststofffolie eingeklebt ist, 

 

dd) andere Erzeugnisse der Position 56.05, 

 

ee) Glasfasern und 

 

ff) Metallfasern. 

 

2. Wird in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) auf diese Bemerkung 

verwiesen, so werden die in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) Spalte 2 

vorgesehenen Voraussetzungen auf die bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendeten 

Grundspinnstoffe ohne Ursprungseigenschaft nicht als Toleranzgrenze angewandt, sofern 

 

a) das Erzeugnis aus zwei oder mehr Grundspinnstoffen hergestellt ist und 
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b) das Gewicht der Grundspinnstoffe ohne Ursprungseigenschaft zusammengenommen 10 % 

oder weniger des Gesamtgewichts aller verwendeten Grundspinnstoffe ausmacht. 

 

Beispiel: Für ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 51.12, das aus Kammgarn aus Wolle 

der Position 51.07 und aus Garn aus Baumwolle der Position 52.05 besteht, kann Kammgarn aus 

Wolle ohne Ursprungseigenschaft, das die Voraussetzung des Anhangs 3-B (Erzeugnisspezifische 

Ursprungsregeln) nicht erfüllt, oder Kammgarn aus Baumwolle ohne Ursprungseigenschaft, das die 

Voraussetzung des Anhangs 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) nicht erfüllt, oder eine 

Mischung dieser beiden Garnarten verwendet werden, sofern deren Gesamtgewicht 10 % oder 

weniger des Gewichts aller verwendeten Grundspinnstoffe ausmacht. 

 

Bemerkung: Damit diese Toleranzregel anwendbar ist, muss das Gewebe zwei oder mehr 

Grundspinnstoffe enthalten. 

 

3. Ungeachtet des Absatzes 2 Buchstabe b erhöht sich diese Toleranz auf 20 % für Erzeugnisse, 

die „Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch umsponnen“ 

enthalten. Der Prozentanteil der anderen Grundspinnstoffe ohne Ursprungseigenschaft darf jedoch 

10 % nicht überschreiten. 

 

4. Ungeachtet des Absatzes 2 Buchstabe b erhöht sich diese Toleranz auf 30 % für Erzeugnisse, 

die „Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus 

Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit Aluminiumpulver beschichtet, die mit 

durchsichtigem oder farbigem Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingeklebt ist,“ 

enthalten. Der Prozentanteil der anderen Grundspinnstoffe ohne Ursprungseigenschaft darf jedoch 

10 % nicht überschreiten. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de18 

BEMERKUNG 8 

 

Andere Toleranzgrenzen für bestimmte Spinnstofferzeugnisse 

 

1. Wird in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) auf diese Bemerkung 

verwiesen, so können Spinnstoffe ohne Ursprungseigenschaft (ausgenommen Futter und 

Einlagestoffe), die nicht die Voraussetzungen erfüllen, die in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische 

Ursprungsregeln) Spalte 2 für konfektionierte Spinnstofferzeugnisse vorgesehen sind, verwendet 

werden, sofern sie zu einer anderen Position gehören als das Erzeugnis und ihr Wert 8 % des Ab-

Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet. 

 

2. Sieht eine Voraussetzung in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) Spalte 2 ein 

bestimmtes Verfahren vor, so können Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die nicht in den 

Kapiteln 50 bis 63 eingereiht werden, unabhängig davon, ob sie Spinnstoffe enthalten oder nicht, 

unbeschränkt bei der Herstellung von Spinnstofferzeugnissen der Kapitel 50 bis 63 verwendet 

werden. 

 

Beispiel: Wenn eine Voraussetzung in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) 

vorsieht, dass für eine bestimmte Konfektionsware (etwa lange Hosen) Garn verwendet werden 

muss, schließt dies nicht die Verwendung von Metallgegenständen ohne Ursprungseigenschaft 

(beispielsweise Knöpfe) aus, weil Metallgegenstände nicht in den Kapiteln 50 bis 63 eingereiht 

werden. Aus demselben Grund ist auch die Verwendung von Reißverschlüssen ohne 

Ursprungseigenschaft nicht ausgeschlossen, obwohl diese in der Regel einen Spinnstoff enthalten. 
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3. Besteht eine Voraussetzung in Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) in einem 

Höchstwert für Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft, so muss der Wert der nicht in den 

Kapiteln 50 bis 63 eingereihten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft bei der Berechnung des 

Wertes der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt werden. 

 

 

BEMERKUNG 9 

 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse der Kapitel 6, 7, 8, 9, 10 und 12 sowie der Position 24.01, die im 

Gebiet einer Vertragspartei angebaut oder geerntet werden, gelten auch dann als 

Ursprungserzeugnisse dieser Vertragspartei, wenn der Anbau mithilfe von Samen, Bulben, 

Rhizomen, Wurzelstöcken, Stecklingen, Pfropfreiser, Pfropfen, Sprossen, Knospen oder anderen 

lebenden Pflanzenteilen erfolgte, die aus einem Drittland eingeführt wurden. 

 

 

________________ 
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ANHANG 3-B 

 

 

ERZEUGNISSPEZIFISCHE URSPRUNGSREGELN 

 

Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

ABSCHNITT I LEBENDE TIERE UND WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS 

Kapitel 1 Lebende Tiere 

01.01-01.06 Alle Tiere des Kapitels 1 sind vollständig gewonnen oder hergestellt 

Kapitel 2 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse 

02.01-02.10 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien der Kapitel 1 und 2 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 3 Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere 

03.01-03.09 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 3 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind6 

Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig; genießbare 
Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen 

04.01-04.10 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind  

Kapitel 5 Andere Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

05.01-05.11 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

                                                 

6 Erzeugnisse der Unterpositionen 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 und 
0307.43 können die Ursprungseigenschaft nach alternativen erzeugnisspezifischen 
Ursprungsregeln im Rahmen der Jahreskontingente gemäß Anlage 3-B-1 
(Ursprungskontingente und Alternativen für die erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln des 
Anhangs 3-B) erwerben. 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

ABSCHNITT II WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS 

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels 

06.01-06.04 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 6 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken 
verwendet werden 

0701.10-0712.39 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 7 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

0712.90 CTSH, vorausgesetzt, dass das Gewicht von Gemüse ohne 
Ursprungseigenschaft des Kapitels 7 30 % des Nettogewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

07.13-07.14 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 7 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 8 Genießbare Früchte und Nüsse; Schalen von Zitrusfrüchten oder von 
Melonen 

08.01-08.14 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 8 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind  

Kapitel 9 Kaffee, Tee, Mate und Gewürze 

09.01-09.10 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

Kapitel 10 Getreide 

10.01-10.08 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 10 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 11 Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke; Inulin; Kleber von Weizen 

11.01-11.09 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Kapitel 10 und 11, der Positionen 07.01, 07.14 
und 23.02 bis 23.03 sowie der Unterposition 0710.10 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 12 Ölsamen und ölhaltige Früchte; verschiedene Samen und Früchte; 
Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und Futter 

12.01-12.14 CTH  

Kapitel 13 Schellack; Gummen, Harze und andere Pflanzensäfte und 
Pflanzenauszüge 

1301.20-1302.39 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

Kapitel 14 Flechtstoffe und andere Waren pflanzlichen Ursprungs, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

14.01-14.04 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

ABSCHNITT III TIERISCHE, PFLANZLICHE ODER MIKROBIELLE FETTE UND 
ÖLE UND ERZEUGNISSE IHRER SPALTUNG; GENIEẞBARE 
VERARBEITETE FETTE; WACHSE TIERISCHEN UND 
PFLANZLICHEN URSPRUNGS 

Kapitel 15 Tierische, pflanzliche und mikrobielle Fette und Öle; Erzeugnisse ihrer 
Spaltung; genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen und 
pflanzlichen Ursprungs 

15.01-15.04 CTH  

15.05-15.06 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

15.07-15.08 CTSH  

15.09-15.10 Herstellen, bei dem alle verwendeten pflanzlichen Vormaterialien 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

1511.10-1515.11 CTSH  

1515.19 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

1515.21-1515.50 CTSH  

1515.60-1515.90 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

15.16-15.17 CTH  

15.18-15.19 CTSH  

15.20 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

15.21-15.22 CTSH  

ABSCHNITT IV WAREN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE; GETRÄNKE, 
ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIG KEITEN UND ESSIG; TABAK UND 
VERARBEITETE TABAKERSATZSTOFFE; ERZEUGNISSE, AUCH 
NIKOTINHALTIG, DIE ZUR INHALATION OHNE 
VERBRENNUNG BESTIMMT SIND; ANDERE NIKOTINHALTIGE 
ERZEUGNISSE, DIE ZUR NIKOTINAUFNAHME IN DEN 
MENSCHLICHEN KÖRPER BESTIMMT SIND 

Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren, anderen 
wirbellosen Wassertieren oder von Insekten 

16.01-16.05 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien der Kapitel 2, 3 
und 16 vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 17 Zucker und Zuckerwaren 

17.01 CTH  

17.02 CTH, vorausgesetzt, dass das Gesamtgewicht der verwendeten 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der Positionen 11.01 bis 
11.08 sowie 17.01 und 17.03 20 % des Gewichts des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

17.03 CTH  

17.04 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 40 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus Kakao 

18.01-18.05 CTH 

18.06 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 40 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 19 Zubereitungen aus Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren 

19.01 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 10.06 und 11.01 bis 11.08 
20 % des Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 40 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

19.02-19.03 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Kapitel 2, 3 und 16 20 % des Gewichts 
des Erzeugnisses nicht überschreitet; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 10.06 und 11.01 bis 11.08 
20 % des Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

19.04-19.05 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 10.06 und 11.01 bis 11.08 
30 % des Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 40 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet  

Kapitel 20 Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen 
Pflanzenteilen 

20.01 CTH  

20.02-20.03 Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 7 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

20.04-20.05 CTH  

20.06-20.09 CTH, vorausgesetzt, dass das Gesamtgewicht der verwendeten 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 
17.02 40 % des Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 21 Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 

21.01 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 20 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2102.10-2103.20 CTH 

2103.30 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

2103.90 CTSH  

21.04 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 30 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2105.00-2106.10 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 20 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

2106.90 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 30 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 22 Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten und Essig 

22.01 CTH  

22.02 CTH, vorausgesetzt, dass 

– alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 20 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

22.03 CTH  

22.04-22.06 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 22.07 und 22.08, vorausgesetzt, dass alle verwendeten 
Vormaterialien der Unterpositionen 0806.10, 2009.61 und 2009.69 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind  

22.07 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 22.08, vorausgesetzt, dass alle verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 10 und der Unterpositionen 0806.10, 2009.61 und 2009.69 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind  

22.08-22.09 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 22.07 und 22.08, vorausgesetzt, dass alle verwendeten 
Vormaterialien der Unterpositionen 0806.10, 2009.61 und 2009.69 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

Kapitel 23 Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter 

23.01 CTH  

23.02.10-2303.10 CTH, vorausgesetzt, dass das Gewicht der verwendeten Vormaterialien 
ohne Ursprungseigenschaft des Kapitels 10 20 % des Gewichts des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

2303.20-23.08 CTH  
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

23.09 CTH, vorausgesetzt dass 

– alle verwendeten Vormaterialien der Kapitel 2, 3 und 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind; 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien der 
Kapitel 10 und 11 sowie der Positionen 23.02 und 23.03 20 % des 
Gewichts des Enderzeugnisses nicht überschreitet; und 

– das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 17.01 und 17.02 30 % des 
Gewichts des Erzeugnisses nicht überschreitet 

Kapitel 24 Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe; Erzeugnisse, auch 
nikotinhaltig, die zur Inhalation ohne Verbrennung bestimmt sind; 
andere nikotinhaltige Erzeugnisse, die zur Nikotinaufnahme in den 
menschlichen Körper bestimmt sind 

24.01 Herstellen, bei dem alle Vormaterialien der Position 24.01 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

2402.10-2402.20 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien derselben Position wie das Erzeugnis 
und aus Rauchtabak der Unterposition 2403.19, bei dem mindestens 
10 % des Gewichts aller verwendeten Vormaterialien der Position 24.01 
vollständig gewonnen oder hergestellt sind 

2402.90 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position, 
sofern das Gesamtgewicht der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Position 24.01 30 % des Gewichts der 
verwendeten Vormaterialien des Kapitels 24 nicht überschreitet 

2403.11-2404.19 CTH, bei dem mindestens 10 % des Gewichts aller verwendeten 
Vormaterialien der Position 24.01 vollständig gewonnen oder hergestellt 
sind 

2404.91-2404.99 CTH 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

ABSCHNITT V MINERALISCHE STOFFE 

Kapitel 25 Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement 

25.01-25.30 CTH; oder 

MaxNOM 70 % (EXW). 

Kapitel 26 Erze sowie Schlacken und Aschen 

26.01-26.21 CTH  

Kapitel 27 Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer 
Destillation; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 

Bemerkung zu diesem Kapitel: Für die Begriffsbestimmungen der in 
Kapitel 3 (Ursprungsregeln und Ursprungsverfahren) verwendeten 
Regeln für die horizontalen Verfahren siehe Bemerkung 5 in 
Anhang 3-A (Einleitende Bemerkungen zu den erzeugnisspezifischen 
Ursprungsregeln).  

27.01-27.09 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

27.10 CTH, ausgenommen aus Biodiesel ohne Ursprungseigenschaft der 
Unterpositionen 3824.99 oder 3826.00; oder 

Destillieren oder Ablaufen einer chemischen Reaktion, vorausgesetzt, 
dass der verwendete Biodiesel (einschließlich hydrierter pflanzlicher 
Öle) der Position 27.10 und der Unterpositionen 3824.99 oder 3826.00 
durch Verestern, Umestern oder Hydrotreatment gewonnen wird 

27.11-27.16 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de11 

Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

ABSCHNITT VI ERZEUGNISSE DER CHEMISCHEN INDUSTRIE UND 
VERWANDTER INDUSTRIEN 

Bemerkung zu diesem Abschnitt: Für die Begriffsbestimmungen der in 
diesem Abschnitt verwendeten Regeln für die horizontalen Verfahren 
siehe Bemerkung 5 in Anhang 3-A (Einleitende Bemerkungen zu den 
erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln). 

Kapitel 28  Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische 
Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von 
radioaktiven Elementen oder von Isotopen 

28.01-28.53 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 29  Organische chemische Erzeugnisse  

2901.10-2905.42 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

2905.43-2905.44 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Unterposition 3824.60; oder 

MaxNOM 40 % (EXW)  

2905.45 CTSH; jedoch dürfen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
derselben Unterposition wie das Erzeugnis verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet; oder 

MaxNOM 50 % (EXW). 
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2905.49-2942.00 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 30 Pharmazeutische Erzeugnisse 

30.01-30.06 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 31 Düngemittel 

31.01-31.04 CTH; jedoch dürfen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
derselben Position wie das Erzeugnis verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet; oder 

MaxNOM 40 % (EXW) 

31.05  

– Natriumnitrat 
(Natronsalpeter) 

– Calciumcyanamid 
(Kalkstickstoff) 

– Kaliumsulfat 

–
 Kaliummagnesium
sulfat 

CTH; jedoch dürfen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
derselben Position wie das Erzeugnis verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet; oder 

MaxNOM 40 % (EXW) 
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– Sonstige CTH; jedoch dürfen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
derselben Position wie das Erzeugnis verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 20 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet und wenn der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 50 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet; oder 

MaxNOM 40 % (EXW) 

Kapitel 32  Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Farbstoffe, 
Pigmente und andere Farbmittel; Anstrichfarben und Lacke; Kitte; 
Tinten 

32.01-32.15 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 33 Ätherische Öle und Resinoide; zubereitete Riech-, Körperpflege- oder 
Schönheitsmittel 

3301.12-3301.90 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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3302.10  CTH; jedoch dürfen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Unterposition 3302.10 verwendet werden, wenn ihr Gesamtwert 20 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

3302.90  CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

3303  Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

3304 -33.07 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 34 Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel, 
zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse, 
Schuhcreme, Scheuerpulver und dergleichen, Kerzen und ähnliche 
Erzeugnisse, Modelliermassen, „Dentalwachs“ und Zubereitungen für 
zahnärztliche Zwecke auf der Grundlage von Gips; 

34.01-34.07 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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Kapitel 35  Eiweißstoffe; modifizierte Stärke; Klebstoffe; Enzyme 

35.01 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft des 
Kapitels 4 

3502.11-3502.19 CTH 

3502.20 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft des 
Kapitels 4 

3502.90-3504.00 CTH 

35.05 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 11.08 

35.06-35.07 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 36  Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Artikel; Zündhölzer; 
Zündmetall-Legierungen; leicht entzündliche Stoffe 

36.01-36.06 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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Kapitel 37  Erzeugnisse zu fotografischen und kinematografischen Zwecken 

37.01-37.07  CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 38  Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 

38.01-38.08 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

3809.10 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 11.08 und 35.05 

3809.91-3822.00 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

38.23 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

3824.10-3824.50 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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3824.60 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Unterpositionen 2905.43 und 2905.44 

3824.81-3825.90 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

38.26 Herstellen, bei dem Biodiesel durch Verestern, Umestern oder 
Hydrotreatment gewonnen wird 

38.27 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; 

oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

ABSCHNITT VII KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS; KAUTSCHUK UND 
WAREN DARAUS 

Bemerkung zu diesem Abschnitt: Für die Begriffsbestimmungen der in 
diesem Abschnitt verwendeten Regeln für die horizontalen Verfahren 
siehe Bemerkung 5 in Anhang 3-A (Einleitende Bemerkungen zu den 
erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln).  
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Kapitel 39  Kunststoffe und Waren daraus 

39.01-39.15 CTSH; 

Ablaufen einer chemischen Reaktion, Reinigen, Mischen, Herstellen von 
Standardvormaterial, Ändern der Partikelgröße, Isomerentrennung oder 
Herstellen in einem biotechnologischen Verfahren; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

39.16-39.26 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 40 Kautschuk und Waren daraus 

40.01 – 40.11 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

4012.11-4012.19 CTSH; oder 

Runderneuern von gebrauchten Reifen 

4012.20-4017.00 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  
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ABSCHNITT VIII HÄUTE, FELLE, LEDER, PELZFELLE UND WAREN DARAUS; 
SATTLERWAREN; REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UND 
ÄHNLICHE BEHÄLTNISSE; WAREN AUS DÄRMEN 

Kapitel 41 Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder 

41.01-4104.19 CTH 

4104.41-4104.49 CTSH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 
der Unterpositionen 4104.41 bis 4104.49 

4105.10 CTH 

4105.30 CTSH 

4106.21 CTH 

4106.22 CTSH 

4106.31 CTH 

4106.32-4106.40 CTSH 

4106.91 CTH 

4106.92 CTSH 

41.07-41.13 CTH, vorausgesetzt, dass die verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Unterpositionen 4104.41, 4104.49, 4105.30, 
4106.22, 4106.32 sowie 4106.92 einer Nachgerbung unterzogen werden 

4114.10 CTH 

4114.20 CTH, vorausgesetzt, dass die verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft der Unterpositionen 4104.41, 4104.49, 4105.30, 
4106.22, 4106.32, 4106.92 sowie der Position 4107 einer Nachgerbung 
unterzogen werden 
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41.15 CTH 

Kapitel 42 Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse; Waren aus Därmen 

42.01-42.06 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 43 Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus 

43.01-4302.20 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

4302.30 CTSH  

43.03-43.04 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

ABSCHNITT IX HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE; KORK UND 
KORKWAREN; FLECHTWAREN UND KORBMACHERWAREN 

Kapitel 44 Holz und Holzwaren; Holzkohle 

44.01-44.21 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 45 Kork und Korkwaren 

45.01-45.04 CTH  

Kapitel 46 Flechtwaren und Korbmacherwaren 

46.01-46.02  CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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ABSCHNITT X HALBSTOFFE AUS HOLZ ODER ANDEREN 
CELLULOSEHALTIGEN FASERSTOFFEN; PAPIER ODER PAPPE 
(ABFÄLLE UND AUSSCHUSS) ZUR WIEDERGEWINNUNG; 
PAPIER, PAPPE UND WAREN DARAUS 

Kapitel 47 Halbstoffe aus Holz oder anderen cellulosehaltigen Faserstoffen; Papier 
oder Pappe (Abfälle und Ausschuss) zur Wiedergewinnung 

47.01-47.07 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

Kapitel 48 Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 

48.01-48.23 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 49 Bücher, Zeitungen, Bilddrucke und andere Erzeugnisse des grafischen 
Gewerbes; hand- oder maschinengeschriebene Schriftstücke und Pläne 

49.01-49.11 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

ABSCHNITT XI SPINNSTOFFE UND WAREN DARAUS 

Bemerkung zu diesem Abschnitt: Für die Begriffsbestimmungen und 
Toleranzregeln, die für diesen Abschnitt relevant sind, siehe die 
Bemerkungen 6 bis 8 in Anhang 3-A (Einleitende Bemerkungen zu den 
erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln). 
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Kapitel 50 Seide 

50.01-50.02 CTH  

50.03  

– gekrempelt oder 
gekämmt: 

Krempeln oder Kämmen von Abfällen von Seide 

– andere: CTH  

50.04-50.05 Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Spinnen; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Zwirnen; 
oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 

50.06  

– Seidengarne, 
Schappeseidengarne 
oder 
Bouretteseidengarne: 

Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Spinnen; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Zwirnen; 
oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 

– Messinahaar: CTH  

50.07 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Weben; 

Zwirnen oder ein anderer mechanischer Vorgang mit Weben; 

Weben mit Färben; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 
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Kapitel 51 Wolle, feine und grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Rosshaar 

51.01-51.05 CTH  

51.06-51.10 Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 

51.11-51.13 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Weben; 

Weben mit Färben; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 

Kapitel 52 Baumwolle 

52.01-52.03 CTH  

52.04-52.07 Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 
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52.08-52.12 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Weben; 

Zwirnen oder ein anderer mechanischer Vorgang mit Weben; 

Weben mit Färben oder Bestreichen oder mit Lagen Versehen; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 

Kapitel 53 Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe aus 
Papiergarnen 

53.01-53.05 CTH  

53.06-53.08 Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 

53.09-53.11 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamente mit Weben; 

Weben mit Färben oder Bestreichen oder mit Lagen Versehen; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 
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Kapitel 54 Synthetische oder künstliche Filamente; Streifen und dergleichen aus 
synthetischer oder künstlicher Spinnmasse 

54.01-54.06 Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 

54.07-54.08 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamente mit Weben; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Färben oder Bestreichen oder mit Lagen Versehen; 

Zwirnen oder ein anderer mechanischer Vorgang mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 

Kapitel 55 Synthetische oder künstliche Spinnfasern 

55.01-55.07 Extrudieren von Chemiefasern 

55.08-55.11 Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 
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55.12-55.16 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamente mit Weben; 

Zwirnen oder ein anderer mechanischer Vorgang mit Weben; 

Weben mit Färben oder Bestreichen oder mit Lagen Versehen; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 

Kapitel 56 Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden, Seile und Taue; 
Seilerwaren 

56.01 Bildung von Watte; oder 

Binden, Bestreichen, Beflocken, mit Lagen Versehen oder Metall 
Aufdampfen, mit mindestens zwei weiteren wichtigen Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Kalandrieren oder krumpfecht Ausrüsten, 
Thermofixieren, Fixieren), sofern der Wert der verwendeten 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 % des Ab-Werk-Preises 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 

56.02  

– Nadelfilze:  Extrudieren von Chemiefasern mit Gewebebildung; jedoch dürfen 

– Monofile ohne Ursprungseigenschaft aus Polypropylen der 
Position 54.02; 

– Fasern ohne Ursprungseigenschaft aus Polypropylen der 
Position 55.03 oder 55.06; oder 

– Kabel ohne Ursprungseigenschaft aus Filamenten aus 
Polypropylen der Position 55.01; 

bei denen jeweils eine einzelne Faser oder ein einzelnes Filament einen 
Titer von weniger als 9 dtex aufweist, verwendet werden, sofern ihr 
Gesamtwert 40 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet; oder 

bei Filzen aus natürlichen Fasern ausschließlich Bilden vliesartiger 
Gewebe 
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– andere: Extrudieren von Chemiefasern mit Gewebebildung; oder 

bei anderen Filzen aus natürlichen Fasern ausschließlich Bilden 
vliesartiger Gewebe 

5603.11-5603.14 Herstellen aus 

– gerichteten oder zufällig angeordneten Filamenten; oder 

– Substanzen oder Polymeren natürlichen, synthetischen oder 
künstlichen Ursprungs; 

in beiden Fällen mit Verarbeiten zu nicht gewebten Erzeugnissen  

5603.91-5603.94 Herstellen aus 

– gerichteten oder zufällig angeordneten Spinnfasern; oder 

– Schnittfasern natürlichen, synthetischen oder künstlichen 
Ursprungs; 

in beiden Fällen mit Verarbeiten zu nicht gewebten Erzeugnissen 

5604.10 Herstellen aus Kautschukfäden und -schnüren, ohne Überzug aus 
Spinnstoffen 

5604.90 Spinnen natürlicher Fasern; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 

56.05 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; oder 

Zwirnen mit einem anderen mechanischen Vorgang 
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56.06 Extrudieren von Chemiefasern mit Spinnen; 

Zwirnen mit Gimpen; 

Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern; oder 

Beflocken mit Färben 

56.07-56.09 Spinnen natürlicher Fasern; oder 

Extrudieren von Chemiefasern, mit Spinnen 

Kapitel 57 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen 

Bemerkung zu diesem Kapitel: Für Erzeugnisse dieses Kapitels darf 
Jutegewebe ohne Ursprungseigenschaft als Unterlage verwendet 
werden.  

57.01-57.05 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; oder Tuften; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Weben oder 
Tuften; 

Herstellen aus Kokos-, Sisal- oder Jutegarn oder klassischem Ringgarn 
aus Viskose; 

Tuften oder Weben synthetischer oder künstlicher Filamenten mit 
Bestreichen oder mit Lagen Versehen; 

Tuften mit Färben oder Bedrucken; 

Beflocken mit Färben oder Bedrucken; oder 

Extrudieren von Chemiefasern mit Techniken zur Vliesbildung, 
einschließlich Nadeln 
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Kapitel 58 Spezialgewebe; getuftete Spinnstofferzeugnisse; Spitzen; Tapisserien; 
Posamentierwaren; Stickereien 

58.01-58.04 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben oder Tuften; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Weben oder 
Tuften; 

Weben mit Färben oder Beflocken oder Bestreichen oder mit Lagen 
Versehen oder Metall Aufdampfen; 

Tuften mit Färben oder Bedrucken; 

Beflocken mit Färben oder Bedrucken; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 

58.05 CTH  

58.06-58.09 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben oder Tuften; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Weben oder 
Tuften; 

Weben mit Färben oder Beflocken oder Bestreichen oder mit Lagen 
Versehen oder Metall Aufdampfen; 

Tuften mit Färben oder Bedrucken; 

Beflocken mit Färben oder Bedrucken; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 
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58.10 Besticken, bei dem der Wert der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft jeder Position, ausgenommen des Werts derselben 
Position wie das Erzeugnis, 50 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

58.11 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben oder Tuften; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Weben oder 
Tuften; 

Weben mit Färben oder Beflocken oder Bestreichen oder mit Lagen 
Versehen oder Metall Aufdampfen; 

Tuften mit Färben oder Bedrucken; 

Beflocken mit Färben oder Bedrucken; 

Färben von Garnen mit Weben; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung) 

Kapitel 59 Getränkte, bestrichene, überzogene oder mit Lagen versehene Gewebe; 
Waren des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen 

59.01 Weben mit Färben oder Beflocken oder Bestreichen oder mit Lagen 
Versehen oder Metall Aufdampfen; oder 

Beflocken mit Färben oder Bedrucken  
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59.02  

– mit einem Gehalt an 
textilen Vormaterialien 
von 90 GHT oder 
weniger: 

Weben  

– andere: Extrudieren von Chemiefasern mit Weben 

59.03 Weben, Wirken oder Stricken mit Tränken oder Bestreichen oder 
Überziehen oder mit Lagen Versehen oder Metall Aufdampfen; 

Weben, Wirken oder Stricken mit Drucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung)7 

59.04 Kalandrieren mit Färben oder Bestreichen oder mit Lagen Versehen 
oder Metall Aufdampfen Jutegewebe ohne Ursprungseigenschaft kann 
als Unterlage verwendet werden; oder 

 

Weben mit Färben oder Bestreichen oder mit Lagen Versehen oder 
Metall Aufdampfen. Jutegewebe ohne Ursprungseigenschaft kann als 
Unterlage verwendet werden 

                                                 

7 Erzeugnisse der Position 59.03 können die Ursprungseigenschaft nach alternativen 
erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln im Rahmen der Jahreskontingente gemäß Anlage 3-B-
1 (Ursprungskontingente und Alternativen für die erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln des 
Anhangs 3-B) erwerben. 
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59.05  

– mit Kunststoff 
getränkt, bestrichen, 
überzogen oder mit 
Lagen aus Kautschuk, 
Kunststoff oder 
anderem Material 
versehen: 

Weben, Stricken oder Bilden vliesartiger Gewebe mit Tränken oder 
Bestreichen oder Überziehen oder mit Lagen Versehen oder Metall 
Aufdampfen 

– andere:  Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamente mit Weben; 

Weben, Stricken oder Bilden vliesartiger Gewebe mit Färben oder 
Bestreichen oder mit Lagen Versehen; 

Weben mit Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung)  

59.06  

– Gewirke und 
Gestricke: 

Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Wirken oder Stricken; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Wirken oder 
Stricken; 

Wirken oder Stricken mit Kautschutieren; oder 

Kautschutieren mit mindestens zwei weiteren wichtigen Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Kalandrieren oder krumpfecht Ausrüsten, 
Thermofixieren, Fixieren), sofern der Wert der verwendeten 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 % des Ab-Werk-Preises 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 
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– andere Gewebe aus 
synthetischem 
Filamentgarn, mit 
einem Anteil an 
textilen Vormaterialien 
von mehr als 90 GHT 

Extrudieren von Chemiefasern mit Weben  

– andere: Weben, Stricken oder Vliesbilden mit Färben oder Bestreichen oder 
Kautschutieren; 

Färben von Garnen mit Weben, Stricken oder Vliesbilden; oder 

Kautschutieren mit mindestens zwei weiteren wichtigen Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Kalandrieren oder krumpfecht Ausrüsten, 
Thermofixieren, Fixieren), sofern der Wert der verwendeten 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 % des Ab-Werk-Preises 
des Erzeugnisses nicht überschreitet 

59.07 Weben, Stricken oder Bilden vliesartiger Gewebe mit Färben oder 
Bedrucken oder Bestreichen oder Kautschutieren oder Überziehen; 

Beflocken mit Färben oder Bedrucken; oder 

Bedrucken (als eigenständige Behandlung)  

59.08  

– Glühstrümpfe, 
getränkt: 

Herstellen aus schlauchförmigen Gewirken oder Gestricken für 
Glühstrümpfe 

– andere: CTH  
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59.09-59.11 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Weben; 

Extrudieren von Chemiefasern mit Weben; 

Weben mit Färben oder Bestreichen oder mit Lagen Versehen; oder 

Bestreichen, Beflocken, mit Lagen Versehen oder Metall Aufdampfen, 
mit mindestens zwei weiteren wichtigen Vor- oder Nachbehandlungen 
(wie Kalandrieren oder krumpfecht Ausrüsten, Thermofixieren, 
Fixieren), sofern der Wert der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 50 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

Kapitel 60  Gewirke und Gestricke 

60.01-60.06 Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Wirken oder Stricken; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamente mit Wirken oder 
Stricken; 

Wirken oder Stricken mit Färben oder Beflocken oder Bestreichen oder 
mit Lagen Versehen oder Bedrucken; 

Beflocken mit Färben oder Bedrucken; 

Färben von Garnen mit Wirken oder Stricken; oder 

Zwirnen oder Texturieren mit Wirken oder Stricken, sofern der Wert der 
verwendeten nicht gezwirnten oder nicht texturierten Garne ohne 
Ursprungseigenschaft 50 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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Kapitel 61 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken8 

61.01-61.17  

– hergestellt durch 
Zusammennähen oder 
sonstiges 
Zusammenfügen von 
zwei oder mehr 
zugeschnittenen oder 
abgepassten gewirkten 
oder gestrickten 
Teilen: 

Wirken oder Stricken mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 

– andere: Spinnen natürlicher, synthetischer oder künstlicher Spinnfasern mit 
Wirken oder Stricken; 

Extrudieren synthetischer oder künstlicher Filamenten mit Wirken oder 
Stricken; oder 

Stricken und Konfektionieren in einem Arbeitsgang 

Kapitel 62 Kleidung und Bekleidungszubehör, ausgenommen aus Gewirken oder 
Gestricken9 

62.01  Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

                                                 

8 Erzeugnisse des Kapitels 61 können die Ursprungseigenschaft nach alternativen 
erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln im Rahmen der Jahreskontingente gemäß Anlage 3-B-
1 (Ursprungskontingente und Alternativen für die erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln des 
Anhangs 3-B) erwerben. 

9 Erzeugnisse des Kapitels 62 können die Ursprungseigenschaft nach alternativen 
erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln im Rahmen der Jahreskontingente gemäß Anlage 3-B-
1 (Ursprungskontingente und Alternativen für - die erzeugnisspezifischen Ursprungsregeln 
des Anhangs 3-B) erwerben. 
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62.02  

– bestickt: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe ohne Ursprungseigenschaft 40 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.03 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.04  

– bestickt: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe ohne Ursprungseigenschaft 40 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

– andere:  Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.05  Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 
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62.06  

– bestickt: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe ohne Ursprungseigenschaft 40 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.07-62.08 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.09  

– bestickt: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe ohne Ursprungseigenschaft 40 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 
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62.10  

– Feuerschutzausrüstung 
aus Geweben, mit 
einer Folie aus 
aluminisiertem 
Polyester überzogen:  

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Bestreichen oder mit Lagen Versehen mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden), sofern der Wert der verwendeten nicht 
bestrichenen oder nicht mit Lagen versehenen Gewebe ohne 
Ursprungseigenschaft 40 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet  

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.11  

– Kleidung für Frauen 
oder Mädchen, 
bestickt; 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe ohne Ursprungseigenschaft 40 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 
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62.12  

– Gewirke oder 
Gestricke hergestellt 
durch 
Zusammennähen oder 
sonstiges 
Zusammenfügen von 
zwei oder mehr 
zugeschnittenen oder 
abgepassten gewirkten 
oder gestrickten 
Teilen: 

Stricken mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.13-62.14  

– bestickt: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe ohne Ursprungseigenschaft 40 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet; oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 
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62.15 Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.16  

– Feuerschutzausrüstung 
aus Geweben, mit 
einer Folie aus 
aluminisiertem 
Polyester überzogen:  

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Bestreichen oder mit Lagen Versehen mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden), sofern der Wert der verwendeten nicht 
bestrichenen oder nicht mit Lagen versehenen Gewebe ohne 
Ursprungseigenschaft 40 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 

62.17  

– bestickt: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); 

 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben, sofern der Wert der 
verwendeten nicht bestickten Gewebe ohne Ursprungseigenschaft 40 % 
des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet; oder 

Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) nach Bedrucken (als 
eigenständige Behandlung) 
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– Feuerschutzausrüstung 
aus Geweben, mit 
einer Folie aus 
aluminisiertem 
Polyester überzogen: 

Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden); oder 

Bestreichen oder mit Lagen Versehen mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden), sofern der Wert der verwendeten nicht 
bestrichenen oder nicht mit Lagen versehenen Gewebe ohne 
Ursprungseigenschaft 40 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

– Einlagen für Kragen 
und Manschetten, 
zugeschnitten: 

CTH, sofern der Wert aller verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 40 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 

Kapitel 63 Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; 
Altwaren und Lumpen 

63.01-63.04  

– aus Filz, aus 
Vliesstoffen: 

Bilden vliesartiger Gewebe mit Konfektionieren (einschließlich 
Zuschneiden) 

– andere: 

– bestickt: 

Weben oder Wirken oder Stricken mit Konfektionieren (einschließlich 
Zuschneiden); oder 

Herstellen aus nicht bestickten Geweben (andere als gewirkte oder 
gestrickte), sofern der Wert der verwendeten nicht bestickten Gewebe 
40 % des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

– andere: Weben, Wirken oder Stricken mit Konfektionieren (einschließlich 
Zuschneiden) 

63.05 Extrudieren von Chemiefasern oder Spinnen von natürlichen oder 
synthetischen oder künstlichen Spinnfasern mit Weben oder Stricken 
und Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 
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63.06  

– aus Vliesstoffen: Bilden vliesartiger Gewebe mit Konfektionieren (einschließlich 
Zuschneiden) 

– andere: Weben mit Konfektionieren (einschließlich Zuschneiden) 

 

63.07 MaxNOM 40 % (EXW) 

63.08 Jedes Erzeugnis der Zusammenstellung muss die Regel erfüllen, die 
anzuwenden wäre, wenn es nicht in der Zusammenstellung enthalten 
wäre; jedoch dürfen Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft verwendet 
werden, sofern ihr Gesamtwert 15 % des Ab-Werk-Preises der 
Zusammenstellung nicht überschreitet. 

63.09-63.10 CTH 

ABSCHNITT XII SCHUHE, KOPFBEDECKUNGEN, REGEN- UND 
SONNENSCHIRME, GEHSTÖCKE, SITZSTÖCKE, PEITSCHEN, 
REITPEITSCHEN UND TEILE DAVON; ZUGERICHTETE FEDERN 
UND WAREN AUS FEDERN; KÜNSTLICHE BLUMEN; WAREN 
AUS MENSCHENHAAREN 

Kapitel 64 Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon 

64.01-64.05 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position, 
ausgenommen aus Zusammensetzungen aus Schuhoberteilen, die mit 
einer Brandsohle oder anderen Bodenteilen verbunden sind, der 
Position 6406 

64.06 CTH 
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Kapitel 65 Kopfbedeckungen und Teile davon 

65.01-65.07 CTH 

Kapitel 66 Regenschirme, Sonnenschirme, Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, 
Reitpeitschen und Teile davon 

66.01-66.03 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 67 Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen; 
künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaaren 

67.01-67.04 CTH 

ABSCHNITT XIII WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, ASBEST, GLIMMER 
ODER ÄHNLICHEN STOFFEN; KERAMISCHE WAREN; GLAS 
UND GLASWAREN 

Kapitel 68 Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen 
Stoffen 

68.01-68.15 CTH; oder 

MaxNOM 70 % (EXW) 

Kapitel 69 Keramische Waren 

69.01-69.14 CTH 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 70 Glas und Glaswaren 

70.01-70.09 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

70.10 CTH  

70.11 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

70.13 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 70.10 

70.14-70.20 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

ABSCHNITT XIV ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE ODER 
SCHMUCKSTEINE, EDELMETALLE, 
EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS; 
FANTASIESCHMUCK; MÜNZEN 

Kapitel 71 Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, 
Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; 
Fantasieschmuck; Münzen 

71.01-71.05 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position  
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

71.06  

– in Rohform: CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 71.06, 71.08 und 71.10; 

elektrolytisches, thermisches oder chemisches Trennen von 
Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft der Positionen 71.06. 71.08 
und 71.10; oder 

Schmelzen oder Legieren von Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft 
der Positionen 71.06, 71.08 und 71.10 untereinander oder mit unedlen 
Metallen oder Reinigen 

– als Halbzeug oder 
Pulver: 

Herstellen aus Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft in Rohform  

71.07 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position  

71.08  

– in Rohform: CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 71.06, 71.08 und 71.10; 

elektrolytisches, thermisches oder chemisches Trennen von 
Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft der Positionen 71.06. 71.08 
und 71.10; oder 

Schmelzen oder Legieren von Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft 
der Positionen 71.06, 71.08 und 71.10 untereinander oder mit unedlen 
Metallen oder Reinigen 

– als Halbzeug oder 
Pulver: 

Herstellen aus Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft in Rohform 

71.09 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

71.10  

– in Rohform: CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 71.06, 71.08 und 71.10; 

elektrolytisches, thermisches oder chemisches Trennen von 
Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft der Positionen 71.06, 71.08 
und 71.10; oder 

Schmelzen oder Legieren von Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft 
der Positionen 71.06, 71.08 und 71.10 untereinander oder mit unedlen 
Metallen oder Reinigen  

– als Halbzeug oder 
Pulver: 

Herstellen aus Edelmetallen ohne Ursprungseigenschaft in Rohform 

71.11 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

71.12-71.18 CTH  

ABSCHNITT XV UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS 

Kapitel 72 Eisen und Stahl 

72.01-72.06 CTH  

72.07 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 72.06 

72.08-72.17 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 72.08 bis 72.17 

7218 CTH  

72.19-72.23 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 72.19 bis 72.23 

7224 CTH 

72.25-72.29 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 72.25 bis 72.29 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 73 Waren aus Eisen oder Stahl 

7301.10 CC, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 72.08 bis 72.17 

7301.20 CTH  

73.02 CC, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 72.08 bis 72.17 

73.03 CTH  

73.04-73.06 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 72.13 bis 72.17, 72.21 bis 72.23 und 72.25 bis 72.29 

73.07  

– Rohrformstücke, 
Rohrverschlussstücke 
und Rohrverbindungs-
stücke aus nicht 
rostendem Stahl: 

CTH, ausgenommen aus Schmiederohlingen ohne 
Ursprungseigenschaft; jedoch dürfen Schmiederohlinge ohne 
Ursprungseigenschaft verwendet werden, sofern ihr Wert 50 % des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet 

– andere: CTH 

73.08 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Unterposition 7301.20 

73.09-73.14 CTH 

73.15-73.26 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 74  Kupfer und Waren daraus 

74.01-74.02 CTH  

74.03 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

74.04-74.07 CTH 

74.08 CTH und MaxNOM 50 % (EXW) 

74.09-74.19 CTH  
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 75 Nickel und Waren daraus 

75.01 CTH  

75.02 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position  

75.03-75.08 CTH  

Kapitel 76 Aluminium und Waren daraus 

76.01 CTH und MaxNOM 50 % (EXW) oder 

Herstellen durch thermische oder elektrolytische Behandlung aus 
nichtlegiertem Aluminium oder Abfällen und Schrott aus Aluminium 

76.02-76.03 CTH 

76.04-76.16 CTH und MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 78 Blei und Waren daraus 

7801.10 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 

7801.91-7806.00 CTH 

Kapitel 79 Zink und Waren daraus 

79.01-79.07 CTH 

Kapitel 80  Zinn und Waren daraus 

80.01-80.07 CTH  

Kapitel 81 Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus 

81.01-81.13 Herstellen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeder Position 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 82 Werkzeuge, Schneidwaren und Essbestecke, aus unedlen Metallen; Teile 
davon, aus unedlen Metallen 

8201.10-8205.70 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

8205.90 CTH; jedoch dürfen Werkzeuge ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 82.05 in der Zusammenstellung enthalten sein, sofern ihr 
Gesamtwert 15 % des Ab-Werk-Preises der Zusammenstellung nicht 
überschreitet 

82.06 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Positionen 82.02 bis 82.05; jedoch dürfen Werkzeuge ohne 
Ursprungseigenschaft der Positionen 82.02 bis 82.05 in der 
Zusammenstellung enthalten sein, sofern ihr Gesamtwert 15 % des Ab-
Werk-Preises der Zusammenstellung nicht überschreitet 

82.07-82.15 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

Kapitel 83 Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 

83.01-83.11 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

ABSCHNITT XVI MASCHINEN, APPARATE, MECHANISCHE GERÄTE UND 
ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON; 
TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, FERNSEH-
BILD- UND -TONAUFZEICHNUNGSGERÄTE ODER FERNSEH-
BILD- UND -TONWIEDERGABEGERÄTE, TEILE UND ZUBEHÖR 
FÜR DIESE GERÄTE 

Kapitel 84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; 
Teile davon  

84.01-84.06 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

84.07-84.08 MaxNOM 50 % (EXW) 

8409.10-8411.11 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

8411.12 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8411.21-8412.21 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

8412.29 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8412.31-8413.70 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8413.81 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

8413.82-8422.20 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8422.30-8422.40 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8422.90-8423.81 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8423.82-8423.89 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8423.90-8424.82 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8424.89 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8424.90 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

84.25-84.30 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 84.31; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

84.31-84.43 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

8444.00-8446.21 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 84.48; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8446.29 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

8446.30-8447.90 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 84.48; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

84.48-84.55 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

8456.11-8462.19 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 84.66; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8462.22-8462.29 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8462.32-8462.39 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 84.66; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8462. 42-8462.90 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

84.63-84.65 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 84.66; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

84.66-84.68 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

84.70-84.72 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 84.73; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8473.21-8481.40 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

8481.80 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8481.90-8487.90 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 85 Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektrotechnische 
Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Bild- 
und Tonaufzeichnungs- oder -wiedergabegeräte, für das Fernsehen, 
Teile und Zubehör für diese Geräte 

85.01-85.02 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.03; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8503.00-8512.10 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

8512.20 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8512.30-8518.90 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

85.19-85.21 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.22; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

85.22-85.24 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

85.25-85.28 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.29; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

85.29-85.34 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8535.10-8535.40 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.38; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8535.90 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8536.10-8536.20 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.38; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8536.30 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8536.41-8536.49 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.38; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8536.50 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8536.61-8536.70 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.38; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8536.90 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

85.37 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 85.38; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

8538.10-8539.49 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

8539.51 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

8539.52-85.43 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

85.44-85.48 MaxNOM 50 % (EXW) 

85.49 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

ABSCHNITT XVII BEFÖRDERUNGSMITTEL 

Kapitel 86 Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, Teile davon; 
mechanische (auch elektromechanische) Signalgeräte für Verkehrswege 

86.01-86.09 CTH, ausgenommen aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft der 
Position 86.07; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

Kapitel 87 Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und andere nicht 
schienengebundene Landfahrzeuge, Teile davon und Zubehör 

87.01-87.07  MaxNOM 45 % (EXW) 

87.08-87.11 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

87.12 MaxNOM 45 % (EXW) 

87.13-87.16 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

Kapitel 88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon 

88.01-88.07 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

Kapitel 89 Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen 

89.01-89.08 CC; oder 

MaxNOM 40 % (EXW) 

ABSCHNITT XVIII OPTISCHE, FOTOGRAFISCHE ODER KINEMATOGRAFISCHE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; MESS-, PRÜF- ODER 
PRÄZISIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERÄTE; 
MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE INSTRUMENTE, 
APPARATE UND GERÄTE; UHRMACHERWAREN; 
MUSIKINSTRUMENTE; TTEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE 

Kapitel 90 Optische, fotografische oder kinematografisches Instrumente, Apparate 
und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -apparate und -
geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und 
Geräte; Teile und Zubehör für diese Instrumente, Apparate und Geräte 

9001.10-9001.40 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

9001.50 CTH; 

Oberflächenbearbeiten der halbfertigen Linse zu einem fertigen 
Brillenglas mit optischer Korrektur zum Einbau in ein Brillengestell; 

Beschichten einer Linse mittels geeigneter Verfahren zur Verbesserung 
des Sehvermögens und zum Schutz des Brillenträgers; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

9001.90-9033.00 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

Kapitel 91 Uhrmacherwaren 

91.01-91.14 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

Kapitel 92 Musikinstrumente; Teile und Zubehör für diese Instrumente 

92.01-92.09 MaxNOM 50 % (EXW) 

ABSCHNITT XIX WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON UND ZUBEHÖR 

Kapitel 93 Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 

93.01-93.07 MaxNOM 50 % (EXW)  

ABSCHNITT XX VERSCHIEDENE WAREN 

Kapitel 94 Möbel; medizinisch-chirurgische Möbel; Bettausstattungen und ähnliche 
Waren; Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete 
Namensschilder und dergleichen; vorgefertigte Gebäude 

94.01-94.04 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

94.05 CTSH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 

94.06 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW) 
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Spalte 1 

Einreihung im 
Harmonisierten System 

(2022) sowie spezifische 
Bezeichnung 

Spalte 2 

Erzeugnisspezifische Ursprungsregel 

Kapitel 95 Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte; Teile davon 
und Zubehör 

95.03-95.08 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

Kapitel 96 Verschiedene Waren 

96.01-96.04 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

96.05 Jedes Erzeugnis der Zusammenstellung muss die Regel erfüllen, die 
anzuwenden wäre, wenn es nicht in der Zusammenstellung enthalten 
wäre. jedoch dürfen Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 15 % des Ab-Werk-Preises der 
Zusammenstellung nicht überschreitet. 

9606.10-9608.40 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

9608.50 Jedes Erzeugnis der Zusammenstellung muss die Regel erfüllen, die 
anzuwenden wäre, wenn es nicht in der Zusammenstellung enthalten 
wäre. Jedoch dürfen Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 15 % des Ab-Werk-Preises der 
Zusammenstellung nicht überschreitet. 

9608.60-96.20 CTH; oder 

MaxNOM 50 % (EXW)  

ABSCHNITT XXI KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND 
ANTIQUITÄTEN 

Kapitel 97 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 

97.01-97.06 CTH 
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Anlage 3-B-1 

 

 

URSPRUNGSKONTINGENTE UND ALTERNATIVEN  

 

FÜR DIE ERZEUGNISSPEZIFISCHEN URSPRUNGSREGELN DES ANHANGS 3-B 

 

Gemeinsame Bestimmungen 

 

1. Für die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Erzeugnisse sind die entsprechenden 

Ursprungsregeln im Rahmen des anwendbaren Jahreskontingents Alternativen zu den in Anhang 3-

B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) aufgeführten Ursprungsregeln. 

 

2. Eine nach Tabelle 1 dieser Anlage ausgefertigte Erklärung zum Ursprung ist mit dem folgenden 

Vermerk zu versehen: „Ursprungskontingente – Ursprungserzeugnis nach Anlage 3-B-1“. 

 

3. Eine nach Tabelle 2 dieses Anhangs ausgefertigte Erklärung zum Ursprung ist mit dem 

folgenden Vermerk zu versehen: „Ursprungskontingente – Ursprungserzeugnis nach Anlage 3-B-1, 

gefangen von dem gecharterten ausländischen Schiff [Name des Schiffes] in der ausschließlichen 

Wirtschaftszone Neuseelands unter der Fangerlaubnis Nr. [Nummer der Fangerlaubnis]“. 

 

4. In der Union werden die in dieser Anlage genannten Mengen von der Europäischen 

Kommission verwaltet, die hinsichtlich des geltenden Rechts in der Union alle administrativen 

Maßnahmen ergreift, die ihr für deren effiziente Verwaltung ratsam erscheinen. 
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5. In Neuseeland werden die in dieser Anlage genannten Mengen von den zuständigen 

Zollbehörden verwaltet, die hinsichtlich des geltenden Rechts in Neuseeland alle administrativen 

Maßnahmen ergreift, die ihr für deren effiziente Verwaltung ratsam erscheinen. 

 

6. Die Einfuhrvertragspartei verwaltet die Ursprungskontingente nach dem Windhundverfahren 

und berechnet den Wert oder die Menge der im Rahmen dieser Ursprungskontingente eingeführten 

Erzeugnisse auf der Grundlage der Einfuhren dieser Vertragspartei. 

 

Tabelle 1 – Jährliche Kontingentszuteilung für bestimmte Spinnstoffe und Kleidung, die aus 

Neuseeland in die Union ausgeführt werden 

 

 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
(HS 2022) 

Erzeugnisbezeichnung 
Alternative 

erzeugnisspezifische 
Regel 

Jahreskontingent 
(EUR) 

5903 Gewebe, mit Kunststoff getränkt, bestrichen, 
überzogen oder laminiert, andere als solche der 
Position 5902 

CTH 562 000 

Kapitel 61 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken 
oder Gestricken 

CC 1 200 000 

Kapitel 62 Kleidung und Bekleidungszubehör, ausgenommen 
aus Gewirken oder Gestricken 

CC 1 000 000 
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Tabelle 2 – Jährliche Kontingentszuteilung für aus Neuseeland in die Union ausgeführte 

Erzeugnisse von Fischen und Meeresfrüchten, die in der ausschließlichen Wirtschaftszone 

Neuseelands von ausländischen gecharterten Schiffen gefangen wurden, die in Neuseeland 

registriert sind, die neuseeländische Flagge führen dürfen und auch führen und über eine 

neuseeländische Fangerlaubnis verfügen 

 

 

                                                 

10 Zur Klarstellung: In Bezug auf die Ursprungsregel wird davon ausgegangen, dass die 
Herstellung über die nicht ausreichende Herstellung gemäß Artikel 3.6 (Nicht ausreichende 
Be- oder Verarbeitungen) hinausgeht. 

Einreihung im 
Harmonisierten 

System 
(HS 2022) 

Erzeugnisbezeichnung 
Alternative 

erzeugnisspezifische 
Regel10 

Jahreskontingent 
(Tonnen, 

Nettogewicht) 

0303.54 

 

0303.55 

Makrelen (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus, Scomber 

japonicus) 

Stöcker (Bastardmakrelen) (Trachurus 
spp.) 

Fischen und 
Einfrieren 

500 

0303.66 

0303.68 

0303.69 

 

 

 

 

0303.89 

Seehechte, gefroren 

Blauer Wittling, gefroren 

Fische der Familien Bregmacerotidae, 
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae 
und Muraenolepididae, gefroren 
(ausgenommen Kabeljau, Schellfisch, 
Köhler, Seehecht, Pazifischer Pollack 
und Blauer Wittling) 

Fisch, a. n. g., gefroren 

Fischen und 
Einfrieren 

5 500 

0307.43 Tintenfische und Kalmare, gefroren, 
mit oder ohne Panzer 

Fischen und 
Einfrieren 

8 000 
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Bestimmung über Erhöhungen für Tabelle 2 

 

1. Werden über 80 % des Ursprungskontingents für ein in Tabelle 2 aufgeführtes Erzeugnis in 

einem Kalenderjahr ausgeschöpft, wird die Ursprungskontingentszuteilung für das folgende 

Kalenderjahr erhöht. 

 

2. Die Erhöhung beläuft sich auf 10 % des Ursprungskontingents für das Erzeugnis im 

vorangehenden Kalenderjahr. 

 

3. Die Bestimmung über Erhöhungen gilt erstmals nach Ablauf des ersten vollständigen 

Kalenderjahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens und gilt insgesamt für drei Jahre innerhalb 

der ersten sechs vollständigen Kalenderjahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens. 

 

4. Jede Erhöhung der Ursprungskontingentsmenge wird im ersten Quartal des folgenden 

Kalenderjahres wirksam. Die Einfuhrvertragspartei benachrichtigt die Ausfuhrvertragspartei 

schriftlich, wenn die Bedingung des Absatzes 1 erfüllt ist, und teilt ihr in diesem Fall die Erhöhung 

des Ursprungskontingents und das Datum mit, ab dem die Erhöhung gilt. Die Vertragsparteien 

gewährleisten, dass das erhöhte Ursprungskontingent sowie der Tag des Inkrafttretens der Erhöhung 

veröffentlicht werden. 
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Überprüfung der Kontingente für Spinnstoffe und Kleidung in Tabelle 1 und für  

Fisch- und Meeresfrüchteerzeugnisse in Tabelle 2 

 

1. Frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens überprüft der Handelsausschuss 

auf Ersuchen einer Vertragspartei und mit Unterstützung des Gemischten Ausschusses für 

Zusammenarbeit im Zollbereich die in Tabelle 1 aufgeführten Kontingente für Spinnstoffe und 

Kleidung sowie die in Tabelle 2 aufgeführten Kontingente für Fisch- und 

Meeresfrüchteerzeugnisse. Diese Überprüfungen können unabhängig voneinander durchgeführt 

werden. 

 

2. Die Überprüfungen nach Absatz 1 erfolgen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen 

über die Marktbedingungen in beiden Vertragsparteien und von Informationen über ihre Ein- und 

Ausfuhren relevanter Erzeugnisse. 

 

3. Auf der Grundlage des Ergebnisses der Überprüfung nach Absatz 1 kann der 

Handelsausschuss beschließen, in Bezug auf die in Tabelle 1 aufgeführten Kontingente für 

Spinnstoffe und Kleidung bzw. die in Tabelle 2 aufgeführten Kontingente für Fisch- und 

Meeresfrüchteerzeugnisse die Menge zu erhöhen oder aufrechtzuerhalten, den Anwendungsbereich 

zu ändern oder die Menge aufzuteilen bzw. die Aufteilung zwischen den Erzeugnissen zu ändern. 

 

 

________________ 
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ANHANG 3-C 

 

 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG ZUM URSPRUNG 

 

Die Erklärung zum Ursprung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, wird in einer der 

folgenden Sprachfassungen nach dem Recht der Ausfuhrvertragspartei oder in einer anderen von 

der Union notifizierten Sprachfassung ausgefertigt. Die Union teilt Neuseeland jede andere 

Sprachfassung der Erklärung zum Ursprung spätestens zum Zeitpunkt des Beitritts eines 

Mitgliedstaats zur Union mit. Wird die Erklärung handschriftlich erstellt, so muss dies mit Tinte in 

Druckschrift erfolgen. Die Erklärung zum Ursprung ist gemäß den jeweiligen Fußnoten abzufassen. 

Die Fußnoten müssen nicht wiedergegeben werden. 

 

Bulgarische Fassung 

 

Kroatische Fassung 

 

Tschechische Fassung 

 

Dänische Fassung 

 

Niederländische Fassung 

 

Englische Fassung 
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Estnische Fassung 

 

Finnische Fassung 

 

Französische Fassung 

 

Deutsche Fassung 

 

Griechische Fassung 

 

Ungarische Fassung 

 

Irische Fassung 

 

Italienische Fassung 

 

Lettische Fassung 

 

Litauische Fassung 

 

Maltesische Fassung 

 

Polnische Fassung 
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Portugiesische Fassung 

 

Rumänische Fassung 

 

Slowakische Fassung 

 

Slowenische Fassung 

 

Spanische Fassung 

 

Schwedische Fassung 
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[Bei Mehrfachsendungen]: Zeitraum von ___________ bis __________(1) 

 

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers … (2)) der Waren, auf die sich dieses 

Handelspapier bezieht, erklärt, dass die Waren, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, 

präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (3) sind. 

 

……………………………………………………………………………………………………… (4) 

(Ort und Datum) 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Name des Ausführers) 

 

__________________ 

1 Wird die Erklärung zum Ursprung für Mehrfachsendungen identischer Ursprungserzeugnisse 
im Sinne des Artikels 3.18 (Erklärung zum Ursprung) Absatz 4 ausgefüllt, ist die 
Geltungsdauer der Erklärung zum Ursprung anzugeben. Die Geltungsdauer darf 12 Monate 
nicht überschreiten. Alle Einfuhren des Erzeugnisses müssen innerhalb dieses Zeitraums 
erfolgen. Ist eine Angabe der Geltungsdauer nicht erforderlich, braucht dieses Feld nicht 
ausgefüllt werden. 

2 Bitte geben Sie die Referenznummer zur Identifizierung des Ausführers an. Für Ausführer aus 
der Union handelt es sich dabei um die Nummer, die dem betreffenden Ausführer im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union zugeteilt wurde. Für Ausführer aus 
Neuseeland handelt es sich dabei um den von der neuseeländischen Zollverwaltung 
vergebenen „client code“. Wenn dem Ausführer keine Nummer zugeteilt wurde, kann dieses 
Feld frei gelassen werden. 

3 Bitte geben Sie den Ursprung des Erzeugnisses (Neuseeland oder Europäische Union) an. 
4 Die Angaben zu Ort und Datum dürfen entfallen, wenn sie in dem Papier mit dem Wortlaut 

der Erklärung zum Ursprung enthalten sind. 
 

 

________________ 
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ANHANG 3-D 

 

 

LIEFERANTENERKLÄRUNG  

 

GEMÄẞ ARTIKEL 3.3 (URSPRUNGSKUMULIERUNG) ABSATZ 4 

 

Die Lieferantenerklärung gemäß Artikel 3.3 (Ursprungskumulierung) Absatz 4 beschränkt sich auf 

folgende Angaben: 

 

a) Beschreibung und HS-Tarifposition des gelieferten Erzeugnisses und der bei seiner 

Herstellung verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, 

 

b) Einheitswert und Gesamtwert des gelieferten Erzeugnisses und Gesamtwert der bei seiner 

Herstellung verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, falls nach Anhang 3-B 

(Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) die Wertmethoden herangezogen werden, 

 

c) Beschreibung der an den verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

durchgeführten Herstellung, falls nach Anhang 3-B (Erzeugnisspezifische Ursprungsregeln) 

bestimmte Herstellungsverfahren durchgeführt werden müssen, und 

 

d) Erklärung des Lieferanten, dass die einzelnen in den Buchstaben a bis c genannten Angaben 

richtig und vollständig sind, Datum der Ausstellung der Erklärung, sowie Name und Anschrift 

des Lieferanten in Druckbuchstaben. 

 

 

________________ 
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ANHANG 3-E 

 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG BETREFFEND DAS FÜRSTENTUM ANDORRA 

 

1. Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems mit Ursprung im Fürstentum 

Andorra werden von Neuseeland als Ursprungserzeugnisse der Union im Sinne dieses Abkommens 

anerkannt, sofern die mit dem Beschluss 90/680/EWG des Rates vom 26. November 1990 über den 

Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Fürstentum Andorra11 geschlossene Zollunion in Kraft bleibt. 

 

2. Absatz 1 gilt nur, wenn das Fürstentum Andorra im Rahmen der mit dem 

Beschluss 90/680/EWG des Rates vom 26. November 1990 über den Abschluss des Abkommens in 

Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem 

Fürstentum Andorra geschlossenen Zollunion Erzeugnissen mit Ursprung in Neuseeland dieselbe 

Zollpräferenzbehandlung gewährt wie die Union. 

 

3. Kapitel 3 (Ursprungsregeln und Ursprungsverfahren) gilt sinngemäß für die Bestimmung der 

Ursprungseigenschaft der in Absatz 1 dieser Gemeinsamen Erklärung genannten Erzeugnisse. 

 

 

________________ 

                                                 

11 ABl. EG L 374 vom 31.12.1990, S. 13. 
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ANHANG 3-F 

 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE REPUBLIK SAN MARINO 

 

1. Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Neuseeland als 

Ursprungserzeugnisse der Union im Sinne dieses Abkommens anerkannt, sofern diese Erzeugnisse 

unter das Abkommen über eine Zusammenarbeit und eine Zollunion zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik San Marino12, geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 

1991, fallen und das genannte Abkommen in Kraft bleibt. 

 

2. Absatz 1 gilt nur, wenn die Republik San Marino im Rahmen des Abkommens über eine 

Zusammenarbeit und eine Zollunion zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Republik San Marino, geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 1991, Erzeugnissen mit Ursprung in 

Neuseeland dieselbe Zollpräferenzbehandlung gewährt wie die Union. 

 

3. Kapitel 3 (Ursprungsregeln und Ursprungsverfahren) gilt sinngemäß für die Bestimmung der 

Ursprungseigenschaft der in Absatz 1 dieser Gemeinsamen Erklärung genannten Erzeugnisse. 

 

 

________________ 

                                                 

12 ABl. EG L 84 vom 28.3.2002, S. 43. 
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ANHANG 6-A 

 

 

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

 

A. Zuständige Behörden der Union 

 

Die Behörden der Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sind gemeinsam für die 

Kontrollen zuständig. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes: 

 

a) Bei der Ausfuhr nach Neuseeland sind die Behörden der Mitgliedstaaten zuständig für die 

Kontrolle der Erzeugungsbedingungen und -anforderungen, einschließlich der 

vorgeschriebenen Inspektionen oder Überprüfungen, und für die Ausstellung der 

Gesundheitsbescheinigung über die Erfüllung der vereinbarten SPS-Maßnahmen 

und -Anforderungen. 

 

b) Bei der Einfuhr aus Neuseeland sind die Behörden der Mitgliedstaaten zuständig für die 

Kontrolle der Einfuhren auf Erfüllung der Einfuhrbedingungen der Union.   

 

c) Die Europäische Kommission ist zuständig für die allgemeine Koordinierung, die Prüfung 

bzw. Überprüfung der Kontrollsysteme und den Erlass der Maßnahmen, einschließlich 

legislativer Maßnahmen, die erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass die Normen und 

Anforderungen dieses Kapitels einheitlich angewandt werden. 
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B. Zuständige Behörden Neuseelands 

 

Für die Zwecke dieses Kapitels ist das Ministry for Primary Industries die zuständige Behörde, die 

die Verantwortung und die fachliche Zuständigkeit für die Entwicklung von SPS-Maßnahmen und 

für die Überwachung ihrer Durchführung und Anwendung sowie für die Ausstellung amtlicher 

Ausfuhrbescheinigungen hat. 

 

 

________________ 
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ANHANG 6-B 

 

 

REGIONALE BEDINGUNGEN FÜR PFLANZEN UND PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 

 

 

________________ 
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ANHANG 6-C 

 

 

ANERKENNUNG DER GLEICHWERTIGKEIT VON SPS-MAẞNAHMEN 

 

 Ausfuhren aus der Union nach Neuseeland Ausfuhren aus Neuseeland in die Union 

Ware EU-
Norm 

Sonderbedingungen Gleichwertigkeit Neuseeländische 
Norm 

Sonderbedingungen Gleichwertigkeit 

       

 

 

________________ 
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ANHANG 6-D 

 

 

LEITLINIEN UND VERFAHREN FÜR PRÜFUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN 

 

 

________________ 
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ANHANG 6-E 

 

 

BESCHEINIGUNG 

 

 

ABSCHNITT 1 

 

WAREN MIT GLEICHWERTIGKEIT GEMÄẞ  

 

ANHANG 6-C (ANERKENNUNG DER GLEICHWERTIGKEIT VON SPS-MAẞNAHMEN) – 

ERKLÄRUNGEN 

 

Für Waren mit Gleichwertigkeit gemäß Anhang 6-C (Anerkennung der Gleichwertigkeit von SPS-

Maßnahmen) sind folgende Erklärungen zu verwenden: 

 

a) die folgende Mustererklärung (Gleichwertigkeit für die Pflanzengesundheit): 

„Die hier bezeichneten Erzeugnisse erfüllen die einschlägigen Normen und Anforderungen 

(der Europäischen Union/Neuseelands(*)), die als den Anforderungen und Vorschriften 

(Neuseelands/der Europäischen Union(*)) gleichwertig anerkannt wurden, wie im SPS-

Kapitel des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Neuseeland 

festgelegt.“ 

 

* Nichtzutreffendes streichen. 

 

und 
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b) die zusätzlichen Erklärungen gemäß Anhang 6-C (Anerkennung der Gleichwertigkeit von 

SPS-Maßnahmen), die dort unter „Sonderbedingungen“ aufgeführt werden. 

 

 

ABSCHNITT 2 

 

ELEKTRONISCHE DATENÜBERMITTLUNG 

 

1. Der Austausch von Originalgesundheitszeugnissen, sofern dies gemäß Artikel 6.8 

(Bescheinigung) Absatz 3 erforderlich und gerechtfertigt ist, oder von 

Pflanzengesundheitszeugnissen oder anderen Originaldokumenten kann durch sichere Methoden 

der elektronischen Datenübermittlung erfolgen, die angemessene Sicherheitsgarantien bieten. 

 

2. Informationssysteme für die elektronische Datenübermittlung, die anerkanntermaßen 

angemessene Sicherheitsgarantien bieten: 

 

a) Neuseeland – E-cert und E-Phyto und 

 

b) EU – integriertes EDV-System für das Veterinärwesen (Trade Control and Expert System, 

TRACES). 
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3. Eine Vertragspartei darf nicht ausschließlich elektronische Bescheinigungen verwenden, es 

sei denn, 

 

a)  dieser Anhang wird vom Handelsausschuss geändert, um die Zustimmung der anderen 

Vertragspartei zu diesem Zweck zu registrieren, oder 

 

b) die zuständige Behörde13 der anderen Vertragspartei stimmt einer solchen Verwendung 

schriftlich zu. 

 

4. Wird ausschließlich die elektronische Datenübermittlung genutzt, so ist das folgende 

Notfallverfahren zu befolgen: 

 

a) Schlägt der Datenaustausch zwischen den Informationssystemen fehl, so muss die 

Ausfuhrvertragspartei der Grenzkontrollstelle der Einfuhrvertragspartei eine E-Mail mit 

einem Scan des unterzeichneten Zeugnisses übermitteln, bis der Datenaustausch wieder 

aufgenommen werden kann. 

 

b) Kommt es zu einem Ausfall des Informationssystems und können aufgrund dessen keine 

Ausfuhrgesundheitszeugnisse ausgestellt werden, so muss die Ausfuhrvertragspartei der 

Grenzkontrollstelle der Einfuhrvertragspartei die einschlägigen Sendungsdaten und 

Bescheinigungen per E-Mail oder auf anderem Wege übermitteln, bis der Datenaustausch 

wieder aufgenommen werden kann. 

 

 

                                                 

13 Im Falle der Union ist unter „zuständiger Behörde“ für die Zwecke dieses Anhangs die 
Europäische Kommission zu verstehen, wie in Anhang 6-A (Zuständige Behörden) unter 
Buchstabe c angegeben. 
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ABSCHNITT 3 

 

KRISENREAKTION 

 

Im Falle von Krisensituationen müssen die zuständigen Behörden Ausnahmen von Abschnitt 2 

vereinbaren. 

 

 

________________ 
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ANHANG 6-F 

 

 

EINFUHRKONTROLLEN UND GEBÜHREN 

 

 

________________ 
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ANHANG 9-A 

 

 

ANERKENNUNG DER KONFORMITÄTSBEWERTUNG (DOKUMENTE) 

 

1. Vereinbarte Bereiche: 

 

a) Sicherheitsaspekte von Elektro- und Elektronikgeräten im Sinne von Absatz 2, 

 

b) Sicherheitsaspekte von Maschinen im Sinne von Absatz 3, 

 

c) elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln im Sinne von Absatz 4, 

 

d) Energieeffizienz, einschließlich Ökodesign-Anforderungen im Sinne von Absatz 5 und 

 

e) Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten. 
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2. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „Sicherheitsaspekte von Elektro- und 

Elektronikgeräten“ die Sicherheitsaspekte von Geräten außer Maschinen, die zu ihrem 

ordnungsgemäßen Betrieb elektrische Ströme benötigen, und von Geräten zur Erzeugung, 

Übertragung und Messung solcher Ströme, die für den Betrieb mit einer Nennspannung zwischen 

50 und 1000 V bei Wechselstrom und zwischen 75 und 1500 V bei Gleichstrom ausgelegt sind, 

sowie von Geräten, die zum Zwecke der Funkkommunikation oder der Funkortung 

bestimmungsgemäß elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich von unter 3000 GHz 

ausstrahlen oder empfangen; hiervon ausgenommen sind unter anderem: 

 

a) elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmosphäre, 

 

b) Betriebsmittel für radiologische oder medizinische Zwecke, 

 

c) elektrische Teile von Personen- und Lastenaufzügen, 

 

d) Funkanlagen, die von Funkamateuren verwendet werden, 

 

e) Elektrizitätszähler, 

 

f) Haushaltssteckvorrichtungen, 

 

g) Vorrichtungen zur Stromversorgung von elektrischen Weidezäunen, 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de3 

h) Spielzeug, 

 

i) kunden- und anwendungsspezifisch angefertigte Erprobungsmodule, die von Fachleuten 

ausschließlich in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für ebensolche Zwecke 

verwendet werden, und 

 

j) Bauerzeugnisse zum dauerhaften Einbau in Bauwerke des Hoch- oder Tiefbaus, deren 

Leistung sich auf die Leistung des Bauwerks des Hoch- oder Tiefbaus auswirkt, z. B. Kabel, 

Feuermelder oder elektrische Türen. 

 

3. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „Sicherheitsaspekte von Maschinen“ die 

Sicherheitsaspekte einer Gesamtheit von Maschinen, bestehend aus mindestens einem beweglichen 

Teil, das durch ein Antriebssystem unter Nutzung einer oder mehrerer Energiequellen wie 

thermische, elektrische, pneumatische, hydraulische oder mechanische Energie angetrieben wird, 

die, damit sie zusammenwirken, so angeordnet sind und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit 

funktionieren; hiervon ausgenommen sind Maschinen mit hohem Gefahrenpotenzial, wie von jeder 

Vertragspartei definiert. 

 

4. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „elektromagnetische Verträglichkeit von 

Betriebsmitteln“ die elektromagnetische Verträglichkeit (Störung und Störfestigkeit) von Geräten, 

die zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb elektrische Ströme oder elektromagnetische Felder 

benötigen, sowie Geräte zur Erzeugung, Übertragung und Messung solcher Ströme; hiervon 

ausgenommen sind: 

 

a) elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmosphäre, 
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b) Betriebsmittel für radiologische oder medizinische Zwecke, 

 

c) elektrische Teile von Personen- und Lastenaufzügen, 

 

d) Funkanlagen, die von Funkamateuren verwendet werden, 

 

e) Messinstrumente, 

 

f) nichtselbsttätige Waagen, 

 

g) Betriebsmittel, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine elektromagnetischen Störungen 

verursachen, und 

 

h) kunden- und anwendungsspezifisch angefertigte Erprobungsmodule, die von Fachleuten 

ausschließlich in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für ebensolche Zwecke 

verwendet werden. 

 

5. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „Energieeffizienz“ das Verhältnis zwischen dem 

Ertrag an Leistung, Dienstleistungen, Waren oder Energie und dem Energieeinsatz eines 

Erzeugnisses mit Auswirkungen auf den Energieverbrauch während der Nutzung unter 

Berücksichtigung einer effizienten Ressourcenallokation. 

 

6. Dieser Anhang gilt nicht für ganze Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen und Fahrzeuge 

(einschließlich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge) sowie spezielle 

Ausrüstungen für Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen und Fahrzeuge (einschließlich Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge). Er gilt für Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, 

ausgenommen bordeigene Ladegeräte. 
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7. Auf Ersuchen einer Vertragspartei überprüft der Ausschuss „Warenhandel“ die Liste der 

Bereiche in diesem Anhang. Für die Zwecke dieser Überprüfung setzt sich der Ausschuss 

„Warenhandel“ aus Vertretern jeder Vertragspartei zusammen, die über Fachwissen in den 

Bereichen verfügen, die Gegenstand dieses Anhangs sind. Der Handelsausschuss kann einen 

Beschluss zur Änderung dieses Anhangs annehmen. 

 

8. In den im Anhang aufgeführten Bereichen kann jede Vertragspartei Anforderungen für die 

obligatorische Prüfung durch Dritte oder die Zertifizierung der in diesem Anhang genannten 

Erzeugnisbereiche einführen, sofern diese Anforderungen aus Gründen berechtigter Ziele 

gerechtfertigt sind und in einem angemessenen Verhältnis zu dem Zweck stehen, bei der 

Einfuhrvertragspartei ein angemessenes Vertrauen in die Übereinstimmung der Erzeugnisse mit den 

geltenden technischen Vorschriften oder Normen zu wecken, wobei die Gefahren, die entständen, 

wenn diese Übereinstimmung nicht gewährleistet wäre, berücksichtigt werden. 

 

9. Eine Vertragspartei, die die Einführung der in Absatz 8 genannten 

Konformitätsbewertungsverfahren beabsichtigt, notifiziert dies der anderen Vertragspartei 

frühzeitig und trägt den Stellungnahmen der anderen Vertragspartei bei der Ausarbeitung solcher 

Konformitätsbewertungsverfahren Rechnung. 

 

 

________________ 
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ANHANG 9-B 

 

 

KRAFTFAHRZEUGE UND AUSRÜSTUNGEN ODER TEILE DAVON 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Begriffsbestimmungen 

 

1. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „WP.29“ bezeichnet das Weltforum für die Harmonisierung der Regelungen für 

Kraftfahrzeuge im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 

(United Nations Economic Commission for Europe, im Folgenden „UNECE“); 

 

b) „Übereinkommen von 1958“ bezeichnet das Übereinkommen über die Annahme einheitlicher 

technischer Vorschriften der Vereinten Nationen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände 

und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die 

Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung und Genehmigungen, die nach diesen 

Vorschriften der Vereinten Nationen erteilt wurden, das am 20. März 1958 in Genf 

geschlossen wurde und vom WP.29 verwaltet wird; 
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c) „Übereinkommen von 1998“ bezeichnet das Übereinkommen über die Festlegung globaler 

technischer Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in 

Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, das am 25. Juni 1998 in Genf 

geschlossen wurde und vom WP.29 verwaltet wird; 

 

d) „UN-Regelungen“ bezeichnet Regelungen, die im Einklang mit dem Übereinkommen von 

1958 angenommen wurden; 

 

e) „GTR“ bezeichnet die gemäß dem Übereinkommen von 1998 erlassenen und in das globale 

Register eingetragenen globalen technischen Regelungen; 

 

f) „HS 2017“ bezeichnet die von der Weltzollorganisation herausgegebene Ausgabe 2017 der 

Nomenklatur des Harmonisierten Systems;   

 

g) „wiederaufgearbeitete Ausrüstungen oder Teile“ bezeichnet Geräte oder Teile, die 

 

i) ganz oder teilweise aus Ausrüstungen bestehen, die aus gebrauchten Ausrüstungen oder 

Teilen gewonnen oder hergestellt sind, 

 

ii) ähnliche Leistungs- und Betriebsmerkmale aufweisen wie gleichwertige Ausrüstungen 

oder Teile im Neuzustand und 

 

iii) dieselbe Garantie wie gleichwertige Geräte und Teile im Neuzustand erhalten. 
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2. Die in diesem Anhang verwendeten Begriffe sind mit denen des Übereinkommens von 1958 

oder in Anhang 1 des TBT-Übereinkommens bedeutungsgleich. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Anwendungsbereich 

 

Dieser Anhang gilt für den Handel zwischen den Vertragsparteien mit allen in Absatz 1.1 der 

Gesamtresolution der UNECE über Fahrzeugtechnik (R.E.3)14 definierten Klassen von 

Kraftfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Teilen davon, die unter anderem unter die 

Kapitel 40, 84, 85, 87 und 94 des HS 2017 fallen (im Folgenden „erfasste Erzeugnisse“), 

ausgenommen der in Anlage 9-B-1 (Ausgenommene Fahrzeugklassen) aufgeführten 

Fahrzeugklassen. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Ziele 

 

In Bezug auf die erfassten Erzeugnisse werden mit diesem Anhang folgende Ziele verfolgt: 

 

a) Beseitigung und Vermeidung unnötiger technischer Hemmnisse für den bilateralen Handel, 

 

b) Förderung der stärkeren Übereinstimmung und Angleichung der Rechtsvorschriften auf der 

Grundlage internationaler Normen, 

 

                                                 

14 Dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 vom 11. Juli 2017. 
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c) Förderung der Anerkennung von Genehmigungen, die insbesondere auf den 

Genehmigungsregelungen nach den Abkommen, die vom WP.29 im Rahmen der UNECE 

verwaltet werden, beruhen, und von Genehmigungen, die auf EU-Typgenehmigungen 

beruhen, 

 

d) Stärkung von Bedingungen, wie sie auf wettbewerbsorientierten Märkten herrschen und die 

auf den Grundsätzen der Offenheit, Nichtdiskriminierung und Transparenz beruhen, 

 

e) Förderung der gegenseitigen Verpflichtung der Vertragsparteien, ein Höchstmaß an Schutz 

für die menschliche Gesundheit, die Sicherheit, die Umwelt und die Verkehrsinfrastruktur zu 

gewährleisten, und 

 

f) Vertiefung der Zusammenarbeit im Interesse eines anhaltenden Ausbaus des Handels und des 

Regelwerks für Kraftfahrzeuge zu beiderseitigem Nutzen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Einschlägige internationale Normen 

 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass für die von diesem Anhang erfassten Erzeugnisse die 

WP.29 das maßgebliche internationale Normungsgremium ist und dass die UN-Regelungen und 

GTR im Rahmen des Übereinkommens von 1958 und des Übereinkommens von 1998 einschlägige 

internationale Normen für diese Erzeugnisse darstellen. 
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ARTIKEL 5 

 

Konvergenz der Rechtsvorschriften 

 

1. a) In Bereichen, die unter UN-Regelungen oder GTR fallen oder für die UN-Regelungen 

oder GTR kurz vor ihrer Fertigstellung stehen, verwendet jede Vertragspartei diese als 

Grundlage für ihre internen technischen Vorschriften, Kennzeichnungen oder 

Konformitätsbewertungsverfahren, es sei denn, eine bestimmte UN-Regelung oder GTR 

wäre zur Erreichung der in Artikel 2.2 des TBT-Übereinkommens oder der 

Übereinkommen von 1958 und 1998 genannten legitimen Ziele unwirksam oder 

ungeeignet. 

 

b) Eine Vertragspartei, die eine abweichende interne technische Vorschrift, 

Kennzeichnung oder ein abweichendes internes Konformitätsbewertungsverfahren nach 

Buchstabe a dieses Absatzes einführt, ermittelt auf Ersuchen der anderen Vertragspartei 

die Teile der internen technischen Vorschrift, Kennzeichnung oder des internen 

Konformitätsbewertungsverfahrens, die erheblich von den einschlägigen UN-

Regelungen oder GTR abweichen, und begründet die Abweichung. 
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2. Soweit eine Vertragspartei technische Vorschriften, Kennzeichnungen oder 

Konformitätsbewertungsverfahren eingeführt oder beibehalten hat, die von UN-Regelungen oder 

GTR abweichen, wie dies nach Absatz 1 zulässig ist, überprüft sie diese technischen Vorschriften, 

Kennzeichnungen oder Konformitätsbewertungsverfahren erforderlichenfalls, um ihre Konvergenz 

mit den einschlägigen UN-Regelungen oder GTR zu verbessern. Bei der Überprüfung ihrer 

technischen Vorschriften, Kennzeichnungen und Konformitätsbewertungsverfahren berücksichtigen 

die Vertragsparteien unter anderem alle neuen Entwicklungen in Bezug auf die UN-Regelungen 

oder GTR sowie alle Änderungen der Umstände, die zu Abweichungen von den einschlägigen UN-

Regelungen oder GTR geführt haben. Die Vertragspartei, die die Überprüfung durchführt, teilt der 

anderen Vertragspartei auf Ersuchen das Ergebnis der Überprüfung samt den herangezogenen 

wissenschaftlichen und technischen Daten mit. 

 

3. Jede Vertragspartei sieht davon ab, technische Vorschriften, Kennzeichnungen oder 

Konformitätsbewertungsverfahren einzuführen oder beizubehalten, die bewirken, dass die Einfuhr 

und Inbetriebnahme von Erzeugnissen, die nach UN-Regelungen für die von diesen UN-

Regelungen erfassten Bereiche typgenehmigt wurden, auf ihrem heimischen Markt verboten, 

eingeschränkt oder erschwert wird, es sei denn, solche technischen Vorschriften, Kennzeichnungen 

oder Konformitätsbewertungsverfahren sind ausdrücklich in diesen UN-Regelungen vorgesehen. 
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ARTIKEL 6 

 

Marktzugang 

 

1. Jede Vertragspartei gewährt Erzeugnissen, die ausweislich eines von der Union oder 

Neuseeland als Vertragsparteien des Übereinkommens von 1958 ausgestellten 

Typgenehmigungsbogens15 ihren internen technischen Vorschriften, Kennzeichnungen und 

Konformitätsbewertungsverfahren entsprechen, ohne die Erfordernis weiterer Prüfungen, 

Unterlagen, Zertifizierungen oder Kennzeichnungen in Bezug auf den Typgenehmigungsbogen 

Zugang zu ihrem Markt. Im Falle von Fahrzeuggenehmigungen gelten sowohl EU-Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigungen (EU whole vehicle type approvals, EUWVTA) als auch universelle 

internationale UN-Typgenehmigungen für das Gesamtfahrzeug (Universal International Whole 

Vehicle Type Approval, U-IWVTA) als gültig. Als gültig angesehen werden können nur UN-

Typgenehmigungsbögen, die von einer Vertragspartei ausgestellt wurden, die den einschlägigen 

UN-Regelungen beigetreten ist, und die gemäß dem Übereinkommen von 1958 erteilt wurden. 

 

2. Eine Vertragspartei ist nur dann verpflichtet, gültige UN-Typgenehmigungsbögen 

anzuerkennen, die gemäß der neuesten Fassung der UN-Regelungen ausgestellt wurden, wenn sie 

diese UN-Regelungen anwendet. Eine Vertragspartei kann auch in Erwägung ziehen, gültige UN-

Typgenehmigungsbögen anzuerkennen, wenn sie diese UN-Regelungen nicht anwendet, sofern die 

typgenehmigten Erzeugnisse alle geltenden internen Anforderungen der Vertragspartei erfüllen. 

 

                                                 

15 Einschließlich EWG-, EG- und EU-Typgenehmigungsbögen. 
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3. Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt Folgendes als ausreichender Nachweis für das Vorliegen 

einer gültigen EU- oder UN-Typgenehmigung: 

 

a) für Gesamtfahrzeuge eine gültige EU-Konformitätsbescheinigung16 oder UN-

Konformitätserklärung17, in der die Einhaltung einer U-IWVTA bescheinigt wird, 

 

b) für Ausrüstungsgegenstände und Teile ein gültiges EU- oder UN-Typgenehmigungszeichen, 

das auf dem Erzeugnis angebracht ist, und 

 

c) für Ausrüstungsgegenstände und Teile, an denen kein Typgenehmigungszeichen18 angebracht 

werden kann, ein gültiger EU- oder UN-Typgenehmigungsbogen. 

 

4. Eine Vertragspartei kann ihren zuständigen Behörden gestatten, zu überprüfen, ob die 

erfassten Erzeugnisse gegebenenfalls Folgendem entsprechen: 

 

a) sämtlichen internen technischen Vorschriften der Vertragspartei oder 

 

                                                 

16 Einschließlich EG- und EU-Konformitätsbescheinigungen. 
17 Im Falle einer Konformitätserklärung tritt die Verpflichtung nach dieser Bestimmung in 

Kraft, sobald die UN-Regelung Nr. 0 über die internationale Typgenehmigung für das 
Gesamtfahrzeug in Kraft getreten ist. 

18 Einschließlich EWG-, EG- und EU-Typgenehmigungszeichen. 
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b) den technischen EU- oder UN-Vorschriften, deren Einhaltung unter Anwendung dieses 

Artikels durch eine gültige EU-Konformitätsbescheinigung oder eine UN-

Konformitätserklärung bestätigt wurde, in der die Übereinstimmung mit einer U-IWVTA für 

Gesamtfahrzeuge bescheinigt wird, oder durch ein gültiges EU- oder UN-

Typgenehmigungszeichen, das auf dem Erzeugnis angebracht ist, oder im Falle von 

Ausrüstungsgegenständen und Teilen durch einen gültigen EU- oder UN-

Typgenehmigungsbogen. 

 

Diese Überprüfung wird stichprobenartig auf dem Markt und im Einklang mit den technischen 

Vorschriften gemäß Buchstabe a bzw. Buchstabe b durchgeführt. 

 

5. Eine Vertragspartei kann von einem Lieferanten verlangen, ein Erzeugnis, das diesen 

technischen Vorschriften nicht entspricht, von ihrem Markt zu nehmen. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Erzeugnisse mit neuer Technologie oder neuen Merkmalen 

 

1. Keine Vertragspartei darf den Zugang zu ihrem Markt für ein von diesem Anhang erfasstes 

und von der Ausfuhrvertragspartei genehmigtes Erzeugnis mit der Begründung verweigern oder 

beschränken, dass das Erzeugnis eine neue Technologie oder ein neues Merkmal enthält, zu der 

bzw. dem in der Einfuhrvertragspartei noch keine Regelung besteht. 
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2. Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Einfuhrvertragspartei für ein nicht geregeltes Erzeugnis, 

das eine neue Technologie oder ein neues Merkmal enthält, den Zugang zu ihrem Markt 

beschränken oder verlangen, dass dieses Erzeugnis von ihrem Markt genommen wird, wenn die 

neue Technologie oder das neue Merkmal 

 

a) ein Risiko für die menschliche Gesundheit, die Sicherheit, die Umwelt oder die 

Verkehrsinfrastruktur darstellt, oder 

 

b) nicht mit den bestehenden internen Umweltstandards oder der vorhandenen Infrastruktur 

vereinbar ist. 

 

3. Die Einfuhrvertragspartei, die gemäß Absatz 2 den Zugang zu ihrem Markt beschränkt oder 

die Rücknahme vom Markt verlangt, teilt ihre Entscheidung unverzüglich der anderen 

Vertragspartei mit. Die Vertragspartei fügt der Mitteilung alle einschlägigen wissenschaftlichen 

oder technischen Informationen bei, die sie bei ihrer Entscheidung berücksichtigt hat. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Wiederaufgearbeitete Ausrüstungen oder Teile 

 

1. Eine Vertragspartei darf wiederaufgearbeiteten Ausrüstungen oder Teilen der anderen 

Vertragspartei keine Behandlung gewähren, die weniger günstig ist als die Behandlung, die sie 

gleichwertigen Ausrüstungen oder Teilen im Neuzustand gewährt. 

 

2. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass Artikel 2.11 (Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen) für 

Verbote oder Beschränkungen der Einfuhr oder Ausfuhr wiederaufgearbeiteter Ausrüstungen oder 

Teile gilt. Wenn eine Vertragspartei Einfuhr- und Ausfuhrverbote oder -beschränkungen für 

gebrauchte Ausrüstungen oder Teile einführt oder aufrechterhält, so darf sie diese Maßnahmen 

nicht auf wiederaufgearbeitete Ausrüstungen oder Teile anwenden. 
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3. Eine Vertragspartei kann verlangen, dass wiederaufgearbeitete Ausrüstungen oder Teile beim 

Vertrieb oder Verkauf in ihrem Gebiet als solche gekennzeichnet sind und dass die Ausrüstungen 

oder Teile ähnliche Leistungsanforderungen erfüllen wie gleichwertige Ausrüstungen oder Teile im 

Neuzustand. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Sonstige handelsbeschränkende Maßnahmen 

 

Beide Vertragsparteien unterlassen es, die Vorteile, die der jeweils anderen Vertragspartei aufgrund 

dieses Anhangs erwachsen, durch Regulierungsmaßnahmen, die für die erfassten Erzeugnisse 

spezifisch sind, zunichtezumachen oder zu schmälern. Dies gilt unbeschadet des Rechts, 

Maßnahmen zu ergreifen, die für die Straßenverkehrssicherheit, den Schutz für die Gesundheit, die 

Umwelt und die Verkehrsinfrastruktur sowie die Verhinderung irreführender Geschäftspraktiken 

erforderlich sind. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Zusammenarbeit 

 

1. Die Vertragsparteien arbeiten in allen Fragen, die für die Durchführung dieses Anhangs von 

Belang sind, im Rahmen des Ausschusses „Warenhandel“ zusammen und tauschen diesbezüglich 

Informationen aus. 

 

2. Die Vertragsparteien arbeiten gegebenenfalls zusammen, um Bereiche von beiderseitigem 

Interesse in den einschlägigen internationalen Normungsgremien voranzubringen. 
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Anlage 9-B-1 

 

 

AUSGENOMMENE FAHRZEUGKLASSEN19 

 

Anhang 9-B (Kraftfahrzeuge und Ausrüstungen oder Teile davon) gilt nicht für folgende Fahrzeuge: 

 

Fahrzeuge der Klasse L6 im Sinne von Absatz 2.1.6 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3), 

 

Fahrzeuge der Klasse L7 im Sinne von Absatz 2.1.7 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3) 

 

Fahrzeuge der Klasse M2 im Sinne von Absatz 2.2.2 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3) 

 

Fahrzeuge der Klasse M3 im Sinne von Absatz 2.2.3 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3) 

 

Fahrzeuge der Klasse N2 im Sinne von Absatz 2.3.2 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3) 

 

Fahrzeuge der Klasse N3 im Sinne von Absatz 2.3.3 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3) 

 

Fahrzeuge der Klasse O3 im Sinne von Absatz 2.4.3 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3) 

 

                                                 

19 Auch wenn die Liste der ausgenommenen Fahrzeuge nicht im Anhang enthalten ist, bedeutet 
dies nicht, dass die Fahrzeuge nicht eingeführt werden können, wenn sie den internen 
Anforderungen entsprechen. 
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Fahrzeuge der Klasse O4 im Sinne von Absatz 2.4.4 der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik 

(R.E.3) 

 

In Kleinserien hergestellte Fahrzeuge, die einzeln typgenehmigt wurden 

 

Gebrauchte Fahrzeuge der Klassen L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1, O1 und O2, einschließlich 

Fahrzeuge, die zu Vorführungszwecken im Zusammenhang mit dem Verkauf ähnlicher 

Fahrzeuge verwendet wurden, die zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Angebot oder der 

Ausstellung zum Verkauf der „Land Transport Rule: Vehicle Standards Compliance 2002“20 

entsprachen. 

 

 

________________ 

                                                 

20 Diese Fahrzeuge 
a) wurden registriert gemäß 

i) dem Transport Act 1962, 
ii) dem Transport (Vehicle and Driver Registration and Licensing) Act 1986 oder 

Teil 17 des Land Transport Act 1998 oder 
iii) den einschlägigen Rechtsvorschriften eines anderen Landes oder 

b) wurden für einen Zweck verwendet, der nicht mit ihrer Herstellung oder ihrem Verkauf 
in Zusammenhang steht. 
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ANHANG 9-C 

 

 

REGELUNG NACH ARTIKEL 9.10 ABSATZ 5 BUCHSTABE B FÜR DEN REGELMÄẞIGEN 

INFORMATIONSAUSTAUSCH ÜBER DIE SICHERHEIT VON 

NICHTLEBENSMITTELERZEUGNISSEN UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE 

PRÄVENTIONS-, RESTRIKTIONS- UND KORREKTURMAẞNAHMEN 

 

Mit diesem Anhang wird eine Regelung für den regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der 

Union und Neuseeland über die Sicherheit von Nichtlebensmittelerzeugnissen und damit 

zusammenhängende Präventions-, Restriktions- und Korrekturmaßnahmen festgelegt. 

 

Nach Artikel 9.10 (Zusammenarbeit auf den Gebieten der Marktüberwachung, der Sicherheit und 

der Konformität von Nichtlebensmittelerzeugnissen mit den Rechtsvorschriften) Absätze 9 und 10 

dieses Abkommens werden in der Regelung die Art der auszutauschenden Informationen, die 

Modalitäten für den Austausch sowie die Geltung des Vertraulichkeitsgrundsatzes und der 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten spezifiziert. 

 

 

________________ 
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ANHANG 9-D 

 

 

REGELUNG NACH ARTIKEL 9.10 ABSATZ 6 FÜR DEN REGELMÄẞIGEN 

INFORMATIONSAUSTAUSCH ÜBER MAẞNAHMEN, DIE IN BEZUG AUF 

NICHTLEBENSMITTELERZEUGNISSE ERGRIFFEN WERDEN, BEI DENEN DIE 

VORSCHRIFTEN NICHT EINGEHALTEN WERDEN UND DIE NICHT UNTER 

ARTIKEL 9.10 ABSATZ 5 BUCHSTABE B FALLEN 

 

Mit diesem Anhang wird eine Regelung für den regelmäßigen Informationsaustausch, 

einschließlich des elektronischen Informationsaustauschs, über Maßnahmen festgelegt, die in Bezug 

auf Nichtlebensmittelerzeugnisse ergriffen werden, bei denen die Vorschriften nicht eingehalten 

werden und die nicht unter Artikel 9.10 (Zusammenarbeit auf den Gebieten der Marktüberwachung, 

der Sicherheit und der Konformität von Nichtlebensmittelerzeugnissen mit den Rechtsvorschriften) 

Absatz 5 Buchstabe b dieses Abkommens fallen. 

 

Nach Artikel 9.10 (Zusammenarbeit auf den Gebieten der Marktüberwachung, der Sicherheit und 

der Konformität von Nichtlebensmittelerzeugnissen mit den Rechtsvorschriften) Absätze 9 und 10 

dieses Abkommens werden in der Regelung die Art der auszutauschenden Informationen, die 

Modalitäten für den Austausch sowie die Geltung des Vertraulichkeitsgrundsatzes und der 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten spezifiziert. 

 

 

________________ 
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ANHANG 9-E 

 

 

WEIN UND SPIRITUOSEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Ziel 

 

Ziel dieses Anhangs ist es, den Handel mit im Gebiet der Vertragsparteien hergestelltem Wein und 

im Gebiet der Vertragsparteien hergestellten Spirituosen auf der Grundlage der 

Nichtdiskriminierung und Gegenseitigkeit zu erleichtern. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Anwendungsbereich 

 

Dieser Anhang gilt für Weine der HS-Position 22.04 und Spirituosen der HS-Position 22.08. 
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ARTIKEL 3 

 

Allgemeine Ausnahme 

 

Dieser Anhang ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er die Vertragsparteien hindert, Maßnahmen 

zu treffen oder durchzusetzen, die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen oder 

Pflanzen notwendig sind, sofern die Maßnahmen nicht so angewandt werden, dass sie zu einer 

willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen Ländern, in denen gleiche 

Bedingungen herrschen, oder zu einer verschleierten Beschränkung des internationalen Handels 

führen. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „Etikett“ bezeichnet alle Marken, Handelsmarken, bildlichen oder anderen Beschreibungen, 

die auf ein Behältnis eines Weins geschrieben, gedruckt, gestempelt, geprägt oder fest daran 

angebracht sind; 

 

b) „önologische Verfahren“ bezeichnet Verfahren, Behandlungen und Techniken der 

Weinbereitung wie Weinzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe, jedoch nicht die 

Kennzeichnung, Abfüllung oder Verpackung für den abschließenden Verkauf; 
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c) „einziges Sichtfeld“ bezeichnet jeden Teil der Oberfläche eines Behältnisses, mit Ausnahme 

des Bodens und des Deckels, der gesehen werden kann, ohne dass das Behältnis umgedreht 

werden muss; 

 

d) „Sorte“ bezeichnet die Rebsorte, aus der ein Wein hergestellt wird, ausgedrückt in allgemein 

verständlichen und anerkannten Begriffen, die in der Ausfuhrvertragspartei verwendet werden 

dürfen; 

 

e) „Jahrgang“ bezeichnet das Jahr der Ernte der Trauben, aus denen ein Wein gewonnen wird;   

 

f) „Wein“ bezeichnet das Erzeugnis, das ausschließlich durch vollständige oder teilweise 

alkoholische Gärung der frischen, auch eingemaischten Weintrauben oder des Traubenmostes 

gewonnen wird.21 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Allgemeine Regel 

 

Sofern in diesem Anhang nichts anderes festgelegt ist, erfolgen die Einfuhr und die Vermarktung22 

von Wein und Spirituosen im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Einfuhrvertragspartei. 

 

 

                                                 

21 Zur Klarstellung: Diese Begriffsbestimmung umfasst auch konzentrierten Traubenmost und 
rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, der bzw. das zu Zwecken der Anreicherung und Süßung 
zugelassen ist, sowie Weinfraktionen, die durch zugelassene Trennverfahren entstehen 
können. 

22 Zur Klarstellung: Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „Vermarktung“ das 
Inverkehrbringen zum Verkauf. 
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ARTIKEL 6 

 

Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und önologische Verfahren und Behandlungen 

 

1. Die Union gestattet ihrem Gebiet die Einfuhr und Vermarktung von für den menschlichen 

Verzehr bestimmtem Wein aus Neuseeland, bei dessen Herstellung Folgendes beachtet wurde: 

 

a) die Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse, die in Neuseeland nach den in Anlage 9-E-1 

(Einschlägige Rechtsvorschriften Neuseelands für Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) genannten 

Rechtsvorschriften zugelassen sind,23 

 

b) die önologischen Verfahren, die in Neuseeland nach den in Anlage 9-E-2 (Einschlägige 

Rechtsvorschriften Neuseelands für Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) genannten 

Rechtsvorschriften zugelassen sind, soweit diese önologischen Verfahren von der 

internationalen Organisation für Rebe und Wein (Organisation Internationale de la Vigne et 

du Vin, OIV) empfohlen und veröffentlicht werden,24 und 

 

c) die önologischen Verfahren und Einschränkungen, die ansonsten von den Vertragsparteien 

gemäß Anlage 9-E-3 (Önologische Verfahren Neuseelands) gemeinsam akzeptiert werden.25 

 

                                                 

23 Diese Bestimmung gilt unbeschadet der besonderen Anforderungen an die 
Erzeugnisbezeichnung „Wein“ gemäß Artikel 9 (Obligatorische Kennzeichnungsangaben – 
Erzeugnisbezeichnung, vorhandener Alkoholgehalt in Volumenprozent, Chargennummer) 
Absatz 1 dieses Anhangs. 

24 Unbeschadet Buchstabe b genehmigt die Union in ihrem Gebiet die Einfuhr und Vermarktung 
von Wein, der in Neuseeland unter Anwendung der physikalischen Weinbereitungsverfahren 
gemäß den in Anlage 9-E-2 (Einschlägige Rechtsvorschriften Neuseelands für Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b) genannten Rechtsvorschriften hergestellt wurde. 

25 Zur Klarstellung: Die Buchstaben b und c in Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für 
Erzeugnisse und önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 1 gelten je nach den 
önologischen Verfahren, die bei in Neuseeland hergestelltem Wein angewandt werden, 
einzeln oder kumulativ. 
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2. Neuseeland gestattet in seinem Gebiet die Einfuhr und Vermarktung von für den 

menschlichen Verzehr bestimmtem Wein aus der Union, bei dessen Herstellung Folgendes beachtet 

wurde: 

 

a) die Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse, die in der Union nach den in Anlage 9-E-4 

(Einschlägige Rechtsvorschriften der Union für Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a) genannten 

Rechtsvorschriften zugelassen sind, 

 

b) die önologischen Verfahren und Einschränkungen, die in der Union nach den in Anlage 9-E-5 

(Einschlägige Rechtsvorschriften der Union für Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b) genannten 

Rechtsvorschriften zugelassen sind, soweit diese önologischen Verfahren von der OIV 

empfohlen und veröffentlicht werden,26 27 und 

 

c) die önologischen Verfahren und Einschränkungen, die ansonsten von den Vertragsparteien 

gemäß Anlage 9-E-6 (Önologische Verfahren der Union) gemeinsam akzeptiert werden.28 

 

                                                 

26 Abweichend von Buchstabe b darf Wein, der in der Union unter Verwendung von Hefe-
Mannoproteinen oder Kaliumferrocyanid hergestellt wurde, in das Gebiet Neuseelands 
eingeführt und dort vermarktet werden, sofern der Wein den im Australia New Zealand Food 
Standards Code für diese Stoffe festgelegten Grenzwerten entspricht, solange die im Australia 
New Zealand Food Standards Code festgelegten Grenzwerte von den in den veröffentlichten 
Empfehlungen der OIV festgelegten Grenzwerte abweichen. 

27 Unbeschadet Buchstabe b genehmigt Neuseeland in seinem Gebiet die Einfuhr und 
Vermarktung von Wein, der in der Union unter Anwendung der physikalischen 
Weinbereitungsverfahren und Einhaltung der Bedingungen und Grenzwerte für ihre 
Anwendung gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Anhang I Teil A Tabelle 1 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission hergestellt wurde. 

28 Zur Klarstellung: Die Buchstaben b und c in Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für 
Erzeugnisse und önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 2 gelten je nach den 
önologischen Verfahren, die bei in der Union hergestelltem Wein angewandt werden, einzeln 
oder kumulativ. 
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3. Eine Vertragspartei (die ersuchende Vertragspartei) kann der anderen Vertragspartei (der 

ersuchten Vertragspartei) eine Änderung der Liste der önologischen Verfahren der ersuchenden 

Vertragspartei in Anlage 9-E-3 (Önologische Verfahren Neuseelands) bzw. Anlage 9-E-6 

(Önologische Verfahren der Union) vorschlagen, indem sie der ersuchten Vertragspartei über ihre 

Kontaktstelle für diesen Anhang ein schriftliches Ersuchen mit technischen Unterlagen übermittelt. 

 

4. Die Vertragsparteien erörtern die gemäß Absatz 3 vorgeschlagene Änderung im Ausschuss 

für Wein und Spirituosen, und der Handelsausschuss ist befugt, einen Beschluss zur entsprechenden 

Änderung der Anlage 9-E-3 (Önologische Verfahren Neuseelands) bzw. Anlage 9-E-6 

(Önologische Verfahren der Union) zu fassen. 

 

5. Ergeben sich Fragen bei der Durchführung oder Anwendung von Artikel 6 

(Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und önologische Verfahren und Behandlungen) aufgrund 

von Entwicklungen in einer internationalen Organisation, der die Union, die Mitgliedstaaten oder 

Neuseeland angehören, so erörtern die Vertragsparteien die Angelegenheit im Ausschuss für Wein 

und Spirituosen, um eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden. 

 

6. Der Ausschuss für Wein und Spirituosen nimmt innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten 

dieses Abkommens und danach mindestens alle fünf Jahre eine allgemeine Überprüfung der 

Anwendung von Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und önologische Verfahren und 

Behandlungen) und der einschlägigen Anhänge vor, sofern im gemeinsamen Vorsitz des 

Ausschusses nichts anderes vereinbart wird. 
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ARTIKEL 7 

 

Allgemeine Kennzeichnungsanforderungen 

 

1. Die Einfuhrvertragspartei kann verlangen, dass alle Angaben auf dem Etikett klar, genau, 

wahrheitsgemäß, belegbar und für den Verbraucher nicht irreführend sind. 

 

2. Die Einfuhrvertragspartei kann verlangen, dass die Kennzeichnungsangaben in einer der 

Sprachen erscheinen, die im Gebiet dieser Vertragspartei nach Maßgabe des dort geltenden Rechts 

amtlich verwendet werden. 

 

3. Die Einfuhrvertragspartei kann verlangen, dass die vorgeschriebenen Angaben in 

unverwischbaren Schriftzeichen dargestellt und lesbar und deutlich geschrieben oder angeordnet 

sind, auch so, dass sich die Angaben deutlich vom Hintergrund und den umgebenden Texten oder 

Grafiken abheben. 

 

4. Die Einfuhrvertragspartei gestattet, dass die Angaben auf dem Etikett auf dem Behältnis 

wiederholt werden, unabhängig davon, ob dies in derselben Form geschieht oder nicht. 

 

5. Die Einfuhrvertragspartei kann die Verwendung bestimmter Angaben auf dem Etikett 

verbieten, wenn ein solches Verbot einem legitimen Ziel der menschlichen Gesundheit und 

Sicherheit dient. 

 

6. Beide Vertragsparteien gestatten, dass die vorgeschriebenen Angaben auf einem zusätzlichen, 

am Behältnis angebrachten Etikett gemacht werden. Zusätzliche Etiketten können nach der Einfuhr, 

aber vor dem Anbieten des Erzeugnisses zum Verkauf im Gebiet der Einfuhrvertragspartei an 

einem Behältnis angebracht werden, sofern die von der Einfuhrvertragspartei vorgeschriebenen 

Angaben vollständig und genau dargestellt sind. 
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ARTIKEL 8 

 

Platzierung der obligatorischen Kennzeichnungsangaben 

 

1. Durch diesen Anhang wird die Einfuhrvertragspartei nicht daran gehindert, obligatorische 

Kennzeichnungsangaben auf einem Behältnis zu verlangen. 

 

2. Die Einfuhrvertragspartei darf für die obligatorischen Kennzeichnungsangaben von in der 

anderen Vertragspartei hergestelltem Wein keine neuen Anforderungen an die genaue Platzierung 

stellen. 

 

3. Ungeachtet des Absatzes 2 

 

a) kann die Einfuhrvertragspartei verlangen, dass eine oder mehrere obligatorische und/oder 

fakultative Kennzeichnungsangaben im selben Sichtfeld, in Verbindung miteinander oder in 

einer bestimmten Nähe zueinander platziert werden und 

 

b) kann die Einfuhrvertragspartei verlangen, dass die obligatorischen Kennzeichnungsangaben 

nicht auf dem Boden oder dem Deckel oder einem anderen für den Verbraucher nicht 

sichtbaren Teil des Behältnisses platziert werden. 
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ARTIKEL 9 

 

Spezifikationen in Bezug auf die obligatorischen Kennzeichnungsangaben – Erzeugnisbezeichnung, 

vorhandener Alkoholgehalt in Volumenprozent, Chargennummer 

 

1. Die Union gestattet die Verwendung des Begriffs „Wein“ als Erzeugnisbezeichnung für in 

Neuseeland erzeugten und in die Union eingeführten und vermarkteten Wein, sofern der Wein einen 

vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens sieben Volumenprozent und einen 

Gesamtalkoholgehalt von höchstens 20 Volumenprozent aufweist. 

 

2. Die Einfuhrvertragspartei gestattet die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts in 

Volumenprozent auf dem Etikett mit höchstens einer Dezimalstelle (z. B. 12 %, 12,0 %, 12,1 %, 

12,2 %). 

 

3. Die Einfuhrvertragspartei gestattet die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts in 

Volumenprozent mit „% vol“ (z. B. 12 % vol, 12 % vol, 12 % vol). 

 

4. Unbeschadet der Toleranzen, die bei Anwendung der Referenzmethode vorgesehen sind, 

gestattet die Einfuhrvertragspartei, dass der auf dem Etikett angegebene vorhandene Alkoholgehalt 

von aus der Ausfuhrvertragspartei eingeführten Weinen um bis zu 0,8 % vol bzw. bei 

angereicherten Weinen um bis zu 0,5 % vol von dem durch die Analyse bestimmten Gehalt 

abweicht. 

 

5. Die Einfuhrvertragspartei kann die Angabe der Chargennummer auf den Weinetiketten 

verlangen. 
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6. Die Einfuhrvertragspartei untersagt die Verunstaltung29 von Chargennummern, es sei denn, 

die zuständige Behörde der Einfuhrvertragspartei gestattet eine Abweichung. 

 

7. Die Vertragsparteien untersagen das Inverkehrbringen von verpackten Erzeugnissen zum 

Verkauf in ihrem Gebiet, die gegen die Anforderung nach Absatz 6 verstoßen. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Fakultative Kennzeichnungsangaben 

 

1. Vorbehaltlich des Artikels 7 (Allgemeine Kennzeichnungsanforderungen) gestattet die 

Einfuhrvertragspartei, dass die Etiketten andere als die nach ihrem Recht vorgeschriebenen 

Angaben enthalten. 

 

2. Ungeachtet des Artikels 8 (Platzierung der obligatorischen Kennzeichnungsangaben) Absatz 3 

Buchstabe a darf die Einfuhrvertragspartei die Platzierung fakultativer Angaben nicht einschränken. 

 

 

                                                 

29 Zur Klarstellung: Der Begriff „Verunstaltung“ schließt Folgendes ein: ändern, entfernen, 
ausradieren, unkenntlich machen und verdecken. 
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ARTIKEL 11 

 

Fakultative Angaben – Jahrgang und Sorte 

 

1. Die Einfuhrvertragspartei gestattet die Einfuhr und den Verkauf von Wein, der mit einem 

Jahrgang gekennzeichnet ist, wenn 

 

a) der Wein den Rechtsvorschriften der Ausfuhrvertragspartei in Bezug den Jahrgang entspricht 

und 

 

b) der Wein zu mindestens 85 % aus Trauben des entsprechenden Jahrgangs gewonnen wurde. 

 

2. Bei in der Union hergestellten Weinen, die herkömmlicherweise aus im Januar oder Februar 

geernteten Weintrauben gewonnen werden, kann der auf dem Etikett anzugebende Jahrgang dem 

vorhergehenden Kalenderjahr entsprechen. 

 

3. Die Einfuhrvertragspartei gestattet die Einfuhr und den Verkauf von Wein, der als aus einer 

einzigen Rebsorte gewonnen gekennzeichnet ist, wenn 

 

a) der Wein den Rechtsvorschriften der Ausfuhrvertragspartei in Bezug auf die 

Sortenzusammensetzung entspricht und 

 

b) der Wein zu mindestens 85 % aus Trauben der entsprechenden Sorte gewonnen wurde. 
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4. Die Einfuhrvertragspartei gestattet die Einfuhr und den Verkauf von Wein, der als aus 

mehreren Rebsorten gewonnen gekennzeichnet ist, wenn 

 

a) der Wein den Rechtsvorschriften der Ausfuhrvertragspartei in Bezug auf die 

Sortenzusammensetzung entspricht, 

 

b) der Wein zu mindestens 85 % aus Trauben der entsprechenden Sorten gewonnen wurde, 

 

c) jede aufgeführte Sorte einen größeren Anteil am Wein aufweist als jede nicht aufgeführte 

Sorte und 

 

d) die aufgeführten Sorten in Bezug auf ihren Anteil am Wein in absteigender Reihenfolge und, 

falls von der Einfuhrvertragspartei verlangt, in Schriftzeichen derselben Größe angeben sind. 

 

 

ARTIKEL 12 

 

Bescheinigung 

 

1. Sofern zum Schutz der menschlichen Gesundheit und Sicherheit nicht erforderlich, darf eine 

Vertragspartei die Einfuhr von in der anderen Vertragspartei hergestelltem Wein nicht einem 

restriktiveren Bescheinigungssystem oder weitergehenden Bescheinigungsanforderungen 

unterwerfen, als in ihren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens geltenden 

Rechtsvorschriften vorgesehen. 
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2. Die Union genehmigt die Einfuhr von in Neuseeland hergestelltem Wein gemäß dem 

Vereinfachten Dokument VI-1 (Format und erforderliche Angaben siehe Anlage 9-E-7 

(Vereinfachtes Dokument VI-1)) oder gemäß der Vereinfachten Bescheinigung in Anlage 9-E-8 

(Vereinfachte Bescheinigung). 

 

3. Bei Fragen zu den Untersuchungsergebnissen wendet jede Vertragspartei die von der OIV 

empfohlenen und veröffentlichten Referenzmethoden oder in Abwesenheit solcher Methoden eine 

Analysemethode an, die den von der Internationalen Organisation für Normung empfohlenen 

Normen entspricht, es sei denn, die zuständigen Behörden der Vertragsparteien vereinbaren 

gemeinsam etwas anderes. 

 

 

ARTIKEL 13 

 

Lebensmittelinformationen 

 

1. Die Vertragsparteien dürfen nicht vorschreiben, dass auf dem Behältnis, dem Etikett oder der 

Verpackung von Wein eine der folgenden Angaben gemacht wird: 

 

a) Datum der Verpackung, 

 

b) Datum der Abfüllung, 

 

c) Datum der Herstellung oder Erzeugung, 
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d) Verfallsdatum, 

 

e) Mindesthaltbarkeitsdatum oder 

 

f) Verkaufsdatum. 

 

2. Ungeachtet der Buchstaben d und e können die Vertragsparteien die Angabe eines 

Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatums auf Erzeugnissen vorschreiben, die aufgrund der 

Verpackung oder des Zusatzes verderblicher Zutaten ein kürzeres Verfalls- oder 

Mindesthaltbarkeitsdatum haben können, als der Verbraucher normalerweise erwarten würde. 

 

3. Die Vertragsparteien können auch die Angabe eines Mindesthaltbarkeitsdatums bei Wein 

vorschreiben, der einer Entalkoholisierung unterzogen wurde und einen vorhandenen Alkoholgehalt 

von weniger als 10 % vol aufweist. 
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ARTIKEL 14 

 

Aufmachung und Bezeichnung von Spirituosen 

 

Artikel 7 (Allgemeine Kennzeichnungsanforderungen), Artikel 9 (Obligatorischen 

Kennzeichnungsangaben – Erzeugnisbezeichnung, vorhandener Alkoholgehalt in Volumenprozent, 

Chargennummer) Absätze 5, 6 und 7 und Artikel 13 (Lebensmittelinformationen) Absätze 1 und 2 

dieses Anhangs gelten sinngemäß für die Aufmachung und Bezeichnung von Spirituosen. 

 

 

ARTIKEL 15 

 

Bereits vorhandene Bestände 

 

Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens im Einklang mit den 

Rechtsvorschriften der jeweiligen Vertragspartei und den Verpflichtungen der Vertragsparteien 

untereinander, jedoch nicht in Übereinstimmung mit diesem Anhang hergestellt oder 

gekennzeichnet wurden, können in der anderen Vertragspartei zum Verkauf in Verkehr gebracht 

werden, bis die Bestände aufgebraucht sind. 
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ARTIKEL 16 

 

Ausschuss für Wein und Spirituosen 

 

1. Dieser Artikel ergänzt und präzisiert Artikel 24 (Sonderausschüsse) Absatz 4. 

 

2. Der Ausschuss für Wein und Spirituosen tritt innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten 

dieses Abkommens und anschließend auf Ersuchen der Vertragsparteien zusammen. Die Sitzungen 

finden an einem Datum und zu einer Uhrzeit statt, die von den Kovorsitzenden des Ausschusses 

festgelegt werden, spätestens jedoch 90 Tage nach dem Ersuchen. 

 

3. Der Ausschuss für Wein und Spirituosen nimmt in Bezug auf diesen Anhang 

erforderlichenfalls die folgenden Aufgaben wahr: 

 

a) Er dient als Plattform für den Informationsaustausch zwischen den Vertragsparteien, um für 

eine bestmögliche Anwendung dieses Anhangs zu sorgen, 

 

b) er dient als Forum für die Vertragsparteien zur Erörterung der in Artikel 6 Absätze 3 und 6 

genannten Punkte sowie sämtlicher Punkte von gemeinsamem Interesse im Wein- und 

Spirituosensektor und 

 

c) er nimmt eine allgemeine Überprüfung der Anwendung von Artikel 6 (Begriffsbestimmungen 

für Erzeugnisse und önologische Verfahren und Behandlungen) und der einschlägigen 

Anhänge gemäß Artikel 6 Absatz 7 vor.   
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4. Der Ausschuss „Wein und Spirituosen“ kann spezifische Modalitäten wie Verfahren und 

Kriterien für die Bewertung einer vorgeschlagenen Änderung der Anlage 9-E-3 (Önologische 

Verfahren Neuseelands) bzw. der Anlage 9-E-6 (Önologische Verfahren der Union) beschließen. 

 

 

ARTIKEL 17 

 

Kontaktstellen 

 

Zur Erleichterung der Kommunikation zwischen den Vertragsparteien über in diesem Anhang 

behandelte Fragen benennt jede Vertragspartei innerhalb von 60 Tagen nach dem Inkrafttreten 

dieses Abkommens eine dafür verantwortliche Kontaktstelle und teilt der anderen Vertragspartei die 

Kontaktdaten der Kontaktstelle mit. Jede Vertragspartei notifiziert der anderen Vertragspartei 

Änderungen dieser Kontaktdaten unverzüglich. 
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Anlage 9-E-1 

 

 

EINSCHLÄGIGE RECHTSVORSCHRIFTEN NEUSEELANDS FÜR ARTIKEL 6 ABSATZ 1 

BUCHSTABE A 

 

Einschlägige Rechtsvorschriften Neuseelands für Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse 

und önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 1 Buchstabe a: 

 

i) Wine Act 2003 und die diesbezüglichen sekundären Rechtsvorschriften und 

 

ii) Australia New Zealand Food Standards Code, wie im Rahmen des Food Act 2014 

angenommen. 
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Anlage 9-E-2 

 

 

EINSCHLÄGIGE RECHTSVORSCHRIFTEN NEUSEELANDS FÜR ARTIKEL 6 ABSATZ 1 

BUCHSTABE B 

 

Einschlägige Rechtsvorschriften Neuseelands für Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse 

und önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 1 Buchstabe b: 

 

i) Wine Act 2003 und die diesbezüglichen sekundären Rechtsvorschriften und 

 

ii) Australia New Zealand Food Standards Code, wie im Rahmen des Food Act 2014 

angenommen. 
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Anlage 9-E-3 

 

 

ÖNOLOGISCHE VERFAHREN NEUSEELANDS 

 

Önologische Verfahren Neuseelands gemäß Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und 

önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 1 Buchstabe c für in Neuseeland hergestellten 

und in die Union eingeführten Wein: 

 

Verwendung im Einklang mit neuseeländischem Recht: 

 

– Ammoniumsulfat, 

 

– Diammoniumphosphat, 

 

– Thiaminhydrochlorid, 

 

– Calciumcarbonat, 

 

– Kaliumcarbonat, 

 

– Calciumtartrat, 
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– Zusatz von Traubenmost, konzentriertem Traubenmost oder rektifiziertem konzentriertem 

Traubenmost zur Süßung, 

 

– Proteine pflanzlichen Ursprungs, 

 

– für die Lebensmittelherstellung zugelassene Enzyme, 

 

– Lysozym, 

 

– Verwendung von Gummiarabicum, 

 

– Verwendung von Aktivkohle, 

 

– Kupfercitrat, 

 

– Zusatz von Saccharose, konzentriertem Traubenmost oder rektifiziertem 

Traubenmostkonzentrat zur Erhöhung des natürlichen Alkoholgehalts von Weintrauben, 

Traubenmost oder Wein, 

 

– Hefezellwände, 

 

– inaktivierte glutathionreiche Hefen, 
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– Kaliumhydrogencarbonat, 

 

– Kaliumtartrat, 

 

– Natriumcarboxymethylcellulose, 

 

– Fumarsäure und 

 

– selektive Pflanzenfasern. 

 

 

Das Zusetzen von Wasser bei der Weinherstellung ist verboten, außer wenn es aus bestimmten 

technischen Gründen erforderlich ist. 

 

Verwendung von Folgendem für alle Arten von Schaumweinen: 

 

– Versanddosage, die nur aus Saccharose, Traubenmost, teilweise gegorenem Traubenmost, 

konzentriertem Traubenmost, rektifiziertem Traubenmostkonzentrat, Wein und Weindestillat 

besteht. 

 

Verfahren, die den Rechtsvorschriften der Einfuhrvertragspartei unterliegen: 

 

– Verwendung von Schwefeldioxid und Sulfiten in Wein, 
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– Verwendung von Fülldosage und 

 

– Verwendung von Weinhefen. 

 

Mit festgelegten Grenzwerten vereinbart: 

 

– Verwendung von Wasserstoffperoxid bis zu einer Höchstmenge von 5 mg/kg und 

 

– Verwendung von L-Ascorbinsäure oder Erythorbinsäure in Wein bis zu einer Höchstmenge 

von 300 mg/l im vermarkteten Enderzeugnis. 
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Anlage 9-E-4 

 

 

EINSCHLÄGIGE RECHTSVORSCHRIFTEN DER UNION FÜR ARTIKEL 6 ABSATZ 2 

BUCHSTABE A 

 

Einschlägige Rechtsvorschriften der Union für Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse 

und önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 2 Buchstabe a: 

 

i) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates30, insbesondere 

Erzeugungsregeln im Weinsektor gemäß den Artikeln 75, 81 und 91, Anhang II Teil IV und 

Anhang VII Teil II der genannten Verordnung, und 

 

ii) Delegierte Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission31, insbesondere die Artikel 47, 52, 53 

und 54 sowie die Anhänge III, V und VI der genannten Verordnung. 

 

 

                                                 

30 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. EU L 374 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

31 Delegierte Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission vom 17. Oktober 2018 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf Anträge auf Schutz von Ursprungsbezeichnungen, geografischen Angaben und 
traditionellen Begriffen im Weinsektor, das Einspruchsverfahren, Einschränkungen der 
Verwendung, Änderungen der Produktspezifikationen, die Löschung des Schutzes sowie die 
Kennzeichnung und Aufmachung (ABl. EU L 9 vom 11.1.2019, S. 2). 
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Anlage 9-E-5 

 

 

EINSCHLÄGIGE RECHTSVORSCHRIFTEN DER UNION FÜR ARTIKEL 6 ABSATZ 2 

BUCHSTABE B 

 

Einschlägige Rechtsvorschriften der Union für Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse 

und önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 2 Buchstabe b: 

 

i) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, insbesondere önologische Verfahren und Einschränkungen 

gemäß den Artikeln 80 und 83 sowie Anhang VIII der genannten Verordnung, und 

 

ii) Delegierte Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission32. 

 

 

                                                 

32 Delegierte Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission vom 12. März 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anbauflächen, auf denen der Alkoholgehalt der Weine erhöht werden darf, der 
zugelassenen önologischen Verfahren und der Einschränkungen für die Erzeugung und 
Haltbarmachung von Weinbauerzeugnissen, des Mindestalkoholgehalts von 
Nebenerzeugnissen und deren Beseitigung sowie der Veröffentlichung von OIV-Dossiers 
(ABl. EU L 149 vom 7.6.2019, S. 1). 
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Anlage 9-E-6 

 

 

ÖNOLOGISCHE VERFAHREN DER UNION 

 

Önologische Verfahren der Union gemäß Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und 

önologische Verfahren und Behandlungen) Absatz 2 Buchstabe c für in der Union hergestellten und 

nach Neuseeland eingeführten Wein: 

 

– Konzentrierter Traubenmost, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat und Saccharose können 

unter den besonderen und begrenzten Bedingungen gemäß Anhang VIII Teil I der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und Anhang I Teil D der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/934 der Kommission zur Anreicherung und Süßung verwendet werden, sofern die 

Verwendung dieser Erzeugnisse in rekonstituierter Form in unter dieses Abkommen fallenden 

Weinen ausgeschlossen ist. 

 

– Das Zusetzen von Wasser bei der Weinherstellung ist verboten, außer wenn es aus 

bestimmten technischen Gründen erforderlich ist.   

 

– Weinhefen dürfen unter den besonderen und begrenzten Bedingungen gemäß Anhang I Teil A 

Tabelle 2 Nummer 11.2 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/934 der Kommission 

verwendet werden. 
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Verfahren, die den Rechtsvorschriften der Einfuhrvertragspartei unterliegen: 

 

– Verwendung von Schwefeldioxid und Sulfiten in Wein und 

 

– Verwendung von Fülldosage. 
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Anlage 9-E-7 

 

 

VEREINFACHTES DOKUMENT VI-1 

 

Muster der vom Ministry of Primary Industries ausgestellten Bescheinigung  

 

für in Neuseeland hergestellten und in die Union eingeführten Wein(1) 

 

1. Ausführer (Name und Anschrift) AUSSTELLENDES DRITTLAND: NEUSEELAND 

Vereinfachtes Dokument VI-1 Laufende 
Nummer: 

DOKUMENT FÜR DIE EINFUHR  
VON WEIN IN DIE EUROPÄISCHE UNION 

2. Empfänger (Name und Anschrift) 3. Sichtvermerk der Zollstelle (amtlichen 
Eintragungen der EU vorbehalten) 

4. Beförderungsmittel und Angaben zur 
Beförderung 

5. Abladeort (falls nicht mit 2 identisch) 

6. Beschreibung des eingeführten 
Erzeugnisses 

7. Menge in l/hl/kg(2) 

8. Anzahl der Behältnisse(3) 
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9. BESCHEINIGUNG 

 

Das vorstehend beschriebene Erzeugnis ist zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt und 
entspricht den gemäß Anhang 9-E (Wein und Spirituosen) des Freihandelsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und Neuseeland zugelassenen Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und 
önologischen Verfahren. 

Vollständiger Name und vollständige Anschrift der zuständigen Einrichtung: Ort und Datum: 

Stempel: Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung des 
zuständigen Sachbearbeiters: 

 

10. ANALYSEBULLETIN (Beschreibung der analytischen Eigenschaften des vorgenannten 
Erzeugnisses) 

– vorhandener Alkoholgehalt: 

– Gesamtschwefeldioxid: 

– Gesamtsäuregehalt: 

 

Vollständiger Name und vollständige Anschrift der benannten Einrichtung oder Dienststelle 
(Laboratorium): 

 

Stempel: Ort und Datum: 

 Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung des 
zuständigen Sachbearbeiters: 

 

 

(1) Gemäß Anhang 9-E (Wein und Spirituosen) Artikel 12 (Bescheinigung) des 
Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Neuseeland. 

(2) Nichtzutreffendes streichen. 
(3) „Behältnis“ bezeichnet ein Weinbehältnis mit einem Inhalt von weniger als 60 Litern. Die 

Anzahl der Behältnisse kann die Anzahl der Flaschen sein. 
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Abschreibungen (Abfertigung zum freien Verkehr und Ausstellung von Teildokumenten) 

 

Menge 11. Nummer und Datum 
des Zollpapiers zur 
Abfertigung zum 
freien Verkehr und des 
Teildokuments 

12. Name und 
vollständige 
Anschrift des 
Empfängers 
(Teildokument) 

13. Stempel der 
zuständigen Behörde 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

14. Sonstige Bemerkungen 
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Anlage 9-E-8 

 

 

VEREINFACHTE BESCHEINIGUNG 

 

Muster der vom Ministry of Primary Industries ausgestellten Bescheinigung  

 

für in Neuseeland hergestellten und in die Union eingeführten Wein 

 

1. Ausführer (Name und Anschrift) AUSSTELLENDES DRITTLAND: 
NEUSEELAND 

Laufende Nummer (2): 

DOKUMENT FÜR DIE EINFUHR  
VON WEIN IN DIE EUROPÄISCHE 

UNION 

2. Empfänger (Name und Anschrift) 3. Sichtvermerk der Zollstelle (amtlichen 
Eintragungen der EU vorbehalten) 

4. Beförderungsmittel und Angaben zur 
Beförderung(3) 

5. Abladeort (falls nicht mit 2 identisch) 

6. Beschreibung des eingeführten 
Erzeugnisses(4) 

7. Menge in l/hl/kg(5) 

8. Anzahl der Behältnisse(6) 
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9. Bescheinigung 

Das vorstehend beschriebene Erzeugnis ist zum unmittelbaren menschlichen Verzehr 
bestimmt und entspricht den gemäß Anhang 9-E (Wein und Spirituosen) des 
Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Neuseeland zugelassenen 
Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und önologischen Verfahren. 

 

Vollständiger Name und vollständige Anschrift der zuständigen Einrichtung:  

Ort und Datum: 

Stempel:  

Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung des zuständigen Sachbearbeiters: 

 

 

(1) Gemäß Anhang 9-E (Wein und Spirituosen) Artikel 12 (Bescheinigung) des 

Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Neuseeland. 

 

(2) Hierbei handelt es sich um die Rückverfolgbarkeitsnummer des von der zuständigen 

neuseeländischen Stelle zugeteilten Loses. 

 

(3) Bitte angeben: Beförderung bis zum Eintrittsort in die EU, Angabe des Beförderungsmittels 

(Schiff, Flugzeug usw.), Bezeichnung des Beförderungsmittels (Schiff, Flugnummer usw.). 

 

(4) Mit folgenden Angaben versehen: 

 

– Handelsbezeichnung (entsprechend den Angaben auf dem Etikett, etwa Name des 

Erzeugers, Weinbaugebiet, Markenname usw.); 
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– Name des Ursprungslands: [„Neuseeland“ eintragen]; 

 

– Name der geografischen Angabe, sofern der Wein die Voraussetzungen für eine 

geografische Angabe erfüllt (z. B. geschützte Ursprungsbezeichnung, geschützte 

geografische Angabe); 

 

– vorhandener Alkoholgehalt in Volumenprozent; 

 

– Farbe des Erzeugnisses (nur „rot“, „rosé“ oder „weiß“); 

 

– Code-Nummer der Kombinierten Nomenklatur (KN-Code). 

 

(5) Nichtzutreffendes streichen. 

 

(6) „Behältnis“ bezeichnet ein Weinbehältnis mit einem Inhalt von weniger als 60 Litern. Die 

Anzahl der Behältnisse kann die Anzahl der Flaschen sein. 
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Abschreibungen (Abfertigung zum freien Verkehr und Ausstellung von Teildokumenten) 

 

Menge 10. Nummer und Datum 
des Zollpapiers zur 
Abfertigung zum 
freien Verkehr und 
des Teildokuments 

11. Name und 
vollständige 
Anschrift des 
Empfängers 
(Teildokument) 

12. Siegel der 
zuständigen Behörde 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

Vorhanden    

Abgeschrieben 

13. Sonstige Bemerkungen 
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Anlage 9-E-9 

 

 

ERKLÄRUNGEN 

 

Erklärung zu Hefe-Mannoproteinen und Kaliumferrocyanid 

 

1. In Artikel 6 (Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse und önologische Verfahren und 

Behandlungen) Absatz 2 Buchstabe b Fußnote 6 heißt es, dass in der Union hergestellter und nach 

Neuseeland eingeführter Wein den im neuseeländischen Recht vorgeschriebenen Grenzwerten für 

die Verwendung von Hefe-Mannoproteinen und Kaliumferrocyanid entsprechen muss, solange 

diese Grenzwerte von den in den veröffentlichten Entschließungen der OIV empfohlenen Werten 

abweichen. Vorbehaltlich des Absatzes 2 wird sich Neuseeland um die Aufhebung der 

vorgeschriebenen Grenzwerte für Hefe-Mannoproteine und Kaliumferrocyanid im Australia New 

Zealand Food Standards Code bemühen. 

 

2. Neuseeland kann dem Ergebnis oder dem Zeitrahmen des in Absatz 1 genannten Verfahrens 

nicht vorgreifen, da die vorgeschriebenen Grenzwerte von Food Standards Australia New Zealand 

als Teil des gemeinsamen Lebensmittelsystems mit Australien festgelegt werden. 
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Gemeinsame Erklärung zur Allergenkennzeichnung von Wein und Spirituosen 

 

1. Die Vertragsparteien erkennen das Recht der jeweils anderen Vertragspartei auf Regelung der 

Kennzeichnungsangaben für Wein und Spirituosen in Bezug auf Allergene an. 

 

2. Unbeschadet des Artikels 8 (Platzierung der obligatorischen Kennzeichnungsangaben) des 

Anhangs 9-E erkennen die Vertragsparteien an, dass 

 

a) die Union verlangen kann, dass obligatorische Angaben zu Allergenen gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 1169/201133 oder der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission in die 

Bezeichnung und Aufmachung von Wein und Spirituosen aufgenommen werden und 

 

b) die Kennzeichnung von Allergenen in Neuseeland dem gemeinsamen Regelwerk Neuseelands 

mit Australien gemäß dem Food Standard 1.2.3, Australia New Zealand Food Standards Code 

unterliegt. 

 

3. Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um nach Möglichkeit ein für beide Seiten 

annehmbares Ergebnis in Bezug auf die Allergenkennzeichnungsanforderungen zu erzielen. 

 

 

                                                 

33 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, 
der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der 
Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) 
Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. EU L 304 vom 22.11.2011, S. 18). 
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Erklärung zur Verwendung der Begriffe „brut nature“ und „extra brut“  

 

für in der Union hergestellte Schaumweine 

 

In der Union hergestellte und nach Neuseeland eingeführte Schaumweine dürfen in Neuseeland mit 

den Begriffen „brut nature“ und „extra brut“ bezeichnet werden, sofern die Verwendung dieser 

Begriffe gemäß dem Fair Trading Act 1986 nicht falsch oder für neuseeländische Verbraucher 

irreführend ist und sofern sie den Anforderungen des Food Act 2014 entspricht. 

 

 

________________ 
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ANHANG 10-A 

 

 

BESTEHENDE MAẞNAHMEN 

 

Kopfvermerke 

 

1. In den Listen Neuseelands und der Union sind nach Artikel 10.10 (Nichtkonforme 

Maßnahmen) sowie 10.18 (Nichtkonforme Maßnahmen) die bestehenden Maßnahmen Neuseelands 

und der Union enthalten, die nicht mit den Verpflichtungen im Einklang stehen, die sich aus 

folgenden Artikeln ergeben: 

 

a) Artikel 10.5 (Marktzugang) oder 10.14 (Marktzugang), 

 

b) Artikel 10.15 (Lokale Präsenz), 

 

c) Artikel 10.6 (Inländerbehandlung) oder 10.16 (Inländerbehandlung), 

 

d) Artikel 10.7 (Meistbegünstigung) oder 10.17 (Meistbegünstigung), 

 

e) Artikel 10.8 (Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane) oder 

 

f) Artikel 10.9 (Leistungsanforderungen). 
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2. Die Vorbehalte einer Vertragspartei lassen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 

Rahmen des GATS unberührt. 

 

3. Jeder Eintrag besteht aus den folgenden Rubriken: 

 

a) der Rubrik „Sektor“, die den Sektor, für den der Eintrag vorgenommen wird, allgemein 

bezeichnet, 

 

b) der Rubrik „Teilsektor“, die den Teilsektor, für den der Eintrag vorgenommen wird, genauer 

bezeichnet, 

 

c) der Rubrik „Zuordnung nach Branche“, in der gegebenenfalls auf die vom Eintrag erfasste 

Tätigkeit gemäß der CPC, der ISIC Rev. 3.1 oder der ausdrücklichen anderweitigen 

Beschreibung in dem Eintrag Bezug genommen wird, 

 

d) der Rubrik „Betroffene Verpflichtungen“, in der die in Absatz 1 genannte Verpflichtung, für 

die der Eintrag vorgenommen wird, spezifiziert wird, 

 

e) der Rubrik „Zuständigkeitsebene“, die die Zuständigkeitsebene bezeichnet, auf der die 

aufgeführte Maßnahme aufrechterhalten wird, 
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f) der Rubrik „Maßnahmen“, in der die Gesetze, Vorschriften oder sonstigen Maßnahmen 

genannt werden, für die der Eintrag vorgenommen wird. Eine in der Rubrik „Maßnahmen“ 

aufgeführte Maßnahme 

 

i) ist die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens geänderte, fortgeführte oder 

erneuerte Maßnahme, 

 

ii) beinhaltet jede nachgeordnete Maßnahme, die nach Maßgabe und im Einklang mit der 

übergeordneten Maßnahme eingeführt oder aufrechterhalten wurde, und 

 

iii) beinhaltet in Bezug auf die Liste der Union alle Gesetze, Vorschriften oder sonstigen 

Maßnahmen, mit denen eine Richtlinie auf der Ebene der Mitgliedstaaten umgesetzt 

wird,   

 

g) der Rubrik „Beschreibung“, in der die nichtkonformen Aspekte der bestehenden Maßnahme, 

für die der Eintrag vorgenommen wird, aufgeführt sind. 

 

4. Bei der Auslegung eines Eintrags sind sämtliche Rubriken des Eintrags zu berücksichtigen. 

Ein Eintrag wird im Lichte der einschlägigen Verpflichtungen gemäß der Abschnitte oder 

Unterabschnitte ausgelegt, gegen die der Eintrag vorgenommen wird. Bei Unstimmigkeiten 

zwischen der Rubrik „Maßnahmen“ und den übrigen Rubriken eines Eintrags hat die Rubrik 

„Maßnahmen“ Vorrang. 
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5. Für die Zwecke der Listen Neuseelands und der Union gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 

 

a) „ISIC Rev. 3.1“ bezeichnet die Internationale Systematik der Wirtschaftszweige (International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities) Revision 3.1 in der vom 

Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, No. 4, ISIC Rev 3.1, 

2002, veröffentlichten Fassung; 

 

b) „CPC“ (Central Product Classification) bezeichnet die vorläufige Zentrale Gütersystematik 

(Statistical Papers, Series M, No. 77, Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und 

soziale Fragen, Statistisches Amt der Vereinten Nationen, New York, 1991). 

 

6. Für die Zwecke der Listen Neuseelands und der Union wird ein Eintrag in Bezug auf das 

Erfordernis einer lokalen Präsenz im Gebiet der Union oder Neuseelands gegen Artikel 10.15 

(Lokale Präsenz) und nicht gegen Artikel 10.14 (Marktzugang) oder Artikel 10.16 

(Inländerbehandlung) angebracht. Außerdem wird dieses Erfordernis nicht als Eintrag gegen 

Artikel 10.56 (Zugang zu den wesentlichen Einrichtungen der Hauptanbieter) vorgenommen. 
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7. Ein auf Unionsebene vorgenommener Eintrag gilt für eine Maßnahme der Union, für eine 

Maßnahme eines Mitgliedstaats auf zentraler Ebene oder für eine Maßnahme einer Regierung 

innerhalb eines Mitgliedstaats, es sei denn, durch den Eintrag wird ein Mitgliedstaat 

ausgeschlossen. Ein Eintrag für einen Mitgliedstaat gilt für eine Maßnahme einer Regierung auf 

zentraler, regionaler oder lokaler Ebene innerhalb dieses Mitgliedstaats. Für die Zwecke der 

Einträge Belgiens umfasst die zentrale Zuständigkeitsebene die Föderalregierung und die 

Regierungen der Regionen und der Gemeinschaften, da jede von ihnen gleichwertige 

Legislativbefugnisse besitzt. Für die Zwecke der Einträge der Union und ihrer Mitgliedstaaten 

bezeichnet die regionale Zuständigkeitsebene in Finnland die Ålandinseln. Ein Eintrag auf Ebene 

Neuseelands gilt für eine Maßnahme der zentralen Regierung oder einer lokalen Regierung. 

 

8. Die Liste der Einträge in diesem Anhang beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, sofern sie keine Beschränkung im Sinne der Artikel 10.5 (Marktzugang), 10.14 

(Marktzugang), 10.6 (Inländerbehandlung), 10.16 (Inländerbehandlung) oder 10.15 (Lokale 

Präsenz) darstellen. Diese Maßnahmen können insbesondere Folgendes umfassen: 

Zulassungspflicht, Universaldienstverpflichtung, Pflicht zur Anerkennung von 

Befähigungsnachweisen in einem regulierten Sektor, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, 

einschließlich Sprachprüfungen, Anforderung der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Berufsstand, 

z. B. Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Verpflichtung, über einen für 

Dienstleistungen bereitstehenden Vertreter vor Ort oder über eine Anschrift vor Ort zu verfügen, 

oder jede andere diskriminierungsfreie Anforderung, wonach bestimmte Tätigkeiten in Schutzzonen 

oder -gebieten nicht ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen gelten weiterhin, auch wenn sie 

nicht aufgeführt sind. 
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9. Zur Klarstellung: Für die Union ist mit der Verpflichtung zur Inländerbehandlung nicht die 

Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des AEUV oder der 

aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in den 

Mitgliedstaaten, den folgenden Personen gewährt wird, auf Personen Neuseelands auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Union gegründeten oder organisierten 

juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung in der Union haben. 

 

10. Die Behandlung, welche juristischen Personen gewährt wird, die von Investoren einer 

Vertragspartei nach dem Recht der anderen Vertragspartei (einschließlich, im Falle der Union, nach 

dem Recht eines Mitgliedstaats) gegründet wurden und die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre 

Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in dieser anderen Vertragspartei haben, berührt 

nicht die Bedingungen oder Verpflichtungen nach Kapitel 10 (Liberalisierung von Investitionen und 

Handel mit Dienstleistungen) Abschnitt B (Liberalisierung von Investitionen), die diesen 

juristischen Personen bei ihrer Gründung in dieser anderen Vertragspartei auferlegt worden sein 

können und die weiterhin gelten. 
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11. Die Listen gelten gemäß Artikel 1.4 (Räumlicher Geltungsbereich) nur für die Gebiete 

Neuseelands und der Union und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen zwischen der Union 

und ihren Mitgliedstaaten mit Neuseeland relevant. Sie berühren nicht die Rechte und Pflichten der 

Mitgliedstaaten nach Unionsrecht. 

 

12. Zur Klarstellung: Diskriminierungsfreie Maßnahmen stellen keine Beschränkung des 

Marktzugangs im Sinne des Artikels 10.5 (Marktzugang) bzw. des Artikels 10.14 (Marktzugang) 

dar; dies gilt für Maßnahmen, 

 

a) die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs die Trennung des Eigentums an der 

Infrastruktur vom Eigentum an den mithilfe dieser Infrastruktur bereitgestellten Waren oder 

Dienstleistungen vorschreiben, beispielsweise in den Bereichen Energie, Verkehr und 

Telekommunikation, 

 

b) die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs eine Beschränkung der 

Eigentumskonzentration vorsehen, 

 

c) mit denen die Erhaltung und der Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt 

sichergestellt werden sollen, darunter Beschränkungen der Verfügbarkeit, der Zahl und des 

Umfangs erteilter Konzessionen und die Verhängung von Moratorien oder Verboten, 
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d) die eine Beschränkung der Zahl der erteilten Genehmigungen aufgrund technischer oder 

physischer Sachzwänge wie Spektren und Frequenzen im Bereich Telekommunikation 

umfassen oder 

 

e) die vorsehen, dass ein bestimmter Prozentsatz der Anteilseigner, Eigentümer, Gesellschafter 

oder Personen mit Leitungs- beziehungsweise Kontrollfunktionen eines Unternehmens eine 

bestimmte Qualifikation aufweisen oder einen bestimmten Beruf wie den des Rechtsanwalts 

oder des Wirtschaftsprüfers ausüben muss. 

 

13. Was Computerdienstleistungen anbelangt, so gelten die folgenden Dienstleistungen als 

Computerdienstleistungen und verwandte Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie über ein 

Netz, einschließlich des Internets, erbracht werden: 

 

a) Beratung, Anpassung, Entwicklung von Strategien, Analyse, Planung, Erstellung von 

Spezifikationen, Entwurf, Entwicklung, Installierung, Implementierung, Integrierung, Testen, 

Suche nach und Beseitigung von Fehlern, Aktualisierung, Support, technische Unterstützung 

oder Verwaltung von Computern oder Computersystemen oder in Bezug auf Computer oder 

Computersysteme, 

 

b) Entwicklung oder Bereitstellung von Computerprogrammen als Gesamtheit der Anweisungen 

und/oder Befehle, die für den Betrieb oder die Kommunikation von Computern (als solche) 

notwendig sind, sowie Beratung, Entwicklung von Strategien, Analyse, Planung, Erstellung 

von Spezifikationen, Entwurf, Entwicklung, Installierung, Implementierung, Integrierung, 

Testen, Suche nach Fehlern und deren Beseitigung, Aktualisierung, Anpassung, Wartung, 

Support, technische Unterstützung sowie Verwaltung oder Nutzung von 

Computerprogrammen oder für Computerprogramme, 

 

c) Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datenhosting oder Datenbankdienstleistungen, 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de9 

d) Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen und -ausrüstung einschließlich Computern 

und 

 

e) Schulungen für Kundenmitarbeiter im Zusammenhang mit Computerprogrammen, 

Computern oder Computersystemen, die keiner anderen Kategorie zugeordnet sind. 

 

Zur Klarstellung sei angemerkt, dass Dienstleistungen, die durch Computerdienstleistungen und 

verwandte Dienstleistungen ermöglicht werden, mit Ausnahme der in den Buchstaben a bis e 

aufgeführten Dienstleistungen, nicht als Computerdienstleistungen und verwandte Dienstleistungen 

an sich betrachtet werden dürfen. 

 

14. In Bezug auf Finanzdienstleistungen gilt Folgendes: Anders als ausländische 

Tochtergesellschaften unterliegen direkte Zweigstellen von außerhalb der Europäischen Union 

errichteten Finanzinstitutionen in einem Mitgliedstaat mit gewissen Einschränkungen nicht den auf 

der Ebene der Union harmonisierten aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die solchen 

Tochtergesellschaften erweiterte Möglichkeiten zur Einrichtung neuer Niederlassungen und zur 

Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen in der gesamten Union bieten. Diese 

Zweigstellen erhalten eine Zulassung, um im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedingungen 

tätig zu werden, die den für inländische Finanzinstitutionen des betreffenden Mitgliedstaats 

geltenden gleichwertig sind, wobei von ihnen die Erfüllung einer Reihe spezifischer 

aufsichtsrechtlicher Anforderungen verlangt werden kann: bei Bank- und 

Wertpapierdienstleistungen etwa getrennte Kapitalausstattung und andere Anforderungen an die 

Solvabilität sowie die Berichts- und Veröffentlichungspflichten für Abschlüsse, oder bei 

Versicherungsdienstleistungen etwa besondere Anforderungen an Sicherheiten und Einlagen, 

getrennte Kapitalausstattung und die Anforderung, dass die die technischen Rückstellungen 

bedeckenden Vermögenswerte und mindestens ein Drittel der Solvabilitätsspanne in dem 

betreffenden Mitgliedstaat belegen sein müssen. 
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15. In Bezug auf Artikel 10.5 (Marktzugang) unterliegen juristische Personen, die 

Finanzdienstleistungen erbringen und nach neuseeländischem Recht oder nach dem Recht der 

Union oder mindestens eines ihrer Mitgliedstaaten gegründet wurden, diskriminierungsfreien 

Beschränkungen hinsichtlich ihrer Rechtsform.34 

 

16. In der in diesem Anhang enthaltenen Liste von Vorbehalten werden folgende Abkürzungen 

verwendet: 

 

EU Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechische Republik 

 

DE Deutschland 

 

                                                 

34 So sind beispielsweise Personengesellschaften und Einzelunternehmen in Neuseeland und in 
der Union generell keine akzeptablen Rechtsformen für Finanzinstitute. Dieser Kopfvermerk 
als solcher soll sich nicht auf die Entscheidung eines Finanzinstituts der anderen 
Vertragspartei zwischen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften auswirken oder 
diese anderweitig beschränken. 
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DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 
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LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakische Republik 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de13 

Liste der Union 

 

1. Vorbehalt Nr. 1 – Alle Sektoren 

 

2. Vorbehalt Nr. 2 – Freiberufliche Dienstleistungen (ausgenommen gesundheitsbezogene 

Berufe) 

 

3. Vorbehalt Nr. 3 – Freiberufliche Dienstleistungen (gesundheitsbezogen und Einzelhandel mit 

pharmazeutischen Erzeugnissen) 

 

4. Vorbehalt Nr. 4 – Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

 

5. Vorbehalt Nr. 5 – Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

 

6. Vorbehalt Nr. 6 – Unternehmensdienstleistungen 

 

7. Vorbehalt Nr. 7 – Kommunikationsdienstleistungen 

 

8. Vorbehalt Nr. 8 – Bauleistungen 

 

9. Vorbehalt Nr. 9 – Vertriebsdienstleistungen 

 

10. Vorbehalt Nr. 10 – Dienstleistungen im Bereich Bildung 
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11. Vorbehalt Nr. 11 – Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

 

12. Vorbehalt Nr. 12 – Finanzdienstleistungen 

 

13. Vorbehalt Nr. 13 – Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

14. Vorbehalt Nr. 14 – Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

 

15. Vorbehalt Nr. 15 – Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

16. Vorbehalt Nr. 16 – Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für den Verkehr 

 

17. Vorbehalt Nr. 17 – Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten 

 

18. Vorbehalt Nr. 18 – Landwirtschaft, Fischerei und verarbeitendes Gewerbe 
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Vorbehalt Nr. 1 – Alle Sektoren 

 

Sektor: Alle Sektoren 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

a) Niederlassungsform 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

EU: Eine Behandlung, die nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

juristischen Personen gewährt wird, die nach dem Recht der Union oder eines Mitgliedstaats 

gegründet wurden und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, einschließlich solcher, die in der Union von 

Investoren Neuseelands errichtet wurden, wird juristischen Personen, die außerhalb der Union 

niedergelassen sind, sowie Zweigniederlassungen oder Repräsentanzen dieser juristischen 

Personen, einschließlich Zweigniederlassungen oder Repräsentanzen juristischer Personen 

Neuseelands, nicht gewährt. 

 

Eine weniger günstige Behandlung kann juristischen Personen gewährt werden, die gemäß 

dem Recht der Union oder eines Mitgliedstaats gegründet wurden und die nur ihren 

satzungsmäßigen Sitz in der Union haben, sofern nicht nachgewiesen werden kann, dass sie 

eine echte und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaats aufweisen. 
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Maßnahmen: 

 

EU: AEUV 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

Dieser Vorbehalt gilt nur für Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und 

Bildung: 

In der EU (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): In Bezug auf Investoren aus 

Neuseeland oder deren Unternehmen kann jeder Mitgliedstaat beim Verkauf seines 

Eigenkapitals an bzw. der Vermögenswerte von bestehenden Staatsunternehmen oder 

bestehenden staatlichen Stellen, die Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales 

und Bildung erbringen (CPC 93, 92), oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. 

über diese Vermögenswerte das Eigentum an diesem Eigenkapital oder diesen 

Vermögenswerten untersagen oder beschränken oder die Fähigkeit der Eigentümer dieses 

Eigenkapitals und dieser Vermögenswerte, ein daraus entstehendes Unternehmen zu 

kontrollieren, beschränken. In Bezug auf einen solchen Verkauf oder eine solche sonstige 

Verfügung kann jeder Mitgliedstaat jede Maßnahme im Zusammenhang mit der 

Staatsangehörigkeit des höheren Managements oder von Mitgliedern von Leitungs- und 

Kontrollorganen sowie jede Maßnahme zur Begrenzung der Zahl der Anbieter einführen oder 

aufrechterhalten. 
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Für die Zwecke dieses Vorbehalts 

 

i) gelten alle nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens aufrechterhaltenen 

oder eingeführten Maßnahmen, mit denen zur Zeit des Verkaufs oder der sonstigen 

Verfügung das Eigentum am Eigenkapital oder an Vermögenswerten untersagt oder 

beschränkt wird oder Staatsangehörigkeitserfordernisse auferlegt oder die Zahl der in 

diesem Vorbehalt beschriebenen Anbieter begrenzt werden, als eine bestehende 

Maßnahme und 

 

ii) bezeichnet „Staatsunternehmen“ ein Unternehmen, das Eigentum eines Mitgliedstaats 

ist oder durch Beteiligungen von einem solchen kontrolliert wird, und schließt 

Unternehmen ein, die nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens ausschließlich zu dem 

Zweck des Verkaufs von Eigenkapital an einem bestehenden Staatsunternehmen oder 

einer bestehenden staatlichen Stelle, des Verkaufs der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über diese Vermögenswerte 

gegründet werden. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Wie vorstehend in der Rubrik „Beschreibung“ dargelegt. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

In AT: Für den Betrieb einer Zweigniederlassung müssen Gesellschaften außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (Nicht-EWR-Gesellschaften) mindestens eine für ihre 

Vertretung zuständige Person benennen, die in Österreich gebietsansässig ist. 

Executives (Geschäftsführer, natürliche Personen), die für die Einhaltung der österreichischen 

Gewerbeordnung verantwortlich sind, müssen einen Wohnsitz in Österreich haben. 
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In BG: Ausländische juristische Personen dürfen, sofern sie nicht nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats des EWR gegründet wurden, 

einer Geschäftstätigkeit nachgehen und eine Erwerbstätigkeit ausüben, wenn sie in der 

Republik Bulgarien in Form eines im Handelsregister registrierten Unternehmens gegründet 

wurden. Die Gründung von Zweigniederlassungen ist genehmigungspflichtig. 

Repräsentanzen ausländischer Unternehmen müssen bei der bulgarischen Industrie- und 

Handelskammer registriert sein und dürfen keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, sondern 

nur für ihren Eigentümer als Vertreter oder Agenten handeln; auch dürfen sie keine 

Dienstleistungen erbringen. 

 

In EE: Wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, einer Aktiengesellschaft oder der Zweigniederlassung einer 

ausländischen Gesellschaft nicht in Estland, einem anderen Mitgliedstaat des EWR oder in 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft gebietsansässig ist, muss die Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft oder die Zweigniederlassung der ausländischen 

Gesellschaft eine Kontaktstelle benennen, deren estnische Anschrift für die Zustellung von 

Verfahrensunterlagen und Willenserklärungen genutzt werden kann, die an das Unternehmen 

(d. h. die Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft) gerichtet sind. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In FI: Mindestens einer der Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder einer 

Kommanditgesellschaft muss im EWR ansässig sein oder, wenn es sich um eine juristische 

Person handelt, seinen Sitz im EWR haben (Zweigniederlassungen sind nicht zulässig). Die 

zuständige Behörde kann Ausnahmen gewähren. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de20 

Um ein Gewerbe als privater Unternehmer auszuüben, ist die Ansässigkeit im EWR 

erforderlich. 

 

Eine ausländische Organisation eines Landes, das nicht zum EWR gehört, benötigt für die 

Ausübung einer Geschäftstätigkeit oder eines Gewerbes durch Gründung einer 

Zweigniederlassung in Finnland eine Gewerbeerlaubnis. 

 

Mindestens ein ordentliches und ein stellvertretendes Mitglied des Leitungs- und 

Kontrollorgans sowie der Geschäftsführer der Gesellschaft müssen im EWR ansässig sein. 

Die für die Registrierung zuständige Behörde kann für Unternehmen Ausnahmen gewähren. 

 

In SE: Eine ausländische Gesellschaft, die in Schweden keine juristische Person gegründet hat 

oder über einen Handelsvertreter Geschäfte tätigt, muss ihre Geschäftstätigkeit über eine in 

Schweden registrierte Zweigniederlassung mit unabhängiger Geschäftsleitung und getrennten 

Büchern ausüben. Der Geschäftsführer und gegebenenfalls der stellvertretende 

Geschäftsführer der Zweigniederlassung müssen im EWR ansässig sein. Natürliche Personen, 

die nicht im EWR ansässig sind und in Schweden eine Geschäftstätigkeit ausüben, müssen 

einen in Schweden ansässigen Vertreter, der die Verantwortung für diese Geschäftstätigkeit 

trägt, bestellen und eintragen lassen. Für die Geschäftstätigkeit in Schweden sind getrennte 

Bücher erforderlich. Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen Ausnahmen vom 

Zweigniederlassungs- und Gebietsansässigkeitserfordernis gewähren. Bauvorhaben mit einer 

Dauer von unter einem Jahr, die von einem nicht im EWR ansässigen Unternehmen oder einer 

nicht im EWR ansässigen natürlichen Person geleitet werden, sind von der Bedingung befreit, 

eine Zweigniederlassung zu gründen oder einen ansässigen Vertreter zu bestellen. 
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Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung und kooperativen wirtschaftlichen Vereinen 

müssen mindestens 50 % der Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane, mindestens 50 % 

der stellvertretenden Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane, der Geschäftsführer, der 

stellvertretende Geschäftsführer und mindestens eine der gegebenenfalls für das Unternehmen 

zeichnungsberechtigten Personen im EWR ansässig sein. Die zuständige Behörde kann 

Ausnahmen von dieser Regelung gewähren. Ist keiner der Vertreter des Unternehmens bzw. 

der Gesellschaft in Schweden ansässig, muss das Leitungs- und Kontrollorgan eine in 

Schweden ansässige Person einsetzen und registrieren, die dazu berechtigt ist, im Namen des 

Unternehmens bzw. der Gesellschaft offizielle Zustellungen entgegenzunehmen. 

 

Entsprechende Bedingungen gelten für die Gründung aller anderen juristischen Personen. 

 

In SK: Eine ausländische natürliche Person, die als Bevollmächtigter des Unternehmers in das 

entsprechende Register (Handelsregister, Unternehmensregister oder sonstiges Berufsregister) 

eingetragen werden soll, muss eine Aufenthaltsgenehmigung für die Slowakei vorlegen. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2), 

 

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2) und 

 

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a). 
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BG: Handelsgesetz, Artikel 17a und 

Investitionsförderungsgesetz, Artikel 24. 

 

EE: Äriseadustik (Handelsgesetzbuch), § 631 Absätze 1, 2 und 4. 

 

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Gesetz über das Recht auf freie 

Gewerbeausübung) (122/1919), S. 1, 

 

Osuuskuntalaki (Genossenschaftsgesetz) 1488/2001, 

 

Osakeyhtiölaki (Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung) (624/2006) und 

 

Laki luottolaitostoiminnasta (Gesetz über Kreditinstitute) (121/2007). 

 

SE: Lag om utländska filialer m.m (Gesetz über Zweigniederlassungen ausländischer 

Unternehmen) (1992:160), 

 

Aktiebolagslagen (Unternehmensgesetz) (2005:551), 

 

Gesetz über kooperative wirtschaftliche Vereine (2018:672) und Gesetz über Europäische 

wirtschaftliche Interessenvereinigungen (1994:1927). 
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SK: Gesetz 513/1991 über das Handelsgesetzbuch (Artikel 21), Gesetz 455/1991 über die 

Vergabe von Gewerbeerlaubnissen und Gesetz 404/2011 über den Aufenthalt von Ausländern 

(Artikel 22 und 32). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen: 

 

In BG: Niedergelassene Unternehmen dürfen Staatsangehörige von Drittländern nur für 

Stellen einstellen, für die nicht die bulgarische Staatsangehörigkeit erforderlich ist. Die 

Gesamtzahl der von einem niedergelassenen Unternehmen in den letzten zwölf Monaten 

beschäftigten Staatsangehörigen von Drittländern darf 20 % (bei kleinen und mittleren 

Unternehmen 35 %) der durchschnittlichen Zahl der aufgrund eines Arbeitsvertrags 

eingestellten Staatsangehörigen Bulgariens, anderer Mitgliedstaaten oder von Staaten, die 

Vertragsparteien des Abkommens über den EWR sind oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft angehören, nicht überschreiten. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber vor 

der Einstellung eines Staatsangehörigen eines Drittlands durch eine Arbeitsmarktprüfung 

nachweisen, dass für die jeweilige Stelle keine geeignete Arbeitskraft mit bulgarischer 

Staatsangehörigkeit oder der Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaats oder 

der Schweiz zur Verfügung steht. 

 

Für hoch qualifiziertes Personal, Saisonarbeiter und entsandte Arbeitnehmer sowie 

unternehmensintern transferierte Personen, Forscher und Studenten besteht keine 

Beschränkung hinsichtlich der Zahl von Staatsangehörigen von Drittländern, die ein 

Unternehmen beschäftigen kann. Für die Einstellung von Staatsangehörigen von Drittländern 

aus diesen Kategorien ist keine Arbeitsmarktprüfung erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Arbeitsmigration und Arbeitsmobilität. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In PL: Die Aktivitäten einer Repräsentanz dürfen sich nur auf Werbe- und 

Verkaufsförderungsmaßnahmen zugunsten der vertretenen ausländischen Muttergesellschaft 

erstrecken. In allen Sektoren außer juristischen Dienstleistungen können Nicht-EU-Investoren 

und ihre Unternehmen eine Wirtschaftstätigkeit nur in Form einer Kommanditgesellschaft, 

einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 

einer Aktiengesellschaft aufnehmen und ausüben, während inländischen Investoren und 

Unternehmen auch die Rechtsformen der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (offene 

Handelsgesellschaft und Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung) offenstehen. 

 

Maßnahmen: 

 

PL: 

Gesetz vom 6. März 2018 über Vorschriften für die wirtschaftliche Tätigkeit ausländischer 

Unternehmer und sonstiger ausländischer Personen auf dem Gebiet der Republik Polen. 
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b) Erwerb von Immobilien 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

In AT (gilt für die regionale Zuständigkeitsebene): Für den Erwerb, den Kauf, das Mieten 

oder Pachten von Immobilien benötigen natürliche Personen und Unternehmen aus Nicht-EU-

Ländern eine Genehmigung der zuständigen Landesbehörde. Die Genehmigung wird nur 

erteilt, wenn ein öffentliches Interesse des Erwerbs (insbesondere in wirtschaftlicher, sozialer 

und kultureller Hinsicht) erkannt wird. 

 

In CY: Zyprer, Personen zyprischen Ursprungs und Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 

dürfen in Zypern ohne Einschränkung Grundbesitz erwerben. Ausländer dürfen Immobilien 

außer von Todes wegen nur mit Genehmigung des Ministerrates erwerben. Überschreitet der 

Erwerb von Immobilien durch Ausländer die für die Errichtung eines Hauses oder beruflich 

genutzter Räume erforderliche Größe des Geländes oder anderweitig die Fläche von zwei 

Donum (2676 Quadratmeter), so gelten für alle Genehmigungen des Ministerrates die 

Bestimmungen, Beschränkungen, Bedingungen und Kriterien, die in Verordnungen des 

Ministerrates festgelegt und vom Repräsentantenhaus gebilligt worden sind. Ausländer ist 

jede Person, die nicht Bürger der Republik Zypern ist, einschließlich ausländisch 

kontrollierter Unternehmen. Der Begriff umfasst weder Ausländer zyprischen Ursprungs noch 

nichtzyprische Ehegatten von Bürgern der Republik Zypern. 
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In CZ: Für land- und forstwirtschaftliche Flächen in Staatseigentum gelten Sonderregelungen. 

Staatseigene landwirtschaftliche Flächen können nur von Staatsangehörigen der 

Tschechischen Republik, anderer Mitgliedstaaten oder von Staaten, die Vertragsparteien des 

Abkommens über den EWR sind oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft angehören, 

erworben werden. Juristische Personen können staatseigene landwirtschaftliche Flächen nur 

dann erwerben, wenn sie landwirtschaftliche Unternehmer in der Tschechischen Republik 

oder Personen mit ähnlichem Status in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

einem Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den EWR ist, oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft sind. 

 

In DK: Natürliche Personen, die nicht in Dänemark ansässig sind und nicht früher während 

eines Zeitraums von insgesamt fünf Jahren in Dänemark ansässig waren, benötigen gemäß 

dem dänischen Erwerbsgesetz eine Genehmigung des Justizministeriums für den Erwerb des 

Eigentums an Immobilien in Dänemark. Dies gilt auch für juristische Personen, die nicht in 

Dänemark registriert sind. Natürlichen Personen wird der Erwerb von Immobilien genehmigt, 

wenn der Antragsteller die Immobilie als Hauptwohnsitz nutzt. 

 

Juristischen Personen, die nicht in Dänemark registriert sind, wird der Erwerb von 

Immobilien im Allgemeinen genehmigt, wenn der Erwerb eine Voraussetzung für die 

Geschäftstätigkeit des Käufers ist. Eine Genehmigung ist auch erforderlich, wenn der 

Antragsteller die Immobilie als Zweitwohnsitz nutzt. Diese Genehmigung wird nur erteilt, 

wenn nach einer umfassenden und konkreten Beurteilung festgestellt wird, dass der 

Antragsteller sehr enge Beziehungen zu Dänemark unterhält. 
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Genehmigungen nach dem Erwerbsgesetz werden nur für den Erwerb einer genau 

bezeichneten Immobilie erteilt. Der Erwerb landwirtschaftlicher Flächen ist außerdem durch 

das dänische Gesetz über landwirtschaftliche Betriebe geregelt, das für alle Personen, sowohl 

für Dänen als auch für Ausländer, Einschränkungen beim Erwerb von landwirtschaftlichem 

Grundbesitz vorsieht. Daher müssen alle Personen, die landwirtschaftlichen Grundbesitz 

erwerben wollen, die Anforderungen dieses Gesetzes erfüllen. Das bedeutet im Allgemeinen, 

dass ein begrenztes Gebietsansässigkeitserfordernis für den landwirtschaftlichen Grundbesitz 

gilt. Das Gebietsansässigkeitserfordernis ist nicht personenbezogen. Juristische Personen 

müssen zu den in § 20 und § 21 des Gesetzes aufgezählten Typen gehören und in der Union 

oder dem EWR registriert sein. 

 

In EE: Eine juristische Person aus einem Mitgliedstaat der OECD hat das Recht, eine 

Immobilie zu erwerben, die Folgendes umfasst: 

 

i) weniger als zehn Hektar landwirtschaftliche Flächen, forstwirtschaftliche Flächen oder 

landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen zusammen ohne Einschränkungen, 

 

ii) zehn oder mehr Hektar landwirtschaftliche Flächen, wenn die juristische Person 

während der drei Jahre, die dem Geschäftsvorfall zum Erwerb der Immobilie 

vorhergehen, mit der Erzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gemäß der Liste in 

Anhang I AEUV, ausgenommen Fischereierzeugnisse und Baumwolle (im Folgenden 

„landwirtschaftliche Erzeugnisse“), befasst war, 
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iii) zehn oder mehr Hektar forstwirtschaftliche Flächen, wenn die juristische Person 

während der drei Jahre, die dem Geschäftsvorfall zum Erwerb der Immobilie 

vorhergehen, mit Forstwirtschaft im Sinne des Waldgesetzes (im Folgenden 

„Forstwirtschaft“) oder der Erzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse befasst war, 

und 

 

iv) weniger als zehn Hektar landwirtschaftliche Flächen und weniger als zehn Hektar 

forstwirtschaftliche Flächen, aber insgesamt zehn oder mehr Hektar landwirtschaftliche 

und forstwirtschaftliche Flächen, wenn die juristische Person während der drei Jahre, 

die dem Geschäftsvorfall zum Erwerb der Immobilie vorhergehen, mit der Erzeugung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder mit Forstwirtschaft befasst war. 

 

Wenn eine juristische Person die Anforderung gemäß den Ziffern ii bis iv nicht erfüllt, kann 

sie eine Immobilie, die zehn oder mehr Hektar landwirtschaftliche Flächen, 

forstwirtschaftliche Flächen oder landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen 

zusammen umfasst, nur mit der Genehmigung durch den Rat der lokalen Selbstverwaltung 

des Ortes, an dem die zu erwerbende Immobilie belegen ist, erwerben. 

 

In bestimmten geografischen Regionen gelten Einschränkungen für den Erwerb von 

Immobilien durch Staatsangehörige von Nicht-EWR-Staaten. 
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In EL: Der Erwerb oder die Pacht von Immobilien in den Grenzgebieten ist für Personen mit 

Staatsangehörigkeit oder Niederlassung außerhalb der Mitgliedstaaten oder der Europäischen 

Freihandelsassoziation verboten. Das Verbot kann durch eine Ermessensentscheidung eines 

Ausschusses der zuständigen dezentralisierten Verwaltung (oder des Verteidigungsministers, 

wenn die zu nutzenden Immobilien dem Fonds für die Nutzung öffentlichen Privatbesitzes 

gehören) aufgehoben werden. 

 

In HR: Ausländische Unternehmen dürfen nur dann Immobilien für die Erbringung von 

Dienstleistungen erwerben, wenn sie in Kroatien als juristische Personen gegründet wurden 

und dort niedergelassen sind. Für den Erwerb von Immobilien für die Erbringung von 

Dienstleistungen durch Zweigniederlassungen ist die Genehmigung des Justizministeriums 

erforderlich. Ausländer können keine landwirtschaftlichen Nutzflächen erwerben. 

 

In MT: Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, dürfen keine 

Immobilien für gewerbliche Zwecke erwerben. Unternehmen, bei denen die Nicht-EU-

Beteiligung am Beteiligungsbesitz 25 % (oder mehr) beträgt, benötigen für den Erwerb von 

Immobilien für gewerbliche oder Geschäftszwecke eine Genehmigung der zuständigen 

Behörde (Finanzminister). Die zuständige Behörde prüft, ob der vorgeschlagene Erwerb einen 

Nettonutzen für die maltesische Wirtschaft darstellt. 

 

In PL: Für den direkten oder indirekten Erwerb von Immobilien durch Ausländer ist eine 

Genehmigung erforderlich. Die Genehmigung wird durch eine Verwaltungsentscheidung 

eines für innere Angelegenheiten zuständigen Ministers mit Zustimmung des 

Verteidigungsministers erteilt; im Falle von landwirtschaftlichem Grundbesitz ist auch die 

Zustimmung des Ministers für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007, 

 

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004, 

 

Niederösterreichisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800; 

 

Oberösterreichisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994, 

 

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002, 

 

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993, 

 

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996, Voralberger Grundverkehrsgesetz, 

LGBL. Nr. 42/2004 und 

 

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998. 

 

CY: Gesetz über den Erwerb von Immobilien (Ausländer) (Kapitel 109) in der geänderten 

Fassung. 

 

CZ: Gesetz Nr. 503/2012 Slg. über die staatliche Landverwaltungsbehörde in der geänderten 

Fassung. 
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DK: Dänisches Gesetz über den Erwerb von Immobilien (Konsolidierungsgesetz Nr. 265 vom 

21. März 2014 über den Erwerb von Immobilien), 

 

Verordnung über den Erwerb (Verordnung Nr. 764 vom 18. September 1995) und 

 

Gesetz über landwirtschaftliche Betriebe (Konsolidierungsgesetz Nr. 27 vom 4. Januar 2017). 

 

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (Gesetz über die Beschränkungen des 

Erwerbs von Immobilien), Kapitel 2 § 4, Kapitel 3 § 10, 2017. 

 

EL: Gesetz 1892/1990 in der gegenwärtig geltenden Fassung, hinsichtlich der Anwendung in 

Verbindung mit der Ministerialentscheidung F.110/3/330340/S.120/7-4-14 des 

Verteidigungsministers und des Ministers für den Schutz der Bürger. 

 

HR: Gesetz über das Eigentum und andere Besitzrechte (OG 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), Artikel 354 bis 358.b, 

 

Gesetz über landwirtschaftliche Flächen (OG 20/18, 115/18, 98/19), Artikel 2 und 

 

Gesetz über allgemeine Verwaltungsverfahren. 
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HU: Regierungsdekret Nr. 251/2014 (X. 2.) über den Erwerb von Immobilien (mit Ausnahme 

von Flächen, die für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt werden) durch Ausländer 

und 

 

Gesetz LXXVIII von 1993 (Absatz 1/A). 

 

MT: Gesetz über Immobilien (Erwerb durch Gebietsfremde) (Kapitel 246); und Protokoll 

Nr. 6 zum EU-Beitrittsvertrag über den Erwerb von Zweitwohnsitzen in Malta. 

 

PL: Gesetz vom 24. März 1920 über den Erwerb von Immobilien durch Ausländer (Amtsblatt 

des Jahres 2016, Eintrag 1061 (geänderte Fassung)). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In HU: Für den Erwerb von Immobilien durch Gebietsfremde ist eine Genehmigung der für 

den geografischen Standort der Immobilie zuständigen Behörde erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

HU: Regierungsdekret Nr. 251/2014 (X. 2.) über den Erwerb von Immobilien (mit Ausnahme 

von Flächen, die für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt werden) durch Ausländer 

und 
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Gesetz LXXVIII von 1993 (Absatz 1/A). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 

 

In LV: Der Erwerb von städtischen Grundstücken durch Staatsangehörige Neuseelands ist 

durch in Lettland oder einem anderen Mitgliedstaat eingetragene juristische Personen 

gestattet, 

 

i) wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals einzeln oder insgesamt im Eigentum von 

Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten, der lettischen Regierung oder einer lettischen 

Gemeinde steht, 

 

ii) wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals im Eigentum von natürlichen Personen und 

Unternehmen eines Drittlands stehen, mit dem Lettland ein bilaterales Abkommen über 

die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen geschlossen hat, das vor 

dem 31. Dezember 1996 vom lettischen Parlament gebilligt wurde, 

 

iii) wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals im Eigentum von natürlichen Personen und 

Unternehmen eines Drittlands stehen, mit dem Lettland nach dem 31. Dezember 1996 

ein bilaterales Abkommen über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von 

Investitionen geschlossen hat und darin die Rechte lettischer Staatsangehöriger und 

Unternehmen auf den Erwerb von Grundbesitz in dem jeweiligen Drittland festgelegt 

sind, 
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iv) wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals insgesamt im Eigentum von Personen gemäß 

den Ziffern i bis iii stehen, oder 

 

v) die öffentliche Aktiengesellschaften sind, deren Anteile an der Börse gehandelt werden. 

 

Sofern Neuseeland lettischen Staatsangehörigen und Unternehmen den Erwerb von 

städtischen Immobilien in seinem Gebiet gestattet, wird Lettland neuseeländischen 

Staatsangehörigen und Unternehmen den Erwerb von städtischen Immobilien in Lettland 

unter denselben Bedingungen wie lettischen Staatsangehörigen gestatten. 

 

Maßnahmen: 

 

LV: Gesetz über die Landreform in den Städten der Republik Lettland, Abschnitte 20 und 21. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In DE: Der Erwerb von Immobilien kann bestimmten Gegenseitigkeitsbedingungen 

unterliegen. 

 

In ES: Für ausländische Investitionen in Aktivitäten in direktem Zusammenhang mit 

Immobilieninvestitionen für diplomatische Vertretungen von Staaten, die nicht 

Mitgliedstaaten der Union sind, ist eine behördliche Genehmigung des spanischen 

Ministerrats erforderlich, es sei denn, es wurde eine Übereinkunft über eine gegenseitige 

Liberalisierung getroffen. 
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In RO: Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und juristische Personen (ausgenommen 

Staatsangehörige und juristische Personen eines EWR-Mitgliedstaats) dürfen nach den in 

internationalen Verträgen geregelten Bedingungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 

Grundeigentumsrechte erwerben. Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und juristische 

Personen dürfen Grundeigentumsrechte nicht zu günstigeren Bedingungen erwerben als sie 

für Staatsangehörige oder juristische Personen der Union gelten. 

 

Maßnahmen: 

 

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB).   

 

ES: Königliches Dekret 664/1999 vom 23. April 1999 über ausländische Investitionen. 

 

RO: Gesetz Nr. 17/2014 über Regelungen betreffend die Veräußerung und den Erwerb 

landwirtschaftlicher Flächen, die sich außerhalb von Ortschaften befinden, und 

 

Gesetz Nr. 268/2001 über die Privatisierung von Gesellschaften, die landwirtschaftliche 

Flächen der öffentlichen und privaten Ländereien des Staates verwalten, und über die 

Gründung der Agentur für staatliche Ländereien, einschließlich späterer Änderungen. 
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Vorbehalt Nr. 2 – Freiberufliche Dienstleistungen (ausgenommen gesundheitsbezogene Berufe) 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen der freien Berufe – juristische Dienstleistungen; 

Patentanwalt (patent agent, industrial property agent, intellectual 

property attorney); Dienstleistungen von Rechnungslegern und 

Buchhaltern; Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern; 

Dienstleistungen von Steuerberatern; Dienstleistungen von 

Architekten und Städteplanern; Ingenieurdienstleistungen und 

integrierte Ingenieurdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, Teil von 879 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 
 

a) Juristische Dienstleistungen (Teil von CPC 861)35 

 

Zur Klarstellung: Im Einklang mit den Kopfvermerken, insbesondere der Nummer 8, können 

die Anforderungen für die Registrierung bei einer Anwaltskammer das Erfordernis beinhalten, 

dass die um die Registrierung nachsuchende Person ein Studium der Rechtswissenschaften im 

Aufnahmestaat abgeschlossen hat oder eine gleichwertige Qualifikation nachweist oder ein 

Referendariat unter Aufsicht eines zugelassenen Anwalts absolviert hat oder über eine Kanzlei 

oder eine Postanschrift im Zuständigkeitsbereich der betreffenden Anwaltskammer verfügt. 

Einige Mitgliedstaaten können für natürliche Personen, die bestimmte Positionen in einer 

Anwaltskanzlei, einer Gesellschaft, einem Unternehmen oder für Anteilseigener innehaben, das 

Erfordernis aufstellen, dass sie das Recht haben, im Aufnahmestaat zu praktizieren. 

                                                 

35 Für die Zwecke dieses Vorbehalts 
a) bezeichnet „internes Recht“ das Recht des betreffenden Mitgliedstaats und das Recht 

der Union, 
b) bezeichnet „Völkerrecht“ das Völkerrecht mit Ausnahme des Rechts der Europäischen 

Union, einschließlich des durch internationale Verträge und Übereinkommen 
geschaffenen Rechts sowie des internationalen Gewohnheitsrechts, 

c) umfasst „Rechtsberatung“ die Beratung von und die Konsultation mit Kunden in 
Angelegenheiten wie Transaktionen, Beziehungen und Streitigkeiten, die die 
Anwendung oder Auslegung von Rechtsvorschriften betreffen, die Teilnahme mit oder 
im Namen von Mandanten an Verhandlungen und sonstigen Kontakten mit Dritten in 
solchen Angelegenheiten, die Erstellung von Dokumenten, die ganz oder teilweise 
gesetzlich geregelt sind, sowie die Überprüfung von Dokumenten jeder Art für die 
Zwecke der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen und im Einklang mit den 
gesetzlichen Anforderungen, 

d) umfasst „Rechtsvertretung“ die Erstellung von Dokumenten, die Verwaltungsstellen, 
Gerichten oder anderen ordnungsgemäß konstituierten Amtsgerichten vorgelegt werden 
sollen, sowie das Erscheinen vor Verwaltungsstellen, Gerichten oder anderen 
ordnungsgemäß konstituierten Amtsgerichten und 

e) bezeichnet „juristische Schieds-, Schlichtungs- und Mediationsdienstleistungen“ die 
Erstellung von Unterlagen, die einem Schiedsrichter, Schlichter oder Mediator bei 
Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung von Rechtsvorschriften vorzulegen 
sind, sowie Vorbereitung und das Erscheinen vor diesem. Der Begriff umfasst nicht 
Schieds-, Schlichtungs- und Mediationsdienstleistungen bei Streitigkeiten, die nicht die 
Anwendung und Auslegung von Rechtsvorschriften betreffen und die unter die 
Nebenleistungen der Unternehmensberatung fallen. Auch nicht enthalten ist die 
Tätigkeit als Schiedsrichter, Schlichter oder Mediator. Als Unterkategorie beziehen sich 
internationale juristische Schieds-, Schlichtungs- oder Mediationsdienstleistungen auf 
die gleichen Dienstleistungen, wenn die Streitigkeit Parteien aus zwei oder mehr 
Ländern betrifft. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In der EU: In jedem Mitgliedstaat bestehen spezifische nichtdiskriminierende Auflagen 

hinsichtlich der Rechtsform. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In der EU: Die Rechtsvertretung von Personen vor dem Amt der Europäischen Union für 

geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office, im Folgenden „EUIPO“) 

kann nur durch einen Rechtsanwalt wahrgenommen werden, der in einem Mitgliedstaat des 

EWR zugelassen ist und seinen Geschäftssitz im EWR hat, soweit er in diesem Mitgliedstaat 

die Vertretung in markenrechtlichen Angelegenheiten oder in Angelegenheiten des 

gewerblichen Eigentums ausüben kann, sowie durch zugelassene Vertreter, die in einer für 

diesen Zweck beim EUIPO geführten Liste eingetragen sind. (Teil von CPC 861) 

 

In AT: Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts (der 

Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten), einschließlich der Vertretung vor Gericht, 

sind die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz sowie ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. Die Erbringung juristischer Dienstleistungen durch 

kommerzielle Präsenz ist nur Anwälten gestattet, die die Staatsangehörigkeit eines EWR-

Staats oder der Schweiz besitzen. Juristische Dienstleistungen im Bereich des Völkerrechts 

und des Rechts des Heimatlands dürfen nur grenzüberschreitend erbracht werden. Eine 

Kapitalbeteiligung oder ein Anteil am Geschäftsergebnis einer Anwaltskanzlei ist 

ausländischen Anwälten (die in ihrem Heimatland voll qualifiziert sein müssen) bis zu 25 % 

erlaubt; der Rest muss von voll qualifizierten Anwälten aus dem EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft gehalten werden, und nur letztere dürfen entscheidenden 

Einfluss auf die Beschlussfassungsprozesse der Anwaltskanzlei ausüben. 
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In BE (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die uneingeschränkte Zulassung als 

Rechtsanwalt und die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des belgischen 

internen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die Gebietsansässigkeit 

erforderlich. Für die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt muss ein ausländischer 

Rechtsanwalt ein Gebietsansässigkeitserfordernis von mindestens sechs Jahren, unter 

bestimmten Bedingungen von drei Jahren, erfüllen. Gegenseitigkeit ist erforderlich. 

 

Ausländische Rechtsanwälte können als Rechtsberater tätig sein. Rechtsanwälte, die Mitglied 

einer ausländischen (Nicht-EU-)Anwaltskammer sind und sich in Belgien niederlassen 

möchten, aber die Voraussetzungen für die Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis, in die 

EU-Liste oder in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter nicht erfüllen, können die Eintragung in 

die sogenannte B-Liste beantragen. Eine B-Liste besteht nur bei der Rechtsanwaltskammer 

Brüssel. Ein auf der B-Liste stehender Rechtsanwalt darf beratend tätig sein. Die Vertretung 

vor dem Kassationshof ist an die Aufnahme in eine besondere Liste gebunden. 
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In BG (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, 

eines anderen Staates, der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft vorbehalten, denen nach den Rechtsvorschriften eines der genannten 

Länder die Zulassung zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufs erteilt wurde. Ausländer (mit 

Ausnahme der oben genannten), die nach den Rechtsvorschriften ihres Landes zur Ausübung 

des Rechtsanwaltsberufs zugelassen sind, können bei den Justizbehörden der Republik 

Bulgarien als Verteidiger oder Beauftragte eines Staatsangehörigen ihres Landes in einem 

konkreten Fall zusammen mit einem bulgarischen Rechtsanwalt Rechtsbehelfe einlegen, 

wenn dies in einem Abkommen zwischen dem bulgarischen und dem betreffenden 

ausländischen Staat vorgesehen ist, oder auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im Wege 

eines entsprechenden Antrags an den Vorsitzenden des Obersten Rates der Anwaltschaft. 

Länder, in Bezug auf die Gegenseitigkeit besteht, werden vom Justizminister auf Antrag des 

Vorsitzenden des Obersten Rates der Anwaltschaft benannt. Um rechtliche 

Mediationsdienstleistungen erbringen zu können, muss ein Ausländer über eine langfristige 

oder dauerhafte Ansässigkeit in der Republik Bulgarien verfügen und beim Justizminister in 

das Einheitliche Mediatorenregister eingetragen sein. In Bulgarien kann die 

Inländerbehandlung in Bezug auf die Niederlassung und den Betrieb von Gesellschaften 

sowie hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen uneingeschränkt nur auf 

Gesellschaften ausgedehnt werden, die in Ländern niedergelassen sind, mit denen ein 

bilaterales Abkommen über gegenseitige Rechtshilfe geschlossen wurde bzw. wird, und auf 

Bürger dieser Länder. 
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In CY: Erforderlich sind die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz sowie 

ein Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz). Nur zugelassene Rechtsanwälte können Partner oder 

Anteilseigner oder Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans einer Anwaltskanzlei in 

Zypern sein. 

 

In CZ: Die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt ist erforderlich. Für die Erbringung 

juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts (der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten), einschließlich der Vertretung vor Gericht, sind die Staatsangehörigkeit eines 

EWR-Staats oder der Schweiz erforderlich. Für alle juristischen Dienstleistungen ist die 

Gebietsansässigkeit (kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

 

In DE: Nur die im EWR oder der Schweiz zugelassenen Anwälte können eine Zulassung als 

Rechtsanwalt erhalten und somit juristische Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts 

erbringen. Für die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt ist die kommerzielle Präsenz 

erforderlich. Ausnahmen können von der zuständigen Rechtsanwaltskammer gewährt werden. 

 

Der Besitz von Anteilen an einer Anwaltskanzlei, die juristische Dienstleistungen im Bereich 

des internen Rechts erbringt, kann für ausländische Anwälte (ausgenommen solche mit einer 

Qualifikation aus einem EWR-Staat oder der Schweiz) Beschränkungen unterliegen. 

Ausländische Anwälte oder Anwaltskanzleien können juristische Dienstleistungen im Bereich 

des ausländischen Rechts und des Völkerrechts anbieten, wenn sie Fachwissen nachweisen. 
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Eine berufsständische Gesellschaft kann nur Anteilseignerin einer deutschen Anwaltskanzlei 

werden, wenn sie zur deutschen Anwaltskammer zugelassen ist und eine der in Artikel 59b 

der Bundesrechtsanwaltsordnung genannten Rechtsformen annimmt. Ein Anteilseigner muss 

sich aktiv an der Anwaltskanzlei beteiligen. Zweigniederlassungen ausländischer 

Anwaltskanzleien können juristische Dienstleistungen erbringen, wenn sie zur 

Anwaltskammer zugelassen sind. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft setzt voraus, dass die 

Anteilseigner als Rechtsanwälte oder Patentanwälte aus einem Staat kommen, in dem der 

entsprechende Beruf durch Rechtsverordnung des deutschen Justizministeriums als 

vergleichbare Ausbildung und vergleichbarer Berufsstand anerkannt ist (§ 206 

Bundesrechtsanwaltsordnung und § 157 Patentanwaltsordnung). Die Zweigniederlassung 

muss über eine eigene Geschäftsführung mit Vertretungsbefugnis in Deutschland verfügen 

und mindestens ein vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Zweigniederlassung muss in 

Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen sein. 

 

In DK: Die Erbringung von juristischen Dienstleistungen unter der Berufsbezeichnung 

„advokat“ (Rechtsanwalt) oder ähnlichen Berufsbezeichnungen sowie die Vertretung vor 

Gericht sind Rechtsanwälten mit einer dänischen Berufszulassung vorbehalten. Rechtsanwälte 

aus der EU, dem EWR und der Schweiz können unter der Bezeichnung ihrer Herkunftsländer 

tätig sein. 

 

Unbeschadet des oben genannten EU-Vorbehalts dürfen nur Anwälte, die in der 

Anwaltskanzlei, ihrer Muttergesellschaft oder einer Tochtergesellschaft aktiv anwaltlich tätig 

sind, sonstige Beschäftigte der Anwaltskanzlei oder andere in Dänemark registrierte 

Anwaltskanzleien Anteile an einer Anwaltskanzlei besitzen. Die sonstigen Beschäftigten der 

Kanzlei dürfen zusammen nur weniger als 10 % der Anteile und der Stimmrechte besitzen, 

und um Anteilseigner zu sein, müssen sie eine Prüfung über die wichtigsten Vorschriften der 

Anwaltspraxis ablegen. 
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Nur Rechtsanwälte, die in der Anwaltskanzlei, ihrer Muttergesellschaft oder einer 

Tochtergesellschaft aktiv anwaltlich tätig sind, sowie andere Anteilseigner und Vertreter der 

Beschäftigten dürfen Mitglied des Vorstands der Kanzlei sein. Die Mehrheit der 

Vorstandsmitglieder müssen Rechtsanwälte sein, die in der Anwaltskanzlei, ihrer 

Muttergesellschaft oder einer Tochtergesellschaft aktiv anwaltlich tätig sind. Nur 

Rechtsanwälte, die in der Anwaltskanzlei, ihrer Muttergesellschaft oder ihrer 

Tochtergesellschaft aktiv anwaltlich tätig sind, und andere Anteilseigner, die die oben 

genannte Prüfung bestanden haben, dürfen Geschäftsführer der Anwaltskanzlei sein. 

 

In EE: Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts (der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten) und die Teilnahme an der Vertretung in Strafverfahren vor 

dem Obersten Gerichtshof ist ein Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

 

In EL: Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts (der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten), einschließlich der Vertretung vor Gericht, sind die 

Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz und ein Kanzleisitz (kommerzielle 

Präsenz) erforderlich. 

 

In ES: Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts, 

einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder 

der Schweiz erforderlich. Die zuständigen Behörden können Ausnahmen vom 

Staatsangehörigkeitserfordernis gewähren. Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen 

ist eine Geschäftsanschrift erforderlich. 

 

In FI: Für die Verwendung der Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ (im Finnischen 

„asianajaja“, im Schwedischen „advokat“) sind die Gebietsansässigkeit in einem EWR-Staat 

oder der Schweiz und die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer erforderlich. Juristische 

Dienstleistungen, einschließlich im Bereich des finnischen internen Rechts, können auch von 

Juristen ohne Zulassung zur Anwaltskammer erbracht werden. 
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In FR: Für die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt, die für die Erbringung 

juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts, einschließlich der Vertretung 

vor Gericht, benötigt wird, ist die Gebietsansässigkeit oder die Niederlassung im EWR 

erforderlich. Die Vertretung vor der „Cour de Cassation“ und dem „Conseil d'État“ ist an 

Quoten gebunden und französischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen von EU-

Mitgliedstaaten vorbehalten. Mitglieder der neuseeländischen Anwaltskammer können sich in 

Frankreich als ausländische Rechtsberater eintragen lassen, um in Frankreich vorübergehend 

oder dauerhaft bestimmte juristische Dienstleistungen im Bereich des neuseeländischen 

Rechts und des Völkerrechts anzubieten. Für eine ständige Berufsausübung ist eine 

Geschäftsanschrift im Zuständigkeitsbereich der französischen Anwaltskammer oder eine 

Registrierung oder Niederlassung im EWR erforderlich. 

 

In HR: Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts (der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten), einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Union erforderlich. In Verfahren, die das 

Völkerrecht betreffen, können die Parteien vor Schiedsgerichten oder Ad-hoc-Gerichtshöfen 

durch ausländische Rechtsanwälte vertreten werden, die Mitglieder der Anwaltskammer ihres 

Heimatlands sind. Nur Rechtsanwälte mit kroatischem Rechtsanwaltstitel können eine 

Anwaltskanzlei gründen (neuseeländische Firmen dürfen zwar Zweigniederlassungen 

gründen, diese dürfen jedoch keine kroatischen Rechtsanwälte beschäftigen). 
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In HU: Für die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt sind zur Erbringung juristischer 

Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, 

die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz sowie ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. Ausländische Rechtsanwälte können in Partnerschaft mit 

einem ungarischen Anwalt oder einer ungarischen Anwaltskanzlei Rechtsberatung in Bezug 

auf das Recht ihres Heimatlands oder das Völkerrecht erbringen. Es muss ein 

Kooperationsvertrag mit einem ungarischen Rechtsanwalt (ügyvéd) oder einer ungarischen 

Anwaltskanzlei (ügyvédi iroda) geschlossen werden. Ein ausländischer Rechtsberater kann 

nicht Mitglied einer ungarischen Anwaltskanzlei sein. Ein ausländischer Rechtsanwalt ist 

nicht befugt, Dokumente auszuarbeiten, die in Streitigkeiten einem Schiedsrichter, Schlichter 

oder Mediator vorzulegen sind, oder vor einem solchen als Bevollmächtigter des Mandanten 

aufzutreten. 

 

In LT (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die Erbringung juristischer 

Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts (der Union und ihrer Mitgliedstaaten), 

einschließlich der Vertretung vor Gericht, sind die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder 

der Schweiz und ein Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

 

Rechtsanwälte aus dem Ausland dürfen nur im Einklang mit internationalen Übereinkünften, 

einschließlich besonderer Bestimmungen über die Vertretung vor Gericht, als Rechtsanwälte 

vor Gericht auftreten. 

 

In LU (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die Erbringung juristischer 

Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, 

sind die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz und ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

 

Der Rat der Rechtsanwaltskammer kann beschließen, bei Ausländern auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit auf das Staatsangehörigkeitserfordernis zu verzichten. 
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In LV (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die Ausübung des Anwaltsberufs im 

Bereich des internen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz erforderlich. Ausländische Anwälte 

dürfen nur im Rahmen bilateraler Abkommen über gegenseitige Rechtshilfe eine anwaltliche 

Vertretung vor Gericht übernehmen. 

 

Für Anwälte aus der Union bzw. ausländische Anwälte gelten besondere Anforderungen. So 

ist ihnen zum Beispiel die Teilnahme an Gerichtsverfahren in Strafsachen nur gemeinsam mit 

einem Anwalt des lettischen Kollegiums Vereidigter Rechtsanwälte gestattet. 

 

In MT: Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts, 

einschließlich der Vertretung vor Gericht, sind die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder 

der Schweiz sowie ein Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

 

In NL: Nur auf lokaler Ebene zugelassene Anwälte, die im niederländischen Anwaltsregister 

eingetragen sind, dürfen den Titel „Rechtsanwalt“ führen. Anstelle der Berufsbezeichnung 

„Rechtsanwalt“ müssen ausländische (nicht eingetragene) Rechtsanwälte für die Ausübung 

ihrer Tätigkeit in den Niederlanden die berufsständische Vereinigung ihres Heimatlands 

angeben. 

 

In PT (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die Ausübung des Anwaltsberufs im 

Bereich des portugiesischen internen Rechts ist ein Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) 

erforderlich. Für die Vertretung vor Gericht ist die uneingeschränkte Zulassung als 

Rechtsanwalt erforderlich. Ausländer, die Inhaber eines von einer juristischen Fakultät in 

Portugal verliehenen Diploms sind, können sich bei der portugiesischen Anwaltskammer 

(Ordem dos Advogados) unter denselben Bedingungen wie portugiesische Staatsangehörige 

registrieren lassen, wenn ihr jeweiliges Land portugiesischen Staatsangehörigen die 

Gegenseitigkeit gewährt. 
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Andere Ausländer, die einen von einer juristischen Fakultät in Portugal anerkannten 

Abschluss in Rechtswissenschaften erworben haben, können sich bei der Anwaltskammer als 

Mitglied registrieren lassen, wenn sie das geforderte Referendariat absolvieren und die 

abschließende Eignungs- und Zulassungsprüfung bestehen. Nur Anwaltskanzleien, deren 

Anteile ausschließlich im Besitz von Anwälten sind, die in der portugiesischen 

Rechtsanwaltskammer zugelassen sind, sind zur Berufsausübung in Portugal berechtigt. 

 

Juristen mit anerkanntem Abschluss, Magister und Doktoren der Rechtswissenschaften (auch 

Nicht-Juristen und Nicht-Hochschulprofessoren) dürfen in allen Bereichen des ausländischen 

Rechts und des Völkerrechts Rechtsberatung anbieten, sofern sie ihren beruflichen Wohnsitz 

(domiciliação) in Portugal haben, die Zulassungsprüfung bestanden haben und bei der 

Anwaltskammer eingetragen sind. 

 

In RO: Außer bei internationalen Schiedsverfahren dürfen ausländische Rechtsanwälte vor 

Gerichten oder sonstigen gerichtlichen Stellen keine mündlichen bzw. schriftlich 

ausgearbeiteten Schlussvorträge halten. 

 

In SE (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die Zulassung als Rechtsanwalt und die 

Verwendung der Berufsbezeichnung „advokat“ ist die Gebietsansässigkeit in einem EWR-

Staat oder der Schweiz erforderlich. Ausnahmen können vom Vorstand der schwedischen 

Anwaltskammer gewährt werden. Unbeschadet des oben genannten EU-Vorbehalts ist für die 

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs im Bereich des schwedischen internen Rechts keine 

Zulassung zur Anwaltskammer erforderlich. Ein Mitglied der schwedischen Anwaltskammer 

darf nur von einem anderen Mitglied der schwedischen Anwaltskammer bzw. von einem 

Unternehmen, das die Tätigkeiten eines Mitglieds der Anwaltskammer ausübt, beschäftigt 

werden. Ein Mitglied der Anwaltskammer darf jedoch von einem ausländischen 

Unternehmen, das die Anwaltstätigkeit ausübt, beschäftigt werden, wenn das betreffende 

Unternehmen in einem Mitgliedstaat der Union oder des EWR oder in der Schweiz ansässig 

ist. Vorbehaltlich einer vom Vorstand der schwedischen Anwaltskammer erteilten 

Ausnahmegenehmigung kann ein Mitglied der schwedischen Anwaltskammer auch von einer 

Nicht-EU-Anwaltskanzlei beschäftigt werden. 
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Mitglieder der Anwaltskammer, die den Anwaltsberuf in Form eines Unternehmens oder 

einer Partnerschaft ausüben, dürfen kein anderes Ziel als die anwaltliche Tätigkeit verfolgen 

und keiner anderen Beschäftigung als der des Anwalts nachgehen. Die Zusammenarbeit mit 

anderen Anwaltskanzleien ist gestattet; die Zusammenarbeit mit ausländischen Kanzleien 

bedarf jedoch der Genehmigung des Vorstands der schwedischen Rechtsanwaltskammer. Nur 

Mitglieder der Anwaltskammer dürfen mittelbar oder unmittelbar oder über ein Unternehmen 

den Anwaltsberuf ausüben, Anteile des Unternehmens besitzen oder Partner sein. Nur 

Mitglieder der Anwaltskammer dürfen Vorstandsmitglied oder stellvertretendes 

Vorstandsmitglied, stellvertretender Geschäftsführer, Zeichnungsberechtigter oder Sekretär 

eines Unternehmens oder einer Partnerschaft sein. 

 

In SI (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die entgeltliche Vertretung von 

Mandanten vor Gericht ist eine kommerzielle Präsenz in der Republik Slowenien erforderlich. 

Ein ausländischer Rechtsanwalt, der zur Ausübung des Anwaltsberufs in einem anderen Land 

berechtigt ist, darf unter den Bedingungen des Artikels 34a des Gesetzes über die 

Anwaltschaft juristische Dienstleistungen erbringen oder anwaltlich tätig sein, sofern die 

Bedingung der Gegenseitigkeit tatsächlich erfüllt ist. 

 

Unbeschadet des EU-Vorbehalts in Bezug auf diskriminierungsfreie Anforderungen an die 

Rechtsform ist die kommerzielle Präsenz von Rechtsanwälten, die von der slowenischen 

Anwaltskammer zugelassen wurden, nur zulässig in Form von Einzelunternehmen, von 

Anwaltskanzleien mit beschränkter Haftung (Partnerschaft) oder von Anwaltskanzleien mit 

unbeschränkter Haftung (Partnerschaft). Die Tätigkeiten einer Anwaltskanzlei sind auf die 

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs begrenzt. Nur Rechtsanwälte können Partner einer 

Anwaltskanzlei sein. 
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In SK (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die Erbringung juristischer 

Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, 

sind die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats sowie ein Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) 

erforderlich. Für Nicht-EU-Rechtsanwälte ist die tatsächliche Gegenseitigkeit erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Artikel 120 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates36, 

 

Artikel 78 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 200137. 

 

AT: Rechtsanwaltsordnung (RAO), RGBl. Nr. 96/1868, Artikel 1 und 21c, Europäisches 

Rechtsanwaltsgesetz (EIRAG), BGBl. Nr. 27/2000 in der geänderten Fassung, § 41. 

 

BE: Belgisches Gerichtsgesetzbuch (Artikel 428 bis 508), Königlicher Erlass vom 24. August 

1970. 

 

BG: Anwaltsgesetz, Gesetz über Mediation und Gesetz über die Notare und die notariellen 

Tätigkeiten. 

 

CY: Anwaltsgesetz (Kapitel 2) in der geänderten Fassung. 

 

CZ: Gesetz Nr. 85/1996 Slg. (Gesetz über Rechtsberufe). 

 

                                                 

36 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 
über die Unionsmarke (ABl. EU L 154 vom 16.6.2017, S. 1). 

37 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. EU L 3 vom 5.1.2002, S. 1). 
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DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO),   

 

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) und 

 

§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

 

DK: Retsplejeloven (Rechtspflegegesetz), Kapitel 12 und 13 (Konsolidiertes Gesetz Nr. 1284 

vom 14. November 2018). 

 

EE: Advokatuuriseadus (Rechtsanwaltskammerordnung), 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustik (Zivilprozessordnung), 

 

halduskohtumenetluse seadustik (Verwaltungsgerichtsordnung), 

 

kriminaalmenetluse seadustik (Strafprozessordnung) und 

 

väärteomenetluse seadustik (Prozessordnung für Ordnungswidrigkeiten). 

 

EL: Neue Rechtsanwaltsordnung Nr. 4194/2013. 

 

ES: Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la 

Abogacía Española, Artikel 9.1.a. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de51 

FI: Laki asianajajista (Rechtsanwaltsgesetz) (496/1958), Unterabsätze 1 und 3 und 

Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (Prozessordnung). 

 

FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 and Ordonnance 

du 10 septembre 1817 modifiée. 

 

HR: Gesetz über Rechtsberufe (OG 9/94, 117/08, 75/09, 18/11). 

 

HU: Gesetz LXXVIII von 2017 über die Berufstätigkeit von Rechtsanwälten. 

 

LT: Rechtsanwaltsgesetz der Republik Litauen vom 18. März 2004, Nr. IX-2066, zuletzt 

geändert am 12. Dezember 2017 durch das Gesetz Nr. XIII-571. 

 

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. 

 

LV: Strafprozessordnung, Abschnitt 79 und Anwaltsgesetz der Republik Lettland, 

Abschnitt 4. 

 

MT: Gerichtsverfassungs- und Zivilprozessordnung 12). 

 

NL: Advocatenwet (Rechtsanwaltsgesetz). 
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PT: Gesetz 145/2015, 9 set., alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul. (art.º 194 substituído p/ art.º 201.º; 

e art. 203.º substituído p/ art.º 213.º). 

 

Satzung der portugiesischen Anwaltskammer (Estatuto da Ordem dos Advogados) und 

Gesetzesdekret 229/2004, Artikel 5 und 7 bis 9, Gesetzesdekret 88/2003, Artikel 77 und 102, 

Satzung der Kammer der Rechtsbeistände (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), geändert 

durch Gesetz 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set, durch Gesetz 14/2006 und 

Gesetzesdekret Nr. 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun, 

 

Gesetz 78/2001, Artikel 31, 4 Alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul., Verordnung über Mediation in 

Familien- und Arbeitsangelegenheiten (Verordnung 282/2010) alterada p/ Portaria 283/2018, 

19 out, Gesetz 21/2007 über Mediation in Strafsachen, Artikel 12, Gesetz 22/2013, 26 fev., 

alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril. 

 

RO: Anwaltsgesetz, Gesetz über Mediation und Gesetz über Notare und notarielle 

Tätigkeiten. 

 

SE: Rättegångsbalken (Schwedische Prozessordnung) (1942:740) und Verhaltenskodex der 

schwedischen Rechtsanwaltskammer, angenommen am 29. August 2008. 

 

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z 

dne 7 junij 2019 (Gesetz über die Anwaltschaft), nichtoffizielle konsolidierte Fassung des 

slowenischen Parlaments vom 7. Juni 2019). 

 

SK: Gesetz 586/2003 über die Anwaltschaft, Artikel 2 und 12. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In PL: Ausländische Anwälte können sich lediglich in Form einer eingetragenen 

Partnerschaftsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft bzw. einer Kommanditgesellschaft 

auf Aktien niederlassen. 

 

Maßnahmen: 

 

PL: Gesetz vom 5. Juli 2002 über die Erbringung von Rechtsberatung durch ausländische 

Rechtsanwälte in der Republik Polen, Artikel 19, Steuerberatungsgesetz. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In IE, IT: Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des internen Rechts 

(der Union und ihrer Mitgliedstaaten) einschließlich der Vertretung vor Gericht ist ein 

Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

IE: Solicitors Acts 1954-2011. 

 

IT: Königliches Dekret 1578/1933, Artikel 17 Gesetz über Rechtsberufe. 
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b) Patentanwälte (patent agents, industrial property agents, intellectual property attorneys) (Teil 

von CPC 879, 861, 8613) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In DE: Nur Patentanwälte mit Qualifikation aus einem EWR-Staat oder der Schweiz können 

zur Patentanwaltschaft zugelassen werden und sind somit berechtigt, Dienstleistungen als 

Patentanwalt in Deutschland im Bereich des internen Rechts zu erbringen. Für die 

uneingeschränkte Zulassung als Patentanwalt ist die kommerzielle Präsenz erforderlich. 

Ausnahmen können von der zuständigen Patentanwaltskammer gewährt werden. 

Ausländische Patentanwälte können juristische Dienstleistungen im Bereich des 

ausländischen Rechts anbieten, wenn sie Fachwissen nachweisen können. Für die Erbringung 

juristischer Dienstleistungen in Deutschland ist eine Eintragung erforderlich. Ausländische 

Patentanwälte (ausgenommen solche mit Qualifikation eines EWR-Staats oder der Schweiz) 

dürfen keine Kanzlei gemeinsam mit nationalen Patentanwälten errichten. 

 

Ausländischen Patentanwälten (ausgenommen solche aus einem EWR-Staat oder der 

Schweiz) ist eine kommerzielle Präsenz nur in Form des Erwerbs einer 

Minderheitsbeteiligung an einer Patentanwalts-GmbH oder einer Patentanwalts-AG gestattet. 
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Seit dem 1. August 2022 kann eine berufsständische Gesellschaft nur Anteilseignerin einer 

deutschen Anwaltskanzlei werden, wenn sie zur deutschen Anwaltskammer zugelassen ist 

und eine der in Artikel 52b der Bundesrechtsanwaltsordnung genannten Rechtsformen 

annimmt. Ausländische Patentanwaltskanzleien können Dienstleistungen erbringen, wenn sie 

bei der deutschen Patentanwaltskammer zugelassen sind. Voraussetzung für eine solche 

Zulassung ist, dass der Anteilseigner als Rechtsanwalt, Steuerbuchhalter, Wirtschaftsprüfer 

oder Patentanwalt qualifiziert ist, und im Falle von Zweigniederlassungen, dass der 

Geschäftsführer über Vertretungsbefugnis in Deutschland verfügt. 

 

In FR: Für die Eintragung in die Liste der Patentanwälte ist die Niederlassung oder 

Gebietsansässigkeit im EWR erforderlich. Für natürliche Personen ist die Staatsangehörigkeit 

eines EWR-Staats erforderlich. Um einen Mandanten vor der nationalen Behörde für geistiges 

Eigentum zu vertreten, ist die Niederlassung im EWR erforderlich. Die Dienstleistungen 

können nur in der Rechtsform einer SCP (société civile professionnelle), SEL (société 

d’exercice libéral) oder unter bestimmten Bedingungen unter jeder anderen Rechtsform 

erbracht werden. Unabhängig von der Rechtsform müssen mehr als die Hälfte der Anteile von 

Berufsangehörigen aus dem EWR gehalten werden. Anwaltskanzleien können zur Erbringung 

von Dienstleistungen als Patentanwälte zugelassen werden (siehe Vorbehalt für juristische 

Dienstleistungen). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In AT: Für die Erbringung von Dienstleistungen als Patentanwalt sind die Staatsangehörigkeit 

eines EWR-Staats oder der Schweiz sowie die Gebietsansässigkeit erforderlich. 
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In BG und CY: Für die Erbringung von Dienstleistungen als Patentanwalt ist die 

Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz erforderlich. In CY ist die 

Gebietsansässigkeit erforderlich. 

 

In EE: Für die Erbringung von Dienstleistungen als Patentanwalt sind die Staatsangehörigkeit 

Estlands oder eines EU-Mitgliedstaats sowie die dauerhafte Gebietsansässigkeit erforderlich. 

 

In ES: Für die Erbringung von Dienstleistungen als Patentanwalt sind die Niederlassung in 

einem Mitgliedstaat, kommerzielle Präsenz sowie die dauerhafte Gebietsansässigkeit 

erforderlich. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In PT: Für die Erbringung von Dienstleistungen als Patentanwalt ist die Staatsangehörigkeit 

eines EWR-Staats erforderlich. 

 

In LV: Für Patentanwälte ist die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats erforderlich. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In FI und HU: Für die Erbringung von Dienstleistungen als Patentanwalt ist ein Kanzleisitz in 

einem EWR-Staat erforderlich. 

 

In SI: Die Gebietsansässigkeit in Slowenien ist für den Inhaber oder Anmelder eingetragener 

Rechte (Patente, Handelsmarken, Geschmacksmusterschutz) erforderlich. Alternativ hierzu ist 

ein in Slowenien eingetragener Patentanwalt oder Marken- und Geschmacksmusteranwalt für 

den Hauptzweck der Erbringung von Dienstleistungen wie Verfahren und Zustellung 

erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

AT: Patentanwaltsgesetz, BGBl. 214/1967 in der geänderten Fassung, §§ 2 und 16a. 

 

BG: Kapitel 8b des Gesetzes über Patente und die Eintragung von Gebrauchsmustern. 

 

CY: CY: Anwaltsgesetz (Kapitel 2) in der geänderten Fassung. 

 

DE: Patentanwaltsordnung (PAO). Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in 

Deutschland (EuPAG) und § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

 

EE: Patendivoliniku seadus (Patentanwaltsordnung) § 2, § 14. 

 

ES: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, Artikel 175, 176 und 177. Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Artikel 3.2. 

 

FI: Tavaramerkkilaki (Markengesetz) (7/1964), 

 

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (Gesetz über zugelassene Patentanwälte) 

(22/2014) und 

 

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (Gesetz über Züchterrecht) 1279/2009 sowie Mallioikeuslaki 

(Gesetz über eingetragene Geschmacksmuster) 221/1971. 
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FR: Code de la propriété intellectuelle. 

 

HU: Gesetz XXXII von 1995 über Patentanwälte. 

 

LV: Gesetz über Einrichtungen und Verfahren des gewerblichen Eigentums, Kapitel XVIII 

(Artikel 119 bis 136). 

 

PT: Gesetzesdekret 15/95, geändert durch das Gesetz 17/2010, durch Portaria 1200/2010 

Artikel 5 und durch Portaria 239/2013, und Gesetz 9/2009. 

 

SI: Zakon o industrijski lastnini (Gesetz über gewerbliches Eigentum), Uradni list RS, št. 

51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 und 23/20 (Amtsblatt der Republik Slowenien 

Nr. 51/06 – amtliche konsolidierte Fassung 100/13 und 23/20). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In IE: Für die Niederlassung muss mindestens eine Person mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen, ein Partner, ein Geschäftsführer oder ein Angestellter des Unternehmens 

als Patentanwalt (patent attorney oder intellectual property attorney) in Irland eingetragen 

sein. Für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen sind die 

Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats und die kommerzielle Präsenz in einem EWR-Staat, 

der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit in einem EWR-Mitgliedstaat sowie 

Qualifikationen nach dem Recht eines EWR-Mitgliedstaats erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

IE: Abschnitte 85 und 86 des Trade Marks Act 1996 in der geänderten Fassung, 

 

Regel 51, Regel 51A und Regel 51B der Trade Marks Rules 1996 in der geänderten Fassung, 

Abschnitte 106 und 107 des Patent Act 1992 in der geänderten Fassung sowie Register of 

Patent Agent Rules S.I. 580 von 2015. 

 

c) Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern (CPC 8621 ausgenommen 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern, 86213, 86219 und 86220) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In AT: Die Kapitalanteile und Stimmrechte ausländischer Rechnungsleger und Buchhalter, 

die nach dem Recht ihres Heimatlands qualifiziert sind, an einem österreichischen 

Unternehmen dürfen 25 % nicht übersteigen. Der Dienstleister muss ein Büro oder eine 

Geschäftsniederlassung in einem EWR-Staat haben (CPC 862). 
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In FR: Niederlassung oder Gebietsansässigkeit ist erforderlich. Erbringung durch jede 

Unternehmensform mit Ausnahme von SNC (Société en nom collectif) und SCS (Société en 

commandite simple). Besondere Bedingungen gelten für SEL (sociétés d’exercice libéral), 

AGC (Association de gestion et comptabilité) und SPE (Société pluri-professionnelle 

d’exercice) (CPC 86213, 86219, 86220). 

 

In IT: Für die zur Ausübung von Rechnungslegungs- und Buchhaltungsdienstleistungen 

erforderliche Eintragung in das Berufsregister ist die Ansässigkeit oder ein Geschäftssitz 

erforderlich (CPC 86213, 86219, 86220). 

 

In PT (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für die Aufnahme in das Berufsregister der 

Kammer der zertifizierten Rechnungsleger (Ordem dos Contabilistas Certificados), die 

Voraussetzung für die Erbringung von Rechnungslegungsdienstleistungen ist, ist die 

Gebietsansässigkeit oder eine berufliche Niederlassung erforderlich, sofern für portugiesische 

Staatsangehörige Gegenseitigkeit besteht. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, BGBl.  

I Nr. 58/1999, § 12, § 65, § 67, § 68 Absatz 1 Ziffer 4 und 

 

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28. 
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FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945. 

 

IT: Gesetzesdekret 139/2005 und Gesetz 248/2006. 

 

PT: Gesetzesdekret Nr. 452/99, geändert durch Gesetz Nr. 139/2015, 7. September. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SI: Eine Niederlassung in der Europäischen Union ist erforderlich, um Rechnungslegungs- 

und Buchhaltungsdienstleistungen zu erbringen (CPC 86213, 86219, 86220). 

 

Maßnahmen: 

 

SI: Gesetz über Dienstleistungen im Binnenmarkt, Amtsblatt der Republik Slowenien 

Nr. 21/10. 

 

d) Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern (CPC 86211 und 86212, ausgenommen 

Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 
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In der EU: Für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Abschlussprüfung ist die 

Genehmigung der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats erforderlich, die die 

Gleichwertigkeit der Qualifikationen eines Wirtschaftsprüfers, der Staatsangehöriger 

Neuseelands oder eines Drittlands ist, vorbehaltlich der Gegenseitigkeit anerkennen kann 

(CPC 8621). 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates38 und 

Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates39. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In BG: Für die Rechtsform können diskriminierungsfreie Anforderungen gelten. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über unabhängige Rechnungsprüfungen. 

 

                                                 

38 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates (ABl. EU L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

39 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. EU L 157 vom 9.6.2006, S. 87). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In AT: Die Kapitalanteile und Stimmrechte ausländischer Wirtschaftsprüfer, die nach dem 

Recht ihres Heimatlands qualifiziert sind, an einem österreichischen Unternehmen dürfen 

25 % nicht übersteigen. Der Dienstleister muss ein Büro oder eine Geschäftsniederlassung in 

einem EWR-Staat haben. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, BGBl. I Nr. 58/1999, § 12, § 65, § 67, § 68 Absatz 1 

Ziffer 4. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In DK: Für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Abschlussprüfung ist eine 

dänische Zulassung als Wirtschaftsprüfer erforderlich. Voraussetzung für die Zulassung ist 

die Gebietsansässigkeit in einem Mitgliedstaat des EWR. Die Stimmrechte der 

Wirtschaftsprüfer in zugelassenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die nicht gemäß den Verordnungen zur Umsetzung der 

Richtlinie 2006/43/EG des Rates aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des Vertrages 

über Abschlussprüfungen zugelassen sind, dürfen 10 % der Stimmrechte nicht überschreiten. 
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In FR (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Für Abschlussprüfungen: Niederlassung 

oder Gebietsansässigkeit ist erforderlich. Neuseeländische Staatsangehörige dürfen in 

Frankreich Dienstleistungen im Bereich Abschlussprüfung auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit erbringen. Erbringung durch jede Rechtsform mit Ausnahme derjenigen, 

deren Gesellschafter als Kaufleute („commerçants“) gelten, wie SNC (Société en nom 

collectif) und SCS (Société en commandite simple). 

 

In PL: Für die Erbringung von Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen ist eine Niederlassung in 

der Union erforderlich. 

 

Für die Rechtsform gelten Anforderungen. 

 

Maßnahmen: 

 

DK: Revisorloven (Dänisches Gesetz über zugelassene Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften), Gesetz Nr. 1287 vom 20. November 2018. 

 

FR: Code de commerce. 
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PL: Gesetz vom 11. Mai 2017 über Abschlussprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 

öffentliche Kontrolle – Amtsblatt von 2017, Eintrag 1089. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In CY: Eine Zulassung ist erforderlich und wird nur nach einer wirtschaftlichen 

Bedarfsprüfung erteilt. Wichtigste Kriterien: Beschäftigungssituation im Teilsektor. 

Berufliche Zusammenschlüsse (Partnerschaften) zwischen natürlichen Personen sind zulässig. 

 

In SK: Nur Unternehmen, bei denen mindestens 60 % der Kapitalanteile oder der 

Stimmrechte slowakischen Staatsangehörigen oder Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats 

vorbehalten sind, dürfen in der Slowakischen Republik Wirtschaftsprüfungen vornehmen. 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Wirtschaftsprüfergesetz von 2017 (Gesetz 53(I)/2017). 

 

SK: Gesetz Nr. 423/2015 über Abschlussprüfungen. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 
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In DE: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dürfen nur im EWR zulässige Rechtsformen 

annehmen. Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften können als 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anerkannt werden, wenn sie wegen ihrer 

Treuhandtätigkeiten als Handelspartnerschaften im Handelsregister eingetragen sind 

(Artikel 27 des Gesetzes über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer 

(Wirtschaftsprüferordnung – WPO)). Allerdings dürfen Wirtschaftsprüfer aus Drittländern, 

die gemäß Artikel 134 WPO eingetragen sind, Prüfungen gesetzlich vorgeschriebener 

Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse für Unternehmen mit einem Hauptsitz außerhalb 

der Union durchführen, deren übertragbare Wertpapiere zum Handel an einem geregelten 

Markt angeboten werden. 

 

Maßnahmen: 

 

DE: Handelsgesetzbuch (HGB),   Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer 

(Wirtschaftsprüferordnung – WPO). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In ES: Abschlussprüfer müssen Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sein. Dieser Vorbehalt 

gilt nicht für Prüfungen von Nicht-EU-Unternehmen, die in Spanien an einem geregelten 

Markt notiert sind. 

 

Maßnahmen: 

 

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (neues Wirtschaftsprüfungsgesetz: 

Gesetz 22/2015 über Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In EE: Für die Rechtsform gelten Anforderungen. Die Mehrheit der von den Anteilen einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vertretenen Stimmrechte muss vereidigten 

Wirtschaftsprüfern, die der Aufsicht der zuständigen Behörde eines EWR-Mitgliedstaats 

unterliegen und ihre Qualifikation in einem EWR-Mitgliedstaat erworben haben, oder 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gehören. Mindestens drei Viertel der Personen, die eine 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rechtlich vertreten, müssen ihre Qualifikation in einem 

EWR-Mitgliedstaat erworben haben. 

 

Maßnahmen: 

 

EE: Gesetz über die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer (Audiitortegevuse seadus) § 76–77 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SI: Kommerzielle Präsenz ist erforderlich. Eine Wirtschaftsprüfungseinrichtung aus einem 

Drittland darf Anteilseigner oder Gesellschafter einer slowenischen 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein, sofern nach dem Recht des Landes, in dem die 

Wirtschaftsprüfungseinrichtung aus dem Drittland gegründet wurde, slowenische 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Anteilseigner oder Gesellschafter einer 

Wirtschaftsprüfungseinrichtung in diesem Land sein dürfen (Gegenseitigkeitserfordernis). 

 

Maßnahmen: 

 

SI: Wirtschaftsprüfungsgesetz (ZRev-2), Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 65/2008 

(zuletzt geänderte Fassung Nr. 115/21) und Gesetz über die Handelsgesellschaften (ZGD-1), 

Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 42/2006 (zuletzt geänderte Fassung Nr. 18/21). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In BE: Es ist eine Niederlassung in Belgien erforderlich, wo die Berufsausübung stattfindet 

und wo mit ihr verbundene Akten, Unterlagen und Korrespondenz geführt werden. Ferner 

muss mindestens ein Verwalter oder Geschäftsführer der Niederlassung als Wirtschaftsprüfer 

zugelassen sein. 

 

In FI: Mindestens einer der Wirtschaftsprüfer einer finnischen Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung und der Unternehmen, die zur Durchführung einer Wirtschaftsprüfung verpflichtet 

sind, muss im EWR ansässig sein. Als Wirtschaftsprüfer muss ein lokal zugelassener 

Wirtschaftsprüfer oder eine lokal zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingesetzt 

werden. 

 

In HR: Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen dürfen nur von in Kroatien niedergelassenen 

juristischen Personen oder von in Kroatien ansässigen natürlichen Personen durchgeführt 

werden. 

 

In IT: Für die Erbringung von Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen durch natürliche Personen 

ist die Gebietsansässigkeit erforderlich. 

 

In LT: Für die Erbringung von Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen ist eine Niederlassung im 

EWR erforderlich. 

 

In SE: Nur in Schweden zugelassene Wirtschaftsprüfer und in Schweden eingetragene 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dürfen Dienstleistungen im Bereich Abschlussprüfung 

vornehmen. Die Gebietsansässigkeit im EWR ist erforderlich. Die Bezeichnungen 

„zugelassener Wirtschaftsprüfer“ und „zertifizierter Wirtschaftsprüfer“ dürfen nur von in 

Schweden zugelassenen oder zertifizierten Wirtschaftsprüfern verwendet werden. 

Wirtschaftsprüfer für kooperative wirtschaftliche Vereine und bestimmte andere 

Unternehmen, die keine zertifizierten oder zugelassenen Rechnungsleger sind, müssen im 

EWR ansässig sein, wenn die Regierung oder eine durch die Regierung eingesetzte Behörde 

im Einzelfall nicht anders entscheidet. 
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Maßnahmen: 

 

BE: Gesetz vom 7. Dezember 2016 zur Organisation des Berufs des Betriebsrevisors und der 

öffentlichen Aufsicht über Betriebsrevisoren. 

 

FI: Tilintarkastuslaki (Wirtschaftsprüfungsgesetz) (459/2007), sektorspezifische Gesetze, die 

den Einsatz von auf lokaler Ebene zugelassenen Wirtschaftsprüfern vorschreiben. 

 

HR: Wirtschaftsprüfungsgesetz (OG 146/05, 139/08, 144/12), Artikel 3. 

 

IT: Gesetzesdekret 58/1998, Artikel 155, 158 und 161, 

 

Dekret des Präsidenten der Republik 99/1998 und Gesetzesdekret 39/2010, Artikel 2. 

 

LT: Wirtschaftsprüfungsgesetz vom 15. Juni 1999 Nr. VIII-1227 (Neufassung vom 3. Juli 

2008 Nr. X1676). 

 

SE: Revisorslagen (Wirtschaftsprüfergesetz) (2001:883), 

 

Revisionslag (Wirtschaftsprüfungsgesetz) (1999:1079), 

 

Aktiebolagslagen (Unternehmensgesetz) (2005:551), 
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Lag om ekonomiska föreningar (Gesetz über kooperative wirtschaftliche Vereine (2018:672) 

und 

 

sonstige Vorschriften über die Anforderungen für den Einsatz zugelassener Wirtschaftsprüfer. 

 

e) Dienstleistungen von Steuerberatern (CPC 863, umfasst keine Rechtsberatungs- und 

Rechtsvertretungsdienstleistungen in Steuerangelegenheiten, die unter juristische 

Dienstleistungen fallen) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In AT: Die Kapitalanteile und Stimmrechte ausländischer Steuerberater, die nach dem Recht 

ihres Heimatlands qualifiziert sind, an einem österreichischen Unternehmen dürfen 25 % 

nicht übersteigen. Der Dienstleister muss ein Büro oder eine Geschäftsniederlassung in einem 

EWR-Staat haben. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, BGBl. I Nr. 58/1999, § 12, § 65, § 67, § 68 Absatz 1 

Ziffer 4. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In DE: Für die Rechtsform gelten diskriminierungsfreie Anforderungen. 
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Maßnahmen: 

 

DE: Steuerberatungsgesetz vom 4. November 1975 (BGBl I., S. 2735), zuletzt geändert durch 

Artikel 50 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I, S. 2436), §§ 3, 34, 40 Absatz 1, 49, 

50a. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In FR: Niederlassung oder Gebietsansässigkeit ist erforderlich. Erbringung durch jede 

Unternehmensform mit Ausnahme von SNC (Société en nom collectif) und SCS (Société en 

commandite simple). Besondere Bedingungen gelten für SEL (sociétés d’exercice libéral), 

AGC (Association de gestion et comptabilité) und SPE (Société pluri-professionnelle 

d’exercice). 

 

Maßnahmen: 

 

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In HU: Für die Erbringung von Steuerberatungsdienstleistungen ist die Gebietsansässigkeit im 

EWR erforderlich. 

 

In IT: Gebietsansässigkeit ist erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz 150 von 2017 über die Besteuerung, Regierungserlass Nr. 2018/263 über die 

Eintragung und Ausbildung von Steuerberatern. 

 

IT: Gesetzesdekret 139/2005 und Gesetz 248/2006. 

 

f) Dienstleistungen von Architekten und Städteplanern, Ingenieurdienstleistungen und 

integrierte Ingenieurdienstleistungen (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In FR: Architekten müssen sich in Frankreich für die Erbringung ihrer Dienstleistungen 

diskriminierungsfrei in einer der folgenden Rechtsformen niederlassen: SA et SARL (sociétés 

anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), 

SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice 

libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral) bzw. SAS (Société par actions 

simplifiée) bzw. als Selbstständige oder Partner in einem Architekturbüro (CPC 8671). 
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Maßnahmen: 

 

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Décret 

95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous 

forme de société en participation, 

 

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte 

sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice 

libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions 

SELCA und Loi 77-2 du 3 janvier 1977. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In BG: Für Berater, die Konformitätsbewertungen von Investitionsplänen durchführen oder 

bauaufsichtliche Tätigkeiten ausüben, ist eine Niederlassung in Bulgarien nach dem 

bulgarischen Handelsgesetz oder die Eintragung im Handelsregister eines Mitgliedstaats der 

EU oder des EWR erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Artikel 167 Absatz 1 des Raumordnungsgesetzes. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In HR: Von einem ausländischen Architekten, Ingenieur oder Städteplaner erstellte Pläne oder 

Projekte müssen von einer in Kroatien zugelassenen Person im Hinblick auf die Einhaltung 

kroatischer Rechtsvorschriften validiert werden (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

Maßnahmen: 

 

HR: Gesetz über Raumplanungs- und Bautätigkeiten (OG 118/18, 110/19), 

Raumplanungsgesetz (OG 153/13, 39/19). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In CY: Für die Erbringung von Dienstleistungen von Architekten und Städteplanern sowie 

von Ingenieurdienstleistungen und integrierten Ingenieurdienstleistungen gilt das Erfordernis 

der Staatsangehörigkeit und der Gebietsansässigkeit (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz Nr. 41/1962 in der geänderten Fassung, Gesetz Nr. 224/1990 in der geänderten 

Fassung und Gesetz 29(i)2001 in der geänderten Fassung. 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ: Gebietsansässigkeit im EWR ist erforderlich. 

 

In HU: Für die Erbringung der folgenden Dienstleistungen ist, sofern sie von einer natürlichen 

Person, die sich im Gebiet Ungarns aufhält, erbracht werden, ist die Gebietsansässigkeit im 

EWR erforderlich: Dienstleistungen von Architekten, Ingenieurdienstleistungen (gilt nur für 

Praktikanten mit Abschluss), integrierte Ingenieurdienstleistungen und Dienstleistungen von 

Landschaftsarchitekten (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

In IT: Für die zur Ausübung von Architektur- und Ingenieurdienstleistungen erforderliche 

Eintragung in das Berufsregister ist die Gebietsansässigkeit, ein Geschäftssitz oder eine 

Geschäftsanschrift in Italien erforderlich (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

In SK: Für die zur Ausübung von Architektur- und Ingenieurdienstleistungen notwendige 

Registrierung bei der Berufskammer ist die Gebietsansässigkeit im EWR erforderlich 

(CPC 8671, 8672, 8673, 8674). 

 

Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 360/1992 Slg. über die Berufsausübung von zugelassenen Architekten und 

zugelassenen Ingenieuren und Technikern, die im Bereich des Bauwesens tätig sind. 
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HU: Gesetz LVIII von 1996 über die Berufskammern von Architekten und Ingenieuren. 

 

IT: Königliches Dekret 2537/1925, Berufsordnung für Architekten und Ingenieure, 

Gesetz 1395/1923 und 

 

Dekret des Präsidenten der Republik (D.P.R.) 328/2001. 

 

SK: Gesetz 138/1992 über Architekten und Ingenieure, Artikel 3, 15, 15a, 17a und 18a. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In BE: Die Erbringung von Architekturdienstleistungen umfasst die Kontrolle über die 

Ausführung der Arbeiten (CPC 8671, 8674). Ausländische Architekten, die in ihren 

Gastländern zugelassen sind und ihren Beruf gelegentlich in Belgien ausüben wollen, müssen 

eine vorherige Genehmigung des Rates der Kammer in dem geografischen Gebiet einholen, in 

dem sie Dienstleistungen erbringen wollen. 

 

Maßnahmen: 

 

BE: Gesetz vom 20. Februar 1939 über den Schutz der Berufsbezeichnung des Architekten 

und 

 

Gesetz vom 26. Juni 1963 zur Gründung der Architektenkammer; Verordnungen vom 

16. Dezember 1983 über Ethik, aufgestellt durch den nationalen Rat der Architektenkammer 

(genehmigt durch Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 18. April 1985, M.B. 8. Mai 1985). 
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Vorbehalt Nr. 3 – Freiberufliche Dienstleistungen (gesundheitsbezogen und Einzelhandel mit 

pharmazeutischen Erzeugnissen) 

 

Sektor – Teilsektor: Freiberufliche Dienstleistungen – Dienstleistungen von Ärzten 

(einschließlich Psychologen) und Zahnärzten, Hebammen, 

Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten und Sanitätern; 

tierärztliche Dienstleistungen; Einzelhandel mit pharmazeutischen, 

medizinischen und orthopädischen Artikeln und sonstige 

Dienstleistungen von Apothekern 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 9312, 93191, 932, 63211 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

a) Dienstleistungen von Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, 

Physiotherapeuten und Sanitätern (CPC 852, 9312, 93191) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In IT: Für die Erbringung von Dienstleistungen durch Psychologen ist die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats der Europäischen Union erforderlich. Ausländischen Berufsangehörigen 

kann die Berufsausübung auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gestattet werden (Teil von 

CPC 9312). 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Gesetz 56/1989 über den Beruf des Psychologen. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In CY: Für die Erbringung von Dienstleistungen von Ärzten (einschließlich Psychologen) und 

Zahnärzten sowie von Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten und Sanitätern 

gilt das Erfordernis der zyprischen Staatsangehörigkeit und Gebietsansässigkeit. 
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Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz über die Registrierung von Ärzten (Kapitel 250) in der geänderten Fassung, 

 

Gesetz über die Registrierung von Zahnärzten (Kapitel 249) in der geänderten Fassung, 

 

Gesetz 75(I)/2013 in der geänderten Fassung – Podologen, 

 

Gesetz 33(I)/2008 in der geänderten Fassung – Medizinische Physik, 

 

Gesetz 34(I)/2006 in der geänderten Fassung – Ergotherapeuten, 

 

Gesetz 9(I)/1996 in der geänderten Fassung – Zahntechniker, 

 

Gesetz 68(I)/1995 in der geänderten Fassung – Psychologen, 

 

Gesetz 16(I)/1992 in der geänderten Fassung – Optiker, 

 

Gesetz 23(I)/2011 in der geänderten Fassung – Radiologen/Radiotherapeuten, 

 

Gesetz 31(I)/1996 in der geänderten Fassung – Diät- und Ernährungsberater, 
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Gesetz 140/1989 in der geänderten Fassung – Physiotherapeuten und 

 

Gesetz 214/1988 in der geänderten Fassung – Krankenpflegepersonal. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Lokale Präsenz: 

 

In DE (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Für die Eintragung in das 

Berufsregister können geografische Grenzen auferlegt sein, die gleichermaßen für 

Staatsangehörige wie Nichtstaatsangehörige gelten. 

 

Ärzte (einschließlich Psychologen, Psychotherapeuten und Zahnärzte) müssen sich bei den 

regionalen kassenärztlichen oder kassenzahnärztlichen Vereinigungen in das Register 

eintragen lassen, wenn sie gesetzlich krankenversicherte Patienten behandeln wollen. Für 

diese Eintragung können quantitative Beschränkungen aufgrund der regionalen Verteilung der 

Ärzte gelten. Solche Beschränkungen gelten nicht für Zahnärzte. Diese Eintragung ist nur für 

Ärzte erforderlich, die eine Zulassung zur gesetzlichen Krankenversicherung beantragen 

wollen. Für die zur Erbringung dieser Dienstleistungen erforderliche Niederlassung können 

diskriminierungsfreie Beschränkungen der Rechtsform gelten (§ 95 SGB V). 

 

Der Zugang zu Dienstleistungen von Hebammen wird nur natürlichen Personen gewährt. Der 

Zugang zu Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten ist möglich für natürliche Personen, 

zugelassene medizinische Behandlungszentren und beauftragte Einrichtungen. Es können 

Niederlassungsanforderungen gelten. 
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Im Bereich der Telemedizin kann die Zahl der Anbieter von Informations- und 

Kommunikationstechnologiediensten beschränkt werden, um Interoperabilität, Kompatibilität 

und die erforderlichen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Diese Beschränkung wird 

diskriminierungsfrei angewandt (CPC 9312, 93191). 

 

Maßnahmen: 

 

Bundesärzteordnung (BÄO),   

 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (Zahnheilkundegesetz – ZHG), 

 

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten 

(Psychotherapeutengesetz – PsychThG),   

 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 

(Heilpraktikergesetz), 

 

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen (Hebammengesetz – HebG), Bundes-

Apothekerordnung (BApO), 

 

etwaige auf regionaler Ebene bestehende zusätzliche Rechtsvorschriften für Hebammen, 

 

Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PflBG) 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung. 
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Auf regionaler Ebene: 

 

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg, 

 

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern, 

 

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG), 

 

Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH), Gesetz über die 

Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe, Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs 

der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hamburgisches Hebammengesetz), 

 

Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG), 

 

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker 

(Heilberufsgesetz – HeilBerG), 

 

Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG), 

 

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW), 
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Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz), 

 

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, psychologischen 

Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und 

Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG); 

 

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 

Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) und Thüringer Heilberufegesetz. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Lokale 

Präsenz: 

 

In FR: Ausländische Investoren können – im Gegensatz zu Investoren aus der Union, denen 

auch andere Rechtsformen offenstehen – lediglich zwischen den Rechtsformen „société 

d'exercice libéral“ und „société civile professionnelle“ wählen. Für die Erbringung von 

Dienstleistungen von Ärzten, Zahnärzten und Hebammen ist die französische 

Staatsangehörigkeit erforderlich. Allerdings kann ausländischen Staatsangehörigen der 

Zugang aufgrund jährlich festgesetzter Quoten gestattet werden. Dienstleistungen von Ärzten, 

Zahnärzten sowie von Hebammen und Krankenpflegepersonal dürfen nur in folgenden 

Rechtsformen erbracht werden: SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions 

simplifiée oder en commandite par actions, société coopérative (nur für selbstständige 

Allgemein- und Fachärzte) oder société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) für 

multidisziplinäre Versorgungszentren (MSP). 
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Maßnahmen: 

 

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi 

n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dipositions de la loi n°2009-879 dite HPST, 

Loi n°47-1775 portant statut de la coopération und Code de la santé publique. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In AT: Für die Rechtsform können bestimmte diskriminierungsfreie Anforderungen gelten 

(CPC 9312, Teil von 9319). Die Zusammenarbeit von Ärzten zum Zweck der ambulanten 

öffentlichen Gesundheitsversorgung in sogenannten Gruppenpraxen kann nur in der 

Rechtsform einer Offenen Gesellschaft (OG) oder einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH) erfolgen. Nur Ärzte dürfen als Gesellschafter einer solchen Gruppenpraxis 

angehören. Sie müssen zur selbstständigen Berufsausübung als Arzt berechtigt sein, bei der 

Österreichischen Ärztekammer registriert sein und in der Praxis maßgeblich den Arztberuf 

ausüben. Andere Personen dürfen der Gruppenpraxis nicht als Gesellschafter angehören und 

daher nicht am Umsatz oder Gewinn beteiligt werden (Teil von CPC 9312). 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Ärztegesetz, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a bis 52c, 

 

Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-

Gesetz) BGBl. Nr. 460/1992 und Bundesgesetz über die Berufe und die Ausbildungen zum 

medizinischen Masseur und zum Heilmasseur, BGBl. Nr. 169/2002. 
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b) tierärztliche Dienstleistungen (CPC 932) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In AT: Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR dürfen tierärztliche 

Dienstleistungen erbringen. Bei Staatsangehörigen eines Staates, der kein Mitgliedstaat des 

EWR ist, wird auf das Staatsangehörigkeitserfordernis verzichtet, wenn es ein Abkommen 

zwischen der Union und dem betreffenden Staat gibt, das in Bezug auf Investitionen und den 

grenzüberschreitenden Handel mit tierärztlichen Dienstleistungen die Inländerbehandlung 

vorsieht. 

 

In ES: Für die Ausübung des Berufs sind die Mitgliedschaft in einer berufsständischen 

Vereinigung und die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Union erforderlich. Auf 

dieses Erfordernis kann im Rahmen einer bilateralen Berufsvereinbarung verzichtet werden. 

Tierärztliche Dienstleistungen dürfen nur von natürlichen Personen erbracht werden. 

 

In FR: Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen ist die Staatsangehörigkeit eines 

EWR-Staats erforderlich, auf dieses Erfordernis der Staatsangehörigkeit kann allerdings unter 

dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit verzichtet werden. Ein Unternehmen, das tierärztliche 

Dienstleistungen erbringt, muss eine der folgenden Rechtsformen haben: SCP (Société civile 

professionnelle) und SEL (Société d'exercice libéral). 

 

Andere Rechtsformen von Gesellschaften, die nach französischem Recht oder nach dem 

Recht eines anderen EWR-Mitgliedstaats vorgesehen sind und dort ihren satzungsmäßigen 

Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung haben, können unter bestimmten 

Voraussetzungen zugelassen werden. 
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Maßnahmen: 

 

AT: Tierärztegesetz, BGBl. Nr. 16/1975, § 3 (2) (3). 

 

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales 

de la Organización Colegial Veterinaria Española, Artikel 62 und 64. 

 

FR: Code rural et de la pêche maritime. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In CY: Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen gilt das Erfordernis der 

Staatsangehörigkeit und Gebietsansässigkeit. 

 

In EL: Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen ist die Staatsangehörigkeit eines 

EWR-Staats oder der Schweiz erforderlich. 

 

In HR: Nur juristische und natürliche Personen, die in einem Mitgliedstaat für den Zweck der 

Ausübung tierärztlicher Tätigkeiten niedergelassen sind, dürfen in der Republik Kroatien 

grenzüberschreitende tierärztliche Dienstleistungen erbringen. Nur Staatsangehörige eines 

Mitgliedstaats der Union können in Kroatien eine veterinärmedizinische Praxis errichten. 

 

In HU: Die für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen erforderliche Mitgliedschaft in 

der ungarischen Tierärztekammer erfordert die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats. Die 

Genehmigung einer Niederlassung wird nach einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung erteilt. 

Wichtigste Kriterien: Situation auf dem Arbeitsmarkt im betreffenden Sektor. 
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Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz 169/1990 in der geänderten Fassung. 

 

EL: Präsidialdekret 38/2010, Ministerbeschluss 165261/IA/2010 (Amtsblatt 2157/B). 

 

HR: Tierärztegesetz (OG 83/13, 148/13, 115/18), Artikel 3 Absatz 67, Artikel 105 und 121. 

 

HU: Gesetz CXXVII von 2012 über die ungarische Tierärztekammer und die Bedingungen 

für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ: Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen ist die physische Präsenz im 

betreffenden Gebiet erforderlich. 

 

In IT und PT: Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen ist die Gebietsansässigkeit 

erforderlich. 

 

In PL: Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen ist die physische Präsenz im 

betreffenden Gebiet erforderlich. Für die Ausübung des Berufs des Tierarztes im Gebiet 

Polens müssen Staatsangehörige von Staaten außerhalb der Union eine von der polnischen 

Tierärztekammer abgehaltene Prüfung in polnischer Sprache bestehen. 
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In SI: Nur juristische und natürliche Personen, die in einem Mitgliedstaat für den Zweck der 

Ausübung tierärztlicher Tätigkeiten niedergelassen sind, dürfen in Slowenien 

grenzüberschreitende tierärztliche Dienstleistungen erbringen. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Lokale Präsenz: 

 

In SK: Für die zur Ausübung des Berufs erforderliche Eintragung in die Berufskammer ist die 

Ansässigkeit in einem EWR-Staat erforderlich. Tierärztliche Dienstleistungen dürfen nur von 

natürlichen Personen erbracht werden. 

 

Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 166/1999 Slg. (Tierärztegesetz), § 58 bis 63, 39 und 

 

Gesetz Nr. 381/1991 Slg. (über die Tierärztekammer der Tschechischen Republik), Absatz 4. 

 

IT: Gesetzesdekret C.P.S. 233/1946, Artikel 7 bis 9 und 

 

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 221/1950 Absatz 7. 
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PL: Gesetz vom 21. Dezember 1990 über den Beruf des Tierarztes und die Tierärztekammern. 

 

PT: Gesetzesdekret 368/91 (Statut der Tierärztekammer), alterado p/ Lei 125/2015, 3 set. 

 

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Vorschriften über die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen für Tierärzte), Uradni list RS, št. (Amtsblatt 

Nr.) 71/2008, 7/2011, 59/2014 und 21/2016, Gesetz über Dienstleistungen im Binnenmarkt, 

Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 21/2010. 

 

SK: Gesetz 442/2004 über private Tierärzte und die Tierärztekammer, Artikel 2. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In DE (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Tierärztliche Dienstleistungen dürfen 

nur von natürlichen Personen erbracht werden. Eine telemedizinische Betreuung kann nur im 

Kontext einer Erstbehandlung stattfinden, bei der ein Tierarzt physisch präsent gewesen sein 

muss. 

 

In DK und NL: Tierärztliche Dienstleistungen dürfen nur von natürlichen Personen erbracht 

werden. 
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In IE: Tierärztliche Dienstleistungen dürfen nur von natürlichen Personen oder 

Partnerschaften erbracht werden. 

 

In LV: Tierärztliche Dienstleistungen dürfen nur von natürlichen Personen erbracht werden. 

 

Maßnahmen: 

 

DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO),   

 

Auf regionaler Ebene: 

 

Heilberufs- und Kammergesetze der Länder und darauf aufbauend 

 

Baden-Württemberg: Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, 

Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG), 

 

Bayern: Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen 

Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-

Kammergesetz – HKaG), 
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Berlin: Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG), 

 

Brandenburg: Heilberufsgesetz (HeilBerG), 

 

Bremen: Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker 

(Heilberufsgesetz – HeilBerG), 

 

Hamburg: Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH), 

 

Hessen: Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz), 

 

Mecklenburg-Vorpommern: Heilberufsgesetz (HeilBerG), 

 

Niedersachsen: Kammergesetz für die Heilberufe (HKG), 

 

Nordrhein-Westfalen: Heilberufsgesetz NRW (HeilBerG), 

 

Rheinland-Pfalz: Heilberufsgesetz (HeilBG), 
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Saarland: Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die 

Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, 

Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches 

Heilberufekammergesetz – SHKG), 

 

Sachsen: Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG), 

 

Sachsen-Anhalt: Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA), 

 

Schleswig-Holstein: Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die 

Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG), 

 

Thüringen: Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) und 

 

Berufsordnungen der Tierärztekammern. 

 

DK: Lovbekendtgørelse nr. 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (Konsolidiertes Gesetz 

Nr. 40 vom 15. Januar 2020 über Tierärzte). 
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IE: Veterinary Practice Act 2005. 

 

LV: Tierarzneimittelgesetz. 

 

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD). 

 

c) Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Artikeln und sonstige 

Dienstleistungen von Apothekern (CPC 63211) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In AT: Der Einzelhandel mit Arzneimitteln und bestimmten medizinischen Artikeln ist nur 

einer Apotheke gestattet. Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft erforderlich. Pächter 

und für die Leitung einer Apotheke verantwortliche Personen müssen die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft besitzen. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Apothekengesetz, RGBl. Nr. 5/1907 in der geänderten Fassung, §§ 3, 4, 12, 

Arzneimittelgesetz, BGBl. Nr. 185/1983 in der geänderten Fassung, §§ 57, 59, 59a und 

Medizinproduktegesetz, BGBl. Nr. 657/1996 in der geänderten Fassung, § 99. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In DE: Nur natürliche Personen (Apotheker) dürfen eine Apotheke betreiben. 

Staatsangehörige anderer Staaten oder Personen, die das deutsche Pharmazie-Staatsexamen 

nicht absolviert haben, können nur eine Zulassung für die Übernahme einer Apotheke 

erhalten, die bereits während der vorausgehenden drei Jahre betrieben wurde. Die Gesamtzahl 

der Apotheken pro Person ist auf eine Apotheke und bis zu drei Filialapotheken beschränkt. 

 

In FR: Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des 

EWR oder die schweizerische Staatsangehörigkeit erforderlich. 

 

Ausländischen Apothekern kann die Niederlassung im Rahmen jährlich festgelegter Quoten 

gestattet werden. Die Eröffnung einer Apotheke muss genehmigt werden Die kommerzielle 

Präsenz einschließlich des öffentlichen Verkaufs von Arzneimitteln im Fernabsatz im 

Rahmen von Dienstleistungen der Informationsgesellschaft darf diskriminierungsfrei 

ausschließlich eine der folgenden nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen annehmen: 

société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée 

unipersonnelle or pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs 

(SNC) oder société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle or pluripersonnelle. 

 

Maßnahmen: 

 

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz – ApoG),   Bundes-

Apothekerordnung (BApO), 
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Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG), 

 

Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz – MPG), 

 

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (Medizinprodukte-

Abgabeverordnung – MPAV). 

 

FR: Code de la santé publique und 

 

Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions 

libérales und Loi 2015-990 du 6 août 2015. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

In EL: Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der 

Union erforderlich. 

 

In HU: Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des 

EWR erforderlich. 

 

In LV: Um eine selbstständige Tätigkeit in einer Apotheke aufnehmen zu können, muss ein 

ausländischer Apotheker oder pharmazeutischer Assistent, der seine Ausbildung in einem 

Staat absolviert hat, der nicht Mitgliedstaat oder Mitgliedstaat des EWR ist, mindestens ein 

Jahr lang unter der Aufsicht eines Apothekers in einer Apotheke in einem Mitgliedstaat des 

EWR gearbeitet haben. 
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Maßnahmen: 

 

EL: Gesetz 5607/1932, geändert durch die Gesetze 1963/1991 und 3918/2011, 

Präsidialerlass 64/2018 (Staatsanzeiger 124/Ausgabe A/11-7-2018). 

 

HU: Gesetz XCVIII von 2006 mit allgemeinen Bestimmungen für eine zuverlässige und 

wirtschaftlich vertretbare Lieferung von Arzneimitteln und medizinischen Hilfsmitteln und 

für den Vertrieb von Arzneimitteln. 

 

LV: Arzneimittel-Gesetz, Abschnitt 38. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In BG: Führungskräfte von Apotheken müssen qualifizierte Apotheker sein und dürfen nur 

eine Apotheke leiten, in der sie selbst arbeiten. Es gibt eine Quote für die Zahl der Apotheken, 

die in der Republik Bulgarien im Eigentum einer Person stehen dürfen (nicht mehr als vier). 

 

In DK: Nur natürlichen Personen, denen von der dänischen Arzneimittelbehörde eine Lizenz 

als Apotheker erteilt wurde, ist der Einzelhandel mit Arzneimitteln und bestimmten 

medizinischen Artikeln gestattet. 
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In ES, HR, HU und PT: Die Zulassung wird nur nach wirtschaftlicher Bedarfsprüfung erteilt. 

Wichtigste Kriterien: Bevölkerungs- und Niederlassungsdichte in dem betreffenden Gebiet. 

 

In IE: Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist verboten, ausgenommen sind nicht 

verschreibungspflichtige Arzneimittel. 

 

In MT: Die Erteilung einer Lizenz für den Betrieb einer Apotheke unterliegt spezifischen 

Beschränkungen. Keine Person kann in einer Stadt oder Gemeinde mehr als eine auf ihren 

Namen lautende Lizenz besitzen (Regulation 5(1) of the Pharmacy Licence Regulations 

(LN279/07)), es sei denn, für diese Stadt oder Gemeinde liegen keine weiteren Anträge auf 

Erteilung einer Lizenz vor (Regulation 5(2) of the Pharmacy Licence Regulations 

(LN279/07)). 

 

In PT: Die Aktien eines gewerblichen Unternehmens in Form einer Aktiengesellschaft 

müssen als Namensaktien ausgegeben werden. Eine Person darf gleichzeitig mittelbar oder 

unmittelbar nicht mehr als vier Apotheken besitzen, betreiben oder führen. 

 

In SI: Das slowenische Apothekennetz besteht aus öffentlichen Apothekeninstitutionen im 

Besitz der Gemeinden und privaten Apothekern mit Konzession (wobei der Mehrheitseigner 

von Beruf Apotheker sein muss). Der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln ist verboten. Der Versandhandel mit nicht verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln erfordert eine besondere staatliche Genehmigung. 
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Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Humanarzneimittel, Artikel 222, 224, 228. 

 

DK: Apotekerloven (dänisches Apothekengesetz) LBK Nr. 1040 vom 3.9.2014. 

 

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia 

(Gesetz 16/1997 vom 25. April über Apothekendienstleistungen), Artikel 2, 3.1 und 

 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). 

 

HR: Gesundheitsvorsorgegesetz (OG 100/18, 125/19). 

 

HU: Gesetz XCVIII von 2006 mit allgemeinen Bestimmungen für eine zuverlässige und 

wirtschaftlich vertretbare Lieferung von Arzneimitteln und medizinischen Hilfsmitteln und 

für den Vertrieb von Arzneimitteln. 

 

IE: Irish Medicines Boards Acts 1995 and 2006 (Nr. 29 von 1995 und Nr. 3 von 2006), 

Medicinal Products (Prescription and Control of Supply) Regulations 2003 in der geänderten 

Fassung (S.I. 540 von 2003), Medicinal Products (Control of Placing on the Market) 

Regulations 2007 in der geänderten Fassung (S.I. 540 von 2007), Pharmacy Act 2007 (Nr. 20 

von 2007), Regulation of Retail Pharmacy Businesses Regulations 2008 in der geänderten 

Fassung (S.I. 488 von 2008). 
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MT: Pharmacy Licence Regulations (LN279/07), herausgegeben im Rahmen des Medicines 

Act 458). 

 

PT: Gesetzesdekret 307/2007, Artikel 9, 14 und 15 Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada: 

 

– p/ Acórdão TC 612/2011, 24.01.2012, 

 

– p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago., 

 

– p/ Lei 16/2013, 8 fev., 

 

– p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set., 

 

– p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul., 

 

– p/ Lei 51/2014, 25 ago., 

 

– p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov. und Verordnung 1430/2007 revogada p/ Portaria 352/2012, 

30 out. 

 

SI: Gesetz über Apothekendienstleistungen (Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 85/2016, 

77/2017, 73/2019) und Arzneimittel-Gesetz (Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 17/2014, 

66/2019). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In IT: Die Ausübung des Berufes ist nur natürlichen Personen gestattet, die bei der 

berufsständischen Vereinigung eingetragen sind, sowie juristischen Personen in Form einer 

Personengesellschaft, bei der alle Gesellschafter eingetragene Apotheker sein müssen. 

Voraussetzung für die Eintragung in das Berufsregister der Apotheker ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats oder die Gebietsansässigkeit und die Ausübung des 

Berufs in Italien. Ausländischen Staatsangehörigen mit den erforderlichen Qualifikationen 

wird, wenn sie Staatsbürger eines Landes sind, mit dem Italien ein besonderes Abkommen 

geschlossen hat, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ebenfalls die für die Ausübung des 

Berufs erforderliche Eintragung gestattet. (D. Lgsl. CPS 233/1946 Artikel 7 bis 9 und D.P.R. 

221/1950 Absätze 3 und 7). Zulassungen für neue oder freigewordene Apotheken werden im 

Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben. Nur Staatsangehörige eines 

Mitgliedstaats, die bei der berufsständischen Vereinigung der Apotheker („albo“) eingetragen 

sind, dürfen an einem solchen Ausschreibungsverfahren teilnehmen. 

 

Die Zulassung wird nur nach wirtschaftlicher Bedarfsprüfung erteilt. Wichtigste Kriterien: 

Bevölkerungs- und Niederlassungsdichte in dem betreffenden Gebiet. 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Gesetz 362/1991, Artikel 1, 4, 7 und 9, 

 

Gesetzesdekret CPS 233/1946 Artikel 7 bis 9 und 

 

Dekret des Präsidenten der Republik (D.P.R. 221/1950 Absätze 3 und 7). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In CY: Für den Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln sowie für sonstige Dienstleistungen von Apothekern gilt das Erfordernis der 

Staatsangehörigkeit (CPC 63211). 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Pharmazie- und Giftstoffgesetz (Kapitel 254) in der geänderten Fassung. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In BG: Der Einzelhandel mit Arzneimitteln und bestimmten medizinischen Artikeln ist nur 

einer Apotheke gestattet. Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist verboten, ausgenommen 

sind nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. 

 

In EE: Der Einzelhandel mit Arzneimitteln und bestimmten medizinischen Artikeln ist nur 

einer Apotheke gestattet. Der Versandhandel mit Arzneimitteln sowie die Zustellung von im 

Internet bestellten Arzneimitteln per Post oder Kurierdienst sind verboten. Die Zulassung 

wird nur nach wirtschaftlicher Bedarfsprüfung erteilt. Wichtigste Kriterien: Bevölkerungs- 

und Niederlassungsdichte in dem betreffenden Gebiet. 
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In EL: Nur natürlichen Personen mit einer Lizenz als Apotheker und von lizenzierten 

Apothekern gegründeten Unternehmen ist der Einzelhandel mit Arzneimitteln und 

bestimmten medizinischen Artikeln gestattet. 

 

In ES: Nur natürlichen Personen mit einer Lizenz als Apotheker ist der Einzelhandel mit 

Arzneimitteln und bestimmten medizinischen Artikeln gestattet. Jeder Apotheker kann nicht 

mehr als eine Lizenz erhalten. 

 

In LU: Nur natürlichen Personen ist der Einzelhandel mit Arzneimitteln und bestimmten 

medizinischen Artikeln gestattet. 

 

In NL: Der Versandhandel mit Arzneimitteln unterliegt Anforderungen. 

 

In PL: Die Ausübung des Berufes ist nur natürlichen Personen gestattet, die bei der 

berufsständischen Vereinigung eingetragen sind, sowie juristischen Personen in Form einer 

Personengesellschaft, bei der alle Gesellschafter eingetragene Apotheker sein müssen. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Humanarzneimittel, Artikel 219, 222, 228, 234 Absatz 5. 
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EE: Ravimiseadus (Medizinproduktegesetz), RT I 2005, 2, 4, § 29 (2) und § 41 (3) sowie 

Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (Gesetz über die Organisation der Gesundheitsdienste, 

RT I 2001, 50, 284). 

 

EL: Gesetz 5607/1932, geändert durch die Gesetze 1963/1991 und 3918/2011. 

 

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia 

(Gesetz 16/1997 vom 25. April über Apothekendienstleistungen), Artikel 2, 3.1 und 

 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). 

 

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (Anhang a043), 

 

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie 

(Anhang a041) und 

 

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 

1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (Anhang a017). 

 

NL: Geneesmiddelenwet, Artikel 67. 

 

PL: Artikel 99 Absatz 4 des Arzneimittel-Gesetzes vom 6. September 2001 (Amtsblatt von 

2021). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In BG: Für Apotheker ist eine dauerhafte Gebietsansässigkeit erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Humanarzneimittel, Artikel 146, 161, 195, 222, 228. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In DE, SK: Für die Erlangung einer Lizenz als Apotheker und die Eröffnung einer Apotheke 

für den Einzelhandel mit Arzneimitteln und bestimmten medizinischen Artikeln ist die 

Gebietsansässigkeit erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG),   

 

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), 

 

Gesetz über Medizinprodukte (MPG), 
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Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV). 

 

SK: Gesetz 362/2011 über Arzneimittel und Medizinprodukte, Artikel 6 und 

 

Gesetz 578/2004 über Gesundheitsdienstleister, Angestellte des Gesundheitswesens und die 

Berufsorganisation im Gesundheitswesen. 
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Vorbehalt Nr. 4 – Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung (FuE) 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 851, 853 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

Beschreibung: 

 

EU: Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für aus öffentlichen Mitteln finanzierte FuE-

Dienstleistungen, die von der Union auf Unionsebene finanziert werden, dürfen nur 

Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten und juristischen Personen der Union, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 

in der Union haben, erteilt werden (CPC 851, 853). 
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Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für aus öffentlichen Mitteln finanzierte FuE-

Dienstleistungen, die von einem Mitgliedstaat finanziert werden, dürfen nur Staatsangehörigen des 

betreffenden Mitgliedstaats und juristischen Personen des betreffenden Mitgliedstaats, die ihren 

Hauptsitz in diesem Mitgliedstaat haben, erteilt werden (CPC 851, 853). 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Alle derzeit bestehenden und künftigen Rahmenprogramme für Forschung oder Innovation der 

Union, einschließlich der Beteiligungsregeln für Horizont 2020 und Verordnungen über 

gemeinsame Technologieinitiativen und das Europäische Innovations- und Technologieinstitut 

(EIT) sowie bestehende und künftige nationale, regionale oder lokale Forschungsprogramme. 
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Vorbehalt Nr. 5 – Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 821, 822 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

Beschreibung: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In CY: Für die Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern gilt das Erfordernis der 

Staatsangehörigkeit und der Gebietsansässigkeit. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de109 

Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz über Immobilienmakler 71(1)/2010 in der geänderten Fassung. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ: Für natürliche Personen gilt das Erfordernis der Gebietsansässigkeit und für juristische 

Personen das Erfordernis der Niederlassung in der Tschechischen Republik, damit sie die für die 

Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern erforderliche Lizenz erhalten. 

 

In HR: Für die Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern ist eine kommerzielle 

Präsenz in einem EWR-Staat erforderlich. 

 

In PT: Für natürliche Personen ist die Gebietsansässigkeit in einem EWR-Staat erforderlich. 

Juristische Personen müssen im EWR gegründet sein. 

 

Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz über die Vergabe von Gewerbeerlaubnissen. 

 

HR: Immobilienvermittlungsgesetz (OG 107/07 und 144/12), Artikel 2. 

 

PT: Gesetzesdekret 211/2004 (Artikel 3 und 25), in der durch das Gesetzesdekret 69/2011 

geänderten und neu veröffentlichten Fassung. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In DK: Bei der Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern durch eine natürliche 

Person im Gebiet Dänemarks dürfen nur zugelassene Immobilienmakler, bei denen es sich um 

natürliche Personen handelt und die im Register der Immobilienmakler der dänischen 

Unternehmensbehörde eingetragen sind, die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ führen. Dem 

Gesetz zufolge muss der Antragsteller in Dänemark, der Union oder einem Mitgliedstaat des EWR 

oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässig sein. 

 

Das Gesetz über den Verkauf von Immobilien gilt nur für die Erbringung von Dienstleistungen von 

Immobilienmaklern für dänische Verbraucher. Das Gesetz über den Verkauf von Immobilien gilt 

nicht für die Verpachtung von Immobilien (CPC 822). 

 

Maßnahmen: 

 

DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (Gesetz über den Verkauf 

von Immobilien). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In SI: Insofern Neuseeland slowenischen Staatsangehörigen und Unternehmen die Erbringung von 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern gestattet, wird Slowenien neuseeländischen 

Staatsangehörigen und Unternehmen gestatten, zu denselben Bedingungen Dienstleistungen von 

Immobilienmaklern zu erbringen, wenn sie außerdem folgende Anforderungen erfüllen: 

Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit des Immobilienmaklers im Herkunftsland, Vorlage eines 

einschlägigen Führungszeugnisses und Eintragung in das Register der Immobilienmakler beim 

zuständigen (slowenischen) Ministerium. 

 

Maßnahmen: 

 

SI: Gesetz über Immobilienmakler. 
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Vorbehalt Nr. 6 – Unternehmensdienstleistungen 

 

Sektor – Teilsektor: Unternehmensdienstleistungen – Miet- oder Leasingdienstleistungen 

ohne Crew/Führer; mit der Unternehmensberatung verbundene 

Dienstleistungen; technische Tests und Analysen; zugehörige 

wissenschaftliche und technische Beratung; Nebenleistungen im 

Bereich Landwirtschaft; Sicherheitsdienstleistungen; 

Vermittlungsdienstleistungen; Übersetzungs- und 

Dolmetschdienstleistungen und sonstige 

Unternehmensdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 37, Teil von CPC 612, Teil von 621, Teil von 625, 831, Teil 

von 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 

87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, Teil von 893 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

a) Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne Crew/Führer (CPC 83103, CPC 831) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In SE: Im Falle ausländischer Beteiligung am Schiffseigentum muss ein beherrschender 

schwedischer Einfluss auf den Betrieb des Schiffes nachgewiesen werden, damit es unter 

schwedischer Flagge fahren kann. Beherrschender schwedischer Einfluss bedeutet, dass der 

Betrieb des Schiffes von Schweden aus erfolgt und mehr als die Hälfte der Anteile am 

Schiffseigentum im Besitz von Schweden oder Personen aus sonstigen EWR-Ländern ist. Für 

sonstige ausländische Schiffe kann unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahme von dieser 

Regelung gewährt werden, wenn sie von schwedischen juristischen Personen im Rahmen von 

Bareboat-Charterverträgen angemietet werden (CPC 83103). 

 

Maßnahmen: 

 

SE: Sjölagen (Seerecht) (1994:1009), Kapitel 1, § 1. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SE: Erbringer von Miet-/Leasingdienstleistungen für Kraftfahrzeuge und bestimmte 

Geländefahrzeuge (terrängmotorfordon) ohne Fahrer, die für einen Zeitraum von weniger als 

einem Jahr gemietet oder geleast werden, sind verpflichtet, eine Person zu ernennen, die unter 

anderem dafür zuständig ist, sicherzustellen, dass das Geschäft gemäß den geltenden 

Vorschriften und Regelungen betrieben wird und dass die Verkehrssicherheitsvorschriften 

eingehalten werden. Die zuständige Person muss in einem EWR-Staat ansässig sein 

(CPC 831). 
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Maßnahmen: 

 

SE: Lag (1998: 492) om biluthyrning (Gesetz über Miet-/Leasingdienstleistungen für 

Kraftfahrzeuge). 

 

b) Miet- oder Leasingdienstleistungen und sonstige Unternehmensdienstleistungen im Bereich 

Luftfahrt 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

EU: Bei Miet-/Leasingdienstleistungen für Luftfahrzeuge ohne Besatzung (dry lease) 

unterliegen Luftfahrzeuge, die von einem Luftverkehrsunternehmen der Union genutzt 

werden, den geltenden Anforderungen für die Eintragung von Luftfahrzeugen. Eine Dry-

Lease-Vereinbarung, bei der ein Luftverkehrsunternehmen der Union Vertragspartei ist, 

unterliegt den Anforderungen gemäß den Rechtsvorschriften der Union oder nationalen 

Rechtsvorschriften zur Flugsicherheit, beispielsweise hinsichtlich der vorherigen Zulassung 

und sonstiger Voraussetzungen für die Verwendung von Luftfahrzeugen, die in einem 

Drittland eingetragen sind. Damit ein Luftfahrzeug eingetragen werden kann, muss es 

entweder im Eigentum natürlicher Personen, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer 

Staatsangehörigkeit erfüllen, oder von Unternehmen, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des 

Eigentums am Kapital und der Kontrolle erfüllen, stehen (CPC 83104). 
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Wenn Luftverkehrsunternehmen der Union von außerhalb der Union tätigen Anbietern von 

Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme (computer reservation systems, im 

Folgenden „CRS)“ keine gleichwertige (d. h. diskriminierungsfreie) Behandlung im Vergleich 

mit der Behandlung von Luftverkehrsunternehmen aus Drittländern in der Union gewährt 

wird oder wenn Anbietern von CRS-Dienstleistungen aus der Union von Nicht-EU-

Luftfahrtunternehmen keine gleichwertige Behandlung im Vergleich mit der Behandlung von 

CRS-Anbietern aus Drittländern durch Luftfahrtunternehmen der Union gewährt wird, 

können die Anbieter von CRS-Dienstleistungen aus der Union in Bezug auf die Nicht-EU-

Luftverkehrsunternehmen bzw. können die Luftverkehrsunternehmen der Union in Bezug auf 

die von außerhalb der Union tätigen Anbieter von CRS-Dienstleistungen Maßnahmen zur 

Gewährung einer gleichwertigen Behandlung ergreifen. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments; und des Rates40 und 

Verordnung (EG) Nr. 80/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates41. 

 

                                                 

40 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3). 

41 Verordnung (EG) Nr. 80/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 
2009 über einen Verhaltenskodex in Bezug auf Computerreservierungssysteme und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2299/89 des Rates (ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 47). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BE: Private (zivile) Luftfahrzeuge, die natürlichen Personen gehören, die keine 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats des EWR sind, können nur eingetragen werden, wenn 

diese Personen mindestens ein Jahr lang ununterbrochen ihren Wohnsitz in Belgien haben 

oder dort ansässig sind. Private (zivile) Luftfahrzeuge, die ausländischen juristischen 

Personen gehören, die nicht nach dem Recht eines Mitgliedstaats des EWR gegründet 

wurden, können nur eingetragen werden, wenn diese juristischen Personen mindestens ein 

Jahr lang ununterbrochen eine Betriebsstätte, eine Vertretung oder ein Büro in Belgien haben 

(CPC 83104). 

 

Maßnahmen: 

 

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. 

 

c) Mit der Unternehmensberatung verbundene Dienstleistungen – Schieds- und 

Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In BG: Für Staatsangehörige anderer Länder als Mitgliedstaaten des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft ist zur Erbringung von Mediationsdienstleistungen eine 

dauernde oder langfristige Gebietsansässigkeit in der Republik Bulgarien erforderlich. 
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In HU: Für die Erbringung von Mediationsdienstleistungen (etwa Schlichtungsleistungen) ist 

zur Aufnahme in das Berufsregister eine Benachrichtigung an den Minister für Justiz 

erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Mediation, Artikel 8. 

 

HU: Gesetz LV von 2002 über Mediation. 

 

d) Technische Tests und Analysen (CPC 8676) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In CY: Für die Erbringung von Dienstleistungen von Chemikern und Biologen ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erforderlich. 

 

In FR: Die Ausübung des Berufs des Biologen ist natürlichen Personen vorbehalten, und es ist 

die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des EWR erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz von 1988 über die Registrierung von Chemikern (Gesetz 157/1988) in der 

geänderten Fassung. 

 

FR: Code de la santé publique. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Lokale Präsenz: 

 

In BG: Für das Durchführen technischer Tests und Analysen sind die Niederlassung in 

Bulgarien nach dem bulgarischen Handelsgesetz und die Eintragung im Handelsregister 

erforderlich. 

 

Für die regelmäßige Inspektion zum Nachweis des technischen Zustands von 

Straßengüterfahrzeugen sollte die betreffende Person gemäß dem bulgarischen Handelsgesetz 

oder dem Gesetz über gemeinnützige juristische Personen oder in einem anderen 

Mitgliedstaat des EWR eingetragen sein. 

 

Versuche und Analysen in Bezug auf die Zusammensetzung und Reinheit von Luft und 

Wasser dürfen nur vom bulgarischen Ministerium für Umwelt und Wasser oder dessen 

Agenturen durchgeführt werden. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über technische Anforderungen an Produkte, 

 

Gesetz über das Messwesen, 
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Gesetz über saubere Umgebungsluft,   

 

Straßenverkehrsgesetz, Artikel 148 Absatz 2, 

 

Wassergesetz 

 

und Verordnung N-32 über die regelmäßige Inspektion zum Nachweis des technischen 

Zustands von Straßengüterfahrzeugen. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel: Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, 

Lokale Präsenz: 

 

In IT: Für Biologen, chemische Analytiker, Agronomen und „periti agrari“ sind die 

Gebietsansässigkeit und die Eintragung in das Berufsregister erforderlich. Staatsangehörige 

eines Drittlands können unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit eingetragen werden. 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Biologen und chemische Analytiker: Gesetz 396/1967 über den Beruf des Biologen und 

Königliches Dekret 842/1928 über den Beruf des chemischen Analytikers. 
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e) Zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung (CPC 8675) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Lokale Präsenz: 

 

In IT: Voraussetzung für die Aufnahme in das Geologenregister, die zur Ausübung des Berufs 

des Vermessers oder des Geologen und die Erbringung von Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit der Exploration und dem Betrieb von Bergwerken usw. erforderlich ist, 

ist die Ansässigkeit oder ein Geschäftssitz in Italien. Die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats ist erforderlich; Ausländer können jedoch auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit in das Register aufgenommen werden. 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Geologen: Gesetz 112/1963, Artikel 2 und 5, D.P.R. 1403/1965, Artikel 1. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In BG: Für natürliche Personen sind die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des EWR 

oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft und die Gebietsansässigkeit in einem dieser 

Staaten erforderlich, um Dienstleistungen in den Bereichen Geodäsie, Kartografie und 

Katastervermessung zu erbringen. Für juristische Personen ist eine Handelsregistereintragung 

nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats des EWR oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

BG: Kataster- und Grundbuchgesetz, Artikel 16 und 17 und Geodäsie- und Kartografiegesetz, 

Artikel 24 Absatz 1. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In CY: Für die Erbringung der entsprechenden Dienstleistungen gilt das Erfordernis der 

Staatsangehörigkeit. 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz 224/1990 in der geänderten Fassung. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In FR: Zugang zu Vermessungstätigkeiten wird lediglich SEL (anonyme, à responsabilité 

limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA oder SARL 

(sociétés anonymes, à responsabilité limitée) gewährt. Für Explorations- und 

Prospektionsdienstleistungen ist die Niederlassung erforderlich. Für wissenschaftliche 

Forscher kann durch Beschluss des Ministers für wissenschaftliche Forschung im Benehmen 

mit dem Minister für auswärtige Angelegenheiten auf dieses Erfordernis verzichtet werden. 
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Maßnahmen: 

 

FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 und décret n°71-360 du 6 mai 1971. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In HR: Dienstleistungen im Bereich grundlegende geologische, geodätische und 

Bergbauberatung sowie verwandte Umweltschutzberatungsdienstleistungen im Gebiet 

Kroatiens dürfen nur gemeinsam mit/oder über inländische juristische Personen erbracht 

werden. 

 

Maßnahmen: 

 

HR: Verordnung über die Anforderungen für die Erteilung von Genehmigungen an juristische 

Personen für die Durchführung professioneller Umweltschutzmaßnahmen (OG Nr. 57/10), 

Artikel 32 bis 35. 

 

f) Nebenleistungen im Bereich Landwirtschaft (Teil von CPC 88) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Lokale Präsenz: 

 

In IT: Für Biologen, chemische Analytiker, Agronomen und „periti agrari“ sind die 

Gebietsansässigkeit und die Eintragung in das Berufsregister erforderlich. Staatsangehörige 

eines Drittlands können unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit eingetragen werden. 
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Maßnahmen: 

 

IT: Biologen und chemische Analytiker: Gesetz 396/1967 über den Beruf des Biologen und 

Königliches Dekret 842/1928 über den Beruf des chemischen Analytikers. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Meistbegünstigung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Meistbegünstigung: 

 

In PT: Die Ausübung des Berufs des Biologen, chemischen Analytikers und Agronoms ist 

natürlichen Personen vorbehalten. Bei Ingenieuren und technischen Ingenieuren gilt für 

Staatsangehörige von Drittländern das Erfordernis der Gegenseitigkeit (aber kein 

Staatsangehörigkeitserfordernis). Für Biologen besteht weder ein Staatsangehörigkeits- noch 

ein Gegenseitigkeitserfordernis. 

 

Maßnahmen: 

 

PT: Gesetzesdekret 119/92 alterado p/ Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros), 

 

Gesetz 47/2011 alterado p/ Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos) und 

 

Gesetzesdekret 183/98 alterado p/ Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos). 
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g) Sicherheitsdienstleistungen (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In IT: Die für Wachdienste und den Transport von Wertsachen erforderliche Genehmigung 

wird nur Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union und 

Gebietsansässigen erteilt. 

 

In PT: Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen durch einen 

ausländischen Anbieter ist nicht gestattet. 

 

Für Fachpersonal gilt ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Gesetz über öffentliche Sicherheit (TULPS) 773/1931, Artikel 133–141; Königliches 

Dekret 635/1940, Artikel 257. 

 

PT: Gesetz 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio sowie Verordnung 273/2013 alterada 

p/ Portaria 106/2015, 13 abril. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In DK: Für Einzelpersonen, die eine Zulassung zur Erbringung von 

Sicherheitsdienstleistungen beantragen, gilt ein Gebietsansässigkeitserfordernis. Die 

Gebietsansässigkeit ist auch für Geschäftsführer und die Mehrheit der Vorstandsmitglieder 

juristischer Personen erforderlich, die eine Zulassung für Sicherheitsdienstleistungen 

beantragen. Das Erfordernis der Gebietsansässigkeit für Geschäftsführer und 

Vorstandsmitglieder besteht jedoch nicht, soweit dies aus internationalen Abkommen oder 

Anordnungen des Justizministers hervorgeht. 

 

Maßnahmen: 

 

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In EE: Für Wachpersonal ist die Gebietsansässigkeit erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

EE: Turvaseadus (Sicherheits-Gesetz) § 21, § 22. 
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h) Vermittlungsdienstleistungen (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): 

 

In BE: In allen Regionen Belgiens muss ein Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb des EWR 

nachweisen, dass es Vermittlungsdienstleistungen in seinem Ursprungsland erbringt. In der 

Region Wallonien ist ein bestimmter Typ einer juristischen Person (régulièrement constituée 

sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit 

belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme 

juridique) erforderlich, um Vermittlungsdienstleistungen zu erbringen. Ein Unternehmen mit 

Hauptsitz außerhalb des EWR muss nachweisen, dass es die im Dekret festgelegten 

Bedingungen erfüllt (z. B. in Bezug auf die Rechtsform). In der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft muss ein Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb des EWR die im genannten 

Dekret festgelegten Zulassungskriterien erfüllen (CPC 87202). 

 

Maßnahmen: 

 

BE: Region Flandern: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering 

van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, Artikel 8 § 3. 
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Region Wallonien: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des 

agences de placement (Dekret vom 3. April 2009 über die Registrierung von 

Personalvermittlungsagenturen), Artikel 7 und Arrêté du Gouvernement wallon du 

10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à 

l'agrément des agences de placement (Beschluss der wallonischen Regierung vom 

10. Dezember 2009 zur Durchführung des Dekrets vom 3. April 2009 über die Registrierung 

von Personalvermittlungsagenturen), Artikel 4. 

 

Deutschsprachige Gemeinschaft: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die 

Überwachung der privaten Arbeitsvermittler/Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des 

agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, Artikel 6. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In DE: Für die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung ist gemäß § 3 Absätze 3 bis 5 des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des EWR 

oder eine kommerzielle Präsenz in der Europäischen Union erforderlich. Das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann für bestimmte Berufe, z. B. für 

Krankenpflege- und Pflegeberufe, eine Verordnung über die Vermittlung und die Anwerbung 

von Personal erlassen, das nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des EWR hat. 

Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung wird gemäß § 3 Absatz 2 des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes versagt, wenn Betriebe, Betriebsteile oder Nebenbetriebe 

außerhalb des EWR für die Durchführung der Arbeitnehmerüberlassung vorgesehen sind. 
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In ES: Vor der Aufnahme der Tätigkeit müssen Vermittlungsagenturen eine eidesstattliche 

Erklärung vorlegen, aus der hervorgeht, dass sie die Anforderungen gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften erfüllen (CPC 87201, 87202). 

 

Maßnahmen: 

 

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – 

AÜG) 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung, 

 

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern 

(Beschäftigungsverordnung – BeschV).   

 

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de 

octubre). 
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i) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen (CPC 87905) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In BG: Um amtliche Übersetzungstätigkeiten ausüben zu können, müssen ausländische 

natürliche Personen im Besitz einer Erlaubnis zum langfristigen, dauerhaften oder ständigen 

Aufenthalt in der Republik Bulgarien sein. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Verordnung über die Legalisierung, Beglaubigung und Übersetzung von Dokumenten 

und 

 

Erlass des Ministers für auswärtige Angelegenheiten zur Einführung einer befristeten 

Regelung für die Beglaubigung nach Artikel 21 Buchstabe a Absatz 2 der oben genannten 

Verordnung. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In HU: Amtliche Übersetzungen, Beglaubigungen von Übersetzungen und beglaubigte 

Kopien von amtlichen Dokumenten in einer Fremdsprache können nur vom ungarischen Amt 

für Übersetzungen und Beurkundung (OFFI) angefertigt werden. 

 

In PL: Nur natürliche Personen können vereidigte Übersetzer sein. 
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Maßnahmen: 

 

HU: Dekret des Ministerrats Nr. 24/1986 über amtliche Übersetzungs- und 

Dolmetschdienstleistungen. 

 

PL: Gesetz vom 25. November 2004 über den Beruf des vereidigten Übersetzers oder 

Dolmetschers (Amtsblatt von 2019, Eintrag 1326). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In FI: Für ermächtigte Übersetzer ist die Gebietsansässigkeit in einem EWR-Staat 

erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (Gesetz über zugelassene Übersetzer) (1231/2007), 

Abschnitt 2 Absatz 1. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In CY: Für die Anfertigung von amtlichen und beglaubigten Übersetzungen durch vereidigte 

Übersetzer ist die Eintragung in das Register der vereidigten Übersetzer nach Genehmigung 

durch den Rat für die Eintragung vereidigter Übersetzer erforderlich. Es gilt sowohl ein 

Staatsangehörigkeits- als auch ein Gebietsansässigkeitserfordernis. 

 

In HR: Für ermächtigte Übersetzer ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des EWR 

erforderlich. 
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Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz über die Eintragung und die Regelung der Dienstleistungen vereidigter Übersetzer 

von 2019 (45(I)/2019) in der geänderten Fassung. 

 

HR: Verordnung über ständige Gerichtsdolmetscher (OG 88/2008), Artikel 2. 

 

j) Sonstige Unternehmensdienstleistungen (Teil von CPC 612, Teil von 621, Teil von 625, 

87901, 87902, 88493, Teil von 893, Teil von 85990, 87909, ISIC 37) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SE: Pfandhäuser müssen in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder als 

Zweigniederlassung gegründet sein (Teil von CPC 87909). 

 

Maßnahmen: 

 

SE: Gesetz über Pfandhäuser (1995:1000). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ: Nur ein zugelassenes Verpackungsunternehmen darf Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit der Verpackungsrücknahme und -verwertung erbringen; ein solches 

Unternehmen muss eine als Aktiengesellschaft gegründete juristische Person sein 

(CPC 88493, ISIC 37). 

 

Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz 477/2001 Slg. (Verpackungsgesetz), § 16. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In NL: Für die Erbringung von Punzierungsdienstleistungen ist eine kommerzielle Präsenz in 

den Niederlanden erforderlich. Die Punzierung von Edelmetallerzeugnissen ist derzeit 

ausschließlich zwei niederländischen öffentlichen Monopolen gestattet (Teil von CPC 893). 

 

Maßnahmen: 

 

NL: Waarborgwet 1986. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In PT: Für die Erbringung von Dienstleistungen von Inkassostellen und Kreditauskunfteien ist 

die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erforderlich (CPC 87901, 87902). 

 

Maßnahmen: 

 

PT: Gesetz 49/2004. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ: Auktionen bedürfen einer Lizenz. Damit ein Unternehmen oder eine natürliche Person 

eine Lizenz (für freiwillige öffentliche Auktionen) erhält, müssen folgende Voraussetzungen 

erfüllt sein: Das Unternehmen muss in der Tschechischen Republik gegründet worden sein, 

die natürliche Person muss im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung sein und das 

Unternehmen bzw. die natürliche Person muss im Handelsregister der Tschechischen 

Republik eingetragen sein (Teil von CPC 612, Teil von 621, Teil von 625, Teil von 85990). 
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Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 455/1991 Slg., 

 

Gesetz über Handelsgenehmigungen und 

 

Gesetz Nr. 26/2000 Slg. über öffentliche Auktionen. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In SE: Der Wirtschaftsplan einer Wohnungsbaugesellschaft muss von zwei Personen 

zertifiziert werden. Diese Personen müssen von Behörden im EWR staatlich anerkannt sein 

(CPC 87909). 

 

Maßnahmen: 

 

SE: Gesetz über Baugenossenschaften (1991:614). 
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Vorbehalt Nr. 7 – Kommunikationsdienstleistungen 

 

Sektor – Teilsektor: Kommunikationsdienstleistungen – Post und Kurierdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: Teil von CPC 71235, Teil von 73210, Teil von 751 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

Beschreibung: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

EU: In der EU können die Aufstellung von Postbriefkästen auf öffentlichen Wegen, die Ausgabe 

von Postwertzeichen und der Dienst, der die Zustellung von Einschreibesendungen im Rahmen von 

Gerichts- oder Verwaltungsverfahren ausführt, gemäß einzelstaatlicher Rechtsvorschriften 

eingeschränkt werden. Für diejenigen Dienstleistungen, für die eine allgemeine 

Universaldienstverpflichtung besteht, können Lizenzverfahren eingeführt werden. Die Lizenzen 

können von einer besonderen Universaldienstverpflichtung oder einem Finanzbeitrag zu einem 

Ausgleichsfonds abhängig gemacht werden. 
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Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates42. 

 

 

Vorbehalt Nr. 8 – Bauleistungen 

 

Sektor – Teilsektor: Bau- und verwandte Ingenieurdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 51 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

                                                 

42 Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 
über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität (ABl. EU L 15 vom 21.1.1998, 
S. 14). 
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Beschreibung: 

 

In CY: Staatsangehörigkeitserfordernis. 

 

Maßnahme: 

 

Gesetz über die Registrierung von und die Aufsicht über Auftragsnehmer von Bau- und technischen 

Arbeiten von 2001 (29 (I)/2001–2013), Artikel 15 und 52. 
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Vorbehalt Nr. 9 – Vertriebsdienstleistungen 

 

Sektor – Teilsektor: Vertriebsdienstleistungen – allgemein, Vertrieb von Tabakwaren 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 3546, Teil von 621, 6222, 631, Teil von 632 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

Beschreibung: 

 

a) Vertriebsdienstleistungen (CPC 3546, 631, 632 außer 63211, 63297, 62276, Teil von 621) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 
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In PT: Für die Eröffnung bestimmter Einzelhandelsbetriebe und Einkaufszentren ist eine 

spezifische Genehmigung erforderlich. Dies betrifft Einkaufszentren mit einer vermietbaren 

Bruttofläche von mindestens 8000 m2 und Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche 

von mindestens 2000 m2, die sich außerhalb eines Einkaufszentrums befinden. Wichtigste 

Kriterien: Beitrag zu einem möglichst vielfältigen kommerziellen Angebot. Bewertung des 

Dienstleistungsangebots für die Verbraucher, Beschäftigungsqualität und soziale 

Verantwortung der Unternehmen, Integration in das Stadtbild und Beitrag zur Ökoeffizienz 

(CPC 631, 632 außer 63211, 63297). 

 

Maßnahmen: 

 

PT: Gesetzesdekret Nr. 10/2015, 16. Januar. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In CY: Für die Erbringung von Vertriebsdienstleistungen durch pharmazeutische Vertreter 

besteht ein Staatsangehörigkeitserfordernis (CPC 62117). 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz 74(I)2002 in der geänderten Fassung 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In LT: Für den Vertrieb von pyrotechnischen Erzeugnissen ist eine Lizenz erforderlich. Nur in 

der Europäischen Union niedergelassene juristische Personen können eine Lizenz erhalten 

(CPC 3546). 

 

Maßnahmen: 

 

LT: Gesetz Nr. IX-2074 über die Überwachung des Vertriebs für zivile Zwecke bestimmter 

pyrotechnischer Erzeugnisse vom 23. März 2004. 

 

b) Vertrieb von Tabakwaren (Teil von CPC 6222, 62228, Teil von 6310, 63108) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In ES: Staatliches Monopol für den Einzelhandel mit Tabak. Für die Niederlassung ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erforderlich. Nur natürliche Personen können eine 

Tätigkeit als Tabakwarenhändler ausüben. Jeder Tabakwarenhändler kann nicht mehr als eine 

Lizenz erhalten (CPC 63108). 

 

In FR: Auf den Groß- und Einzelhandel mit Tabakwaren besteht ein staatliches Monopol. Für 

Tabakhändler (buraliste) besteht ein Staatsangehörigkeitserfordernis (Teil von CPC 6222, Teil 

von 6310). 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de141 

Maßnahmen: 

 

ES: Gesetz 14/2013 vom 27. September 2014. 

 

FR: Code général des impôts. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In AT: Nur natürliche Personen können eine Genehmigung für die Tätigkeit als 

Tabakwarenhändler beantragen. 

 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats des EWR wird Priorität eingeräumt (CPC 63108). 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Tabakmonopolgesetz 1996, § 5 und § 27. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In IT: Für den Vertrieb und Verkauf von Tabakwaren ist eine Lizenz erforderlich. Die Lizenz 

wird im Wege öffentlicher Verfahren erteilt. Die Lizenzvergabe erfolgt nach einer 

wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: Bevölkerungs- und 

Verkaufsstellendichte (Teil von CPC 6222, Teil von 6310). 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Gesetzesdekret 184/2003, 

 

Gesetz 165/1962, 

 

Gesetz 3/2003, 

 

Gesetz 1293/1957, 

 

Gesetz 907/1942 und 

 

Dekret des Präsidenten der Republik (D.P.R.) 1074/1958. 
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Vorbehalt Nr. 10 – Dienstleistungen im Bereich Bildung 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung (privat finanziert) 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 921, 922, 923, 924 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

Beschreibung: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Markzugang: 
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In CY: Für die Eigentümer und Mehrheitseigentümer einer privat finanzierten Schule ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erforderlich. Staatsangehörige Neuseelands können unter 

Einhaltung der vorgeschriebenen Form und Bedingungen vom Minister (für Bildung) eine 

Genehmigung erhalten. 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Privatschulgesetz von 2019 (N. 147(I)/2019) in der geänderten Fassung, Gesetz über 

Hochschuleinrichtungen von 1996 (N. 67(I)/1996) in der geänderten Fassung, Gesetz über private 

Hochschulen (Einrichtung, Betrieb und Kontrolle) von 2005 (N. 109(I)/2005) in der geänderten 

Fassung Gesetz über die Qualitätssicherung und Akkreditierung im Hochschulbereich und die 

Einrichtung und den Betrieb einer Agentur für damit zusammenhängende Fragen von 2015 

(Ν. 136(Ι)/2015) in der geänderten Fassung. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BG: Privat finanzierte Dienstleistungen im Bereich Primar- und Sekundarbildung dürfen nur von 

zugelassenen juristischen Personen nach bulgarischem Recht oder nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats erbracht werden. In ausländischem Eigentum stehende Kindergärten und Schulen 

dürfen auf Antrag ausländischer juristischer Personen im Einklang mit internationalen Abkommen 

und Übereinkommen gegründet oder umgewandelt werden. Ausländische Hochschuleinrichtungen 

dürfen im Gebiet Bulgariens keine Tochtergesellschaften gründen. Ausländische 

Hochschuleinrichtungen dürfen Fakultäten, Abteilungen, Institute und Colleges in Bulgarien nur 

innerhalb der Struktur bulgarischer Hochschuleinrichtungen und in Zusammenarbeit mit ihnen 

errichten (CPC 921, 922). 
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Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Vorschul- und Schulbildung und 

 

Hochschulbildungsgesetz, Absatz 4 der Zusatzbestimmungen. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In SI: Privat finanzierte Grundschulen können nur von slowenischen Personen gegründet werden. 

Der Dienstleister muss einen satzungsmäßigen Sitz oder eine Zweigniederlassung in Slowenien 

errichten (CPC 921). 

 

Maßnahmen: 

 

SI: Gesetz über die Organisation und Finanzierung des Bildungswesens (Amtsblatt der Republik 

Slowenien, Nr. 12/1996) und nachfolgende Änderungen, Artikel 40. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ und SK: Für die Beantragung der staatlichen Genehmigung des Betriebs einer privat 

finanzierten Hochschuleinrichtung ist eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat erforderlich. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Dienstleistungen von postsekundären technischen und 

berufsbildenden Bildungseinrichtungen (CPC 923, außer CPC 92310). 
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Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 111/1998, Slg. (Hochschulbildungsgesetz), § 39 und 

 

Gesetz Nr. 561/2004 Slg. über Vorschul-, Grund-, Sekundar-, Tertiär-- berufliche und sonstige 

Bildung (Bildungsgesetz). 

 

SK: Hochschulgesetz Nr. 131/2002. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In ES und IT: Für die Eröffnung privat finanzierter Hochschulen, die ermächtigt sind, anerkannte 

Diplome oder Grade zu verleihen, ist eine Genehmigung erforderlich. Es wird eine wirtschaftliche 

Bedarfsprüfung vorgenommen. Wichtigste Kriterien: Bevölkerungszahl und Hochschuldichte. 

 

In ES: Im Zuge des Verfahrens muss die Stellungnahme des Parlaments eingeholt werden. 

 

In IT: Dies basiert auf einem dreijährigen Studienprogramm und nur juristische Personen Italiens 

können ermächtigt werden, staatlich anerkannte Diplome auszustellen (CPC 923). 
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Maßnahmen: 

 

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (Gesetz 6/2001 vom 

21. Dezember über Hochschulen), Artikel 4. 

 

IT: Königliches Dekret 1592/1933 (Gesetz über die Sekundarschulbildung), 

 

Gesetz 243/1991 (Gelegentlicher öffentlicher Beitrag für private Hochschulen), 

 

Beschluss 20/2003 des CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) 

und 

 

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 25/1998. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Markzugang: 

 

In EL: Die Eigentümer und eine Mehrheit der Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans von 

privat finanzierten Primar- und Sekundarschulen sowie die in diesen Schulen tätigen Lehrkräfte 

müssen Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sein (CPC 921, 922). Die Ausbildung auf 

Hochschulebene wird ausschließlich von selbstverwalteten juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts angeboten. Das Gesetz 3696/2008 ermöglicht jedoch in der Union ansässigen (natürlichen 

oder juristischen) Personen die Errichtung von privaten Hochschuleinrichtungen, die Abschlüsse 

verleihen, die nicht als gleichwertig mit Hochschulabschlüssen anerkannt werden (CPC 923). 
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Maßnahmen: 

 

EL: Gesetz 682/1977, 284/1968 und 2545/1940 und Präsidialdekret 211/1994, geändert durch 

Präsidialdekret 394/1997, Griechische Verfassung, Artikel 16 Absatz 5, Gesetz 3549/2007 und 

Gesetz 3696/2008 über die Errichtung und den Betrieb von Colleges und andere Bestimmungen 

(Amtsblatt 177/Ausgabe A/25-8-2008). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In AT: Für die Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Fachhochschulbildung 

ist eine Genehmigung der zuständigen Stelle, der Agentur für Qualitätssicherung und 

Akkreditierung Austria (AQ Austria), erforderlich. Ein Investor, der solche Dienstleistungen 

anbieten will, muss die Erbringung solcher Dienstleistungen als seine Hauptgeschäftstätigkeit 

betreiben und eine Bedarfsanalyse sowie eine Markterhebung zur Akzeptanz des vorgeschlagenen 

Studienprogramms vorlegen. Das zuständige Ministerium kann die Genehmigung verweigern, wenn 

der Beschluss der Akkreditierungsbehörde nicht mit den nationalen Bildungsinteressen im Einklang 

steht. Wer einen Antrag auf Gründung einer privaten Hochschule stellt, benötigt eine Genehmigung 

von AQ Austria. Das zuständige Ministerium kann die Genehmigung verweigern, wenn der 

Beschluss der Akkreditierungsbehörde nicht mit den nationalen Bildungsinteressen im Einklang 

steht (CPC 923). 
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Maßnahmen: 

 

AT: Fachhochschul-Studiengesetz, BGBl. I Nr. 340/1993 in der geänderten Fassung, § 2, 8, 

Bundesgesetz über Privathochschulen, BGBl. I Nr. 77/2020 § 2 und 

 

Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 74/2011 in der geänderten Fassung, § 25 (3). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In FR: Für die Lehrtätigkeit an einer privat finanzierten Bildungseinrichtung ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erforderlich (CPC 921, 922, 923). Staatsangehörige 

Neuseelands können jedoch von den zuständigen Behörden eine Genehmigung für die Lehrtätigkeit 

an Primar-, Sekundar- und Hochschulen erhalten. Staatsangehörige Neuseelands können von den 

zuständigen Behörden auch eine Genehmigung für die Errichtung, den Betrieb oder die Leitung 

einer Primar-, Sekundar- und Hochschule erhalten. Diese Genehmigungen werden auf 

Ermessensbasis gewährt. 

 

Maßnahmen: 

 

FR: Code de l'éducation. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In MT: Dienstleister, die privat finanzierte Dienstleistungen in den Bereichen Hochschulbildung 

oder Erwachsenenbildung anbieten möchten, benötigen eine Erlaubnis des Ministeriums für 

Bildung und Beschäftigung. Die Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis kann auf 

Ermessensbasis gefällt werden (CPC 923, 924). 

 

Maßnahmen: 

 

MT: Gesetzesmitteilung 296 aus dem Jahr 2012. 
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Vorbehalt Nr. 11 – Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt – Verarbeitung und Recycling 

von Altbatterien und Akkumulatoren, Altautos und Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten; Schutz der Umgebungsluft und des Klimas 

(Dienstleistungen im Bereich Abgasreinigung) 

 

Zuordnung nach Branche: Teil von CPC 9402, 9404 

 

Betroffene Verpflichtungen: Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

In SE: Nur in Schweden niedergelassene Einrichtungen beziehungsweise Einrichtungen, die ihren 

Hauptsitz in Schweden haben, dürfen Dienstleistungen im Bereich Abgaskontrolle erbringen 

(CPC 9404). 

 

In SK: Für die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Verarbeitungen und Recycling 

von Altbatterien und Akkumulatoren, Altöl, Altautos und Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist die 

Gründung einer juristischen Person im EWR erforderlich (Gebietsansässigkeitserfordernis) (Teil 

von CPC 9402). 

 

Maßnahmen: 

 

SE: Kraftfahrzeuggesetz (2002:574). 

 

SK: Abfallgesetz 79/2015. 
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Vorbehalt Nr. 12 – Finanzdienstleistungen 

 

Sektor – Teilsektor: Finanzdienstleistungen – Versicherungsdienstleistungen und 

Bankdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: Entfällt 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

a) Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In IT: Der Zugang zum Beruf des Versicherungsmathematikers ist nur natürlichen Personen 

gestattet. Berufliche Zusammenschlüsse (keine Gründung einer juristischen Person) zwischen 

natürlichen Personen sind zulässig. Für die Ausübung des Berufs des 

Versicherungsmathematikers ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Union 

erforderlich; dies gilt nicht für ausländische Berufsangehörige, denen die Berufsausübung auf 

der Grundlage der Gegenseitigkeit gestattet werden kann. 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Artikel 29 des Privatversicherungsgesetzbuchs (Gesetzesdekret Nr. 209 vom 7. September 

2005) und Gesetz 194/1942, Artikel 4 und Gesetz 4/1999 über das Berufsregister. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In BG: Eine Rentenversicherung darf nur von einer Aktiengesellschaft angeboten werden, die 

nach dem Sozialversicherungsgesetz zugelassen und gemäß dem Handelsgesetz oder den 

Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats eingetragen ist (keine 

Zweigniederlassungen). 
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In BG, ES, PL und PT: Die Errichtung direkter Zweigniederlassungen zur Erbringung von 

Versicherungsvermittlungsdienstleistungen ist nicht erlaubt, da die Erbringung dieser 

Dienstleistungen Gesellschaften vorbehalten ist, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats 

gegründet worden sind (Erfordernis der Gründung einer juristischen Person im betreffenden 

Mitgliedstaat). PL: Für Versicherungsvermittler besteht ein Gebietsansässigkeitserfordernis. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Versicherungsgesetz, Artikel 12, 56 bis 63, 65 und 66 sowie Artikel 80 Absatz 4, 

Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 120a bis 162, Artikel 209 bis 253 und Artikel 260 bis 

310. 

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), Artikel 36. 

 

PL: Gesetz über Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeiten vom 11. September 2015 

(Amtsblatt 2020, Einträge 895 und 1180), Gesetz über Versicherungsvertrieb vom 

15. Dezember 2017 (Amtsblatt 2019, Eintrag 1881), Gesetz über die Organisation und die 

Tätigkeit von Pensionsfonds vom 28. August 1997 (Amtsblatt 2020, Eintrag 105), Gesetz 

vom 6. März 2018 über Vorschriften für die wirtschaftliche Tätigkeit ausländischer 

Unternehmer und sonstiger ausländischer Personen auf dem Gebiet der Republik Polen. 
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PT: Artikel 7 des Gesetzesdekrets 94-B/98, aufgehoben durch Gesetzesdekret 2/2009 vom 

5. Januar und Kapitel I Abschnitt VI des Gesetzesdekrets 94-B/98, Artikel 34 Nummern 6 und 

7 sowie Artikel 7 des Gesetzesdekrets 144/2006, aufgehoben durch das Gesetz 7/2019 vom 

16. Januar, Artikel 8 der gesetzlichen Regelung für die Versicherungs- und 

Rückversicherungsvertriebstätigkeit, genehmigt durch das Gesetz 7/2019 vom 16. Januar. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

In AT: Eine Zweigniederlassung muss von mindestens zwei in Österreich ansässigen 

natürlichen Personen geleitet werden. 

 

In BG: Für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von 

(Rück-)Versicherungsgesellschaften und jede Person, die zur Geschäftsführung oder 

Vertretung der (Rück-)Versicherungsgesellschaft befugt ist, besteht ein 

Gebietsansässigkeitserfordernis. Mindestens eine der Personen, die die 

Rentenversicherungsgesellschaft leiten und vertreten, muss die bulgarische Sprache fließend 

beherrschen. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1, Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015. 

 

BG: Versicherungsgesetz, Artikel 12, 56 bis 63, 65, 66 sowie Artikel 80 Absatz 4, 

 

Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 120a bis 162, Artikel 209 bis 253, Artikel 260 bis 

310. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BG: Vor der Errichtung einer Zweigniederlassung oder Agentur für die Erbringung von 

Versicherungsdienstleistungen müssen ausländische Versicherer oder Rückversicherer in 

ihrem Herkunftsland zur Erbringung derselben Arten von Versicherungsdienstleistungen 

zugelassen sein, die sie in Bulgarien erbringen wollen. 

 

Die Einnahmen des freiwilligen Zusatzrentenfonds sowie ähnliche Einnahmen, die 

unmittelbar mit freiwilligen Rentenversicherungen zusammenhängen, die von Personen 

angeboten werden, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats eingetragen 

sind und die im Einklang mit diesen Rechtsvorschriften Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

freiwilligen Rentenversicherungen betreiben dürfen, sind nach dem mit im 

Körperschaftsteuergesetz festgelegten Verfahren nicht steuerpflichtig. 

 

In ES: Bevor ausländische Versicherer in Spanien eine Zweigniederlassung oder Vertretung 

für die Erbringung bestimmter Arten von Versicherungsdienstleistungen errichten können, 

müssen sie in ihrem Herkunftsland seit mindestens fünf Jahren zur Erbringung dieser Arten 

von Versicherungsdienstleistungen zugelassen sein. 

 

In PT: Um eine Zweigniederlassung oder Agentur errichten zu können, müssen ausländische 

Versicherungsgesellschaften gemäß dem einschlägigen nationalen Recht seit mindestens fünf 

Jahren zur Ausübung ihrer Versicherungs- oder Rückversicherungsgeschäfte zugelassen sein. 
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Maßnahmen: 

 

BG: Versicherungsgesetz, Artikel 12, 56 bis 63, 65, 66 sowie Artikel 80 Absatz 4, 

 

Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 120a bis 162, Artikel 209 bis 253, Artikel 260 bis 

310. 

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), Artikel 36. 

 

PT: Artikel 7 des Gesetzesdekrets 94-B/98 und Kapitel I Abschnitt VI des 

Gesetzesdekrets 94-B/98 sowie Artikel 34 Nummern 6, 7 und Artikel 7 des 

Gesetzesdekrets 144/2006. Artikel 215 der gesetzlichen Regelung für die Aufnahme und 

Ausübung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit, genehmigt durch das 

Gesetz 147/2005 vom 9. September. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In AT: Für die Erlangung einer Lizenz zur Eröffnung einer Zweigniederlassung müssen 

ausländische Versicherer eine Rechtsform besitzen, die der einer Aktiengesellschaft oder 

einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in ihrem Heimatland entspricht oder damit 

vergleichbar ist. 

 

AT: Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1, Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In EL: Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften mit Hauptsitz in einem Drittland 

können in Griechenland durch die Gründung einer Tochtergesellschaft oder einer Zweigstelle 

tätig werden. Die Zweigstelle muss hier keine bestimmte Rechtsform annehmen, denn sie 

bedeutet die ständige Präsenz im Gebiet eines Mitgliedstaats (Griechenland) einer 

Gesellschaft mit Hauptsitz außerhalb der Europäischen Union, die in dem betreffenden 

Mitgliedstaat (Griechenland) eine Zulassung erhält und ein Versicherungsgeschäft betreibt. 

 

Maßnahmen: 

 

EL: Artikel 130 des Gesetzes 4364/2016 (Amtsblatt 13/ A/ 05.02.2016). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In AT: Werbungs- und Vermittlungsleistungen im Auftrag einer nicht in der Europäischen 

Union niedergelassenen Tochtergesellschaft oder einer nicht in Österreich niedergelassenen 

Zweigstelle sind (außer bei der Rückversicherung und Folgerückversicherung) verboten. 

 

In DK: Bei der Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung für in Dänemark ansässige 

Personen, dänische Schiffe oder in Dänemark belegene Vermögenswerte können Personen 

oder Gesellschaften (auch Versicherungsgesellschaften) keine gewerbliche Unterstützung 

leisten, es sei denn, sie sind Versicherungsgesellschaften nach dänischem Recht oder durch 

die zuständigen dänischen Behörden zugelassen. 
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In SE: Direktversicherungen eines ausländischen Versicherers dürfen nur durch Vermittlung 

eines in Schweden zugelassenen Versicherungsdienstleisters abgeschlossen werden, sofern 

der ausländische Versicherer und die schwedische Versicherungsgesellschaft zur selben 

Gruppe von Gesellschaften gehören oder eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In DE, HU und LT: Für Direktversicherungen bei nicht in der Europäischen Union 

gegründeten Versicherungsgesellschaften ist die Errichtung und Zulassung einer 

Zweigniederlassung erforderlich. 

 

In SE: Die Erbringung von Versicherungsvermittlungsdienstleistungen durch nicht im EWR 

gegründete Unternehmen erfordert die Niederlassung einer kommerziellen Präsenz 

(Erfordernis der lokalen Präsenz). 

 

In SK: Luft- und Seetransportversicherungen, die Luft- oder Wasserfahrzeuge und die 

Haftung abdecken, dürfen nur bei in der Europäischen Union niedergelassenen 

Versicherungsgesellschaften oder bei in der Slowakischen Republik zugelassenen 

Zweigniederlassungen von nicht in der Europäischen Union niedergelassenen 

Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015. 
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DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) für alle Versicherungsdienstleistungen, in 

Verbindung mit der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) (nur für die obligatorische 

Luftfahrzeughaftpflichtversicherung). 

 

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015. 

 

HU: Gesetz LX von 2003. 

 

LT: Versicherungsgesetz vom 18. September 2003 m. Nr. IX-1737, letzte Änderung vom 

13. Juni 2019 Nr. XIII-2232. 

 

SE: Lag om försäkringsförmedling (Versicherungsvermittlungsgesetz) (Kapitel 3 Abschnitt 3, 

2018:12192005:405) und Gesetz zur Regelung der Tätigkeit ausländischer 

Versicherungsgesellschaften in Schweden (Kapitel 4 Abschnitte 1 und 10, 1998:293). 

 

SK: Versicherungsgesetz 39/2015. 
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b) Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In BG: Finanzinstitute, die keine Banken sind, unterliegen für folgende Tätigkeiten einer 

Registrierungspflicht bei der Bulgarischen Nationalbank: Darlehensgeschäfte mit Mitteln, die 

nicht durch Annahme von Einlagen oder sonstigen rückzahlbaren Mitteln aufgebracht werden, 

Erwerb von Anteilen an einem Kreditinstitut oder einem anderen Finanzinstitut, 

Finanzierungsleasing, Garantiegeschäfte, Erwerb von Ansprüchen an Darlehen und andere 

Formen der Finanzierung (z. B. Factoring oder Forfaitierung). Das Finanzinstitut muss seinen 

Hauptgeschäftssitz im Gebiet Bulgariens haben. 

 

In BG: Nicht-EWR-Banken können in Bulgarien Bankgeschäfte betreiben, wenn sie von der 

Bulgarischen Nationalbank eine Lizenz für die Aufnahme und den Betrieb von Geschäften in 

der Republik Bulgarien durch eine Zweigniederlassung erhalten haben. 

 

In IT: Um die Zulassung für den Betrieb des Wertpapierabwicklungssystems oder die 

Erbringung von Dienstleistungen als Zentralverwahrer von Wertpapieren in Italien zu 

erhalten, muss die betreffende Gesellschaft in Italien gegründet worden sein (keine 

Zweigniederlassungen). 

 

Bei Organismen für gemeinsame Anlagen, die keine den harmonisierten Vorschriften der 

Union unterliegenden Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (im Folgenden 

„OGAW“) sind, muss die Treuhand- bzw. Verwahrgesellschaft in Italien oder einem anderen 

Mitgliedstaat niedergelassen sein und in Italien eine Zweigniederlassung haben. 
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Verwaltungsgesellschaften von nicht den harmonisierten Vorschriften der Union 

unterliegenden Investmentfonds müssen ebenfalls in Italien gegründet worden sein (keine 

Zweigniederlassungen). 

 

Die Mittel von Pensionsfonds dürfen nur von Banken, Versicherungsgesellschaften, 

Wertpapierfirmen und Verwaltungsgesellschaften von den harmonisierten Vorschriften der 

Union unterliegenden OGAW, die ihren satzungsmäßigen Hauptsitz in der EU haben, bzw. 

von in Italien gegründeten OGAW verwaltet werden. 

 

Beim Haustürverkauf müssen Vermittler zugelassene Verkäufer von Finanzprodukten 

einsetzen, die im Gebiet eines Mitgliedstaats ansässig sind. 

 

Repräsentanzen von Vermittlern aus Nicht-EU-Ländern dürfen keine 

Wertpapierdienstleistungen erbringen; dies schließt den Handel für eigene Rechnung oder im 

Kundenauftrag sowie die Platzierung und die Übernahme der Emission von 

Finanzinstrumenten ein (Zweigniederlassung erforderlich). 

 

In PT: Pensionsfonds dürfen nur von spezialisierten, in Portugal gegründeten Gesellschaften 

und von in Portugal niedergelassenen und für das Lebensversicherungsgeschäft zugelassenen 

Versicherungsgesellschaften oder von in anderen Mitgliedstaaten für die Verwaltung von 

Pensionsfonds zugelassenen Einrichtungen verwaltet werden. Direkte Zweigniederlassungen 

aus Ländern außerhalb der Europäischen Union sind nicht zulässig. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Kreditinstitute, Artikel 2 Absatz 5, Artikel 3a und Artikel 17, 
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Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 121, 121b, 121f und 

 

Währungsgesetz, Artikel 3. 

 

IT: Gesetzesdekret 58/1998, Artikel 1, 19, 28, 30 bis 33, 38, 69 und 80, 

 

Gemeinsame Verordnung der Bank von Italien und der CONSOB vom 22.2.1998, Artikel 3 

und 41, 

 

Verordnung der Bank von Italien vom 25.1.2005, 

 

Titel V Kapitel VII, Abschnitt II und Verordnung der CONSOB 16190 vom 29.10.2007, 

Artikel 17 bis 21, 78 bis 81, 91 bis 111, vorbehaltlich der 

 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 

Union und über Zentralverwahrer. 

 

PT: Gesetzesdekret 12/2006, geändert durch Gesetzesdekret 180/2007, Gesetzesdekret 357-

A/2007, Verordnung 7/2007-R, geändert durch Verordnung 2/2008-R, Verordnung 19/2008-

R, Verordnung 8/2009. Artikel 3 der gesetzlichen Regelung für die Errichtung und die 

Arbeitsweise von Pensionsfonds und ihren Verwaltungsstellen, genehmigt durch das 

Gesetz 27/2020 vom 23. Juli. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:7/2007;Nr:7;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2/2008;Nr:2;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:19/2008;Nr:19;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:8/2009;Nr:8;Year:2009&comp=


 

 
& /de165 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In HU: Zweigniederlassungen von außerhalb des EWR ansässigen Verwaltungsgesellschaften 

von Investmentfonds dürfen nicht die Verwaltung von europäischen Investitionsfonds 

übernehmen und dürfen keine Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung für private 

Pensionsfonds erbringen. 

 

Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen und 

Gesetz CXX von 2001 über den Kapitalmarkt. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In BG: Eine Bank muss von mindestens zwei Personen gemeinsam geleitet und vertreten 

werden. Die mit der Geschäftsführung und Vertretung der Bank betrauten Personen müssen 

an ihrer Verwaltungsanschrift persönlich anwesend sein. Juristische Personen können nicht zu 

Mitgliedern des Leitungs- und Kontrollorgans einer Bank gewählt werden. 

 

In SE: Eine Sparkasse darf nur von einer natürlichen Person gegründet werden. 
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Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Kreditinstitute, Artikel 10, Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 121, 

121b, 121f und Währungsgesetz, Artikel 3. 

 

SE: Sparbankslagen (Sparkassengesetz) (1987:619), Kapitel 2, § 1. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

In HU: Dem Leitungs- und Kontrollorgan eines Kreditinstituts müssen mindestens zwei 

Mitglieder angehören, die als Gebietsansässige im Sinne der einschlägigen 

Devisenvorschriften gelten und bereits seit mindestens einem Jahr dauerhaft in Ungarn 

ansässig sind. 

 

Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen und 

 

Gesetz CXX von 2001 über den Kapitalmarkt. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In RO: Marktteilnehmer sind juristische Personen, die gemäß den Bestimmungen des 

Gesellschaftsrechts als Aktiengesellschaften gegründet wurden. Alternative Handelssysteme 

(multilaterale Handelssysteme nach der MiFID- II-Richtlinie) können von einem unter den 

oben genannten Bedingungen gegründeten Systembetreiber oder von einer durch die 

Finanzaufsichtsbehörde Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) zugelassenen 

Investmentfirma betrieben werden. 

 

In SI: Altersversorgungssysteme können von einem Pensionsfonds auf Gegenseitigkeit (der 

keine juristische Person ist und daher von einer Versicherungsgesellschaft, einer Bank oder 

einer Pensionsgesellschaft verwaltet wird), Pensionsgesellschaften oder 

Versicherungsgesellschaften angeboten werden. Ferner können Altersversorgungssysteme 

von Altersversorgungsträgern angeboten werden, die nach den in einem Mitgliedstaat 

geltenden Vorschriften gegründet wurden. 

 

Maßnahmen: 

 

RO: Gesetz Nr. 126 vom 11. Juni 2018 über Finanzinstrumente und Verordnung Nr. 1/2017 

zur Änderung und Ergänzung der Verordnung Nr. 2/2006 über regulierte Märkte und 

alternative Handelssysteme, genehmigt durch den NSC-Beschluss Nr. 15/2006 – ASF – 

Autoritatea de Supraveghere Financiară – Finanzaufsichtsbehörde. 

 

SI: Gesetz über die Renten- und die Invaliditätsversicherung (Amtsblatt Nr. 102/2015, letzte 

Änderung Nr. 28/19). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In HU: Nicht im EWR ansässige Unternehmen können lediglich über eine 

Zweigniederlassung in Ungarn Finanzdienstleistungen oder Zusatzfinanzdienstleistungen 

erbringen. 

 

Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen und 

Gesetz CXX von 2001 über den Kapitalmarkt. 
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Vorbehalt Nr. 13 – Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 931, 933 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In DE (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Rettungsdienste und „qualifizierte 

Krankentransportdienstleistungen“ werden von den Bundesländern organisiert und reguliert. Die 

meisten Bundesländer übertragen Befugnisse im Bereich Rettungsdienste auf die Gemeinden. Die 

Gemeinden können gemeinnützigen Dienstleistern Vorrang einräumen. Dies gilt für ausländische 

ebenso wie für inländische Dienstleister (CPC 931, 933). Die Erbringung von 

Krankentransportdienstleistungen erfordert die vorherige Planung, Genehmigung und 

Akkreditierung. Im Bereich der Telemedizin kann die Zahl der Anbieter von Informations- und 

Kommunikationstechnologiediensten beschränkt werden, um Interoperabilität, Kompatibilität und 

die erforderlichen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Diese Beschränkung wird 

diskriminierungsfrei angewandt. 

 

In HR: Für die Niederlassung bestimmter privat finanzierter sozialer Einrichtungen können in 

bestimmten geografischen Gebieten bedarfsabhängige Einschränkungen gelten (CPC 9311, 93192, 

93193, 933). 

 

In SI: Folgende Dienstleistungen unterliegen einem staatlichen Monopol: Versorgung mit Blut, 

Blutpräparate, Entnahme und Konservierung menschlicher Organe für Transplantationen, 

sozialmedizinische, gesundheitsdienstliche, epidemiologische und umweltmedizinische 

Dienstleistungen, Dienstleistungen der pathologischen Anatomie und biomedizinisch unterstützte 

Fortpflanzung (CPC 931). 
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Maßnahmen: 

 

DE: Bundesärzteordnung (BÄO),   

 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (Zahnheilkundegesetz – ZHG), 

 

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz 

– PsychThG),   

 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz), 

 

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen (Hebammengesetz – HebG), 

 

Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz – 

NotSanG), 

 

Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PflBG) 

 

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz – MPhG), 

 

Gesetz über den Beruf des Logopäden (Logopädengesetz – LogopG), 

 

Gesetz über den Beruf der Orthoptistin und des Orthoptisten (Orthoptistengesetz – OrthoptG), 
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Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (Podologengesetz – PodG), 

 

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (Diätassistentengesetz – 

DiätAssG), 

 

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (Ergotherapeutengesetz – 

ErgThG), Bundes-Apothekerordnung (BApO), 

 

Gesetz über den Beruf der pharmazeutisch-technischen Assistentin und des pharmazeutisch-

technischen Assistenten (PTA-Berufsgesetz – PTAG), 

 

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTA-Gesetz – MTAG), 

 

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der 

Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG), 

 

Gewerbeordnung (GewO), 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung, 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung, 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII) – Gesetzliche Unfallversicherung, 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen, 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung, 

 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG).   

 

Auf regionaler Ebene: 

 

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) (Baden-Württemberg), 

 

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG), 

 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz – RDG), 

 

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz – 

BbgRettG), 

 

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG), 

 

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG), 

 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Rettungsdienstgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern – RDG M-V), 
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Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), 

 

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch 

Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW), 

 

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport 

(Rettungsdienstgesetz – RettDG) (Rheinland-Pfalz), 

 

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG), 

 

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), 

 

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA), 

 

Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG), 

 

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG). 

 

Landespflegegesetze: 

 

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – 

LPflG), 
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Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), 

 

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – 

LPflegEG), 

 

Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz – LPflegeG), 

 

Bremisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (BremAGPflegeVG), 

 

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG), 

 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz, 

 

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) (Mecklenburg-Vorpommern), 

 

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch 

Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG), 

 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden 

Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und 

Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW), 
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Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur 

(LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz), 

 

Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder 

pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz), 

 

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG), 

 

Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz – 

LPflegeG) (Schleswig-Holstein), 

 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG), 

 

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg (LKHG), 

 

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG), 

 

Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts (Berlin), 

 

Gesetz zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land Brandenburg (Brandenburgisches 

Krankenhausentwicklungsgesetz – BbgKHEG), 

 

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG), 
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Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG), 

 

Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (Hessisches 

Krankenhausgesetz 2011 – HKHG 2011), 

 

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeskrankenhausgesetz – LKHG 

M-V), 

 

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG), 

 

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW), 

 

Landeskrankenhausgesetz (LKG) (Rheinland-Pfalz), 

 

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG), 

 

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG), 

 

Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA), 

 

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) (Schleswig-Holstein), 

 

Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG). 
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HR: Gesundheitsvorsorgegesetz (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12). 

 

SI: Gesetz über Gesundheitsdienstleistungen, Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 23/2005, 

Artikel 1, 3 und 62 bis 64, Gesetz über Unfruchtbarkeitsbehandlung und biomedizinisch 

unterstützte Fortpflanzung, Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 70/00, Artikel 15 und 16 und 

Gesetz über die Versorgung mit Blut (ZPKrv-1), Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 104/06, 

Artikel 5 und 8. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In FR: Für Krankenhaus- und Krankentransportdienstleistungen, für Dienstleistungen stationärer 

Einrichtungen im Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser) und für Sozialdienstleistungen 

bedarf die Wahrnehmung von Führungsaufgaben einer Genehmigung. Bei der Genehmigung wird 

die Verfügbarkeit lokaler Führungskräfte berücksichtigt. 

 

Unternehmen können alle Rechtsformen wählen, ausgenommen diejenigen, die freien Berufen 

vorbehalten sind. 

 

Maßnahmen: 

 

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, 

Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dipositions de la loi n°2009-879 dite HPST, 

Loi n°47-1775 portant statut de la coopération und Code de la santé publique. 
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Vorbehalt Nr. 14 – Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen – 

Hotels, Restaurants und Catering; Dienstleistungen von 

Reiseagenturen und Reiseveranstaltern (einschließlich Reiseleitern); 

Dienstleistungen von Fremdenführern 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BG: Es ist die Gründung einer juristischen Person erforderlich (keine Zweigniederlassungen). 

Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern können von einer im EWR 

niedergelassenen Person erbracht werden, wenn diese bei der Niederlassung im Gebiet Bulgariens 

eine Kopie eines Dokuments, mit dem ihr Recht zur Ausübung dieser Tätigkeit bescheinigt wird, 

sowie eine Bescheinigung oder ein anderes Dokument vorlegt, das von einem Kreditinstitut oder 

einem Versicherer ausgestellt wurde und das Angaben über das Bestehen einer Versicherung 

enthält, welche die Haftung der betreffenden Person für Schäden deckt, die bei einer schuldhaften 

Nichterfüllung beruflicher Pflichten auftreten könnten. Bei bulgarischen Unternehmen, bei denen 

die öffentliche (staatliche oder kommunale) Beteiligung am Eigenkapital mehr als 50 % beträgt, 

darf die Zahl der ausländischen Führungskräfte nicht höher sein als die Zahl der Führungskräfte mit 

bulgarischer Staatsangehörigkeit. Für Fremdenführer gilt das Erfordernis der Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats des EWR (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472). 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Fremdenverkehrsgesetz, Artikel 61, 113 und 146. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Lokale Präsenz: 

 

In CY: Eine Genehmigung für die Niederlassung und den Betrieb eines Unternehmens bzw. einer 

Agentur im Bereich Fremdenverkehr und Reisen sowie die Erneuerung einer Betriebsgenehmigung 

für ein bestehendes Unternehmen oder eine bestehende Agentur wird nur Personen aus der Union 

gewährt. Mit Ausnahme von Unternehmen, die in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sind, 

dürfen gebietsfremde Unternehmen den in Artikel 3 des oben genannten Gesetzes aufgeführten 

Tätigkeiten in der Republik Zypern nur dann auf systematischer oder dauerhafter Grundlage 

nachkommen, wenn sie von einem ansässigen Unternehmen vertreten werden. Für die Erbringung 

von Dienstleistungen von Fremdenführern, Reiseagenturen und Reiseveranstaltern ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erforderlich (CPC 7471, 7472). 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz über Fremdenverkehr, Reisebüros und Fremdenführer (Gesetz 41(I)/1995) in der 

geänderten Fassung. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In EL: Staatsangehörige von Drittländern müssen ein Diplom einer Fremdenführerschule des 

griechischen Ministeriums für Tourismus erwerben, damit sie zur Berufsausübung berechtigt sind. 

Ausnahmsweise kann das Recht auf Berufsausübung Staatsangehörigen von Drittländern im Wege 

der Abweichung von den oben genannten Bestimmungen unter bestimmten ausdrücklich 

festgelegten Bedingungen vorübergehend (bis zu einem Jahr) gewährt werden, wenn erwiesen ist, 

dass für eine bestimmte Sprache kein Fremdenführer vorhanden ist. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In ES (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Für die Erbringung von Dienstleistungen 

von Reiseführern ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erforderlich (CPC 7472). 

 

In HR: Für Bewirtungs- und Catering-Dienstleistungen in privaten Haushalten und ländlichen 

Heimstätten ist die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz erforderlich (CPC 641, 

642, 643, 7471, 7472). 

 

Maßnahmen: 

 

EL: Präsidialdekret 38/2010, Ministerbeschluss 165261/IA/2010 (Amtsblatt 2157/B), Artikel 50 des 

Gesetzes 4403/2016, Artikel 47 des Gesetzes 4582/2018 (Amtsblatt 208/A). 
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ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía, 

 

Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón, 

 

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Artikel 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, 

de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades 

turísticoinformativas privadas, 

 

Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, 

de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, 

 

Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas, 

 

Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de 

ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 

a los servicios en el mercado interior, Artikel 88, 

 

Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo, 
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Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el 

reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat 

Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell, 

 

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo, 

 

Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias 

de turismo y turismo activo, 

 

Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, 

de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares, Islas 

Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la 

profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, Artikel 5, 

 

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La 

Rioja, 

 

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, Reglamento para actividad de empresas de 

turismo activo y cultural de Navarra, 

 

Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias und 
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Región de Murcia: Decreto n.o 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en 

materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región 

de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican 

diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 

HR: Hotel- und Gaststättengesetz (OG 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 und 42/20) und 

Gesetz über die Erbringung von Fremdenverkehrsdienstleistungen (OG 130/17, 25/19, 98/19 und 

42/20). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In HU: Für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von Reiseagenturen und 

Reiseveranstaltern sowie von Dienstleistungen von Fremdenführern ist eine Lizenz des ungarischen 

Gewerbeamts erforderlich. Solche Lizenzen werden nur Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats des 

EWR und juristischen Personen mit Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat erteilt (CPC 7471, 7472). 

 

In IT (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Fremdenführer aus Nicht-EU-Ländern 

dürfen nur mit einer spezifischen Lizenz der Region den Beruf des gewerblichen Fremdenführers 

ausüben. Fremdenführer aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union können ihren Beruf ohne 

eine solche Lizenz ausüben. Die Lizenz wird Fremdenführern erteilt, die angemessene Fähigkeiten 

und Kenntnisse nachgewiesen haben (CPC 7472). 
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Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CLXIV von 2005 über Handel, Regierungsdekret Nr. 213/1996 (XII.23.) über die 

Tätigkeiten von Reiseveranstaltern und Reiseagenturen. 

 

IT: Gesetz 135/2001, Artikel 7.5 und 6 und Gesetz 40/2007 (DL 7/2007). 
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Vorbehalt Nr. 15 – Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

Sektor – Teilsektor: Freizeitdienstleistungen; Dienstleistungen von Nachrichtenagenturen, 

sonstige Dienstleistungen im Bereich Sport 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 962, Teil von 96419 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

a) Nachrichten- und Presseagenturen (CPC 962) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In CY: Die Errichtung und der Betrieb von Presseagenturen oder -unteragenturen in der 

Republik ist nur Bürgern der Republik oder Unionsbürgern oder juristischen Personen 

gestattet, die von Staatsangehörigen der Republik oder von Unionsbürgern geleitet werden. 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Pressegesetz (N.145/89) in der geänderten Fassung. 

 

b) Sonstige Dienstleistungen im Bereich Sport (CPC 96419) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In AT (gilt für die regionale Zuständigkeitsebene): Die Erbringung von Dienstleistungen von 

Skischulen und Bergführern unterliegt den Gesetzen der Bundesländer. Für die Erbringung 

dieser Dienstleistungen kann die Staatsangehörigkeit eines EWR-Mitgliedstaats erforderlich 

sein. Von Unternehmen kann verlangt werden, dass sie einen Geschäftsführer ernennen, der 

Staatsangehöriger eines EWR-Mitgliedstaats ist. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In CY: Staatsangehörigkeitserfordernis für die Errichtung einer Tanzschule und 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Sporttrainer. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97, 

 

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98, 

 

Niederösterreichisches Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710, 

 

Oberösterreichisches Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997, 

 

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89, 

 

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81, 

 

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97, 

 

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76, 
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Tiroler Schischulgesetz, LGBL. Nr. 15/95, 

 

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98, 

 

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a, 

 

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02, und 

 

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02. 

 

CY: Gesetz 65(I)/1997 in der geänderten Fassung, Gesetz 17(I)/1995 in der geänderten 

Fassung und Verordnung 1995/2012 über private Gymnastik-Schulen in der geänderten 

Fassung. 
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Vorbehalt Nr. 16 – Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für den Verkehr 

 

Sektor – Teilsektor: Verkehrsdienstleistungen – Fischerei und Wasserverkehr – jede 

andere von einem Schiff aus betriebene gewerbliche Tätigkeit; 

Wasserverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Wasserverkehr; 

Schienenverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Schienenverkehr; 

Straßenverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Straßenverkehr; 

Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr; Erbringung kombinierter 

Verkehrsdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 

743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

Seeverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Seeverkehr. Jede andere von einem Schiff aus 

betriebene gewerbliche Tätigkeit (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, Teil von 742, 

745, 74540, 74520, 74590, 882) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In der EU: Für Hafendienste kann die Verwaltung eines Hafens oder die zuständige Behörde die 

Zahl der Dienstleister für einen bestimmten Hafendienst beschränken. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments und des Rates43. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

                                                 

43 Verordnung (EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 
2017 zur Schaffung eines Rahmens für die Erbringung von Hafendiensten und zur Festlegung 
von gemeinsamen Bestimmungen für die finanzielle Transparenz der Häfen (ABl. L 57 vom 
3.3.2017, S. 1). 
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In BG: Die Beförderung und alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Wasserbauvorhaben und 

Unterwasserarbeiten, Prospektion und Gewinnung mineralischer und anderer anorganischer 

Ressourcen, Lotsendienstleistungen, Bunkern, Übernahme von Abfällen, Wasser-und-Öl-

Mischungen und dergleichen durch Wasserfahrzeuge auf den Binnengewässern und im Küstenmeer 

Bulgariens dürfen nur von Wasserfahrzeugen unter bulgarischer Flagge oder unter der Flagge eines 

anderen Mitgliedstaats durchgeführt werden. 

 

Die Zahl der Dienstleister in Häfen kann je nach objektiver Kapazität des Hafens, die von einer 

vom Minister für Verkehr, Informationstechnologie und Kommunikation eingesetzten 

Sachverständigenkommission bestimmt wird, begrenzt werden. 

 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Unterstützungsdienstleistungen. Der Kapitän und der leitende 

Ingenieur des Wasserfahrzeugs müssen Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft sein (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 

74540, 74590, 882). 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Handelsschifffahrtsgesetz, Gesetz über die Meeresgewässer, die Binnenwasserstraßen und die 

Häfen der Republik Bulgarien, Verordnung über die Bedingungen und die Reihenfolge der 

Auswahl bulgarischer Beförderer für die Beförderung von Passagieren und Fracht gemäß 

internationalen Verträgen Verordnung 3 über die Wartung unbemannter Wasserfahrzeuge. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In BG: Was Unterstützungsdienstleistungen für den öffentlichen Verkehr in bulgarischen Häfen 

betrifft, so wird das Recht zur Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen in Häfen von 

nationaler Bedeutung durch einen Konzessionsvertrag gewährt. In Häfen von regionaler Bedeutung 

wird dieses Recht durch einen Vertrag mit dem Eigentümer des Hafens gewährt (CPC 74520, 

74540, 74590). 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Handelsschifffahrtsgesetz, Gesetz über die Meeresgewässer, die Binnenwasserstraßen und die 

Häfen der Republik Bulgarien. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In DK: Anbieter von Lotsendienstleistungen dürfen nur dann Lotsendienstleistungen in Dänemark 

erbringen, wenn sie ihren Sitz im EWR haben und von den dänischen Behörden gemäß dem 

dänischen Gesetz über Lotsendienstleistungen registriert und zugelassen sind (CPC 74520). 

 

Maßnahmen: 

 

DK: Dänisches Gesetz über Lotsendienstleistungen, § 18. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In DE (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Ein Wasserfahrzeug, das nicht Eigentum 

eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats ist, darf für Tätigkeiten, die keine Verkehrs- und 

Hilfsdienstleistungen sind, auf Wasserstraßen der Bundesrepublik Deutschland nur mit besonderer 

Genehmigung eingesetzt werden. Ausnahmen für Wasserfahrzeuge aus Staaten, die nicht der 

Europäischen Union angehören, können nur gewährt werden, wenn Wasserfahrzeuge aus 

Mitgliedstaaten der Union nicht oder nur unter äußerst ungünstigen Bedingungen verfügbar sind, 

oder auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. Wasserfahrzeugen unter der Flagge Neuseelands 

können Ausnahmen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gewährt werden (§ 2 Abs. 3 KüSchVO). 

Alle Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Pilotgesetzes fallen, sind reglementiert, und 

die Akkreditierung ist auf Staatsangehörige des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

beschränkt. Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen für Lotsendienstleistungen sind 

öffentlichen Stellen und von diesen benannten Unternehmen vorbehalten. 

 

In Bezug auf das Mieten oder Leasing von Seefahrzeugen, mit oder ohne Besatzung, und auf das 

Mieten oder Leasing von Binnenfahrzeugen, ohne Besatzung, kann der Abschluss von Verträgen 

über die Güterbeförderung mit Schiffen unter ausländischer Flagge oder das Chartern solcher 

Wasserfahrzeuge in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit solcher Schiffe unter deutscher Flagge 

oder der Flagge eines anderen Mitgliedstaats eingeschränkt werden. 
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Geschäfte zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden innerhalb des Wirtschaftsraums können 

beschränkt werden (Wasserverkehr, Unterstützungsdienstleistungen für den Wasserverkehr, 

Vermietung von Schiffen, Leasingdienstleistungen für Schiffe ohne Besatzung (CPC 721, 745, 

83103, 86751, 86754, 8730), wenn diese Geschäfte mit Folgendem im Zusammenhang stehen: 

 

i) der Vermietung von nicht im Wirtschaftsraum registrierten Wasserfahrzeugen für 

Binnenwasserstraßen, 

 

ii) der Beförderung von Fracht mit solchen Wasserfahrzeugen auf Binnenwasserstraßen oder 

 

iii) dem Erbringen von Schleppdienstleistungen durch solche Wasserfahrzeuge für 

Binnenwasserstraßen. 

 

Maßnahmen: 

 

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe 

(Flaggenrechtsgesetz), 

 

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV), 

 

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt 

(Binnenschiffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG), 

 

Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverordnung 

– BinSchPatentV), 
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Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG), 

 

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt (Seeaufgabengesetz – 

SeeAufgG) und 

 

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-

Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In FI: Das Erbringen von Unterstützungsdienstleistungen für den Seeverkehr in finnischen 

Meeresgewässern ist nur Flotten gestattet, die unter der nationalen Flagge, der Flagge eines 

Mitgliedstaats der Union oder der norwegischen Flagge fahren (CPC 745). 

 

Maßnahmen: 

 

FI: Merilaki (Schifffahrtsgesetz) (674/1994) und 

 

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Recht auf freie Berufsausübung) (122/1919), 

Abschnitt 4. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In EL: In Hafengebieten besteht ein staatliches Monopol für Frachtumschlagleistungen (CPC 741). 

 

In IT: Für den Seefrachtumschlag wird eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt. 

Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 

Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung und Schaffung neuer Arbeitsplätze (CPC 741). 

 

Maßnahmen: 

 

EL: Öffentliches Seerecht (Gesetzesdekret Nr. 187/1973). 

 

IT: Seeschifffahrtsordnung, 

 

Gesetz 84/1994 und 

 

Ministerdekret 585/1995. 

 

Schienenverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Schienenverkehr (CPC 711, 743) 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BG: Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union dürfen 

Schienenverkehrsdienste oder Unterstützungsdienstleistungen für den Schienenverkehr in Bulgarien 

erbringen. Der Verkehrsminister erteilt als Händler eingetragenen Schienenverkehrsunternehmen 

eine Lizenz für die Beförderung von Personen oder Fracht im Schienenverkehr (CPC 711, 743). 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über den Eisenbahnverkehr, Artikel 37 und 48. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In LT: Ausschließliche Rechte für die Erbringung von Durchreisedienstleistungen werden 

Schienenverkehrsunternehmen gewährt, die sich in Staatsbesitz befinden bzw. deren Aktien sich zu 

100 % in Staatsbesitz befinden (CPC 711). 

 

Maßnahmen: 

 

LT: Eisenbahngesetz der Republik Litauen vom 22. April 2004 Nr. IX-2152 in der geänderten 

Fassung vom 8. Juni 2006 Nr. X-653. 

 

Straßenverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Straßenverkehr (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 

7123) 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In AT: (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen 

für die Personen- und Güterbeförderung können nur Staatsangehörigen der Vertragsparteien des 

EWR und juristischen Personen der Union mit Hauptsitz in Österreich gewährt werden. 

Zulassungen werden diskriminierungsfrei auf der Grundlage der Gegenseitigkeit erteilt (CPC 712). 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Güterbeförderungsgesetz, BGBl. Nr. 593/1995, § 5; 

 

Gelegenheitsverkehrsgesetz, BGBl. Nr. 112/1996, § 6; und 

 

Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999 in der geänderten Fassung, §§ 7 und 8. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 

 

In EL: Für Erbringer von Straßengüterverkehrsdienstleistungen: Für die Ausübung des Berufs des 

Güterkraftverkehrsunternehmers ist eine Zulassung der griechischen Behörden erforderlich. Die 

Zulassung wird diskriminierungsfrei auf der Grundlage der Gegenseitigkeit erteilt (CPC 7123). 
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Maßnahmen: 

 

EL: Zulassung von Güterkraftverkehrsunternehmern: Griechisches Gesetz 3887/2010 

(Staatsanzeiger A' 174), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 4038/2012 (Staatsanzeiger A' 14). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In IE: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung für den städteverbindenden Busverkehr. Wichtigste 

Kriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 

Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, Auswirkungen auf die Verkehrsbedingungen und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze (CPC 7121, CPC 7122). 

 

In MT: Taxis: Für die Anzahl der Lizenzen gelten zahlenmäßige Beschränkungen. 

 

Karozzini (Pferdekutschen): Für die Anzahl der Lizenzen gelten zahlenmäßige Beschränkungen 

(CPC 712). 

 

In PT: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung für Limousinendienstleistungen. Wichtigste Kriterien: Zahl 

der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, 

geografische Verteilung, Auswirkungen auf die Verkehrsbedingungen und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze (CPC 71222). 
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Maßnahmen: 

 

IE: Public Transport Regulation Act 2009. 

 

MT: Taxi Services Regulations (SL499.59). 

 

PT: Gesetzesdekret 41/80 vom 21. August. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ: Es ist die Gründung einer juristischen Person in der Tschechischen Republik erforderlich 

(keine Zweigniederlassungen). 

 

Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 111/1994 Slg. über den Straßenverkehr. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In SE: Für die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrsunternehmers ist eine Zulassung der 

schwedischen Behörden erforderlich. Eines der Kriterien für einen Taxischein besteht darin, dass 

das Unternehmen eine natürliche Person benannt hat, die als Verkehrs-Manager fungiert (dies ist de 

facto ein Gebietsansässigkeitserfordernis – siehe den Vorbehalt Schwedens hinsichtlich der 

Niederlassungsformen). 

 

Die Kriterien für die Erteilung einer Zulassung für andere Arten von Kraftverkehrsunternehmen 

sehen vor, dass das Unternehmen in der Europäischen Union niedergelassen sein, über eine 

Zweigniederlassung in Schweden verfügen und eine natürliche in der Europäischen Union 

ansässige Person benennen muss, die als Verkehrs-Manager fungiert. 

 

Maßnahmen: 

 

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (Gesetz über den gewerblichen Verkehr), 

 

Yrkestrafikförordning (2012:237) (Regierungsverordnung über den gewerblichen Verkehr), 

 

Taxitrafiklag (2012:211) (Taxigesetz) und 

 

Taxitrafikförordning (2012:238) (Regierungsverordnung über Taxis). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SK: Für die Erbringung von Straßenverkehrsdienstleistungen ist die Gründung einer juristischen 

Person oder die Gebietsansässigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

Gesetz 56/2012 über den Straßenverkehr. 

 

Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In PL: Im Bereich der Lagerung von gekühlten oder tiefgekühlten Erzeugnissen und der 

Lagerhaltung von Flüssigkeiten und Gasen an Flughäfen hängt die Möglichkeit der Erbringung 

bestimmter Kategorien von Dienstleistungen von der Größe des Flughafens ab. Die Zahl der 

Dienstleister in den einzelnen Flughäfen kann wegen räumlicher Beschränkungen begrenzt und aus 

anderen Gründen bis auf mindestens zwei Dienstleister beschränkt werden. 

 

Maßnahmen: 

 

PL: Polnisches Luftfahrtgesetz vom 3. Juli 2002, Artikel 174 Absatz 2 und Artikel 174 Absatz 3 

Nummer 3. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

In der EU: Für Bodenabfertigungsdienste kann eine Niederlassung im Gebiet der Europäischen 

Union erforderlich sein. Der Öffnungsgrad bei Bodenabfertigungsdiensten hängt von der Größe des 

Flughafens ab. Die Zahl der Dienstleister in den einzelnen Flughäfen kann beschränkt werden. Bei 

„großen Flughäfen“ darf diese Grenze nicht unter zwei Anbietern liegen. Gegenseitigkeit ist 

erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 199644. 

 

In BE (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Für Bodenabfertigungsdienste ist 

Gegenseitigkeit erforderlich. 

 

Maßnahmen: 

 

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à 

l'aéroport de Bruxelles-National (Artikel 18), 

 

                                                 

44 Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996 über den Zugang zum Markt der 
Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Gemeinschaft (ABl. L 272 vom 25.10.1996, 
S. 36). 
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Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de 

Vlaamse regionale luchthavens (Artikel 14) und 

 

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux 

aéroports relevant de la Région wallonne (Artikel 14). 

 

Unterstützungsdienstleistungen für alle Verkehrsträger (Teil von CPC 748) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In der EU (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit der Zollabfertigung dürfen nur von in der Europäischen Union ansässigen Personen oder in der 

Europäischen Union niedergelassenen juristischen Personen erbracht werden. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates45 

 

Erbringung kombinierter Verkehrsdienstleistungen (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 

748, 749) 

 

                                                 

45 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 
2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. EU L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In der EU (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Mit Ausnahme Finnlands dürfen nur in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassene Verkehrsunternehmer, welche die 

Voraussetzungen für den Zugang zum Beruf und für den Zugang zum Markt für den Güterverkehr 

zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfüllen, im Rahmen des kombinierten Verkehrs 

zwischen Mitgliedstaaten der Union Beförderungen im Zu- und Ablauf auf der Straße durchführen, 

die Bestandteil des kombinierten Verkehrs sind und bei denen auch eine Grenze überschritten 

werden kann. Es gelten Beschränkungen für einzelne Verkehrsträger. 

 

Es können die notwendigen Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die für 

Straßenfahrzeuge im kombinierten Verkehr geltenden Kraftfahrzeugsteuern reduziert oder erstattet 

werden. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie 1992/106/EWG vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer Regeln 

für bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten. 
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Vorbehalt Nr. 17 – Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten 

 

Sektor – Teilsektor: Bergbau und Gewinnung von Energieprodukten; Erzbergbau, 

Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau; 

energiebezogene Tätigkeiten – Erzeugung, Weiterleitung und 

Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser für eigene 

Rechnung; Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen; 

Lagerdienstleistungen für in Rohrfernleitungen transportierte 

Brennstoffe; Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, Teil von 

742, 8675, 883, 887 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

a) Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, Gewinnung von 

Energieprodukten; 13, 14: Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger 

Bergbau; CPC 5115, 7131, 8675, 883)  

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In NL: Die Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen erfolgt in den Niederlanden 

stets in Zusammenarbeit zwischen einem Privatunternehmen und einer vom 

Wirtschaftsminister benannten Aktiengesellschaft. Nach den Artikeln 81 und 82 des 

Bergbaugesetzes müssen alle Aktien der benannten Aktiengesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar vom niederländischen Staat gehalten werden (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 

3.1 13, 3.1 14). 

 

In BE: Exploration und Förderung von mineralischen Ressourcen und anderen unbelebten 

Ressourcen im Küstenmeer und auf dem Festlandsockel sind konzessionspflichtig. Der 

Konzessionär muss eine Zustellungsanschrift in Belgien haben (ISIC Rev. 3.1:14). 
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In IT (gilt in Bezug auf die Exploration auch für die regionale Zuständigkeitsebene): Für 

Bergwerke im Staatsbesitz gelten bestimmte Explorations- und Bergbauvorschriften. Jede 

Exploration bedarf einer Genehmigung („Permesso di ricerca“, Artikel 4 des Königlichen 

Dekrets 1447/1927). Die Genehmigung ist befristet und definiert genau die Grenzen des 

Explorationsgebiets. Für dasselbe Gebiet kann mehr als eine Explorationsgenehmigung an 

unterschiedliche Personen oder Unternehmen erteilt werden (diese Art von Genehmigung hat 

nicht unbedingt ausschließlichen Charakter). Für die Erschließung und den Abbau von 

Mineralvorkommen ist eine Konzession („concessione“, Artikel 14) der regionalen Behörde 

erforderlich (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883). 

 

Maßnahmen: 

 

BE: Arrêté Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation 

géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des 

ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau 

continental. 

 

IT: Explorationsdienstleistungen: Königliches Dekret 1447/1927 und 

Gesetzesdekret 112/1998, Artikel 34. 

 

NL: Mijnbouwwet (Bergbaugesetz). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 

 

In BG: Die Tätigkeiten der Prospektion oder Exploration unterirdischer natürlicher 

Ressourcen im Gebiet der Republik Bulgarien, auf dem Festlandsockel und in der 

ausschließlichen Wirtschaftszone im Schwarzen Meer sind genehmigungspflichtig, während 

die Tätigkeiten der Gewinnung und Förderung einer Konzession bedürfen, die nach dem 

Gesetz über unterirdische natürliche Ressourcen erteilt wird. 

 

In Gebieten mit steuerlicher Vorzugsbehandlung (d. h. in Offshore-Gebieten) registrierte 

Unternehmen oder mittelbar oder unmittelbar mit diesen verbundene Unternehmen dürfen 

weder an offenen Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen oder Konzessionen für die 

Prospektion, Exploration oder Gewinnung von natürlichen Ressourcen, einschließlich Uran- 

und Thoriumerze, teilnehmen noch eine bestehende Genehmigung oder eine erteilte 

Konzession nutzen, da diese Vorgänge sowie die Möglichkeit zur Registrierung der 

Entdeckung einer geologischen oder wirtschaftlich relevanten Lagerstätte durch Exploration 

ausgeschlossen sind. 

 

Der Bergbau auf Uranerz ist durch Erlass Nr. 163 des Ministerrats vom 20. August 1992 

verboten. 
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Für die Exploration von und den Bergbau auf Thoriumerz gilt die allgemeine Regelung für 

Genehmigungen und Konzessionen. Entscheidungen über die Genehmigung der Exploration 

von und des Bergbaus auf Thoriumerz werden diskriminierungsfrei auf Einzelfallbasis 

getroffen. 

 

Gemäß dem Beschluss der Nationalversammlung der Republik Bulgarien vom 18. Januar 

2012, geändert am 14. Juni 2012, ist jede Anwendung der Fracking-Technologie für 

Tätigkeiten der Prospektion, Exploration oder Gewinnung von Erdöl oder Erdgas verboten. 

 

Die Exploration und Gewinnung von Schiefergas sind verboten (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 

3.112, 3.1 13, 3.1 14). 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über unterirdische natürliche Ressourcen, 

 

Konzessionsgesetz, 

 

Gesetz über Privatisierung und Kontrolle nach der Privatisierung, 

 

Gesetz über die sichere Nutzung von Kernenergie, Beschluss der Nationalversammlung der 

Republik Bulgarien vom 18. Januar 2012, Gesetz über wirtschaftliche und finanzielle 

Beziehungen mit in Gebieten mit steuerlicher Vorzugsbehandlung registrierten Unternehmen, 

den mit diesen Unternehmen verbundenen Parteien und ihren wirtschaftlichen Eigentümern 

und Gesetz über unterirdische Ressourcen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 

 

In CY: Der Ministerrat kann es ablehnen, dass Tätigkeiten der Prospektion, Exploration und 

Gewinnung von Kohlenwasserstoffen von einer Einrichtung durchgeführt werden, die von 

Neuseeland oder von Staatsangehörigen Neuseelands tatsächlich kontrolliert wird. Nach 

Erteilung einer Genehmigung darf keine Einrichtung ohne vorherige Genehmigung des 

Ministerrates der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle Neuseelands oder eines 

Staatsangehörigen Neuseelands unterstellt werden. Der Ministerrat kann einer Einrichtung, 

die von Neuseeland oder einem Staatsangehörigen Neuseelands tatsächlich kontrolliert wird, 

die Genehmigung verweigern, wenn Neuseeland Einrichtungen der Republik oder 

Einrichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich des Zugangs zu und der Ausübung der 

Tätigkeiten der Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen keine 

Behandlung gewährt, die mit der Behandlung vergleichbar ist, die die Republik oder der 

Mitgliedstaat Einrichtungen aus Neuseeland gewährt (ISIC Rev 3.1 1110). 

 

Maßnahmen: 

 

CY: Gesetz über Kohlenwasserstoffe (Prospektion, Exploration und Gewinnung) von 2007, 

(Gesetz 4(I)/2007) in der geänderten Fassung 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SK: Für Bergbau, Bergbauaktivitäten und geologische Tätigkeiten ist die Gründung einer 

juristischen Person im EWR erforderlich (keine Zweigniederlassungen). Unter das Gesetz 

Nr. 44/1988 der Slowakischen Republik über den Schutz und die Bewirtschaftung natürlicher 

Ressourcen fallende Bergbau- und Prospektionsaktivitäten sind diskriminierungsfrei geregelt, 

u. a. durch politische Maßnahmen, durch die die Erhaltung und der Schutz natürlicher 

Ressourcen und der Umwelt sichergestellt werden sollen, wie etwa die Genehmigung oder das 

Verbot bestimmter Bergbautechnologien. Zur Klarstellung: Diese Maßnahmen umfassen das 

Verbot des Einsatzes der Cyanidlaugung bei der Behandlung oder Raffination von 

Mineralien, das Erfordernis einer spezifischen Genehmigung im Fall von Fracking für 

Tätigkeiten der Prospektion, Exploration oder Gewinnung von Erdöl oder Erdgas sowie die 

vorherige Billigung durch ein lokales Referendum im Fall von nuklearen oder radioaktiven 

mineralischen Ressourcen. Dies bedeutet keine Zunahme der nichtkonformen Aspekte der 

bestehenden Maßnahme, für die der Vorbehalt angebracht wird (ISIC 10, 11, 12, 13, 14, 

CPC 5115, 7131, 8675 und 883). 

 

Maßnahmen: 

 

SK: Gesetz 51/1988 über Bergbau, Sprengstoffe und die staatliche Bergbauverwaltung, 

Gesetz 569/2007 über geologische Aktivitäten und Gesetz 44/1988 über den Schutz und die 

Nutzung natürlicher Ressourcen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In FI: Für die Exploration und Nutzung mineralischer Ressourcen ist eine Zulassung 

erforderlich, die in Bezug auf den Abbau von Kernmaterial von der Regierung erteilt wird. 

Für die Sanierung des Bergbaustandorts ist eine Erlaubnis der Regierung erforderlich. Die 

Erlaubnis kann einer natürlichen Person, die im EWR ansässig ist, oder einer juristischen 

Person mit einer Niederlassung im EWR erteilt werden. Gegebenenfalls kann eine 

wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen werden (ISIC Rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 

8675). 

 

In IE: In Irland tätige Explorations- und Bergbauunternehmen müssen über eine kommerzielle 

Präsenz im Land verfügen. Für die Exploration von Mineralvorkommen müssen (irische und 

ausländische) Unternehmen, solange die Exploration durchgeführt wird, entweder einen 

Agenten beauftragen oder einen gebietsansässigen Verwalter beschäftigen. Im Bereich 

Bergbau muss der Inhaber staatlicher Schürfrechte oder einer Lizenz ein in Irland gegründetes 

Unternehmen sein. Es gelten keine Beschränkungen hinsichtlich des Eigentums an einem 

solchen Unternehmen (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883). 

 

In LT: Alle unterirdischen mineralischen Ressourcen (Energie, Metalle, Industrie- und 

Baumineralien) sind in Litauen ausschließliches Staatseigentum. Genehmigungen für die 

geologische Exploration oder die Gewinnung von mineralischen Ressourcen können einer 

natürlichen Person, die in der Union oder im EWR ansässig ist, oder einer juristischen Person, 

die in der Union oder im EWR niedergelassen ist, erteilt werden. 
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Maßnahmen: 

 

FI: Kaivoslaki (Bergbaugesetz) (621/2011) und 

 

Ydinenergialaki (Gesetz über Kernenergie) (990/1987). 

 

IE: Minerals Development Acts 1940 bis 2017 und Planungsgesetze und Umweltvorschriften. 

 

LT: Verfassung der Republik Litauen, 1992. Letzte Änderung vom 21. März 2019 Nr. XIII-

2004, Gesetz über unterirdische natürliche Ressourcen Nr. I-1034, 1995, neue Fassung vom 

10. April 2001 Nr. IX-243, letzte Änderung vom 14. April 2016 Nr. XII-2308. 

 

Nur in Bezug auf Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SI: Die Exploration und Nutzung mineralischer Ressourcen einschließlich regulierter 

Bergbaudienstleistungen erfordern eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat des EWR, in 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder in einem OECD-Mitgliedstaat oder aber in 

einem Drittland auf der Grundlage der materiellen Gegenseitigkeit oder die 

Staatsangehörigkeit eines dieser Staaten. Die Erfüllung der Bedingung der Gegenseitigkeit 

wird durch das für den Bergbau zuständige Ministerium überprüft (ISIC Rev. 3.1 10, 

ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 883, 

CPC 8675). 
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Maßnahmen: 

 

SI: Bergbaugesetz von 2014. 

 

b) Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser für 

eigene Rechnung; Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen; Lagerdienstleistungen 

für in Rohrfernleitungen transportierte Brennstoffe; Nebenleistungen im Bereich 

Energieverteilung (ISIC Rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, Teil von 742, 74220, 887) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In DK: Ein Eigentümer oder Nutzer, der eine Gasinfrastruktur oder Rohrfernleitung für den 

Transport von Rohöl oder raffiniertem Öl sowie von Erdölprodukten und von Erdgas 

errichten will, muss vor Aufnahme der Arbeiten eine Genehmigung der lokalen Behörde 

einholen. Die Zahl derartiger Genehmigungen, die erteilt werden, kann begrenzt werden 

(CPC 7131). 

 

In MT: EneMalta plc verfügt über das Monopol für die Bereitstellung von Elektrizität (ISIC 

Rev. 3.1 401, CPC 887). 

 

In NL: Das Eigentum am Elektrizitätsnetz und am Erdgasfernleitungsnetz ist ausschließlich 

der niederländischen Regierung (Übertragungssysteme) und anderen öffentlichen Behörden 

(Verteilungssysteme) vorbehalten (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 71310). 
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Maßnahmen: 

 

DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmeforsyning, 

LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 

27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 

(Verordnung Nr. 1257 vom 27. November 2019 über die Errichtung, den Aufbau und den 

Betrieb von Öltanks, Rohrleitungssystemen und Pipelines). 

 

MT: EneMalta Act, Kapitel 272 und EneMalta (Transfer of Assets, Rights, Liabilities & 

Obligations) Act, 536. 

 

NL: Elektriciteitswet 1998, Gaswet. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In AT: Genehmigungen für den Transport von Gas werden nur Staatsangehörigen eines 

EWR-Mitgliedstaats erteilt, die einen Wohnsitz im EWR haben. Unternehmen und 

Partnerschaften müssen ihren Firmensitz im EWR haben. Der Netzbetreiber muss einen 

Geschäftsführer und einen technischen Leiter ernennen, der für die technische Kontrolle des 

Betriebs des Netzes verantwortlich ist; beide müssen Staatsangehörige eines EWR-

Mitgliedstaats sein. In Bezug auf die Tätigkeiten eines Bilanzausgleichsverantwortlichen 

(Marktteilnehmer oder sein von ihm gewählter Vertreter, der für seine Bilanzabweichungen 

verantwortlich ist) wird die Genehmigung nur österreichischen Staatsangehörigen oder 

Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats oder eines Mitgliedstaats des EWR erteilt. 
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Die zuständige Behörde kann auf das Staatsangehörigkeits- und das Wohnsitzerfordernis 

verzichten, wenn für den Betrieb des Gastransportnetzes ein öffentliches Interesse erkannt 

wird. 

 

Für den Transport anderer Waren als Gas und Wasser gilt Folgendes: 

 

i) Genehmigungen werden natürlichen Personen nur dann erteilt, wenn sie 

Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaats sind und einen Wohnsitz in Österreich 

haben und 

 

ii) Unternehmen und Partnerschaften müssen ihren Firmensitz in Österreich haben. Es wird 

eine Prüfung des wirtschaftlichen Bedarfs oder Interesses durchgeführt. 

Grenzüberschreitende Rohrfernleitungen dürfen die Sicherheitsinteressen Österreichs 

und seinen Status als neutrales Land nicht gefährden. Unternehmen und Partnerschaften 

müssen einen Geschäftsführer ernennen, der Staatsangehöriger eines EWR-

Mitgliedstaats sein muss. Die zuständige Behörde kann auf das Staatsangehörigkeits- 

und das Firmensitzerfordernis verzichten, wenn für den Betrieb der Rohrfernleitung ein 

nationales wirtschaftliches Interesse erkannt wird (CPC 713). 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Rohrleitungsgesetz, BGBl. Nr. 411/1975 in der geänderten Fassung, §§ 5, 15, 

Gaswirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 107/2011 in der geänderten Fassung, §§ 43, 44, 90, 

93. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de220 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Lokale Präsenz (gilt nur für die 

regionale Zuständigkeitsebene): 

 

In AT: Genehmigungen für die Übertragung und Verteilung von Elektrizität werden nur 

Staatsangehörigen eines EWR-Mitgliedstaats erteilt, die einen Wohnsitz im EWR haben. 

Ernennt ein Betreiber einen Geschäftsführer oder einen Pächter, so wird auf das 

Wohnsitzerfordernis verzichtet. 

 

Juristische Personen (Unternehmen) und Partnerschaften müssen ihren Firmensitz im EWR 

haben. Sie müssen einen Geschäftsführer oder einen Pächter ernennen, die beide 

Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaats sein und einen Wohnsitz im EWR haben müssen. 

 

Die zuständige Behörde kann auf das Wohnsitz- und das Staatsangehörigkeitserfordernis 

verzichten, wenn für den Betrieb des Netzes ein öffentliches Interesse erkannt wird (ISIC 

Rev. 3.1 40, CPC 887). 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 in der geänderten 

Fassung, 

 

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 in der geänderten 

Fassung, 
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Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006, 

LGBl. Nr. 1/2006 in der geänderten Fassung, 

 

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999 in der geänderten 

Fassung, 

 

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 (TEG 2012), LGBl. Nr. 134/2011 in der geänderten Fassung, 

 

Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 59/2003 in der geänderten Fassung, 

 

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 (WElWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005 in der 

geänderten Fassung, 

 

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), 

LGBl. Nr. 70/2005 in der geänderten Fassung, 

 

Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 24/2006 in 

der geänderten Fassung. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CZ: Für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität und den Handel damit 

sowie für andere Tätigkeiten von Strommarktbetreibern und für die Erzeugung, Übertragung, 

Verteilung und Speicherung von Gas und den Handel damit sowie für die Erzeugung und 

Verteilung von Wärme ist eine Genehmigung erforderlich. Eine Genehmigung kann lediglich 

einer natürlichen Person mit Aufenthaltstitel oder einer juristischen Person mit Niederlassung 

in der Europäischen Union erteilt werden. Für Lizenzen zur Übertragung von Elektrizität und 

Gas und zum Betrieb von Märkten bestehen ausschließliche Rechte (ISIC Rev. 3.1 40, 

CPC 7131, 63297, 742, 887). 

 

In LT: Nur in Litauen niedergelassene juristische Personen oder in Litauen niedergelassene 

Zweigniederlassungen ausländischer juristischer Personen oder anderer Organisationen eines 

anderen Mitgliedstaats können Lizenzen für die Übertragung und Verteilung von Strom, die 

öffentliche Stromversorgung und die Organisation des Handels mit Strom erhalten. 

Genehmigungen zur Elektrizitätserzeugung, zur Entwicklung von 

Elektrizitätserzeugungskapazitäten und zum Bau einer Direktleitung können Einzelpersonen 

mit Wohnsitz in der Republik Litauen oder in der Republik Litauen niedergelassenen 

juristischen Personen oder in der Republik Litauen niedergelassenen Zweigniederlassungen 

juristischer Personen oder anderer Organisationen eines anderen Mitgliedstaats erteilt werden. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Beratungsdienstleistungen auf Honorar- oder Vertragsbasis, die 

die Übertragung und Verteilung von Elektrizität betreffen (ISIC Rev. 3.1 401, CPC 887). 
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Im Fall von Brennstoffen ist eine Niederlassung erforderlich. Nur in der Republik Litauen 

niedergelassene juristische Personen oder in der Republik Litauen niedergelassene 

Zweigniederlassungen juristischer Personen oder anderer Organisationen 

(Tochtergesellschaften) eines anderen Mitgliedstaats können eine Genehmigung für die 

Übertragung, Verteilung und Speicherung von Brennstoffen und die Verflüssigung von 

Erdgas erhalten. 

 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Beratungsdienstleistungen auf Honorar- oder Vertragsbasis, die 

die Übertragung und Verteilung von Brennstoffen betreffen (CPC 713, CPC 887). 

 

In PL: Für folgende Tätigkeiten ist nach dem Energiegesetz eine Genehmigung erforderlich: 

 

i) Erzeugung von Brennstoffen oder Energie, ausgenommen: Erzeugung von festen oder 

gasförmigen Brennstoffen, Erzeugung von Elektrizität unter Nutzung von 

Energiequellen – ausgenommen erneuerbare Energiequellen – mit einer 

Gesamtkapazität von nicht mehr als 50 MW, Kraft-Wärme-Kopplung unter Nutzung 

von Energiequellen – ausgenommen erneuerbare Energiequellen – mit einer 

Gesamtkapazität von nicht mehr als 5 MW, und Wärmeerzeugung unter Nutzung von 

Energiequellen mit einer Gesamtkapazität von nicht mehr als 5 MW, 

 

ii) Speicherung von gasförmigen Brennstoffen in Speichern, Verflüssigung von Erdgas 

und Rückvergasung von Flüssiggas (liquefied natural gas, LNG) in LNG-Anlagen 

sowie Speicherung flüssiger Brennstoffe, ausgenommen: lokale Speicherung von 

Flüssiggas in Speichern mit einer Kapazität von weniger als 1 MJ/s und Speicherung 

von flüssigen Brennstoffen im Einzelhandel, 
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iii) Übertragung oder Verteilung von Brennstoffen oder Energie, ausgenommen: Verteilung 

von gasförmigen Brennstoffen in Netzen mit einer Kapazität von weniger als 1 MJ/s 

und Übertragung oder Verteilung von Wärme, sofern die vom Kunden in Auftrag 

gegebene Gesamtkapazität 5 MW nicht übersteigt, und 

 

iv) Handel mit Brennstoffen oder Energie, ausgenommen: Handel mit festen Brennstoffen, 

Handel mit Elektrizität unter Nutzung von Anlagen im Eigentum des Kunden mit einer 

Spannung von weniger als 1 kV, Handel mit gasförmigen Brennstoffen, sofern der 

entsprechende Jahresumsatz umgerechnet 100 000 EUR nicht übersteigt, Handel mit 

Flüssiggas, sofern der entsprechende Jahresumsatz 10 000 EUR nicht übersteigt, und 

Handel mit gasförmigen Brennstoffen und Elektrizität an Handelsbörsen durch 

Maklerfirmen, die ihre Maklertätigkeit an Handelsbörsen auf der Grundlage des 

Gesetzes vom 26. Oktober 2000 über Handelsbörsen ausüben, sowie Handel mit 

Wärme, sofern die von den Kunden in Auftrag gegebene Kapazität 5 MW nicht 

übersteigt. Die Umsatzbegrenzungen gelten nicht für Großhandelsdienstleistungen im 

Bereich gasförmige Brennstoffe oder Flüssiggas und nicht für 

Einzelhandelsdienstleistungen hinsichtlich Flaschengas. 

 

Die zuständige Behörde erteilt die Zulassung ausschließlich Antragstellern mit 

Hauptgeschäftssitz oder Gebietsansässigkeit in einem Mitgliedstaat des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887). 

 

Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 458/2000 Slg. über Geschäftsbedingungen und öffentliche Verwaltung in den 

Energiesektoren (Energiegesetz). 
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LT: Erdgasgesetz der Republik Litauen vom 10. Oktober 2000 Nr. VIII-1973, Neufassung 

vom 1. August 2011 Nr. XI-1564, letzte Änderung vom 25. Juni 2020 Nr. XIII-3140, 

Elektrizitätsgesetz der Republik Litauen vom 20. Juli 2000 Nr. VIII-1881, Neufassung vom 

7. Februar 2012, letzte Änderung vom 20. Oktober 2020 Nr. XIII-3336, Gesetz der Republik 

Litauen über notwendige Maßnahmen zum Schutz vor den Gefahren, die von unsicheren 

Kernkraftwerken in Drittländern ausgehen vom 20. April 2017 Nr. XIII-306, letzte Änderung 

vom 19. Dezember 2019 Nr. XIII-2705, Gesetz über erneuerbare Energiequellen der Republik 

Litauen vom 12. Mai 2011 Nr. XI-1375. 

 

PL: Energiegesetz vom 10. April 1997, Artikel 32 und 33. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In SI: Für die Erzeugung von Strom und Gas, den Handel damit, die Lieferung an die 

Endkunden sowie die Übertragung und Verteilung ist eine Niederlassung in der Europäischen 

Union erforderlich (ISIC Rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887). 

 

Maßnahmen: 

 

SI: Energetski zakon (Energiegesetz) 2014, Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 17/2014 

und Bergbaugesetz von 2014. 
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Vorbehalt Nr. 18 – Landwirtschaft, Fischerei und verarbeitendes Gewerbe 

 

Sektor – Teilsektor: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft; Tier- und Rentierhaltung, 

Fischerei und Aquakultur; Veröffentlichung, Druck sowie 

Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 

222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

a) Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Leistungsanforderungen: 

 

EU: Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Interventionsstellen müssen Getreide ankaufen, 

das in der Union geerntet wurde. Auf aus einem Drittland eingeführten und dorthin 

wiederausgeführten Reis wird keine Ausfuhrerstattung gewährt. Nur Reiserzeuger aus der 

Europäischen Union können Ausgleichszahlungen beantragen. 

 

Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 

(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (Verordnung über die einheitliche 

GMO). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

In IE: Die Beteiligung an Mehlmühlen durch Gebietsfremde ist genehmigungspflichtig 

(ISIC Rev. 3.1 1531). 
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Maßnahmen: 

 

IE: Agriculture Produce (Cereals) Act, 1933. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In FI: Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR, die im Rentierhaltungsareal 

ansässig sind, dürfen Rentiere besitzen und Rentierhaltung betreiben. Ausschließliche Rechte 

können gewährt werden. 

 

In FR: Die Mitgliedschaft oder Ausübung von Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen in einer 

landwirtschaftlichen Genossenschaft bedarf der vorherigen Genehmigung (ISIC Rev. 3.1 011, 

012, 013, 014, 015). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In SE: Nur Angehörige der Sami-Ethnie dürfen Rentiere besitzen und Rentierhaltung 

betreiben. 

 

Maßnahmen: 

 

FI: Poronhoitolaki (Gesetz über Rentierhaltung) (848/1990), Kapitel 1 Abschnitt 4, Protokoll 

Nr. 3 zum Vertrag über den Beitritt Finnlands. 
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FR: Code rural et de la pêche maritime. 

 

SE: Gesetz über Rentierhaltung (1971:437), Abschnitt 1. 

 

b) Fischerei und Aquakultur (ISIC Rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In BG: Der Fang lebender Meeres- und Flussressourcen in inneren Seegewässern und im 

Küstenmeer Bulgariens darf nur durch Schiffe erfolgen, die unter der Flagge Bulgariens 

fahren. Ein ausländisches Schiff (d. h. ein Schiff aus einem Drittland) darf in der 

ausschließlichen Wirtschaftszone Bulgariens keinen kommerziellen Fischfang betreiben, 

außer auf der Grundlage eines Abkommens zwischen Bulgarien und dem Flaggenstaat. Bei 

der Durchfahrt durch die ausschließliche Wirtschaftszone dürfen ausländische 

Fischereifahrzeuge ihre Fanggeräte nicht im Betriebsmodus halten. 

 

In FR: Französische Wasserfahrzeuge, die unter französischer Flagge fahren, können nur dann 

eine Fanggenehmigung oder die Erlaubnis zum Fischfang auf der Grundlage nationaler 

Quoten erhalten, wenn eine echte wirtschaftliche Verbindung zum Gebiet Frankreichs besteht 

und das Wasserfahrzeug von einer ständigen Niederlassung im Gebiet Frankreichs aus geleitet 

und kontrolliert wird (ISIC Rev. 3.1 050, CPC 882). 
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Maßnahmen: 

 

BG: Artikel 49 des Gesetzes über den Seeraum, die Binnenwasserstraßen und die Häfen der 

Republik Bulgarien. 

 

FR: Code rural et de la pêche maritime. 

 

c) Verarbeitendes Gewerbe – Veröffentlichung, Druck sowie Vervielfältigung von bespielten 

Ton-, Bild- und Datenträgern (ISIC Rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In LV: Nur in Lettland gegründete juristische Personen und natürliche Personen Lettlands 

haben das Recht, ein Massenmedium zu gründen oder herauszugeben. Zweigniederlassungen 

sind nicht zulässig (CPC 88442). 

 

Maßnahmen: 

 

LV: Gesetz über die Presse und andere Massenmedien, Abschnitt 8. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung, 

Lokale Präsenz: 

 

In DE (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): In jeder öffentlich verbreiteten oder 

gedruckten Zeitung und anderen periodischen Druckschrift muss der „verantwortliche 

Herausgeber“ (vollständiger Name und Anschrift einer natürlichen Person) angegeben sein. 

Für den verantwortlichen Herausgeber kann das Erfordernis der dauerhaften 

Gebietsansässigkeit in Deutschland, in der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat 

des EWR gelten. Ausnahmen können von der zuständigen Behörde der regionalen 

Zuständigkeitsebene zugelassen werden (ISIC Rev. 3.1 22). 

 

Maßnahmen: 

 

DE: 

 

Auf regionaler Ebene: 

 

Gesetz über die Presse (Landespressegesetz) (PresseG BW), Baden-Württemberg, 

 

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG), 

 

Berliner Pressegesetz (BlnPrG), 

 

Pressegesetz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Landespressegesetz – BbgPG), 
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Gesetz über die Presse (Pressegesetz), Bremen, 

 

Hamburgisches Pressegesetz, 

 

Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse (Hessisches Pressegesetz – HPresseG), 

 

Pressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landespressegesetz – LPrG M-V), 

 

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG), 

 

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW), 

 

Landesmediengesetz (LMG), Rheinland-Pfalz, 

 

Saarländisches Mediengesetz (SMG), 

 

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG), 

 

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz), 

 

Gesetz über die Presse (Landespressegesetz Schleswig-Holstein – LPRESSEG S-H), 

 

Thüringer Pressegesetz (TPG). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 

 

In IT: Sofern Neuseeland italienischen Investoren gestattet, mehr als 49 % des Kapitals und 

der Stimmrechte an einem neuseeländischen Verlagshaus zu halten, wird auch Italien 

neuseeländischen Investoren gestatten, unter denselben Bedingungen mehr als 49 % des 

Kapitals und der Stimmrechte an einem italienischen Verlagshaus zu halten (ISIC 

Rev. 3.1 221, 222). 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Gesetz 416/1981, Artikel 1 (und nachfolgende Änderungen). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Höheres Management und Leitungs- und 

Kontrollorgane: 

 

In PL: Für den Chefredakteur einer Zeitung oder Zeitschrift ist die polnische 

Staatsangehörigkeit erforderlich (ISIC Rev. 3.1 221, 222). 

 

Maßnahmen: 

 

PL: Pressegesetz vom 26. Januar 1984, Amtsblatt Nr. 5, Eintrag 24 und nachfolgende 

Änderungen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In SE: Natürliche Personen, die Eigentümer von in Schweden gedruckten oder 

veröffentlichten Zeitschriften sind, müssen in Schweden ansässig oder Staatsangehörige eines 

Mitgliedstaats des EWR sein. Handelt es sich bei den Eigentümern solcher Zeitschriften um 

juristische Personen, so müssen diese im EWR niedergelassen sein. Bei Zeitschriften, die in 

Schweden gedruckt und veröffentlicht werden, und bei technischen Aufzeichnungen muss der 

verantwortliche Redakteur seinen Wohnsitz in Schweden haben (ISIC Rev. 3.1 22, 

CPC 88442). 

 

Maßnahmen: 

 

SE: Gesetz über die Pressefreiheit (1949:105), 

 

Grundgesetz über die Freiheit der Meinungsäußerung (1991:1469) und 

 

Gesetz über die Verordnungen zum Gesetz über die Pressefreiheit und zum Grundgesetz über 

die Freiheit der Meinungsäußerung (1991:1559). 
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Liste Neuseelands 

 

Erläuterungen 

 

Zur Klarstellung: Die Maßnahmen, die Neuseeland gemäß Artikel 10.64 (Aufsichtsrechtliche 

Ausnahmeregelung) ergreifen kann, sofern sie den Anforderungen des genannten Artikels 

entsprechen, umfassen auch Maßnahmen, die Folgendes betreffen: 

 

a) Lizenzierung, Registrierung oder Zulassung als Finanzinstitut oder grenzüberschreitender 

Finanzdienstleister und entsprechende Anforderungen, 

 

b) Rechtsform, einschließlich Vorschriften in Bezug auf die Rechtsform für systemrelevante 

Finanzinstitute und Beschränkungen für das Einlagengeschäft von Zweigstellen ausländischer 

Banken, und entsprechende Anforderungen, Anforderungen an Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen und das höhere Management eines Finanzinstituts oder eines 

grenzüberschreitenden Finanzdienstleisters, 

 

c) Kapital, Risikopositionen gegenüber verbundenen Parteien, Liquidität, Offenlegung und 

sonstige Risikomanagementanforderungen, 

 

d) Zahlungs-, Verrechnungs- und Abwicklungssysteme (einschließlich Wertpapiersysteme), 

 

e) Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und 

 

f) Schieflage oder Ausfall eines Finanzinstituts oder eines-grenzüberschreitenden 

Finanzdienstleisters. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.5) 

Maßnahme Companies Act 1993 

Financial Reporting Act 2013 

Beschreibung Investitionen 

1. In Übereinstimmung mit dem neuseeländischen 
Finanzberichterstattungssystem, das mit dem Companies Act 1993 und 
dem Financial Reporting Act 2013 eingeführt wurde, sind die folgenden 
Arten von Unternehmen verpflichtet, Jahresabschlüsse zu erstellen, die der 
allgemein anerkannten Rechnungsführungspraxis entsprechen, und diese 
Abschlüsse prüfen und beim Registrar of Companies registrieren zu lassen 
(sofern keine Ausnahmen von diesen Anforderungen gelten): 

a) jede juristische Person, die nicht in Neuseeland gegründet wurde 
(„ausländische Gesellschaft“) und in Neuseeland eine 
Geschäftstätigkeit im Sinne des Companies Act von 1993 ausübt und 
bei der es sich um ein „großes“46 Unternehmen handelt, 

                                                 

46 Ein ausländisches Unternehmen oder eine Tochtergesellschaft eines ausländischen 
Unternehmens gilt in Bezug auf einen Rechnungslegungszeitraum als „großes“ Unternehmen, 
wenn mindestens einer der nachstehenden Punkte zutrifft: 
i) Zum Bilanzstichtag jeder der beiden vorangegangenen Rechnungslegungszeiträume 

übersteigt das Gesamtvermögen des Unternehmens und gegebenenfalls seiner 
Tochtergesellschaften 20 Mio. NZ$ oder 

ii) in jedem der beiden vorangegangenen Rechnungslegungszeiträume übersteigen die 
Gesamteinnahmen des Unternehmens und gegebenenfalls seiner Tochtergesellschaften 
10 Mio. NZ$. 
Ein Prüfbericht ist erforderlich, es sei denn, das ausländische Unternehmen gilt in 
Bezug auf seine Geschäftstätigkeit in Neuseeland nicht als „großes“ Unternehmen, und 
nach dem Gesetz des Landes, in dem die Gesellschaft gegründet wurde, ist keine 
Prüfung vorgeschrieben. 
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 b) jedes „große“47 neuseeländische Unternehmen, an dem Anteile 
gehalten werden, die insgesamt das Recht zur Ausübung oder 
Kontrolle der Ausübung von 25 % oder mehr der Stimmrechte bei 
einer Versammlung des Unternehmens verleihen, und zwar von: 

i) einer Tochtergesellschaft einer nicht in Neuseeland 
gegründeten juristischen Person, 

ii) einer nicht in Neuseeland gegründeten juristischen Person oder 

iii) einer Person, die ihren Wohnsitz nicht in Neuseeland hat, 

c) jedes in Neuseeland gegründete „große“ Unternehmen, bei dem es 
sich um eine Tochtergesellschaft eines ausländischen Unternehmens 
handelt. 

2. Ist ein Unternehmen zur Erstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet und 
verfügt es über eine oder mehrere Tochtergesellschaften, so müssen 
anstelle von Jahresabschlüssen für das Unternehmen selbst 
Gruppenabschlüsse erstellt werden, die der allgemein anerkannten 
Rechnungslegungspraxis in Bezug auf die betreffende Gruppe entsprechen. 
Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn 

a) das Unternehmen (A) selbst eine Tochtergesellschaft einer 
juristischen Person (B) ist, die 

i) in Neuseeland gegründet wurde oder 

ii) gemäß Teil 18 des Companies Act 1993 eingetragen ist oder als 
gemäß Teil 18 des Companies Act 1993 eingetragen gilt, und 

b) Gruppenabschlüsse für eine Gruppe, der B, A und alle anderen 
Tochtergesellschaften von B angehören, erstellt werden, die der 
allgemein anerkannten Rechnungslegungspraxis entsprechen, und 

                                                 

47 Ein neuseeländisches Unternehmen gilt in Bezug auf einen Rechnungslegungszeitraum als 
„großes“ Unternehmen, wenn mindestens einer der nachstehenden Punkte zutrifft: 
i) Zum Bilanzstichtag jeder der beiden vorangegangenen Rechnungslegungszeiträume 

übersteigt das Gesamtvermögen des Unternehmens und gegebenenfalls seiner 
Tochtergesellschaften 60 Mio. NZ$ oder 

ii) in jedem der beiden vorangegangenen Rechnungslegungszeiträume übersteigen die 
Gesamteinnahmen des Unternehmens und gegebenenfalls seiner Tochtergesellschaften 
30 Mio. NZ$. 
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 c) eine Kopie des unter Buchstabe b genannten Gruppenabschlusses und 
eine Kopie des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers zu 
diesem Abschluss zur Registrierung gemäß dem Companies 
Act 1993 oder zur Hinterlegung gemäß einem anderen Gesetz 
eingereicht werden. 

2. Wenn ein ausländisches Unternehmen verpflichtet ist, 

a) Jahresabschlüsse nach dem Companies Act 1993 zu erstellen und 
wenn in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit in Neuseeland die für 
„große“ ausländische Unternehmen geltenden Schwellenwerte für 
Vermögen und Einnahmen erreicht werden, so müssen zusätzlich zu 
den Jahresabschlüssen für das große ausländische Unternehmen 
selbst Jahresabschlüsse für seine Geschäftstätigkeit in Neuseeland 
erstellt werden, und zwar so, als ob diese Geschäftstätigkeit von 
einem in Neuseeland gegründeten und eingetragenen Unternehmen 
betrieben würde, und 

b) Gruppenabschlüsse nach dem Companies Act 1993 zu erstellen und 
wenn in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Gruppe in Neuseeland 
die für „große“ ausländische Unternehmen geltenden Schwellenwerte 
für Vermögen und Einnahmen erreicht werden, so müssen die zu 
erstellenden Gruppenabschlüsse neben dem Jahresabschluss für die 
Gruppe auch einen Jahresabschluss für die Geschäftstätigkeit der 
Gruppe in Neuseeland enthalten, der so erstellt wird, als ob die 
Mitglieder der Gruppe in Neuseeland gegründete und eingetragene 
Unternehmen wären. 
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Sektor Landwirtschaft, einschließlich Nebenleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Maßnahme Dairy Industry Restructuring Act 2001 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Der Dairy Industry Restructuring Act 2001 (DIRA) und die entsprechenden 
Verordnungen sehen die Verwaltung einer nationalen Datenbank für 
Untersuchungen der Bestände vor. 

Der DIRA 

a) sieht vor, dass die neuseeländische Regierung die Modalitäten für die von 
einem anderen Unternehmen im Milchsektor zu verwaltende Datenbank 
festlegt. Dabei kann die neuseeländische Regierung 

i) die Staatsangehörigkeit und die Gebietsansässigkeit des 
Unternehmens, der Personen, die Eigentümer des Unternehmens sind 
oder das Unternehmen kontrollieren, sowie des höheren 
Managements und des Leitungs- und Kontrollorgans des 
Unternehmens berücksichtigen und 

ii) einschränken, wer Anteile an dem Unternehmen halten darf, auch auf 
der Grundlage der Staatsangehörigkeit, 

b) schreibt die Übermittlung von Daten durch diejenigen, die Untersuchungen 
der Bestände für Milchkühe durchführen, an die Livestock Improvement 
Corporation (LIC) oder eine Nachfolgeeinrichtung vor, 

c) enthält Vorschriften über den Zugang zur Datenbank und sieht die 
Möglichkeit der Verweigerung dieses Zugangs vor, falls die beabsichtigte 
Nutzung der Datenbank „für den neuseeländischen Milchsektor schädlich“ 
sein könnte, wobei die Staatsangehörigkeit oder der Wohnsitz der Person, 
die den Zugang beantragt, berücksichtigt werden kann. 
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Sektor Kommunikationsdienstleistungen 

Telekommunikation 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Maßnahme Satzung von Chorus Limited 

Beschreibung Investitionen 

Nach der Satzung von Chorus Limited bedarf es einer Genehmigung der 
neuseeländischen Regierung, damit ein einzelnes ausländisches Unternehmen 
mehr als 49,9 % der Anteile halten kann. 

Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans müssen 
die neuseeländische Staatsangehörigkeit haben. 

 

Sektor Landwirtschaft, einschließlich Nebenleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.5) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Maßnahme Primary Products Marketing Act 1953 

Beschreibung Investitionen 

Nach dem Primary Products Marketing Act 1953 kann die neuseeländische 
Regierung Vorschriften erlassen, um die Einrichtung gesetzlicher 
Vermarktungsbehörden mit Monopolvermarktungs- und -erwerbsbefugnissen 
(oder geringeren Befugnissen) für „Primärerzeugnisse“ zu ermöglichen, d. h. für 
Erzeugnisse der Imkerei, des Obstanbaus, des Hopfenanbaus, der 
(Rot-)Wildzucht sowie für Ziegen, d. h. für die von Ziegen gewonnenen 
Fellborsten oder -fasern. 

Gemäß dem Primary Products Marketing Act 1953 können Vorschriften erlassen 
werden, die ein breites Spektrum von Funktionen, Befugnissen und Tätigkeiten 
der Vermarktungsbehörde betreffen. Insbesondere können die Vorschriften die 
Anforderung umfassen, dass die Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane 
oder die Bediensteten die neuseeländische Staatsangehörigkeit besitzen oder in 
Neuseeland ansässig sind. 
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Sektor Luftverkehr 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Maßnahme Satzung von Air New Zealand Limited 

Beschreibung Investitionen 

Kein ausländischer Staatsangehöriger darf mehr als 10 % der mit einem 
Stimmrecht verbundenen Anteile an Air New Zealand halten, es sei denn, er hat 
die Genehmigung des Kiwi-Anteilseigners.48 Ferner gilt: 

a) Mindestens drei Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans müssen ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Neuseeland haben, 

b) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans 
müssen die neuseeländische Staatsangehörigkeit besitzen, 

c) der Vorsitzende des Leitungs- und Kontrollorgans muss die 
neuseeländische Staatsangehörigkeit besitzen und 

d) der Sitz der Hauptverwaltung von Air New Zealand und der 
Hauptgeschäftssitz befinden sich in Neuseeland. 

 

                                                 

48 Bei dem Kiwi-Anteil an Air New Zealand handelt es sich um eine einzelne wandelbare 
Vorzugsaktie mit Sonderrechten in Höhe von 1 NZ$, die an die Krone ausgegeben wird. Der 
Kiwi-Anteilseigner ist Seine Majestät der König von Neuseeland. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Maßnahme Overseas Investment Act 2005 

Fisheries Act 1996 

Overseas Investment Regulations 2005 

Beschreibung Investitionen 

Im Einklang mit den neuseeländischen Vorschriften für Auslandsinvestitionen, 
die in den einschlägigen Bestimmungen des Overseas Investment Act 2005, des 
Fisheries Act 1996 und der Overseas Investment Regulations 2005 niedergelegt 
sind, bedürfen die folgenden Investitionstätigkeiten der vorherigen Genehmigung 
durch die neuseeländische Regierung: 

a) Erwerb oder Kontrolle von mindestens 25 % einer Kategorie von 
Anteilen49 oder Stimmrechten50 an einer neuseeländischen Einrichtung 
durch nichtstaatliche Einrichtungen, wenn entweder die Gegenleistung für 
die Übertragung oder der Wert der Vermögenswerte 200 Mio. NZ$ 
übersteigt, 

b) Aufnahme von Geschäftstätigkeiten oder Erwerb eines bestehenden 
Unternehmens durch nichtstaatliche Einrichtungen, einschließlich 
Geschäftsvermögen, in Neuseeland, wenn die Gesamtausgaben für die 
Gründung oder den Erwerb des betreffenden Unternehmens oder des 
betreffenden Vermögens 200 Mio. NZ$ übersteigen, 

c) Erwerb oder Kontrolle von 25 % oder mehr einer Kategorie von Anteilen51 
oder Stimmrechten52 an einer neuseeländischen Einrichtung durch 
staatliche Einrichtungen, wenn entweder die Gegenleistung für die 
Übertragung oder der Wert der Vermögenswerte 200 Mio. NZ$ übersteigt, 

                                                 

49 Zur Klarstellung: Der Begriff „Anteile“ umfasst Anteile und andere Arten von Wertpapieren. 
50 Zur Klarstellung: Der Begriff „Stimmrecht“ umfasst die Befugnis, die Zusammensetzung von 

mindestens 25 % des Leitungsorgans der neuseeländischen Einrichtung zu kontrollieren. 
51 Zur Klarstellung: Der Begriff „Anteile“ umfasst Anteile und andere Arten von Wertpapieren. 
52 Zur Klarstellung: Der Begriff „Stimmrecht“ umfasst die Befugnis, die Zusammensetzung von 

mindestens 25 % des Leitungsorgans der neuseeländischen Einrichtung zu kontrollieren. 
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 d) Aufnahme von Geschäftstätigkeiten oder Erwerb eines bestehenden 
Unternehmens durch staatliche Einrichtungen, einschließlich 
Geschäftsvermögen, in Neuseeland, wenn die Gesamtausgaben für die 
Gründung oder den Erwerb des betreffenden Unternehmens oder des 
betreffenden Vermögens 200 Mio. NZ$ übersteigen, 

e) Erwerb oder Kontrolle – unabhängig vom Dollarwert – bestimmter 
Grundstückskategorien, die nach den neuseeländischen Rechtsvorschriften 
für Auslandsinvestitionen als sensibel gelten oder einer besonderen 
Genehmigung bedürfen, und 

f) jede Transaktion – unabhängig vom Dollarwert –, die zu einer 
Auslandsinvestition in Fangquoten führen würde. 

Ausländische Investoren müssen die Kriterien gemäß den Vorschriften für 
Auslandsinvestitionen sowie alle von der Aufsichtsbehörde und dem zuständigen 
Minister bzw. den zuständigen Ministern festgelegten Bedingungen erfüllen. 

Dieser Eintrag ist in Verbindung mit Anhang II – Neuseeland – 11 zu lesen. 

 

Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Maßnahme Income Tax Act 2007 

Goods and Services Tax Act 1985 

Estate and Gift Duties Act 1968 

Stamp and Cheque Duties Act 1971 

Gaming Duties Act 1971 

Tax Administration Act 1994 

Beschreibung Investitionen 

Bestehende nichtkonforme steuerliche Maßnahmen. 
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Sektor Finanzdienstleistungen 

Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Maßnahme Commodity Levies Act 1990 

Commodity Levies Amendment Act 1995 

Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 und zugehörige Verordnungen 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Die Erbringung von Ernteversicherungsleistungen für Weizen kann gemäß dem 
Commodity Levies Amendment Act 1995 (CLA) eingeschränkt werden. In 
Abschnitt 4 des CLA ist vorgesehen, dass Mittel aus einer obligatorischen 
Rohstoffabgabe für Weizenerzeuger verwendet werden, um eine Regelung zur 
Absicherung von Weizenkulturen gegen Schäden oder Verluste zu finanzieren. 

Die Erbringung von Versicherungsvermittlungsdienstleistungen im 
Zusammenhang mit dem Export von Kiwifrüchten kann gemäß dem Kiwifruit 
Industry Restructuring Act 1999 und den Vorschriften für die Exportvermarktung 
von Kiwifrüchten eingeschränkt werden. 

 

Sektor Finanzdienstleistungen 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 
Versicherungsdienstleistungen) 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Maßnahme KiwiSaver Act 2006 

Financial Markets Conduct Act 2013 

Beschreibung 

 

Investitionen 

Beim Fondsmanager eines eingetragenen KiwiSaver-Programms und beim 
Treuhänder eines eingetragenen KiwiSaver-Programms, bei dem es sich um ein 
eingeschränktes Programm handelt, muss jeweils mindestens eine Person mit 
Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen in Neuseeland steuerlich ansässig sein. 

 

 

________________ 
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ANHANG 10-B 

 

 

KÜNFTIGE MAẞNAHMEN 

 

Kopfvermerke 

 

1. In den Listen Neuseelands und der Union sind nach Artikel 10.10 (Nichtkonforme 

Maßnahmen) bzw. Artikel 10.18 (Nichtkonforme Maßnahmen) die Einträge enthalten, die 

Neuseeland und die Union in Bezug auf bestehende, restriktivere oder neue Maßnahmen geltend 

gemacht haben, die nicht mit den Verpflichtungen im Einklang stehen, die sich aus folgenden 

Artikeln ergeben: 

 

a) Artikel 10.5 (Marktzugang) oder 10.14 (Marktzugang), 

 

b) Artikel 10.15 (Lokale Präsenz), 

 

c) Artikel 10.6 (Inländerbehandlung) oder 10.16 (Inländerbehandlung), 

 

d) Artikel 10.7 (Meistbegünstigung) oder 10.17 (Meistbegünstigung), 

 

e) Artikel 10.8 (Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane) oder 

 

f) Artikel 10.9 (Leistungsanforderungen). 
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2. Die Vorbehalte einer Vertragspartei lassen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 

Rahmen des GATS unberührt. 

 

3. Jeder Eintrag besteht aus den folgenden Rubriken: 

 

a) der Rubrik „Sektor“, die den Sektor, für den der Eintrag vorgenommen wird, allgemein 

bezeichnet, 

 

b) der Rubrik „Teilsektor“, die den Teilsektor, für den der Eintrag vorgenommen wird, genauer 

bezeichnet, 

 

c) der Rubrik „Zuordnung nach Branche“, in der gegebenenfalls auf die vom Eintrag erfasste 

Tätigkeit gemäß der CPC, der ISIC Rev. 3.1 oder der ausdrücklichen anderweitigen 

Beschreibung in dem Eintrag Bezug genommen wird, 

 

d) der Rubrik „Betroffene Verpflichtungen“, in der die in Absatz 1 genannte Verpflichtung, für 

die der Eintrag vorgenommen wird, spezifiziert wird, 

 

e) der Rubrik „Beschreibung“, in der die Reichweite des Sektors, des Teilsektors oder der 

Tätigkeiten, die vom Eintrag erfasst werden, festgelegt wird, und 

 

f) der Rubrik „Bestehende Maßnahmen“, in der im Interesse der Transparenz die bestehenden 

Maßnahmen genannt werden, die für den Sektor, den Teilsektor oder die Tätigkeiten gelten, 

die vom Eintrag erfasst werden. 

 

4. Bei der Auslegung eines Eintrags sind sämtliche Rubriken des Eintrags zu berücksichtigen. 

Bei Unstimmigkeiten bei der Auslegung eines Eintrags hat die Rubrik „Beschreibung“ des Eintrags 

Vorrang. 
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5. Für die Zwecke der Listen Neuseelands und der Union gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 

 

a) „ISIC Rev. 3.1“ bezeichnet die Internationale Systematik der Wirtschaftszweige (International 

Standard Industrial Classification of all Economic Activities) Revision 3.1 in der vom 

Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, No. 4, ISIC Rev 3.1, 

2002, veröffentlichten Fassung;   

 

b) „CPC“ (Central Product Classification) bezeichnet die vorläufige Zentrale Gütersystematik 

(Statistical Papers, Series M, No. 77, Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und 

soziale Fragen, Statistisches Amt der Vereinten Nationen, New York, 1991). 

 

6. Für die Zwecke der Listen Neuseelands und der Union wird ein Eintrag in Bezug auf das 

Erfordernis einer lokalen Präsenz im Gebiet der Union oder Neuseelands gegen Artikel 10.15 

(Lokale Präsenz) und nicht gegen Artikel 10.14 (Marktzugang) oder Artikel 10.16 

(Inländerbehandlung) angebracht. Außerdem wird dieses Erfordernis nicht als Vorbehalt gegen 

Artikel 10.6 (Inländerbehandlung) angebracht. 
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7. Ein auf Unionsebene vorgenommener Eintrag gilt für eine Maßnahme der Union, für eine 

Maßnahme eines Mitgliedstaats auf zentraler Ebene oder für eine Maßnahme einer Regierung 

innerhalb eines Mitgliedstaats, es sei denn, durch den Eintrag wird ein Mitgliedstaat 

ausgeschlossen. Ein Eintrag für einen Mitgliedstaat gilt für eine Maßnahme einer Regierung auf 

zentraler, regionaler oder lokaler Ebene innerhalb dieses Mitgliedstaats. Für die Zwecke der 

Einträge Belgiens umfasst die zentrale Zuständigkeitsebene die Föderalregierung und die 

Regierungen der Regionen und der Gemeinschaften, da jede von ihnen gleichwertige 

Legislativbefugnisse besitzt. Für die Zwecke der Einträge der Union und ihrer Mitgliedstaaten 

bezeichnet die regionale Zuständigkeitsebene in Finnland die Ålandinseln. Ein Eintrag auf Ebene 

Neuseelands gilt für eine Maßnahme der zentralen Regierung oder einer lokalen Regierung. 

 

8. Die Liste der Einträge in diesem Anhang (Künftige Maßnahmen) beinhaltet keine 

Maßnahmen in Bezug auf Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und 

Zulassungserfordernisse und -verfahren, sofern sie keine Beschränkung im Sinne der Artikel 10.5 

(Marktzugang), 10.14 (Marktzugang), 10.6 (Inländerbehandlung), 10.16 (Inländerbehandlung) oder 

10.15 (Lokale Präsenz) darstellen. Diese Maßnahmen können Folgendes umfassen: 

Zulassungspflicht, Universaldienstverpflichtung, Pflicht zur Anerkennung von 

Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, 

einschließlich Sprachprüfungen, Anforderung der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Berufsstand, 

z. B. Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Verpflichtung, über einen für 

Dienstleistungen bereitstehenden Vertreter vor Ort oder über eine Anschrift vor Ort zu verfügen, 

oder jede andere diskriminierungsfreie Anforderung, wonach bestimmte Tätigkeiten in Schutzzonen 

oder -gebieten nicht ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen gelten weiterhin, auch wenn sie 

nicht aufgeführt sind. 
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9. Zur Klarstellung: Für die Union ist mit der Verpflichtung zur Inländerbehandlung nicht die 

Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des AEUV oder der 

aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in den 

Mitgliedstaaten, den folgenden Personen gewährt wird, auf natürliche oder juristische Personen 

Neuseelands auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Union gegründeten oder organisierten 

juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung in der Union haben. 

 

10. Die Behandlung, welche juristischen Personen gewährt wird, die von Investoren einer 

Vertragspartei nach dem Recht der anderen Vertragspartei (einschließlich, im Falle der Union, nach 

dem Recht eines Mitgliedstaats) gegründet wurden und die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre 

Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in dieser anderen Vertragspartei haben, berührt 

nicht die Bedingungen oder Verpflichtungen nach Kapitel 10 (Liberalisierung von Investitionen und 

Handel mit Dienstleistungen) Abschnitt B (Liberalisierung von Investitionen), die diesen 

juristischen Personen bei ihrer Gründung in dieser anderen Vertragspartei auferlegt worden sein 

können und die weiterhin gelten. 

 

11. Die Listen gelten gemäß Artikel 1.4 (Räumlicher Geltungsbereich) nur für die Gebiete 

Neuseelands und der Union und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen zwischen der Union 

und ihren Mitgliedstaaten mit Neuseeland relevant. Sie berühren nicht die Rechte und Pflichten der 

Mitgliedstaaten nach Unionsrecht. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de6 

12. Zur Klarstellung: Diskriminierungsfreie Maßnahmen stellen keine Beschränkung des 

Marktzugangs im Sinne des Artikels 10.5 (Marktzugang) bzw. des Artikels 10.14 (Marktzugang) 

dar; dies gilt für Maßnahmen, 

 

a) die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs die Trennung des Eigentums an der 

Infrastruktur vom Eigentum an den mithilfe dieser Infrastruktur bereitgestellten Waren oder 

Dienstleistungen vorschreiben, beispielsweise in den Bereichen Energie, Verkehr und 

Telekommunikation, 

 

b) die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs eine Beschränkung der 

Eigentumskonzentration vorsehen, 

 

c) mit denen die Erhaltung und der Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt 

sichergestellt werden sollen, darunter Beschränkungen der Verfügbarkeit, der Zahl und des 

Umfangs erteilter Konzessionen und die Verhängung von Moratorien oder Verboten, 

 

d) die eine Beschränkung der Zahl der erteilten Genehmigungen aufgrund technischer oder 

physischer Sachzwänge wie Spektren und Frequenzen im Bereich Telekommunikation 

umfassen oder 

 

e) die vorsehen, dass ein bestimmter Prozentsatz der Anteilseigner, Eigentümer, Gesellschafter 

oder Personen mit Leitungs- beziehungsweise Kontrollfunktionen eines Unternehmens eine 

bestimmte Qualifikation aufweisen oder einen bestimmten Beruf wie den des Rechtsanwalts 

oder des Wirtschaftsprüfers ausüben muss. 
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13. Was Computerdienstleistungen anbelangt, so gelten die folgenden Dienstleistungen als 

Computerdienstleistungen und verwandte Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie über ein 

Netz, einschließlich des Internets, erbracht werden: 

 

a) Beratung, Anpassung, Entwicklung von Strategien, Analyse, Planung, Erstellung von 

Spezifikationen, Entwurf, Entwicklung, Installierung, Implementierung, Integrierung, Testen, 

Suche nach und Beseitigung von Fehlern, Aktualisierung, Support, technische Unterstützung 

oder Verwaltung von Computern oder Computersystemen oder in Bezug auf Computer oder 

Computersysteme, 

 

b) Entwicklung oder Bereitstellung von Computerprogrammen als Gesamtheit der Anweisungen 

und/oder Befehle, die für den Betrieb oder die Kommunikation von Computern (als solche) 

notwendig sind, sowie Beratung, Entwicklung von Strategien, Analyse, Planung, Erstellung 

von Spezifikationen, Entwurf, Entwicklung, Installierung, Implementierung, Integrierung, 

Testen, Suche nach Fehlern und deren Beseitigung, Aktualisierung, Anpassung, Wartung, 

Support, technische Unterstützung sowie Verwaltung oder Nutzung von 

Computerprogrammen oder für Computerprogramme, 

 

c) Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datenhosting oder Datenbankdienstleistungen, 

 

d) Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen und -ausrüstung einschließlich Computern 

und 

 

e) Schulungen für Kundenmitarbeiter im Zusammenhang mit Computerprogrammen, 

Computern oder Computersystemen, die keiner anderen Kategorie zugeordnet sind. 

 

Zur Klarstellung sei angemerkt, dass Dienstleistungen, die durch Computerdienstleistungen und 

verwandte Dienstleistungen ermöglicht werden, mit Ausnahme der in den Buchstaben a bis e 

aufgeführten Dienstleistungen, nicht als Computerdienstleistungen und verwandte Dienstleistungen 

an sich betrachtet werden dürfen. 
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14. In Bezug auf Finanzdienstleistungen gilt Folgendes: Anders als ausländische 

Tochtergesellschaften unterliegen direkte Zweigstellen von außerhalb der Europäischen Union 

errichteten Finanzinstitutionen in einem Mitgliedstaat mit gewissen Einschränkungen nicht den auf 

der Ebene der Union harmonisierten aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die solchen 

Tochtergesellschaften erweiterte Möglichkeiten zur Einrichtung neuer Niederlassungen und zur 

Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen in der gesamten Union bieten. Diese 

Zweigstellen erhalten eine Zulassung, um im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedingungen 

tätig zu werden, die den für inländische Finanzinstitutionen des betreffenden Mitgliedstaats 

geltenden gleichwertig sind, wobei von ihnen die Erfüllung einer Reihe spezifischer 

aufsichtsrechtlicher Anforderungen verlangt werden kann: bei Bank- und 

Wertpapierdienstleistungen etwa getrennte Kapitalausstattung und andere Anforderungen an die 

Solvabilität sowie die Berichts- und Veröffentlichungspflichten für Abschlüsse, oder bei 

Versicherungsdienstleistungen etwa besondere Anforderungen an Sicherheiten und Einlagen, 

getrennte Kapitalausstattung und die Anforderung, dass die die technischen Rückstellungen 

bedeckenden Vermögenswerte und mindestens ein Drittel der Solvabilitätsspanne in dem 

betreffenden Mitgliedstaat belegen sein müssen. 

 

15. In Bezug auf Artikel 10.5 (Marktzugang) unterliegen juristische Personen, die 

Finanzdienstleistungen erbringen und nach neuseeländischem Recht oder nach dem Recht der 

Union oder mindestens eines ihrer Mitgliedstaaten gegründet wurden, nichtdiskriminierenden 

Beschränkungen hinsichtlich ihrer Rechtsform.53 

 

                                                 

53 So sind beispielsweise Personengesellschaften und Einzelunternehmen in Neuseeland und in 
der Union generell keine akzeptablen Rechtsformen für Finanzinstitute. Dieser Kopfvermerk 
als solcher soll sich nicht auf die Entscheidung eines Finanzinstituts der anderen 
Vertragspartei zwischen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften auswirken oder 
diese anderweitig beschränken. 
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16. In der nachstehenden Liste der Vorbehalte werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

EU Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechische Republik 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 
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FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 

 

LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 
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PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakische Republik 
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Liste der Union 

 

Vorbehalt Nr. 1 – Alle Sektoren 

 

Vorbehalt Nr. 2 – Freiberufliche Dienstleistungen – mit Ausnahme gesundheitsbezogener 

Dienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 3 – Freiberufliche Dienstleistungen – gesundheitsbezogen sowie Einzelhandel mit 

pharmazeutischen Erzeugnissen 

 

Vorbehalt Nr. 4 – Unternehmensdienstleistungen – Dienstleistungen im Bereich Forschung und 

Entwicklung  

 

Vorbehalt Nr. 5 – Unternehmensdienstleistungen – Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

 

Vorbehalt Nr. 6 – Unternehmensdienstleistungen – Miet- oder Leasingdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 7 – Unternehmensdienstleistungen – Dienstleistungen von Inkassostellen und 

Kreditauskunfteien 

 

Vorbehalt Nr. 8 – Unternehmensdienstleistungen – Vermittlung von Arbeitskräften 

 

Vorbehalt Nr. 9 – Unternehmensdienstleistungen – Sicherheits- und Ermittlungsdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 10 – Unternehmensdienstleistungen – Sonstige Unternehmensdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 11 – Telekommunikation 
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Vorbehalt Nr. 12 – Bauleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 13 – Vertriebsdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 14 – Dienstleistungen im Bereich Bildung 

 

Vorbehalt Nr. 15 – Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

 

Vorbehalt Nr. 16 – Finanzdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 17 – Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Vorbehalt Nr. 18 – Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

 

Vorbehalt Nr. 19 – Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

Vorbehalt Nr. 20 – Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für den Verkehr 

 

Vorbehalt Nr. 21 – Landwirtschaft, Fischerei und Wasser 

 

Vorbehalt Nr. 22 – Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten  

 

Vorbehalt Nr. 23 – Andere Dienstleistungen a. n. g. 
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Vorbehalt Nr. 1 – Alle Sektoren 

 

Sektor: Alle Sektoren 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die Union behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Niederlassung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

EU: Dienstleistungen, die auf nationaler oder örtlicher Ebene als Dienstleistungen der 

Daseinsvorsorge angesehen werden, können öffentlichen Monopolen oder privaten Betreibern 

gewährten ausschließlichen Rechten unterliegen. 

 

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge bestehen z. B. in folgenden Sektoren: zugehörige 

wissenschaftliche und technische Beratung, FuE-Dienstleistungen in den Sozial- und 

Geisteswissenschaften, technische Tests und Analysen, Dienstleistungen im Bereich Umwelt, 

Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen 

für alle Verkehrsarten. Ausschließliche Rechte für solche Dienstleistungen werden häufig, 

vorbehaltlich bestimmter Versorgungspflichten, privaten Betreibern gewährt, z. B. Betreibern 

mit Konzessionen öffentlicher Stellen. Da Dienstleistungen der Daseinsvorsorge häufig auch 

auf subzentraler Ebene bestehen, ist eine detaillierte und erschöpfende sektorspezifische 

Auflistung praktisch nicht möglich. Dieser Vorbehalt gilt nicht für 

Telekommunikationsdienstleistungen sowie Computerdienstleistungen und damit 

zusammenhängende Dienstleistungen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In FI: Beschränkungen des Rechts natürlicher Personen, die nicht das regionale Bürgerrecht 

der Ålandinseln besitzen, und juristischer Personen, ohne Genehmigung der zuständigen 

Behörden der Ålandinseln Immobilien auf den Ålandinseln zu erwerben und zu besitzen. 

Beschränkungen des Rechts natürlicher Personen, die nicht das regionale Bürgerrecht der 

Ålandinseln besitzen, und von Unternehmen, sich ohne Genehmigung der zuständigen 

Behörden der Ålandinseln niederzulassen und einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (Gesetz über Grundstückserwerb in Åland) (3/1975), 

Abschnitt 2 und Ahvenanmaan itsehallintolaki (Gesetz über die Autonomie von Åland) 

(1144/1991), Abschnitt 11. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In FR: Gemäß den Artikeln L151-1 und 153-1 ff. des Gesetzbuchs über das Währungs- und 

Finanzwesen unterliegen ausländische Investitionen in Frankreich in den in Artikel R.151-3 

des Gesetzbuchs über das Währungs- und Finanzwesen genannten Sektoren der vorherigen 

Genehmigung des Wirtschaftsministers. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Wie vorstehend in der Rubrik „Beschreibung“ dargelegt. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In FR: Beschränkung ausländischer Beteiligungen an neu privatisierten Gesellschaften auf 

einen variablen Betrag der öffentlich angebotenen Anteile, der von der französischen 

Regierung auf Einzelfallbasis festgelegt wird. Für die Aufnahme bestimmter gewerblicher, 

industrieller oder handwerklicher Tätigkeiten ist eine besondere Genehmigung erforderlich, 

wenn der geschäftsführende Direktor keinen Daueraufenthaltstitel besitzt. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In HU: Die Niederlassung sollte in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer 

Aktiengesellschaft oder einer Repräsentanz erfolgen. Der Erstzugang in Form einer 

Zweigniederlassung ist nur bei Finanzdienstleistungen zulässig. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BG: Für bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung oder 

Verwendung staatlichen oder öffentlichen Eigentums ist eine Konzession nach dem 

Konzessionsgesetz erforderlich. 
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In kommerziellen Unternehmen, an denen der Staat oder eine Gemeinde einen Anteil am 

Kapital von mehr als 50 % hält, unterliegen Rechtsgeschäfte zur Verfügung über 

Anlagevermögen des Unternehmens, um Verträge für den Erwerb von Beteiligungen, für 

Vermietung, gemeinsame Aktivitäten, Kredite und die Sicherung von Forderungen 

abzuschließen sowie Verpflichtungen aus Wechseln einzugehen, der Genehmigung oder 

Zustimmung der Agentur für öffentliche Unternehmen und Kontrolle oder anderer zentraler 

oder regionaler staatlicher Einrichtungen, je nachdem, welche Behörde zuständig ist. Dieser 

Vorbehalt gilt nicht für Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden, für die ein 

gesonderter Vorbehalt gemäß der Liste der Union in Anhang 10-A (Bestehende Maßnahmen) 

gilt. 

 

In IT: Die Regierung kann Sonderbefugnisse in Bezug auf in den Bereichen Verteidigung und 

nationale Sicherheit tätige Unternehmen sowie in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten von 

strategischer Bedeutung in den Bereichen Energie, Verkehr und Kommunikation ausüben. 

Dies betrifft alle juristischen Personen, die strategisch bedeutende Tätigkeiten im Bereich 

Verteidigung und nationale Sicherheit ausüben, nicht nur privatisierte Unternehmen. 

 

Bei einem drohenden ernsthaften Schaden für die wesentlichen Interessen der Verteidigung 

und der nationalen Sicherheit verfügt die Regierung über folgende Sonderbefugnisse: 

 

a) Auferlegung besonderer Bedingungen beim Erwerb von Anteilen, 

 

b) Veto gegen die Annahme von Beschlüssen über Sondergeschäfte wie beispielsweise 

Übertragung, Zusammenschluss, Aufspaltung und Änderung von Tätigkeiten oder 
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c) Ablehnung des Erwerbs von Anteilen, wenn der Käufer eine Kapitalbeteiligung in einer 

Höhe anstrebt, die sich nachteilig auf die Interessen der Verteidigung und der nationalen 

Sicherheit auswirken dürfte. 

 

Das betreffende Unternehmen muss jeden Beschluss, jede Handlung sowie jede Transaktion 

(wie beispielsweise Übertragung, Zusammenschluss, Aufspaltung, Änderung von Tätigkeiten 

oder Beendigung) in Bezug auf strategische Vermögenswerte in den Bereichen Energie, 

Verkehr und Kommunikation dem Amt des Ministerpräsidenten melden. Insbesondere ist der 

Erwerb durch eine Person außerhalb der Union, die dieser Person die Kontrolle über das 

Unternehmen verleihen, zu melden. 

 

Der Ministerpräsident kann folgende Sonderbefugnisse ausüben: 

 

a) Veto gegen jeden Beschluss, jede Handlung oder jede Transaktion, der bzw. die einen 

außergewöhnlichen drohenden ernsthaften Schaden für die öffentlichen Interessen auf 

dem Gebiet der Sicherheit und des Betriebs von Netzen sowie der Dienstleistungen 

darstellt, 

 

b) Auferlegung besonderer Bedingungen zur Gewährleistung des öffentlichen Interesses 

oder 

 

c) Ablehnung eines Erwerbs in Ausnahmefällen, in denen die wesentlichen Interessen des 

Staates gefährdet sein können. 

 

Die Kriterien für die Beurteilung, ob eine Bedrohung real oder außergewöhnlich ist, sowie die 

Bedingungen und Verfahren für die Ausübung der Sonderbefugnisse sind gesetzlich 

festgelegt. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 
& /de20 

Bestehende Maßnahmen: 

 

IT: Gesetz 56/2012 über Sonderbefugnisse in Bezug auf Unternehmen, die in den Bereichen 

Verteidigung und nationale Sicherheit, Energie, Verkehr und Kommunikation tätig sind, und 

 

Dekret des Ministerpräsidenten DPCM 253 vom 30.11.2012 zur Festlegung der Tätigkeiten 

von strategischer Bedeutung im Bereich Verteidigung und nationale Sicherheit. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und 

Kontrollorgane: 

 

In LT: Unternehmen, Sektoren, Zonen, Vermögenswerte und Einrichtungen von strategischer 

Bedeutung für die nationale Sicherheit. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

LT: Gesetz betreffend den Schutz von Objekten, die für die Gewährleistung der nationalen 

Sicherheit der Republik Litauen von Bedeutung sind, vom 10. Oktober 2002, Nr. IX-1132 

(zuletzt geändert am 17. September 2020, Nr. XIII-3284). 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 
& /de21 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In SE: Diskriminierende Anforderungen für Unternehmensgründer, das höhere Management 

und die Leitungs- und Kontrollorgane für den Fall, dass neue Gesellschaftsformen in 

schwedisches Recht aufgenommen werden. 

 

b) Erwerb von Immobilien 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In HU: Erwerb staatseigener Immobilien. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In HU: Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch ausländische juristische Personen und 

gebietsfremde natürliche Personen 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CXXII von 2013 über den Rechtsverkehr mit land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen (Kapitel II Absätze 6 bis 36 und Kapitel IV Absätze 38 bis 59) und 

 

Gesetz CCXII von 2013 über Übergangsmaßnahmen und bestimmte Bestimmungen in 

Zusammenhang mit Gesetz CXXII von 2013 über den Rechtsverkehr mit land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen (Kapitel IV Absätze 8 bis 20). 

 

In LV: Erwerb von Land in ländlichen Gebieten durch Staatsangehörige Neuseelands oder 

eines Drittlands. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

LV: Gesetz über die Privatisierung von Land in ländlichen Gebieten, Abschnitte 28, 29 und 

30. 

 

In SK: Ausländische Unternehmen oder natürliche Personen dürfen keine 

landwirtschaftlichen Flächen und Wälder außerhalb der Grenzen der bebauten Fläche einer 

Gemeinde und bestimmte andere Flächen (z. B. natürliche Ressourcen, Seen, Flüsse, Straßen 

usw.) erwerben. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

SK: Gesetz Nr. 44/1988 über den Schutz und die Nutzung natürlicher Ressourcen, 

 

Gesetz Nr. 229/1991 über die Regelung von Grundeigentum und anderem 

landwirtschaftlichen Eigentum, 

 

Gesetz Nr. 460/1992, Verfassung der Slowakischen Republik, 

 

Gesetz Nr. 180/1995 über Maßnahmen für die Regelung von Grundeigentum, 

 

Gesetz Nr. 202/1995 über Devisen, 

 

Gesetz Nr. 503/2003 über die Rückübertragung von Grundeigentum, 

 

Forstgesetz Nr. 326/2005 und 

 

Gesetz Nr. 140/2014 über den Erwerb von Eigentum an landwirtschaftlichen Flächen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In BG: Natürliche oder juristische Personen, die seit mehr als fünf Jahren in Bulgarien 

ansässig bzw. niedergelassen sind, können ein Eigentum an landwirtschaftlichen Flächen 

erwerben. Auch juristische Personen, die seit weniger als fünf Jahren in Bulgarien 

niedergelassen sind, können Eigentum an landwirtschaftlichen Flächen erwerben, wenn die 

Gesellschafter, die Mitglieder der Vereinigung oder die Gründer der Aktiengesellschaft das 

Erfordernis der fünfjährigen Gebietsansässigkeit erfüllen. Ausländische Staatsangehörige 

sowie ausländische juristische Personen, die in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften 

eines Drittlands gegründet wurden, können auf der Grundlage eines internationalen 

Abkommens gemäß Artikel 22 der Verfassung der Republik Bulgarien sowie durch Erbschaft 

nach dem Gesetz das Recht auf Eigentum an Grundstücken erwerben. Ausländische 

Staatsangehörige sowie ausländische juristische Personen, die in Übereinstimmung mit den 

Rechtsvorschriften eines Drittlands gegründet wurden, können auf der Grundlage eines 

internationalen Abkommens gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verfassung der Republik 

Bulgarien sowie durch Erbschaft nach dem Gesetz das Recht auf Eigentum an Waldflächen 

erwerben (Forstgesetz, Artikel 23 Absatz 5). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Verfassung der Republik Bulgarien, Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 5, 

Forstgesetz, Artikel 10. 
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In EE: Personen, die nicht aus dem EWR oder aus OECD-Mitgliedstaaten stammen, können 

unbewegliches Vermögen, das land- oder forstwirtschaftliche Flächen umfasst, nur mit 

Genehmigung des Landrats und des Gemeinderats erwerben, und sie müssen in der gesetzlich 

vorgeschriebenen Art und Weise nachweisen, dass das unbewegliche Vermögen entsprechend 

seinem vorgesehenen Zweck effizient, nachhaltig und zweckorientiert genutzt wird. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (Gesetz über die Beschränkungen des 

Erwerbs unbeweglichen Vermögens), Kapitel 2 und 3. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In LT: Jede Maßnahme in Bezug auf den Erwerb von Grundstücken, die im Einklang mit den 

Verpflichtungen steht, die die Union im Rahmen des GATS eingegangen ist und die in 

Litauen anwendbar sind. Das Verfahren und die Bedingungen sowie Einschränkungen des 

Erwerbs von Grundstücken sind im Verfassungsgesetz, im Bodengesetz und im Gesetz über 

den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geregelt. 

 

Lokale Regierungen (Gemeinden) und andere nationale Einrichtungen der Mitgliedstaaten der 

OECD und der Nordatlantikvertrags-Organisation, die in Litauen wirtschaftliche Tätigkeiten 

ausüben, die gemäß dem Verfassungsrecht im Einklang mit den Kriterien der Integration in 

die Europäische Union und sonstige Organisationen spezifiziert wurden, deren Umsetzung 

Litauen in Angriff genommen hat, können jedoch nichtlandwirtschaftliche Grundstücke für 

den Bau und den Betrieb von Gebäuden und Einrichtungen erwerben, die zur Ausübung ihrer 

direkten Tätigkeiten erforderlich sind. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

LT: Verfassung der Republik Litauen; 

 

Verfassungsgesetz der Republik Litauen vom 20. Juni 1996 über die Umsetzung von 

Artikel 47 Absatz 3 der Verfassung der Republik Litauen, Nr. I-1392, Neufassung vom 

20. März 2003, Nr. IX-1381, letzte Änderung vom 12. Januar 2018, Nr. XIII-981, 

 

Gesetz über Grundstücke vom 26. April 1994, Nr. I-446, Neufassung vom 27. Januar 2004, 

Nr. IX-1983, letzte Änderung vom 26. Juni 2020, Nr. XIII-3165, 

 

Gesetz über den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen vom 28. Januar 2003, Nr. IX-1314, 

Neufassung vom 1. Januar 2018, Nr. XIII-801, letzte Änderung vom 14. Mai 2020, Nr. XIII-

2935, 

 

Forstgesetz vom 22. November 1994, Nr. I-671, Neufassung vom 10. April 2001, Nr. IX-240, 

letzte Änderung vom 25. Juni 2020, Nr. XIII-3115. 

 

c) Anerkennung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 
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In der EU: Die Richtlinien der Europäischen Union über die gegenseitige Anerkennung von 

Diplomen und anderen Berufsqualifikationen gelten nur für Bürger der Europäischen Union. 

Das Recht, eine reglementierte freiberufliche Dienstleistung in einem Mitgliedstaat zu 

erbringen, verleiht nicht das Recht, diese freiberufliche Dienstleistung auch in einem anderen 

Mitgliedstaat zu erbringen. 

 

d) Meistbegünstigung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

In der EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund eines 

internationalen Investitionsabkommens oder eines anderen Handelsabkommens, das bereits in 

Kraft ist oder vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens unterzeichnet wurde 

 

In der EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund 

bestehender oder künftiger bilateraler oder multilateraler Abkommen über 

 

a) die Schaffung eines Binnenmarkts für Dienstleistungen und Investitionen, 

 

b) die Gewährung des Niederlassungsrechts oder 

 

c) die Anforderung der Angleichung der Rechtsvorschriften in einem oder mehreren 

Wirtschaftssektoren. 
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„Binnenmarkt für Dienstleistungen und Investitionen“ bezeichnet einen Raum ohne 

Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Dienstleistungen, Kapital und Personen 

gewährleistet ist. 

 

Die Niederlassungsfreiheit beinhaltet die Verpflichtung, für alle Parteien des bilateralen oder 

multilateralen Abkommens mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens im Wesentlichen 

sämtliche Schranken für die Niederlassung zu beseitigen. Mit der Niederlassungsfreiheit 

erhalten Staatsangehörige der Vertragsparteien des bilateralen oder multilateralen 

Abkommens das Recht, Unternehmen unter den gleichen Bedingungen zu gründen und zu 

leiten, wie sie für Staatsangehörige nach den Gesetzen der Vertragspartei gelten, in der die 

Niederlassung erfolgt. 

 

Die Annäherung der Rechtsvorschriften betrifft Folgendes: 

 

a)  die Angleichung der Rechtsvorschriften einer oder mehrerer der Vertragsparteien des 

bilateralen oder multilateralen Abkommens an die Rechtsvorschriften der anderen 

Vertragspartei oder Vertragsparteien des Abkommens oder 

 

b) die Umsetzung der allgemeinen Rechtsvorschriften in das Recht der Vertragsparteien 

des bilateralen oder multilateralen Abkommens. 

 

Eine solche Annäherung oder Umsetzung findet ausschließlich ab dem Zeitpunkt statt, zu dem 

sie in der nationalen Rechtsordnung der Vertragspartei oder der Vertragsparteien des 

bilateralen oder multilateralen Abkommens umgesetzt wird, und gilt auch erst dann als 

vollzogen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 

 

Stabilisierungsabkommen, 

 

bilaterale Abkommen EU-Schweiz und 

 

vertiefte und umfassende Freihandelsabkommen. 

 

In der EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung in Bezug auf das 

Niederlassungsrecht für Staatsangehörige oder Unternehmen im Rahmen bestehender oder 

künftiger bilateraler Abkommen zwischen den folgenden Mitgliedstaaten: BE, DE, DK, EL, 

ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT sowie folgende Länder oder Fürstentümer: Andorra, Monaco, San 

Marino und Staat Vatikanstadt. 

 

In DK, FI, SE: Dänemark, Finnland und Schweden haben zur Förderung der nordischen 

Zusammenarbeit unter anderem folgende Maßnahmen ergriffen: 

 

a) finanzielle Unterstützung für FuE-Projekte (Nordic Industrial Fund), 

 

b) Finanzierung von Durchführbarkeitsstudien für internationale Projekte (Nordic Fund for 

Project Exports) und 
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c) finanzielle Unterstützung für Gesellschaften, die Umwelttechnologie nutzen (Nordic 

Environment Finance Corporation). Ziel der Nordic Environment Finance Corporation 

(NEFCO) ist es, Investitionen von nordischem Umweltinteresse zu fördern, wobei der 

Schwerpunkt auf Osteuropa liegt. 

 

In PL: Präferenzbedingungen für die Niederlassung oder die grenzüberschreitende Erbringung 

von Dienstleistungen, die die Abschaffung oder die Änderung bestimmter Beschränkungen in 

der Liste der in Polen geltenden Vorbehalte beinhalten können, können durch Handels- und 

Schifffahrtsverträge gewährt werden. 

 

In PT: Verzicht auf das Staatsangehörigkeitserfordernis für die Ausübung bestimmter 

Tätigkeiten und Berufe durch natürliche Personen, die Dienstleistungen für Länder erbringen, 

in denen Portugiesisch Amtssprache ist (Angola, Äquatorialguinea, Brasilien, Guinea-Bissau, 

Kap Verde, Mosambik, Osttimor sowie São Tomé und Príncipe). 
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e) Waffen, Munition und Kriegsmaterial 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, 

Leistungsanforderungen und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, Lokale Präsenz: 

 

In der EU: Herstellung oder Vertrieb von Waffen, Munition und Kriegsmaterial sowie der 

Handel damit. Kriegsmaterial ist auf Produkte beschränkt, die ausschließlich für militärische 

Zwecke im Zusammenhang mit Kriegsführung oder Verteidigungsaktivitäten bestimmt sind 

und hergestellt werden. 
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Vorbehalt Nr. 2 – Freiberufliche Dienstleistungen – mit Ausnahme gesundheitsbezogener 

Dienstleistungen 

 

Sektor: Freiberufliche Dienstleistungen – juristische Dienstleistungen: 

Dienstleistungen von Notaren und Gerichtsvollziehern, 

Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern, 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern, Dienstleistungen von 

Steuerberatern, Dienstleistungen von Architekten und Städteplanern, 

Dienstleistungen von Ingenieuren und integrierte Dienstleistungen von 

Ingenieuren 

 

Zuordnung nach Branche: Teil von CPC 861, Teil von 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, 

Teil von 879 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Meistbegünstigung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Juristische Dienstleistungen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In der EU mit Ausnahme von SE: Erbringung von Rechtsberatungs- und Rechtsvollzugs-, 

Dokumentations- und Zertifizierungsdienstleistungen durch Angehörige von Rechtsberufen, 

die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind, wie Notare, „huissiers de justice“ oder andere 

„officiers publics et ministériels“, sowie in Bezug auf Dienstleistungen von 

Gerichtsvollziehern, die durch einen offiziellen Akt der Regierung bestellt werden (Teil von 

CPC 861, Teil von 87902) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 
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In BG: Die uneingeschränkte Inländerbehandlung in Bezug auf die Niederlassung und den 

Betrieb von Gesellschaften sowie hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen kann nur 

auf Gesellschaften ausgedehnt werden, die in den Ländern niedergelassen sind, mit denen 

Präferenzregelungen vereinbart wurden bzw. werden, und auf Bürger dieser Länder (Teil von 

CPC 861). 

 

In LT: Ausländische Anwälte können nur gemäß internationalen Abkommen, einschließlich 

besonderer Bestimmungen über die Vertretung vor Gericht, als Rechtsanwälte vor Gericht 

auftreten (Teil von CPC 861). 

 

b) Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern (CPC 8621 ausgenommen 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern, 86213, 86219 und 86220) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In HU: Grenzüberschreitende Tätigkeiten im Rahmen von Dienstleistungen von 

Rechnungslegern und Buchhaltern 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz C von 2000 und Gesetz LXXV von 2007. 
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c) Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern (CPC 86211 und 86212 ausgenommen 

Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In BG: Um eine unabhängige Wirtschaftsprüfung durchführen zu können, muss der 

Wirtschaftsprüfer (eine Einzelperson oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) in das 

Register der Commission for Public Oversight of Registered Auditors (CPOSA) eingetragen 

sein. Ein Wirtschaftsprüfer, der in einem Drittland rechtsfähig ist, kann unter den folgenden 

Bedingungen und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit eingetragen werden: 

 

a) Eine Einzelperson muss Prüfungen in bulgarischem Handels-, Steuer- und 

Sozialversicherungsrecht in bulgarischer Sprache ablegen (entsprechend den 

Anforderungen für bulgarische Staatsangehörige). 

 

b) Um in Bulgarien als Anbieter von Dienstleistungen von Abschlussprüfern eingetragen 

werden zu können, müssen ausländische Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

sicherstellen, dass drei Viertel der Mitglieder der Geschäftsführung und der registrierten 

Wirtschaftsprüfer, die im Namen des Unternehmens gesetzliche Abschlussprüfungen 

durchführen, Anforderungen erfüllen, die den für bulgarische Abschlussprüfer 

geltenden Anforderungen gleichwertig sind, einschließlich des Bestehens der 

entsprechenden Prüfungen, wie im Independent Financial Audit Act (IFAA) 

vorgesehen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über unabhängige Rechnungsprüfungen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In CZ: Nur juristische Personen, bei denen mindestens 60 % der Kapitalanteile oder 

Stimmrechte Staatsangehörigen der Tschechischen Republik oder der Mitgliedstaaten 

vorbehalten sind, dürfen in der Tschechischen Republik Wirtschaftsprüfungen vornehmen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 93/2009 Slg. vom 14. April 2009 über Wirtschaftsprüfer in der geänderten 

Fassung. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In HU: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Gesetz C von 2000 und Gesetz LXXV von 2007. 

 

In PT: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern. 
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d) Dienstleistungen von Architekten und Städteplanern (CPC 8674) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In HR: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von Städteplanern. 
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Vorbehalt Nr. 3 – Freiberufliche Dienstleistungen – gesundheitsbezogen sowie Einzelhandel mit 

pharmazeutischen Erzeugnissen 

 

Sektor: Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen und 

Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln sowie sonstige Dienstleistungen von 

Apothekern 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten, Dienstleistungen von Hebammen, 

Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Psychologen und Sanitätern (CPC 63211, 85201, 

9312, 9319, CPC 932) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In FI: Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 

öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von Ärzten und 

Zahnärzten, Dienstleistungen von Hebammen, Physiotherapeuten und Sanitätern sowie 

Dienstleistungen von Psychologen, mit Ausnahme von Dienstleistungen von 

Krankenpflegepersonal (CPC 9312, 93191). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Gesetz über private Gesundheitsversorgung) 

(152/1990). 
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In BG: Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 

öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von Ärzten und 

Zahnärzten, Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, Hebammen, Physiotherapeuten und 

Sanitätern sowie Dienstleistungen von Psychologen (CPC 9312, Teil von 9319). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz für medizinische Einrichtungen, Berufsständische Ordnung des Berufsverbands 

der Krankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen sowie des Fachärzteverbands. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In CZ, MT: Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – 

ob öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie 

Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern, 

Psychologen sowie sonstige damit zusammenhängende Dienstleistungen (CPC 9312, Teil von 

9319). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 296/2008 Slg. über die Gewährleistung der Qualität und Sicherheit von 

menschlichem Gewebe und menschlichen Zellen zur Verwendung beim Menschen (Gesetz 

über menschliches Gewebe und menschliche Zellen), 
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Gesetz Nr. 378/2007 Slg. über Arzneimittel und Änderungen bestimmter damit verbundener 

Gesetze (Arzneimittelgesetz), 

 

Gesetz Nr. 268/2014 Slg. über Medizinprodukte und zur Änderung des Gesetzes 

Nr. 634/2004 Slg. über Verwaltungsgebühren, mit späteren Änderungen, 

 

Gesetz Nr. 285/2002 Slg. über die Spende, Entnahme und Transplantation von Geweben und 

Organen sowie zur Änderung bestimmter Gesetze (Transplantationsgesetz), 

 

Gesetz Nr. 372/2011 Slg. über Gesundheitsdienstleistungen und die Bedingungen ihrer 

Erbringung und 

 

Gesetz Nr. 373/2011 Slg. über besondere Gesundheitsdienstleistungen. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU mit Ausnahme von NL und SE: Die Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener 

freiberuflicher Dienstleistungen – ob öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich 

Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, 

Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern und Psychologen unterliegt dem 

Erfordernis der Gebietsansässigkeit. Diese Dienstleistungen können nur von natürlichen 

Personen erbracht werden, die physisch im Gebiet der Union präsent sind. (CPC 9312, Teil 

von 93191). 
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In BE: Grenzüberschreitende Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher 

Dienstleistungen – ob öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von 

Ärzten, Zahnärzten und Hebammen sowie Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, 

Physiotherapeuten, Psychologen und Sanitätern (Teil von CPC 85201, 9312, Teil von 93191). 

 

In PT (auch in Bezug auf die Meistbegünstigung): In Bezug auf die Berufe Physiotherapeut, 

Sanitäter und Podologe kann ausländischen Berufsangehörigen die Berufsausübung ihrer 

Tätigkeit auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gestattet werden. 

 

b) Tierärztliche Dienstleistungen (CPC 932) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In BG: Eine tierärztliche Einrichtung kann von einer natürlichen oder juristischen Person 

gegründet werden. 

 

Die Ausübung des Berufs des Tierarztes ist nur für Staatsangehörige des EWR und für 

Personen mit ständigem Wohnsitz zugelassen (für dauerhaft Gebietsansässige ist die 

physische Anwesenheit erforderlich). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In BE, LV: Grenzüberschreitende Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen. 
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c) Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Artikeln und sonstige 

Dienstleistungen von Apothekern (CPC 63211) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

EU mit Ausnahme von EL, IE, LU, LT und NL: Die Zahl der Dienstleister, die eine 

bestimmte Dienstleistung in einer spezifischen lokalen Zone oder einem bestimmten lokalen 

Gebiet erbringen dürfen, kann auf diskriminierungsfreier Grundlage beschränkt werden. 

Daher kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung unter Berücksichtigung von Faktoren wie 

Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 

Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte oder geografische Verteilung durchgeführt 

werden. 

 

EU mit Ausnahme von BE, BG, EE, ES, IE und IT: Versandhandel ist nur aus EWR-

Mitgliedstaaten möglich; folglich bedarf es für den Einzelhandel mit pharmazeutischen und 

bestimmten medizinischen Artikeln für die breite Öffentlichkeit in der Union einer 

Niederlassung in einem dieser Länder. 

 

In BE: Der Einzelhandel mit pharmazeutischen und bestimmten medizinischen Artikeln ist 

nur mit einer in Belgien niedergelassenen Apotheke möglich. 

 

In BG, EE, ES, IT und LT: Grenzüberschreitender Einzelhandel mit pharmazeutischen 

Artikeln. 

 

In CZ: Einzelhandelsverkäufe sind nur aus den Mitgliedstaaten möglich. 
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In IE und LT: Grenzüberschreitender Einzelhandel mit verschreibungspflichtigen 

pharmazeutischen Artikeln. 

 

In PL: Vermittler im Handel mit Arzneimitteln müssen registriert sein und einen Wohn- oder 

Geschäftssitz im Gebiet der Republik Polen haben. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In FI: Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Artikeln. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In SE: Einzelhandel mit pharmazeutischen Artikeln und Lieferung von pharmazeutischen 

Artikeln an die breite Öffentlichkeit. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

AT: Arzneimittelgesetz, BGBl. Nr. 185/1983 in der geänderten Fassung, §§ 57, 59, 59a und 

 

Medizinproduktegesetz, BGBl. Nr. 657/1996 in der geänderten Fassung, § 99. 
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BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens und Arrêté 

royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. 

 

CZ: Gesetz Nr. 378/2007 Slg. über Arzneimittel in der geänderten Fassung, und Gesetz 

Nr. 372/2011 Slg. über Gesundheitsdienstleistungen, in geänderter Fassung. 

 

FI: Lääkelaki (Arzneimittel-Gesetz) (395/1987). 

 

PL: Artikel 73a des Gesetzes über Arzneimittel (Amtsblatt von 2020, Einträge 944, 1493). 

 

SE: Gesetz über den Handel mit Arzneimitteln (2009:336), 

 

Verordnung über den Handel mit Arzneimitteln (2009:659), Gesetz über den Handel mit 

bestimmten nicht verschreibungspflichtigen Medizinprodukten (2009:730) und 

 

weitere von der schwedischen Agentur für Medizinprodukte erlassene Rechtsvorschriften, 

deren Einzelheiten in (LVFS 2009:9) zu finden sind. 
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Vorbehalt Nr. 4 – Unternehmensdienstleistungen – Dienstleistungen im Bereich Forschung und 

Entwicklung 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 851, 852, 853 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In RO: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Forschung und 

Entwicklung. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

RO: Regierungsverordnung Nr. 6/2011, 

 

Anweisung des Erziehungs- und Forschungsministers Nr. 3548/2006 und Regierungsbeschluss 

Nr. 134/2011. 
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Vorbehalt Nr. 5 – Unternehmensdienstleistungen – Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

 

Sektor: Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 821, 822 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In CZ und HU: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern. 
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Vorbehalt Nr. 6 – Unternehmensdienstleistungen – Miet- oder Leasingdienstleistungen 

 

Sektor: Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne Crew/Führer 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 832 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In BE und FR: Grenzüberschreitende Erbringung von Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne 

Crew/Führer in Bezug auf Gebrauchsgüter. 
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Vorbehalt Nr. 7 – Unternehmensdienstleistungen – Dienstleistungen von Inkassostellen und 

Kreditauskunfteien 

 

Sektor: Dienstleistungen von Inkassobüros und Kreditauskunfteien 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 87901, 87902 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

EU mit Ausnahme von ES, LV und SE: Erbringung von Dienstleistungen von Inkassostellen und 

Kreditauskunfteien 
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Vorbehalt Nr. 8 – Unternehmensdienstleistungen – Vermittlung von Arbeitskräften 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen – Vermittlung von Arbeitskräften 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In der EU mit Ausnahme von HU und SE: Vermittlung von Haushaltshilfen, anderen 

kaufmännischen oder industriellen Arbeitskräften, Pflegepersonal und anderem Personal 

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209). 

 

In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI und SK: Vermittlung von 

Führungskräften (CPC 87201). 

 

In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI und SK: Vermittlung von 

Bürohilfskräften und sonstigem Personal (CPC 87202). 

 

In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI und SK: Vermittlung von 

Büropersonal (CPC 87203). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In der EU mit Ausnahme von BE, HU und SE: Grenzüberschreitende Vermittlung von 

Bürohilfskräften und sonstigem Personal (CPC 87202). 

 

In IE: Grenzüberschreitende Vermittlung von Führungskräften (CPC 87201). 

 

In FR, IE, IT und NL: Grenzüberschreitende Vermittlung von Büropersonal (CPC 87203). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In DE: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die Vermittlung von Arbeitskräften 

anbieten. 

 

In ES: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die Vermittlung von Führungskräften und 

die Vermittlung von Arbeitskräften anbieten (CPC 87201, 87202). 

 

In FR: Diese Dienstleistungen können einem staatlichen Monopol unterliegen (CPC 87202). 

 

In IT: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die Vermittlung von Büropersonal anbieten 

(CPC 87203). 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de57 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In DE: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann für bestimmte Berufe Verordnungen 

über die Vermittlung und die Anwerbung von Personal erlassen, das nicht die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des EWR hat (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 

87205, 87206, 87209). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

AT: §§ 97 und 135 der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994 in der geänderten Fassung und 

 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG), BGBl. Nr. 196/1988, in der geänderten Fassung. 

 

BG: Gesetz zur Arbeitsförderung, Artikel 26, 27, 27a und 28. 

 

CY: Gesetz 126(I)/2012 über die private Arbeitsvermittlung in der geänderten Fassung, 

Gesetz 174(I)/2012. 

 

CZ: Beschäftigungsgesetz (435/2004). 
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DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG) 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung, 

 

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern 

(Beschäftigungsverordnung – BeschV).   

 

DK: §§ 8a bis 8f des Gesetzesdekrets Nr. 73 vom 17. Januar 2014, näher ausgeführt durch Dekret 

Nr. 228 vom 7. März 2013 (Beschäftigung von Seeleuten) und Arbeitserlaubnisgesetz 2006, 

Abschnitt 1 Absätze 2 und 3. 

 

EL: Gesetz Nr. 4052/2012 (Staatsanzeiger 41 Α), in einigen Bestimmungen geändert durch das 

Gesetz 4093/2012 (Staatsanzeiger 222 Α). 

 

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 

la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre). 

 

FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (Gesetz über öffentliche Beschäftigung und 

Unternehmensdienstleistungen) (916/2012). 
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HR: Arbeitsmarktgesetz (OG 118/18, 32/20), 

 

Arbeitsgesetz (OG 93/14, 127/17, 98/19), 

 

Ausländergesetz (OG 130/11m, 74/13, 67/17, 46/18, 53/20). 

 

IE: Arbeitserlaubnisgesetz 2006, Abschnitt 1 Absätze 2 und 3. 

 

IT: Gesetzesdekret 276/2003, Artikel 4 und 5. 

 

LT: Arbeitsgesetzbuch der Republik Litauen, genehmigt durch das Gesetz Nr. XII-2603 vom 

14. September 2016 der Republik Litauen, letzte Änderung vom 15. Oktober 2020, Nr. XIII-3334, 

 

Gesetz über die Rechtsstellung von Ausländern der Republik Litauen vom 29. April 2004, Nr. IX-

2206, letzte Änderung vom 10. November 2020, Nr. XIII-3412. 

 

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (Gesetz 

vom 18. Januar 2012 über die Schaffung einer Agentur für Beschäftigungsentwicklung – ADEM). 

 

MT: Beschäftigungs- und Berufsbildungsgesetz, Kapitel 343 Artikel 23 bis 25 und Verordnungen 

über Arbeitsagenturen (S.L. 343.24). 
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PL: Artikel 18 des Gesetzes vom 20. April 2004 über die Förderung der Beschäftigung und 

Arbeitsmarkteinrichtungen (Dz. U. von 2015, Punkt 149, in der geänderten Fassung). 

 

PT: Gesetzesdekret Nr. 260/2009 vom 25. September, geändert durch das Gesetz Nr. 5/2014 vom 

12. Februar, Gesetzesdekret Nr. 28/2016 vom 23. August und Gesetz Nr. 146/2015 vom 

9. September (Zugang zu und Erbringung von Dienstleistungen von Vermittlungsagenturen). 

 

RO: Gesetz Nr. 156/2000 über den Schutz rumänischer Bürger, die im Ausland arbeiten, neu 

veröffentlicht, und Beschluss der Regierung Nr. 384/2001 zur Genehmigung der methodologischen 

Vorschriften zur Anwendung des Gesetzes Nr. 156/2000, mit nachfolgenden Änderungen, 

 

Regierungsverordnung Nr. 277/2002, geändert durch die Regierungsverordnung Nr. 790/2004 und 

die Regierungsverordnung Nr. 1122/2010, und 

 

Gesetz Nr. 53/2003 – Arbeitsgesetzbuch, neu veröffentlicht, mit nachfolgenden Änderungen und 

mit nachfolgender Ergänzung sowie Beschluss der Regierung Nr. 1256/2011 über die 

Betriebsbedingungen und das Genehmigungsverfahren für Leiharbeitsunternehmen. 

 

SI: Gesetz über die Arbeitsmarkregulierung (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 80/2010, 

21/2013, 63/2013, 55/2017) und Gesetz über abhängige und selbstständige Erwerbstätigkeit und 

Arbeit von Ausländern – ZZSDT (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 47/2015), ZZSDT-UPB2 

(Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 1/2018). 

 

SK: Gesetz Nr. 5/2004 über Arbeitsvermittlungen und Gesetz Nr. 455/1991 über die Vergabe von 

Gewerbeerlaubnissen. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:277/2002;Nr:277;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:790/2004;Nr:790;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1122/2010;Nr:1122;Year:2010&comp=


 

 
& /de61 

Vorbehalt Nr. 9 – Unternehmensdienstleistungen – Sicherheits- und Ermittlungsdienstleistungen 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen – Sicherheits- und 

Ermittlungsdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Sicherheitsdienstleistungen (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI und SK: Erbringung von 

Sicherheitsdienstleistungen. 

 

In DK, HR und HU: Erbringung von Dienstleistungen der folgenden Teilsektoren: 

Wachdienstleistungen (87305) in HR und HU, Sicherheitsberatungsdienstleistungen (87302) 

in HR, Wachdienstleistungen an Flughäfen (Teil von 87305) in DK und Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit gepanzerten Fahrzeugen (87304) in HU. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de63 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In BE: Die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats ist für Mitglieder der Leitungs- und 

Kontrollorgane von juristischen Personen erforderlich, die Wach- und Sicherheitsleistungen 

(87305) sowie Beratung und Schulung in Bezug auf Sicherheitsdienstleistungen (87302) 

erbringen bzw. anbieten. Die Mitglieder des höheren Managements von Unternehmen, die 

Wach- und Sicherheitsberatungsdienstleistungen erbringen, müssen die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats haben und in dem betreffenden Mitgliedstaat ansässig sein. 

 

In ES: Grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen. 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In FI: Lizenzen zur Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen können nur natürlichen im 

EWR ansässigen Personen oder juristischen Personen mit einer Niederlassung im EWR erteilt 

werden. 

 

In FR und PT: Es gelten Staatsangehörigkeitserfordernisse für Fachkräfte in Polen und für 

geschäftsführende Direktoren und Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen in 

Frankreich. 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In BE, FI, FR und PT: Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Anbieter ist nicht gestattet. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017. 

 

BG: Gesetz über private Sicherheitsunternehmen. 

 

CZ: Gesetz über die Vergabe von Gewerbeerlaubnissen. 

 

DK: Verordnung über die Luftsicherheit. 

 

FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (Gesetz über private 

Sicherheitsdienstleistungen). 

 

LT: Gesetz über die Sicherheit von Personen und Vermögenswerten vom 8. Juli 2004, Nr. IX-

2327. 

 

LV: Gesetz über die Tätigkeiten von Wachleuten (Abschnitte 6, 7, 14). 
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PL: Gesetz vom 22. August 1997 über den Schutz von Personen und Eigentum (Amtsblatt 

2016, Eintrag 1432 in der geänderten Fassung). 

 

PT: Gesetz 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio und Verordnung 273/2013 alterada p/ 

Portaria 106/2015, 13 abril. 

 

SI: Zakon o zasebnem varovanju (Gesetz über private Sicherheitsdienste). 

 

b) Ermittlungsdienstleistungen (CPC 87301) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU mit Ausnahme von AT und SE: Erbringung von Ermittlungsdienstleistungen. 
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Vorbehalt Nr. 10 – Unternehmensdienstleistungen – Sonstige Unternehmensdienstleistungen 

 

Sektor, Teilsektor: Unternehmensdienstleistungen – Sonstige 

Unternehmensdienstleistungen (Übersetzungs- und 

Dolmetschdienstleistungen, Vervielfältigungsdienstleistungen, 

Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung und Nebenleistungen 

im Bereich verarbeitendes Gewerbe) 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 87905, 87904, 884, 887 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Meistbegünstigung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen (CPC 87905) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In HR: Grenzüberschreitende Erbringung von Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen 

im Zusammenhang mit amtlichen Dokumenten. 

 

b) Vervielfältigungsdienstleistungen (CPC 87904) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In HU: Grenzüberschreitende Erbringung von Vervielfältigungsdienstleistungen. 
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c) Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung und Nebenleistungen im Bereich 

verarbeitendes Gewerbe (Teil von CPC 884, 887 ausgenommen Beratungsdienstleistungen) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In HU: Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung und grenzüberschreitende Erbringung 

von Nebenleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe, ausgenommen 

Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Sektoren. 

 

d) Instandhaltung und Reparatur von Wasserfahrzeugen, Schienenverkehrsausrüstungen und 

Luftfahrzeugen sowie Teilen davon (Teil von CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In der EU mit Ausnahme von DE, EE und HU: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Schienenverkehrsausrüstungen. 

 

In der EU mit Ausnahme von CZ, EE, HU, LU und SK: Grenzüberschreitende Erbringung 

von Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Wasserfahrzeuge für 

Binnenwasserstraßen. 
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In der EU mit Ausnahme von EE, HU und LV: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Wasserfahrzeuge für den Seeverkehr. 

 

In der EU mit Ausnahme von AT, EE, HU, LV und PL: Grenzüberschreitende Erbringung 

von Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Luftfahrzeuge sowie Teile davon 

(Teil von CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868). 

 

In der EU: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

der gesetzlich vorgeschriebenen Besichtigung und Zertifizierung von Schiffen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates54. 

 

e) Sonstige Unternehmensdienstleistungen im Bereich Luftfahrt 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

In der EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund eines 

bestehenden oder künftigen bilateralen Abkommens über 

 

a) den Verkauf und die Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen, 

 

                                                 

54 Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11). 
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b) Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme (CRS-Dienstleistungen), 

 

c) die Instandhaltung und Reparatur von Luftfahrzeugen und Teilen davon oder 

 

d) Miet-/Leasingdienstleistungen für Luftfahrzeuge ohne Besatzung. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In DE, FR: Brandbekämpfung aus der Luft, Flugausbildung, Sprüheinsätze, 

Luftbildvermessung, Luftbildkartierung, Fotografie sowie sonstige landwirtschaftliche, 

gewerbliche und Inspektionsdienstleistungen aus der Luft. 

 

In FI, SE: Brandbekämpfung aus der Luft. 
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Vorbehalt Nr. 11 – Telekommunikation 

 

Sektor: Dienstleistungen des Übertragens von Satellitensendungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In BE: Dienstleistungen des Übertragens von Satellitensendungen. 
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Vorbehalt Nr. 12 – Bauleistungen 

 

Sektor: Bauleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 51 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In LT: Das Recht auf Vorbereitung von Bauunterlagen für Bauwerke von außergewöhnlicher 

Bedeutung wird nur einem in Litauen eingetragenen oder einem ausländischen Entwurfsbüro 

gewährt, das von einer von der Regierung für solche Tätigkeiten genehmigten Einrichtung 

zugelassen wurde. Das Recht auf Ausübung technischer Tätigkeiten in den wichtigsten Bereichen 

des Bauwesens kann nicht-litauischen Personen gewährt werden, die von einer von der Regierung 

Litauens genehmigten Einrichtung zugelassen wurden. 
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Vorbehalt Nr. 13 – Vertriebsdienstleistungen 

 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 62117, 62251, 8929, Teil von 62112, 62226, Teil von 631 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Vertrieb von Arzneimitteln 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In BG: Grenzüberschreitender Großhandelsvertrieb von pharmazeutischen Erzeugnissen 

(CPC 62251). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In FI: Vertrieb von pharmazeutischen Erzeugnissen (CPC 62117, 62251, 8929). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Humanarzneimittel, Gesetz über Medizinprodukte. 

 

FI: Lääkelaki (Arzneimittel-Gesetz) (395/1987). 
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b) Vertrieb von alkoholischen Getränken 

 

In FI: Vertrieb von alkoholischen Getränken (Teil von CPC 62112, 62226, 63107, 8929). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Alkoholilaki (Alkohol-Gesetz) (1102/2017). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In SE: Schaffung eines Monopols für den Einzelhandelsverkauf von Spirituosen, Wein und 

Bier (ausgenommen alkoholfreies Bier). Derzeit verfügt Systembolaget AB über ein solches 

staatliches Monopol für den Einzelhandelsverkauf von Spirituosen, Wein und Bier 

(ausgenommen alkoholfreies Bier). Alkoholische Getränke sind Getränke mit einem 

Alkoholgehalt von mehr als 2,25 Volumenprozent. Bei Bier liegt die Schwelle bei einem 

Alkoholgehalt von mehr als 3,5 Volumenprozent (Teil von CPC 631). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

SE: Alkohol-Gesetz (2010:1622). 
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c) Sonstiger Vertrieb (Teil von CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, Teil von 

CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, Teil von CPC 6329) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In BG: Großhandelsvertrieb von chemischen Produkten, Edelmetallen und -steinen, 

medizinischen Stoffen und Produkten und Gegenständen für den medizinischen Gebrauch 

sowie von Tabak und Tabakerzeugnissen und alkoholischen Getränken. 

 

Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Dienstleistungen von 

Kursmaklern an Warenbörsen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Humanarzneimittel, 

 

Gesetz über Medizinprodukte, 

 

Gesetz über tierärztliche Tätigkeit, 

 

Gesetz über das Verbot von Chemiewaffen und zur Kontrolle über toxische chemische Stoffe 

und ihre Ausgangsstoffe, 

 

Gesetz über Tabak und Tabakerzeugnisse, Gesetz über Verbrauchsteuern und Steuerlager und 

Gesetz über Wein und Spirituosen. 
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Vorbehalt Nr. 14 – Dienstleistungen im Bereich Bildung 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 92 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU: Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen, die staatlich finanziert werden oder eine wie 

immer geartete staatliche Unterstützung erhalten. Sofern die Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Bildung durch einen ausländischen Dienstleister gestattet ist, kann die 

Beteiligung privater Betreiber am Bildungssystem einer diskriminierungsfreien 

Konzessionsvergabe unterworfen sein. 

 

In AT, BE, BG, CY, EL, ES und SI: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

sonstiger Unterricht, d. h. anderer Dienstleistungen als derjenigen im Bereich Primar-, Sekundar-, 

Hochschul- und Erwachsenenbildung (CPC 929). 

 

In CY, FI, MT und RO: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Primar-, 

Sekundar- und Erwachsenenbildung (CPC 921, 922). 

 

In AT, BG, CY, FI, MT und RO: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

Hochschulbildung (CPC 923). 
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In CY: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Erwachsenenbildung (CPC 924). 

 

In FI: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Erwachsenenbildung und sonstigen 

Dienstleistungen im Bereich Bildung, ausgenommen privat finanzierter englischer Sprachunterricht 

(Teil von CPC 924 und 929). 

 

In CZ und SK: Die Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans einer Einrichtung, die privat 

finanzierte Dienstleistungen im Bereich Bildung erbringt, müssen mehrheitlich Staatsangehörige 

des betreffenden Landes sein (CPC 921, 922, 923 für SK außer 92310, 924). 

 

In SI: Privat finanzierte Grundschulen können nur von slowenischen Personen gegründet werden. 

Der Dienstleister muss einen satzungsmäßigen Sitz oder eine Zweigniederlassung errichten. Die 

Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans einer Einrichtung, die privat finanzierte 

Dienstleistungen im Bereich Sekundar- oder Hochschulbildung erbringt, müssen mehrheitlich 

slowenische Staatsangehörige sein (CPC 922, 923). 

 

In SE: Behördlich zugelassene Dienstleister im Bereich Bildung. Dieser Vorbehalt gilt für Anbieter 

privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung, die eine wie immer geartete staatliche 

Unterstützung erhalten, einschließlich Anbieter, die staatlich anerkannt sind, staatlicher Kontrolle 

unterliegen oder die studienförderungsberechtigte Bildungsangebote bereitstellen (CPC 92). 

 

In SK: Für Anbieter sämtlicher privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung (mit 

Ausnahme der Dienstleistungen im Bereich postsekundare technische und berufliche Bildung) ist 

die Gebietsansässigkeit im EWR erforderlich. Es kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung 

vorgenommen werden und die örtlichen Behörden können die Anzahl der zu gründenden Schulen 

beschränken (CPC 921, 922, 923 außer 92310, 924). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In BG, IT und SI: Beschränkung der grenzüberschreitenden Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Primarschulbildung (CPC 921). 

 

In BG und IT: Beschränkung der grenzüberschreitenden Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Sekundarschulbildung (CPC 922). 

 

In AT: Beschränkung der grenzüberschreitenden Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im 

Bereich Erwachsenenbildung mittels Rundfunk- oder Fernsehsendungen (CPC 924). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Vorschul- und Schulbildung, 

 

Hochschulbildungsgesetz, § 4 der Zusatzbestimmungen und 

 

Artikel 22 des Gesetzes über die berufliche Aus- und Weiterbildung. 

 

FI: Perusopetuslaki (Gesetz über die Grundschulbildung) (628/1998), 

 

Lukiolaki (Gesetz über die allgemeine Oberstufenbildung) (629/1998), 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (Gesetz über die berufliche Aus- und Weiterbildung) (630/1998), 
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Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (Gesetz über die berufliche Aus- und Weiterbildung für 

Erwachsene) (631/1998), 

 

Ammattikorkeakoululaki (Fachhochschulgesetz) (351/2003) und Yliopistolaki (Hochschulgesetz) 

(558/2009). 

 

IT: Königliches Dekret 1592/1933 (Gesetz über die Sekundarschulbildung), 

 

Gesetz 243/1991 (Gelegentlicher öffentlicher Beitrag für private Hochschulen), 

 

Beschluss 20/2003 des CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) 

und 

 

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 25/1998. 

 

SK: Bildungsgesetz 245/2008, 

 

Hochschulgesetz 131/2002 und 

 

Gesetz 596/2003 über die staatliche Verwaltung im Bildungswesen und über die Selbstverwaltung 

von Schulen. 
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Vorbehalt Nr. 15 – Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt: Abfallwirtschaft und 

Bodenbewirtschaftung 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 9401, 9402, 9403, 94060 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In DE: Die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Abfallwirtschaft (mit Ausnahme von 

Beratungsdienstleistungen) und in Bezug auf Dienstleistungen im Bereich Bodenschutz und 

Umgang mit kontaminierten Böden (mit Ausnahme von Beratungsdienstleistungen). 
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Vorbehalt Nr. 16 – Finanzdienstleistungen 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: Entfällt 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Alle Finanzdienstleistungen 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Das Recht, Maßnahmen in Bezug auf die grenzüberschreitende Erbringung von 

Finanzdienstleistungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, mit Ausnahme folgender 

Dienstleistungen: 

 

In der EU (mit Ausnahme von BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO und SI): 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) und 

Direktversicherungsvermittlung für die Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 

oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 

Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 
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b) Rückversicherung und Retrozession, 

 

c) mit Versicherungen verbundene Dienstleistungen, 

 

d) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software durch die 

Erbringer anderer Finanzdienstleistungen und 

 

e) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

In BE: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) und 

Direktversicherungsvermittlung für die Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei die Versicherung folgende Risiken einzeln oder 

insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde Fahrzeug 

und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 
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b) Rückversicherung und Retrozession, 

 

c) mit Versicherungen verbundene Dienstleistungen, und 

 

d) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software durch die 

Erbringer anderer Finanzdienstleistungen. 

 

In CY: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) für die 

Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 

oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 

Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 

 

b) Versicherungsvermittlung, 

 

c) Rückversicherung und Retrozession, 
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d) mit Versicherungen verbundene Dienstleistungen, 

 

e) Geschäfte mit begebbaren Wertpapieren, die für eigene Rechnung oder für 

Kundenrechnung an Börsen oder im Freiverkehrshandel oder in sonstiger Form getätigt 

werden, 

 

f) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software durch die 

Erbringer anderer Finanzdienstleistungen und 

 

g) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

In EE: 

 

a) Direktversicherung (einschließlich Mitversicherung), 

 

b) Rückversicherung und Retrozession, 

 

c) Versicherungsvermittlung, 

 

d) versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen, 

 

e) Annahme von Spareinlagen, 
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f) Ausreichung von Krediten jeder Art, 

 

g) Finanzleasing, 

 

h) sämtliche Zahlungs- und Überweisungsdienstleistungen, Garantien und 

Verpflichtungen, 

 

i) Geschäfte für eigene oder für Kundenrechnung an Börsen oder im Freiverkehrshandel, 

 

j) Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art, einschließlich Übernahme und 

Platzierung von Emissionen als (öffentlicher oder privater) Finanzmakler sowie 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit derartigen Emissionen, 

 

k) Geldmaklergeschäfte, 

 

l) Vermögensverwaltung wie Kassenhaltung und Portfolioverwaltung, alle Formen von 

kollektivem Anlagemanagement, Verwahr-, Depot- und Treuhanddienstleistungen, 

 

m) Saldenausgleichs- und Verrechnungsdienstleistungen im Zusammenhang mit 

Finanzanlagen, einschließlich Wertpapieren, Derivaten und sonstigen begebbaren 

Instrumenten, 
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n) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten und sonstiger einschlägiger Software und 

 

o) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

In LT: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) für die 

Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 

oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 

Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 

 

b) Rückversicherung und Retrozession, 

 

c) mit Versicherungen verbundene Dienstleistungen, 
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d) Annahme von Spareinlagen, 

 

e) Ausreichung von Krediten jeder Art, 

 

f) Finanzleasing, 

 

g) sämtliche Zahlungs- und Überweisungsdienstleistungen, Garantien und 

Verpflichtungen, 

 

h) Geschäfte für eigene oder für Kundenrechnung an Börsen oder im Freiverkehrshandel, 

 

i) Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art, einschließlich Übernahme und 

Platzierung von Emissionen als (öffentlicher oder privater) Finanzmakler sowie 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit derartigen Emissionen, 

 

j) Geldmaklergeschäfte, 

 

k) Vermögensverwaltung wie Kassenhaltung und Portfolioverwaltung, alle Formen von 

kollektivem Anlagemanagement, Verwahr-, Depot- und Treuhanddienstleistungen, 

 

l) Saldenausgleichs- und Verrechnungsdienstleistungen im Zusammenhang mit 

Finanzanlagen, einschließlich Wertpapieren, Derivaten und sonstigen begebbaren 

Instrumenten, 
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m) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten und sonstiger einschlägiger Software und 

 

n) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

In LV: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) für die 

Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 

oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 

Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 

 

b) Rückversicherung und Retrozession, 

 

c) mit Versicherungen verbundene Dienstleistungen, 
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d) Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art, einschließlich Übernahme und 

Platzierung von Emissionen als öffentlicher oder privater Finanzmakler sowie 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit derartigen Emissionen, 

 

e) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten und sonstiger einschlägiger Software durch die Erbringer 

anderer Finanzdienstleistungen und 

 

f) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

In MT: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) für die 

Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 

oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 

Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 

 

b) Rückversicherung und Retrozession, 
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c) mit Versicherungen verbundene Dienstleistungen, 

 

d) Annahme von Spareinlagen, 

 

e) Ausreichung von Krediten jeder Art, 

 

f) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software durch die 

Erbringer anderer Finanzdienstleistungen und 

 

g) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

In PL: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) für die 

Versicherung von Risiken in Bezug auf Waren im internationalen Handel, 

 

b) Rückversicherung und Retrozession von Risiken in Bezug auf Waren im internationalen 

Handel, 
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c) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung und Retrozession) 

und Direktversicherungsvermittlung für die Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 

oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 

Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 

 

d) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software durch die 

Erbringer anderer Finanzdienstleistungen und 

 

e) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 
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In RO: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) und 

Direktversicherungsvermittlung für die Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

i) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 

oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 

Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung und 

 

ii) Güter im internationalen Transitverkehr, 

 

b) Rückversicherung und Retrozession,   

 

c) versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen, 

 

d) Annahme von Spareinlagen, 

 

e) Ausreichung von Krediten jeder Art, 

 

f) Garantien und Verpflichtungen, 

 

g) Geldmaklergeschäfte, 
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h) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten und sonstiger einschlägiger Software und 

 

i) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

In SI: 

 

a) Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) und 

Direktversicherungsvermittlung für die Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

 

b) Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln oder 

insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde Fahrzeug und jede 

sich daraus ergebende Haftung,   

 

c) Güter im internationalen Transitverkehr, 

 

d) Rückversicherung und Retrozession, 

 

e) mit Versicherungen verbundene Dienstleistungen, 

 

f) Ausreichung von Krediten jeder Art, 
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g) Annahme von Garantien und Verpflichtungen ausländischer Kreditinstitute durch 

inländische juristische Personen und Einzelkaufleute, 

 

h) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die 

Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software durch die 

Erbringer anderer Finanzdienstleistungen und 

 

i) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Bank- 

und sonstigen Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 

Buchstabe a Ziffer ii Buchstabe L, jedoch ohne die in diesem Artikel beschriebene 

Vermittlung. 

 

b) Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In BG: Transportversicherungen für Transportgüter, Versicherungen für Transportmittel als 

solche sowie Haftpflichtversicherungen für in Bulgarien belegene Risiken können nicht direkt 

bei ausländischen Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden. 

 

In DE: Verfügt eine ausländische Versicherungsgesellschaft über eine Zweigniederlassung in 

Deutschland, so darf sie in Deutschland Verträge über internationale Transportversicherungen 

nur über diese Zweigniederlassung abschließen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und 

 

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In ES: Zur Ausübung des Berufs des Versicherungsmathematikers ist die Gebietsansässigkeit 

oder alternativ eine Berufserfahrung von zwei Jahren erforderlich. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In FI: Voraussetzung für die Erbringung von Dienstleistungen der Versicherungsvermittlung 

ist ein ständiger Geschäftssitz in der EU. 

 

Lediglich Versicherungsgesellschaften mit Hauptstelle in der Union oder einer 

Zweigniederlassung in Finnland können Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich 

Mitversicherung) anbieten. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (Gesetz über ausländische 

Versicherungsgesellschaften) (398/1995), 

 

Vakuutusyhtiölaki (Gesetz über Versicherungsgesellschaften) (521/2008), 

 

Laki vakuutusten tarjoamisesta (Gesetz über den Vertrieb von Versicherungen) (234/2018). 

 

In FR: Risiken im Zusammenhang mit dem Transport auf dem Landweg können nur von 

Versicherungsgesellschaften versichert werden, die in der Union niedergelassen sind. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Code des assurances. 

 

In HU: Nur juristische Personen der Union und in Ungarn eingetragene Zweigstellen dürfen 

Direktversicherungsdienstleistungen erbringen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz LX von 2003. 

 

In IT: Transportversicherungen für Transportgüter, Versicherungen für Transportmittel sowie 

Haftpflichtversicherungen für in Italien belegene Risiken können nur bei in der Europäischen 

Union niedergelassenen Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden, mit Ausnahme 

internationaler Transporte in Verbindung mit Einfuhren nach Italien. Grenzüberschreitende 

Erbringung von versicherungsmathematischen Dienstleistungen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

IT: Artikel 29 des Privatversicherungsgesetzbuchs (Gesetzesdekret Nr. 209 vom 

7. September 2005), Gesetz 194/1942 über den Beruf des Versicherungsmathematikers. 

 

In PT: Luft- und Seetransportversicherungen (für Güter, Luftfahrzeuge, Schiffe und 

Haftpflicht) dürfen nur bei in der Union niedergelassenen Unternehmen abgeschlossen 

werden. Nur natürliche Personen der Union oder in der Union niedergelassene Unternehmen 

können in Portugal als Vermittler für diese Versicherungen tätig werden. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

PT: Artikel 3 des Gesetzes 147/2015, Artikel 8 des Gesetzes 7/2019. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In SK: Ausländische Staatsangehörige können Versicherungsgesellschaften in Form einer 

Aktiengesellschaft gründen oder Versicherungsgeschäfte über ihre Zweigniederlassungen mit 

satzungsmäßigem Sitz in der Slowakischen Republik tätigen. Die Genehmigung hängt in 

beiden Fällen von der Bewertung durch die Aufsichtsbehörde ab. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

SK: Versicherungsgesetz 39/2015. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In FI: Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans und des 

Aufsichtsrats sowie der geschäftsführende Direktor einer Versicherungsgesellschaft, die die 

gesetzliche Rentenversicherung betreibt, müssen im EWR ansässig sein. Ausnahmen bedürfen 

der Genehmigung der zuständigen Behörden. Zweigniederlassungen ausländischer 

Versicherer können in Finnland keine Zulassung für die gesetzliche Rentenversicherung 

erhalten. Mindestens ein Rechnungsprüfer muss im EWR dauerhaft ansässig sein. 
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Bei anderen Versicherungsgesellschaften müssen mindestens ein Mitglied des Leitungs- und 

Kontrollorgans und des Aufsichtsrats sowie der geschäftsführende Direktor im EWR ansässig 

sein. Mindestens ein Rechnungsprüfer muss im EWR dauerhaft ansässig sein. Der 

Generalvertreter einer neuseeländischen Versicherungsgesellschaft muss in Finnland ansässig 

sein, es sei denn, das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Union. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (Gesetz über ausländische 

Versicherungsgesellschaften) (398/1995), Vakuutusyhtiölaki (Gesetz über 

Versicherungsgesellschaften) (521/2008), 

 

Laki vakuutusedustuksesta (Gesetz über Versicherungsvermittlung) (570/2005), 

 

Laki vakuutusten tarjoamisesta (Gesetz über den Vertrieb von Versicherungen) (234/2018) 

und 

 

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (Gesetz über gesetzliche Rentenversicherungsgesellschaften) 

(354/1997). 
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c) Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

EU: Als Verwahrstelle für Anteile an Investmentfonds dürfen nur juristische Personen mit 

satzungsmäßigem Sitz in der Union tätig werden. Für die Verwaltung von Investmentfonds, 

einschließlich Unit Trusts, und sofern nach nationalem Recht möglich, von 

Investmentgesellschaften, ist die Gründung einer besonderen Verwaltungsgesellschaft 

erforderlich, die ihren Hauptsitz und satzungsmäßigen Sitz im selben Mitgliedstaat hat. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: 

 

Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates55 und 

 

Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates56. 

 

                                                 

55 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. EU L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

56 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 
2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. EU 
L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 
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In EE: Für die Annahme von Spareinlagen sind eine Genehmigung der estnischen 

Finanzaufsichtsbehörde und die Eintragung als Aktiengesellschaft, Tochtergesellschaft oder 

Zweigniederlassung nach estnischem Recht erforderlich. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EE: Krediidiasutuste seadus (Gesetz über Kreditinstitute) § 206 und § 21. 

 

In SK: Wertpapierdienstleistungen können nur von Verwaltungsgesellschaften erbracht 

werden, die die Form einer Aktiengesellschaft mit dem gesetzlich vorgeschriebenem 

Eigenkapital haben. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

SK: Gesetz 566/2001 über Wertpapier- und Wertpapierdienstleistungen und Gesetz 483/2001 

über Banken. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In FI: Mindestens einer der Gründer, die Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans, die 

Mitglieder des Aufsichtsrats sowie der geschäftsführende Direktor von Bankdienstleistern 

und der Zeichnungsberechtigte des Kreditinstituts müssen im EWR dauerhaft ansässig sein. 

Mindestens ein Rechnungsprüfer muss im EWR dauerhaft ansässig sein. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (Gesetz über 

Geschäftsbanken und andere Kreditinstitute in Form einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung) (1501/2001), 

 

Säästöpankkilaki (1502/2001) (Sparkassengesetz), 

 

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (Gesetz 

über Genossenschaftsbanken und andere Kreditinstitute in Form einer Genossenschaftsbank), 

 

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (Gesetz über Hypothekengesellschaften), 

 

Maksulaitoslaki (297/2010) (Gesetz über Zahlungsinstitute), 

 

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (Gesetz über die Tätigkeit 

ausländischer Zahlungsinstitute in Finnland) und 

 

Laki luottolaitostoiminnasta (Gesetz über Kreditinstitute) (121/2007). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In IT: Dienstleistungen von „consulenti finanziari“ (Finanzberater). Beim Haustürverkauf 

müssen Vermittler zugelassene Verkäufer von Finanzprodukten einsetzen, die im Gebiet eines 

Mitgliedstaats ansässig sind. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

IT: Artikel 91 bis 111 der CONSOB-Verordnung über Vermittler (Nr. 16190 vom 

29. Oktober 2007). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In LT: Als Verwahrstelle für Vermögenswerte von Pensionsfonds dürfen nur Banken mit 

satzungsmäßigem Sitz oder einer Zweigniederlassung in Litauen und einer Zulassung für die 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im EWR tätig werden. Mindestens ein 

Vorstandsmitglied der Bank muss die litauische Sprache beherrschen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

LT: Gesetz der Republik Litauen über Banken vom 30. März 2004, Nr. IX-2085, geändert 

durch Gesetz Nr. XIII-729 vom 16. November 2017, 
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Gesetz der Republik Litauen über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vom 

4. Juli 2003, Nr. IX-1709, geändert durch Gesetz Nr. XIII-1872 vom 20. Dezember 2018, 

 

Gesetz der Republik Litauen über die freiwillige zusätzliche Altersversorgung vom 

3. Juni 1999, Nr. VIII-1212 (geändert durch das Gesetz Nr. XII-70 vom 20. Dezember 2012), 

 

Gesetz der Republik Litauen über Zahlungen vom 5. Juni 2003, Nr. IX-1596, letzte Änderung 

vom 17. Oktober 2019, Nr. XIII-2488, 

 

Gesetz der Republik Litauen über Zahlungsinstitute vom 10. Dezember 2009, Nr. XI-549 

(Neufassung des Gesetzes: Nr. XIII-1093 vom 17. April 2018). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In FI: Für Zahlungsdienstleistungen kann die Gebietsansässigkeit oder ein Wohnsitz in 

Finnland erforderlich sein. 
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Vorbehalt Nr. 17 – Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 93, 931, außer 9312, Teil von 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Dienstleistungen im Bereich Gesundheit – Krankenhaus-, Krankentransportdienstleistungen 

und Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (CPC 93, 931, außer 

9312, Teil von 93191, 9311, 93192, 93193, 93199) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

EU: Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, die staatlich finanziert 

werden oder eine wie immer geartete staatliche Unterstützung erhalten. 

 

EU: Erbringung sämtlicher privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, bei 

denen es sich nicht um privat finanzierte Krankenhaus- und Krankentransportdienstleistungen 

sowie Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen 

(ausgenommen Krankenhäuser) handelt. Die Beteiligung privater Betreiber am privat 

finanzierten Gesundheitswesen kann einer diskriminierungsfreien Konzessionsvergabe 

unterworfen sein. Gegebenenfalls kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen 

werden. Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen 

auf diese, Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung und Schaffung 

neuer Arbeitsplätze. 
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Dieser Vorbehalt gilt nicht für die Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener 

freiberuflicher Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, 

Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern und 

Psychologen, die unter andere Vorbehalte fallen (CPC 931 außer 9312, Teil von 93191). 

 

In AT, PL und SI: Erbringung privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen 

(CPC 93192). 

 

In BE: Niederlassung von Erbringern privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen 

und von Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ausgenommen 

Krankenhäuser) (CPC 93192, 93193). 

 

In BG, CY, CZ, FI, MT und SK: Erbringung privat finanzierter Krankenhaus-, 

Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser) (CPC 9311, 93192, 93193). 

 

In FI: Erbringung sonstiger Dienstleistungen des Gesundheitswesens (CPC 93199). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 372/2011 Slg. über Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und die 

Bedingungen ihrer Erbringung. 

 

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Gesetz über private Gesundheitsversorgung) 

(152/1990). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, 

Leistungsanforderungen: 

 

In DE: Dienstleistungen im Rahmen des Sozialversicherungssystems Deutschlands, die von 

verschiedenen Unternehmen oder Stellen unter dem Einschluss wettbewerblicher Elemente 

erbracht werden können und bei denen es sich somit nicht um „ausschließlich in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen“ handelt. Gewährung einer besseren 

Behandlung bezüglich der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und 

Soziales im Rahmen eines bilateralen Handelsabkommens (CPC 93). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In DE: Eigentum der durch die deutschen Streitkräfte betriebenen Krankenhäuser. 

 

Verstaatlichung anderer wichtiger privat finanzierter Krankenhäuser (CPC 93110). 

 

In FR: Durchführung privat finanzierter Laboranalysen und -tests. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In FR: Durchführung privat finanzierter Laboranalysen und -tests (Teil von CPC 9311). 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Code de la santé publique. 

 

b) Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales, einschließlich 

Rentenversicherung 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU mit Ausnahme von HU: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen in den 

Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Tätigkeiten oder Dienstleistungen, die Teil einer 

staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit sind. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für die Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener 

freiberuflicher Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, 

Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern und 

Psychologen, die unter andere Vorbehalte fallen (CPC 931 außer 9312, Teil von 93191). 

 

In HU: Grenzüberschreitende Erbringung sämtlicher Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser), die staatlich finanziert werden 

(CPC 9311, 93192, 93193). 
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c) Dienstleistungen im Bereich Soziales, einschließlich Rentenversicherung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen: 

 

EU: Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Soziales, die staatlich finanziert 

werden oder eine wie immer geartete staatliche Unterstützung erhalten, und Tätigkeiten oder 

Dienstleistungen, die Teil einer staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems 

der sozialen Sicherheit sind. Die Beteiligung privater Betreiber am privat finanzierten 

Sozialfürsorgenetz kann einer diskriminierungsfreien Konzessionsvergabe unterworfen sein. 

Gegebenenfalls kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen werden. Wichtigste 

Kriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 

Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze. 

 

In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT und PT: Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Soziales (ausgenommen Dienstleistungen von Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen). 

 

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK und SI: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im 

Bereich Soziales. 

 

In DE: Dienstleistungen im Rahmen des Sozialversicherungssystems Deutschlands, die von 

verschiedenen Unternehmen oder Stellen unter dem Einschluss wettbewerblicher Elemente 

erbracht werden und die dementsprechend nicht unter die Begriffsbestimmung für 

„ausschließlich in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen“ fallen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (Gesetz über private Dienstleistungen im Bereich 

Soziales) (922/2011). 

 

IE: Health Act 2004, Abschnitt 39 und 

 

Health Act 1970 (in der geänderten Fassung – S.61A). 

 

IT: Gesetz 833/1978 über die Einrichtung des öffentlichen Gesundheitssystems, 

 

Gesetzesdekret 502/1992 über Organisation und Disziplin in der Gesundheitsversorgung und 

Gesetz 328/2000 über die Reform von Dienstleistungen im Bereich Soziales. 
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Vorbehalt Nr. 18 – Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

 

Sektor: Dienstleistungen von Fremdenführern, Dienstleistungen in den 

Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 7472 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

In FR: Erfordernis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats für die Erbringung von 

Dienstleistungen von Fremdenführern. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

In LT: Insofern Neuseeland litauischen Staatsangehörigen die Erbringung von Dienstleistungen von 

Fremdenführern gestattet, wird Litauen neuseeländischen Staatsangehörigen gestatten, 

Dienstleistungen von Fremdenführern unter den gleichen Bedingungen zu erbringen. 
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Vorbehalt Nr. 19 – Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 962, 963, 9619, 964 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de118 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Museen und sonstige kulturelle 

Dienstleistungen (CPC 963) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In der EU mit Ausnahme von AT und – in Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – 

in LT: Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Museen und sonstige kulturelle 

Dienstleistungen. 

 

In AT und LT: Für die Erbringung kann eine Lizenz oder eine Konzession erforderlich sein. 

Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, Musikkapellen und Zirkus) 

(CPC 9619, 964 außer 96492) 

 

b) In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

EU mit Ausnahme von AT und SE: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, Musikkapellen, Zirkus und 

Diskotheken). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI und SK: Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen 

(einschließlich Theater, Musikkapellen, Zirkus und Diskotheken). 

 

 In BG: Erbringung folgender Unterhaltungsdienstleistungen: Zirkus, Freizeitparks und 

ähnliche Einrichtungen, Unterricht in Gesellschaftstänzen, Diskotänzen sowie sonstiger 

Tanzunterricht und sonstige Unterhaltungsdienstleistungen. 

 

In EE: Erbringung sonstiger Unterhaltungsdienstleistungen (ausgenommen Filmtheater). 

 

In LT und LV: Erbringung sämtlicher Unterhaltungsdienstleistungen (ausgenommen 

Filmtheater). 

 

In CY, CZ, LV, PL, RO und SK: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im 

Bereich Sport und sonstigen Dienstleistungen im Bereich Freizeit. 
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c) Nachrichten- und Presseagenturen (CPC 962) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 

 

In FR: Die ausländische Beteiligung an bestehenden in französischer Sprache publizierenden 

Gesellschaften darf 20 % des Kapitals oder der Stimmrechte der Gesellschaft nicht 

übersteigen. Die Niederlassung neuseeländischer Presseagenturen unterliegt den Bedingungen 

der internen Rechtsvorschriften. Die Gründung von Presseagenturen durch ausländische 

Investoren unterliegt der Gegenseitigkeit. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 portant règlementation provisoire des 

agences de presse und Loi no 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de 

la presse. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In HU: Erbringung von Dienstleistungen von Nachrichten- und Presseagenturen. 
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d) Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens (CPC 96492) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Bereitstellung von Glücksspielen, bei denen für den Erwerb einer Gewinnchance ein 

Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn vom Zufall abhängt, 

einschließlich insbesondere Lotterien, Rubbel-Lose, Glücksspiele in Spielbanken, Spielhallen 

oder lizenzierten Räumlichkeiten, Wetten, Bingo sowie Glücksspielen von und zugunsten von 

Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen. 
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Vorbehalt Nr. 20 – Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für den Verkehr 

 

Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 
& /de123 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Seeverkehr – jede andere von einem Schiff aus betriebene gewerbliche Tätigkeit 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

EU: Staatsangehörigkeit der Besatzung eines See- oder Binnenschiffes. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

EU mit Ausnahme von LV und MT: Nur natürliche und juristische Personen der EU können 

unter der Flagge des Niederlassungsstaats ein Schiff eintragen lassen und eine Flotte betreiben 

(gilt für alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf See, 

einschließlich Fischerei, Aquakultur und Nebenleistungen im Bereich Fischerei, den 

internationalen Personen- und Güterverkehr (CPC 721) sowie Hilfsdienstleistungen für den 

Seeverkehr). 

 

EU: Feeder-Dienste für den Teil dieser Dienstleistungen, der nicht unter den Ausschluss der 

Seekabotage im Inlandsverkehr fällt. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In MT: Für die Seeverbindung von Malta zum europäischen Festland über Italien bestehen 

ausschließliche Rechte (CPC 7213, 7214, Teil von 742, 745, Teil von 749). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In SK: Ausländische Investoren müssen ihren Hauptverwaltungssitz in der Slowakischen 

Republik haben, um einen Antrag auf eine Lizenz zur Erbringung einer Dienstleistung zu 

stellen (CPC 722). 

 

b) Hilfsdienstleistungen für den Seeverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU: Erbringung von Lotsen- und Anlegedienstleistungen. Zur Klarstellung sei darauf 

hingewiesen, dass unabhängig von den Kriterien, die möglicherweise für die Eintragung von 

Schiffen in einem Mitgliedstaat der Union gelten, die Union sich das Recht vorbehält, 

vorzuschreiben, dass nur die in den nationalen Registern der Mitgliedstaaten eingetragenen 

Schiffe Lotsen- und Anlegedienstleistungen erbringen können (CPC 7452). 
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EU mit Ausnahme von LT und LV: Lediglich Wasserfahrzeuge, die unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats fahren, können Schub- und Schleppdienstleistungen erbringen (CPC 7214). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In LT: Nur juristische Personen Litauens oder juristische Personen eines Mitgliedstaats mit 

Zweigniederlassungen in Litauen, die über eine Bescheinigung der litauischen 

Seeverkehrssicherheitsbehörde verfügen, können Lotsen- und Anlegedienstleistungen sowie 

Schub- und Schleppdienstleistungen erbringen (CPC 7214, 7452). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In BE: Frachtumschlagleistungen können nur von anerkannten Arbeitnehmern durchgeführt 

werden, die in durch ein Königliches Dekret ausgewiesenen Hafengebieten arbeiten dürfen 

(CPC 741). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, 

 

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa 

dénomination et sa compétence, 
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Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers), 

 

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand), 

 

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge), 

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende) 

und 

 

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones 

portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail 

portuaire, tel que modifié. 

 

c) Binnenschiffsverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Binnenschiffsverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, 

Leistungsanforderungen und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale Präsenz, Meistbegünstigung: 

 

EU: Personen- und Frachtbeförderung auf den Binnenwasserstraßen (CPC 722) und 

Hilfsdienstleistungen für den Binnenschiffsverkehr. 

 

Zur Klarstellung sei angemerkt, dass sich dieser Vorbehalt auch auf die Erbringung von 

Kabotage auf den Binnenwasserstraßen erstreckt (CPC 722). 
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d) Schienenverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Schienenverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In der EU: Personen- und Frachtbeförderung auf der Schiene (CPC 711). 

 

In LT: Die Instandhaltung und Reparatur von Schienenverkehrsausrüstungen unterliegen 

einem staatlichen Monopol (CPC 86764, 86769, Teil von 8868). 

 

In SE (nur in Bezug auf Marktzugang): Die Instandhaltung und Reparatur von 

Schienenverkehrsausrüstungen unterliegen einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, wenn der 

Investor eigene Terminalinfrastruktureinrichtungen schaffen will. Wichtigste Kriterien: 

Raum- und Kapazitätszwänge (CPC 86764, 86769, Teil von 8868). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

SE: Planungs- und Baugesetz (2010:900). 
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e) Straßenverkehr (Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen) und Hilfsdienstleistungen für den Straßenverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU: 

 

i) Niederlassungsanforderung für Straßenverkehrsdienstleistungen und Begrenzung ihrer 

grenzüberschreitenden Erbringung (CPC 712). 

 

ii) Begrenzung der Erbringung von Kabotage-Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat 

durch in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene ausländische Investoren 

(CPC 712). 

 

iii) Gegebenenfalls kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung für Taxidienstleistungen in 

der Union vorgenommen werden, mit der die Zahl der Dienstleister begrenzt wird. 

Wichtigste Kriterien: örtliche Nachfrage nach Maßgabe der geltenden 

Rechtsvorschriften (CPC 71221). 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 

Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates, 

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des 

grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs und 

 

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden 

Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In BE: Gesetzlich kann eine Höchstzahl von Lizenzen festgelegt werden (CPC 71221). 

 

In IT: Limousinendienstleistungen unterliegen einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. 

Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf 

diese, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
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Der städteverbindende Busverkehr unterliegt einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. 

Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf 

diese, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

 

Frachtverkehrsdienstleistungen unterliegen einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste 

Kriterien: örtliche Nachfrage (CPC 712). 

 

In PT: Personenverkehrsdienstleistungen unterliegen in Bezug auf die Erbringung von 

Limousinendienstleistungen einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: Zahl 

der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, 

geografische Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer Arbeitsplätze 

(CPC 712). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In BG, DE: Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für den Personen- und 

Frachtverkehr können nur natürlichen Personen der Union und juristischen Personen der 

Union mit Hauptsitz in der Union erteilt werden. Es ist die Gründung einer juristischen 

Person erforderlich. Natürliche Personen müssen Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sein 

(CPC 712). 

 

In MT: Öffentlicher Busverkehr: Das gesamte Netz unterliegt einer Konzession, die eine 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtungsvereinbarung umfasst, um den Bedarf bestimmter 

sozialer Sektoren (wie Studenten und Senioren) abzudecken (CPC 712). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In FI: Für die Erbringung von Straßenverkehrsdienstleistungen ist eine Zulassung 

erforderlich, die nicht für im Ausland zugelassene Kraftfahrzeuge erteilt wird (CPC 712). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In FR: Städteverbindender Busverkehr (CPC 712). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In ES: Personenverkehrsdienstleistungen unterliegen einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung 

(CPC 7122). Wichtigste Kriterien: örtliche Nachfrage. Der städteverbindende Busverkehr 

unterliegt einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits 

bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, geografische 

Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
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In SE: Die Instandhaltung und Reparatur von Straßenverkehrsausrüstungen unterliegen einer 

wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, wenn der Anbieter eigene 

Terminalinfrastruktureinrichtungen schaffen will. Wichtigste Kriterien: Raum- und 

Kapazitätszwänge (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, Teil von 8867). 

 

In SK: Der Frachtverkehr unterliegt einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste 

Kriterien: örtliche Nachfrage (CPC 712). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In BG: Niederlassungserfordernis für Unterstützungsdienstleistungen für den Straßenverkehr 

(CPC 744). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates57, 

 

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates58 und 

 

                                                 

57 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. EU 
L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 

58 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 72). 
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Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates59. 

 

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (Gesetz über den gewerblichen 

Straßenverkehr) 693/2006, Laki liikenteen palveluista (Gesetz über Verkehrsdienstleistungen) 

320/2017, 

 

Ajoneuvolaki (Kraftfahrzeuggesetz) 1090/2002. 

 

IT: Gesetzesdekret 285/1992 (Straßenverkehrsvorschriften und anschließende Änderungen), 

Artikel 85, 

 

Gesetzesdekret 395/2000, Artikel 8 (Personenkraftverkehr), 

 

Gesetz 21/1992 (Rahmengesetz über die Personenbeförderung durch öffentliche 

Kraftverkehrsdienste außerhalb des Linienverkehrs), 

 

Gesetz 218/2003, Artikel 1 (Personenbeförderung durch angemietete Busse mit Fahrern) und 

Gesetz 151/1981 (Rahmengesetz über den öffentlichen Personennahverkehr). 

 

SE: Planungs- und Baugesetz (2010:900). 

 

                                                 

59 Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden 
Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (ABl. 
L 300 vom 14.11.2009, S. 88). 
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f) Raumtransport und Anmietung von Raumfahrzeugen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Raumtransport und Anmietung von Raumfahrzeugen (CPC 733, Teil von 734). 

 

g) Ausnahmen von der Meistbegünstigung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

i) Verkehr (Kabotage) außer Seeverkehr 

 

In FI: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Land aufgrund 

bestehender oder künftiger bilateraler Abkommen, nach denen unter ausländischer 

Flagge eines angegebenen anderen Landes zugelassene Schiffe oder im Ausland 

zugelassene Fahrzeuge auf der Grundlage der Gegenseitigkeit vom allgemeinen 

Kabotageverbot (einschließlich des kombinierten Straßen- und Schienenverkehrs) in 

Finnland ausgenommen werden (Teil von CPC 711, Teil von 712, Teil von 722). 
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ii) Unterstützungsdienstleitungen für den Seeverkehr 

 

In BG: Insofern Neuseeland Dienstleistern aus Bulgarien die Erbringung von 

Frachtumschlag- und Lagerdienstleistungen in See- und Flusshäfen, einschließlich 

Dienstleistungen für Container und Güter in Containern, gestattet, wird Bulgarien 

Dienstleistern aus Neuseeland gestatten, Frachtumschlag- und Lagerdienstleistungen in 

See- und Flusshäfen, einschließlich Dienstleistungen für Container und Güter in 

Containern, unter gleichen Bedingungen zu erbringen (Teil von CPC 741, Teil von 

742). 

 

iii) Vermietung oder Leasing von Wasserfahrzeugen 

 

In DE: Das Chartern ausländischer Schiffe durch in Deutschland ansässige Verbraucher 

kann der Bedingung der Gegenseitigkeit unterliegen (CPC 7213, 7223, 83103). 
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iv) Straßen- und Schienenverkehr 

 

EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Land aufgrund bestehender 

oder künftiger bilateraler Abkommen zwischen der Union oder den Mitgliedstaaten und 

einem Drittland über den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr (einschließlich 

des kombinierten Straßen- und Schienenverkehrs) und Personenverkehr (CPC 7111, 

7112, 7121, 7122, 7123). Diese Behandlung kann Folgendes umfassen: 

 

A) Vorbehalt der Erbringung der einschlägigen Beförderungsdienstleistungen 

zwischen den Vertragsparteien oder über die Gebiete der Vertragsparteien für in 

den Vertragsparteien zugelassene Fahrzeuge bzw. Beschränkung der Erbringung 

auf diese Fahrzeuge60 oder 

 

B) Steuerbefreiungen für solche Fahrzeuge. 

 

v) Straßenverkehr 

 

In BG: Maßnahmen, die aufgrund eines bestehenden oder künftigen Abkommens 

getroffen werden, zum Vorbehalt bzw. zur Beschränkung der Erbringung von 

Straßenverkehrsdienstleistungen und zur Festlegung der Bedingungen für ihre 

Erbringung, einschließlich Transitgenehmigungen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen, im Gebiet Bulgariens oder über die Grenzen 

Bulgariens hinaus (CPC 7121, 7122, 7123). 

 

                                                 

60 Im Hinblick auf Österreich deckt der Teil der Ausnahme von der Meistbegünstigung über 
Verkehrsrechte alle Länder ab, mit denen bilaterale Abkommen über den Straßenverkehr oder 
sonstige einschlägige Vereinbarungen bestehen oder in Zukunft angestrebt werden. 
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In CZ: Maßnahmen, die aufgrund eines bestehenden oder künftigen Abkommens 

getroffen werden, zum Vorbehalt bzw. zur Beschränkung der Erbringung von 

Verkehrsdienstleistungen und zur Festlegung der Betriebsbedingungen, einschließlich 

Transitgenehmigungen oder Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für 

Verkehrsdienstleistungen in die Tschechische Republik, in der Tschechischen Republik, 

durch die Tschechische Republik hindurch und aus der Tschechischen Republik in die 

betreffenden Vertragsparteien (CPC 7121, 7122, 7123). 

 

In ES: Dienstleistern kann die Genehmigung für die Niederlassung (kommerzielle 

Präsenz) in Spanien verwehrt werden, wenn deren Herkunftsland spanischen 

Dienstleistern keinen wirksamen Marktzugang gewährt (CPC 7123). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 

In HR: Maßnahmen, die aufgrund eines bestehenden oder künftigen Abkommens über den 

grenzüberschreitenden Straßenverkehr getroffen werden, zum Vorbehalt bzw. zur 

Beschränkung der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen und zur Festlegung der 

Betriebsbedingungen, einschließlich Transitgenehmigungen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für Verkehrsdienstleistungen nach Kroatien, in Kroatien, 

durch Kroatien hindurch und aus Kroatien in die betreffenden Vertragsparteien (CPC 7121, 

7122, 7123). 

 

In LT: Maßnahmen, die aufgrund eines bestehenden oder künftigen Abkommens getroffen 

werden, zur Festlegung der Vorschriften für Verkehrsdienstleistungen und der 

Betriebsbedingungen, einschließlich bilateraler Transitgenehmigungen und anderer 

Beförderungsgenehmigungen für Verkehrsdienstleistungen in das Gebiet Litauens, durch das 

Gebiet Litauens hindurch und aus dem Gebiet Litauens in die betreffenden Vertragsparteien 

sowie Kraftfahrzeugsteuern und -abgaben (CPC 7121, 7122, 7123). 
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In SK: Maßnahmen, die aufgrund eines bestehenden oder künftigen Abkommens getroffen 

werden, zum Vorbehalt bzw. zur Beschränkung der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen 

und zur Festlegung der Betriebsbedingungen, einschließlich Transitgenehmigungen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für Verkehrsdienstleistungen in die Slowakische 

Republik, in der Slowakischen Republik, durch die Slowakische Republik hindurch und aus 

der Slowakischen Republik in die betreffenden Vertragsparteien (CPC 7121, 7122, 7123). 

 

i) Schienenverkehr 

 

In BG, CZ und SK: Bestehende oder künftige Übereinkommen zur Regelung der 

Verkehrsrechte, Betriebsbedingungen und der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen 

im Gebiet Bulgariens, der Tschechischen Republik und der Slowakei sowie zwischen 

den betroffenen Ländern (CPC 7111, 7112). 

 

ii) Luftverkehr – Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr 

 

EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund eines 

bestehenden oder künftigen bilateralen Abkommens über Bodenabfertigungsdienste. 
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iii) Straßen- und Schienenverkehr 

 

In EE: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Land aufgrund eines 

bestehenden oder künftigen bilateralen Abkommens über den grenzüberschreitenden 

Straßenverkehr (einschließlich des kombinierten Straßen- und Schienenverkehrs), in 

deren Rahmen die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen nach Estland, in Estland, 

durch Estland hindurch und aus Estland in die Vertragsparteien für in den 

Vertragsparteien zugelassene Fahrzeuge vorbehalten bzw. die Erbringung auf diese 

Fahrzeuge beschränkt wird und Steuerbefreiungen für solche Fahrzeuge vorgesehen 

werden (Teil von CPC 711, Teil von 712, Teil von 721). 

 

iv) Alle Personen- und Frachtverkehrsdienstleistungen (ausgenommen See- und 

Luftverkehr) 

 

In PL: Insofern Neuseeland polnischen Personen- und Frachtverkehrsanbietern die 

Erbringung von Verkehrsdienstleistungen in und über das Gebiet Neuseelands gestattet, 

wird Polen neuseeländischen Personen- und Frachtverkehrsanbietern gestatten, 

Verkehrsdienstleistungen in und über das Gebiet Polens unter den gleichen 

Bedingungen zu erbringen. 
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Vorbehalt Nr. 21 – Landwirtschaft, Fischerei und Wasser 

 

Sektor: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft; Fischerei, Aquakultur, 

Nebenleistungen im Bereich Fischerei; 

Wasserentnahme, -aufbereitung und -verteilung 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 011, ISIC Rev. 3.1 012, ISIC Rev. 3.1 013, ISIC Rev. 

3.1 014, ISIC Rev. 3.1 015 , CPC 8811, 8812, 8813 (außer 

Beratungsdienstleistungen); ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BG: Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Waldgebieten, 

der Holzernte, der Inventarisierung von Waldgebieten, der Ausarbeitung von Plänen und 

Programmen für die Bewirtschaftung und räumliche Entwicklung von Waldgebieten sowie 

der Ausstellung der einschlägigen Dokumente werden von Handelsunternehmen 

durchgeführt, die in einem öffentlichen Register bei der Exekutivagentur für Forstwirtschaft 

eingetragen sind und über eine Registrierungsbescheinigung verfügen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Artikel 241 des Forstgesetzes und 

 

Artikel 25, Artikel 36 und Artikel 36 (a) des Gesetzes über Jagd und Wildschutz. 
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In HR: Landwirtschaft und Jagd. 

 

In HU: Landwirtschaftliche Tätigkeiten (ISIC Rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 

3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

HR: Gesetz über landwirtschaftliche Flächen (OG 20/18, 115/18, 98/19). 

 

b) Fischerei, Aquakultur und Nebenleistungen im Bereich Fischerei (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, 

CPC 882) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale Präsenz, Meistbegünstigung: 
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EU: 

 

1. Insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik und Fischereiabkommen 

mit einem Drittland – Zugang zu und Nutzung von biologischen Ressourcen und 

Fischbeständen in den Meeresgewässern, die der Hoheitsgewalt oder der 

Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegen, oder Fischereirechte im Rahmen einer 

Fanglizenz eines Mitgliedstaats, einschließlich folgender Punkte: 

 

a) Regelung der Anlandung von Fängen durch Schiffe unter der Flagge Neuseelands 

oder eines Drittlands im Hinblick auf die ihnen zugeteilten Quoten oder – nur für 

Schiffe unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Europäischen Union – 

Anforderung, dass ein Teil der Gesamtfangmenge in Häfen der Europäischen 

Union angelandet wird, 

 

b) Festsetzung einer Mindestgröße für Unternehmen, um sowohl die handwerkliche 

Fischerei als auch die Küstenfischerei fortzuführen, 

 

c) Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung aufgrund eines bestehenden oder 

künftigen bilateralen Abkommens im Bereich Fischerei und 

 

d) Anforderung, dass die Besatzungsmitglieder eines Schiffes unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats Staatsangehörige der Mitgliedstaaten sind. 
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2. Ein Fischereifahrzeug darf nur unter folgenden Bedingungen die Flagge eines 

Mitgliedstaats führen: 

 

a) Es steht im alleinigen Eigentum von 

 

i) einem in der Union gegründeten Unternehmen oder 

 

ii) einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, 

 

b) sein Tagesgeschäft wird von der Europäischen Union aus geleitet und kontrolliert 

und 

 

c) der Charterer, Manager oder Betreiber des Schiffes ist ein in der Union 

gegründetes Unternehmen oder ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats. 

 

3. Eine kommerzielle Fanglizenz, die zum Fischfang in den Hoheitsgewässern eines 

Mitgliedstaats berechtigt, darf nur Fischereifahrzeugen unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats gewährt werden. 

 

4. Errichtung von Aquakulturanlagen im Meer oder im Binnenland. 
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5. Absatz 1 Buchstaben a, b, c (außer in Bezug auf die Meistbegünstigung) und 

Buchstabe d, Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i, Buchstaben b und c sowie Absatz 3 gelten 

nur für Maßnahmen, die für Schiffe oder Unternehmen unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit ihrer wirtschaftlichen Eigentümer anwendbar sind. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In BG: Der Fang lebender Meeres- und Flussressourcen in inneren Seegewässern und im 

Küstenmeer Bulgariens darf nur durch Schiffe erfolgen, die unter der Flagge Bulgariens 

fahren. Ausländische Schiffe (d. h. Schiffe von Drittländern) dürfen in der ausschließlichen 

Wirtschaftszone Bulgariens keinen kommerziellen Fischfang betreiben, außer auf der 

Grundlage eines Abkommens zwischen Bulgarien und dem Flaggenstaat. Bei der Durchfahrt 

durch die ausschließliche Wirtschaftszone dürfen ausländische Schiffe ihre Fanggeräte nicht 

im Betriebsmodus halten. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Artikel 49 des Gesetzes über den Seeraum, die Binnenwasserstraßen und die Häfen der 

Republik Bulgarien. 

 

In FR: Staatsangehörige von Nicht-EU-Ländern dürfen in den staatseigenen Küstengebieten 

Frankreichs keine Fisch-, Muschel- Algenkultur betreiben. 
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c) Wasserentnahme, -aufbereitung und -verteilung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Tätigkeiten einschließlich Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Wasserentnahme, -aufbereitung und -versorgung von Privathaushalten, industriellen, 

gewerblichen oder anderen Nutzern, einschließlich der Bereitstellung von Trinkwasser und 

Wasserbewirtschaftung. 
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Vorbehalt Nr. 22 – Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Energieprodukten; Erzbergbau, 

Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau; 

energiebezogene Tätigkeiten – Erzeugung, Weiterleitung und 

Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser für eigene 

Rechnung; Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen; 

Lagerdienstleistungen für in Rohrfernleitungen transportierte 

Brennstoffe; Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 

401, 4010, 402, 4020, Teil von 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 

71310, 742, 7422, Teil von 88, 887. 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten – allgemein (ISIC Rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 

40, 401, 402, Teil von 403, 41, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (außer 

Beratungsdienstleistungen)) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Ein Mitgliedstaat gestattet das ausländische Eigentum an einem Gas- oder 

Stromübertragungsnetz oder einem Erdöl- und Erdgasfernleitungsnetz im Hinblick auf 

neuseeländische Unternehmen, die von Personen eines Drittlands kontrolliert werden, auf das 

mehr als 5 % der Öl-, Erdgas- oder Elektrizitätseinfuhren der Union entfallen, um die 

Sicherheit der Energieversorgung der Union insgesamt oder eines einzelnen Mitgliedstaats zu 

gewährleisten. Dieser Vorbehalt gilt nicht für Beratungsdienstleistungen, die als 

Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung erbracht werden. 
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Dieser Vorbehalt gilt in Bezug auf den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen nicht 

für HR, HU und LT (für LT nur CPC 7131), in Bezug auf Nebenleistungen im Bereich 

Energieverteilung nicht für LV und in Bezug auf Nebenleistungen im Bereich Gasverteilung 

nicht für SI (IISIC Rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

In CY: Herstellung von raffinierten Erdölerzeugnissen, sofern der Investor von einer Person 

aus einem Drittland kontrolliert wird, auf das mehr als 5 % der Öl- oder Erdgaseinfuhren der 

Union entfallen, sowie Gaserzeugung, Verteilung gasförmiger Brennstoffe durch 

Rohrleitungen für eigene Rechnung, Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität, 

Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen, Nebenleistungen in den Bereichen 

Elektrizitäts- und Erdgasverteilung (außer Beratungsdienstleistungen, Elektrizitätsgroßhandel, 

Einzelhandel mit Motorenkraftstoff, Elektrizität und Nicht-Flaschengas) (ISIC Rev. 3.1 232, 

4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 und 887 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

In FI: Übertragungs- und Verteilungsnetze und -systeme für Energie, Dampf und 

Warmwasser. Quantitative Beschränkungen in Form von Monopolen oder ausschließlichen 

Rechten in Bezug auf die Einfuhr von Erdgas sowie die Erzeugung und Verteilung von 

Dampf und Warmwasser. Derzeit bestehen natürliche Monopole und ausschließliche Rechte 

(ISIC Rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

In FR: Übertragungssysteme für Elektrizität und Gas sowie Öl- und Gastransport in 

Rohrfernleitungen (CPC 7131). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In BE: Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung und Nebenleistungen im Bereich 

Energieverteilung (CPC 887 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In BE: Energieübertragungsdienstleistungen, hinsichtlich der Formen juristischer Personen 

sowie der Behandlung öffentlicher oder privater Anbieter, denen Belgien ausschließliche 

Rechte übertragen hat. Eine Niederlassung innerhalb der Union ist erforderlich (ISIC 

Rev. 3.1 4010, CPC 71310). 

 

In BG: Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung (Teil von CPC 88). 

 

In PT: Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität, Gaserzeugung, Transport von 

Brennstoffen in Rohrfernleitungen, Elektrizitätsgroßhandel, Einzelhandel mit Elektrizität und 

Nicht-Flaschengas sowie Nebenleistungen in den Bereichen Elektrizitäts- und 

Erdgasverteilung. Konzessionen für den Elektrizitäts- und den Gassektor werden nur für 

Kapitalgesellschaften mit Hauptverwaltung und tatsächlicher Geschäftsleitung in Portugal 

erteilt (ISIC Rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 außer 

Beratungsdienstleistungen). 
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In SK: Für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität, die Gaserzeugung 

und die Verteilung gasförmiger Brennstoffe, die Herstellung und Verteilung von Dampf und 

Warmwasser, den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen, den Groß- und 

Einzelhandel mit Strom, Dampf und Warmwasser sowie für Nebenleistungen im Bereich 

Energieverteilung, einschließlich Dienstleistungen in den Bereichen Energieeffizienz, 

Energieeinsparungen und Energieaudit, ist eine Genehmigung erforderlich. Eine 

wirtschaftliche Bedarfsprüfung ist vorgeschrieben, und der Antrag kann nur bei einer 

Marktsättigung zurückgewiesen werden. Für all diese Tätigkeiten kann eine Genehmigung 

nur einer natürlichen Person, die dauerhaft im EWR ansässig ist, oder einer juristischen 

Person des EWR erteilt werden. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Lokale Präsenz: 

 

In BE: Mit Ausnahme des Erzbergbaus sowie der Gewinnung von Steinen und Erden und des 

sonstigen Bergbaus kann es ausländischen Unternehmen, die von natürlichen oder juristischen 

Personen eines Drittlands kontrolliert werden, auf das mehr als 5 % der Öl-, Erdgas- oder 

Elektrizitätseinfuhren der Union entfallen, untersagt werden, die Kontrolle über diese 

Tätigkeit zu übernehmen. Es ist die Gründung einer juristischen Person erforderlich (keine 

Zweigniederlassungen) (ISIC Rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, Teil von 4010, Teil von 4020, 

Teil von 4030). 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates61 und 

Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates62. 

 

BG: Energiegesetz. 

 

CY: Gesetz über Erdöl (Pipelines), Kapitel 273, in der geänderten Fassung, Gesetz über 

Erdöl, Kapitel 272, in der geänderten Fassung, Gesetze zu den Spezifikationen für Erdöl und 

Brennstoffe von 2003, Gesetz 148(I)2003 in der geänderten Fassung und 

 

Gesetze zur Regulierung des Gasmarkts von 2004, Gesetz 183(I)/2004 in der geänderten 

Fassung. 

 

FI: Sähkömarkkinalaki (Gesetz über den Elektrizitätsmarkt) (386/1995), 

Maakaasumarkkinalaki (Gesetz über den Erdgasmarkt) (587/2017). 

 

FR: Code de l'énergie. 

 

                                                 

61 Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit 
gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125). 

62 Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94). 
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PT: Gesetzesdekret 230/2012 und Gesetzesdekret 231/2012, 26. Oktober – Erdgas, 

Gesetzesdekret 215-A/2012 und Gesetzesdekret 215-B/2012, 8. Oktober – Elektrizität und 

Gesetzesdekret 31/2006, 15. Februar – Rohöl/Erdölerzeugnisse. 

 

SK: Gesetz 51/1988 über Bergbau, Sprengstoffe und die staatliche Bergbauverwaltung, 

 

Gesetz 569/2007 über geologische Aktivitäten, 

 

Energiegesetz 251/2012 und Gesetz 657/2004 über thermischer Energie. 

 

b) Elektrizität (ISIC Rev. 3.1 40, 401, CPC 62271, 887 (außer Beratungsdienstleistungen)) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In CY: Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Lieferung von Elektrizität: Personen können 

bei der zyprischen Energieregulierungsbehörde nur dann eine Lizenz beantragen, a) wenn es 

sich um eine natürliche Person handelt, die die Staatsangehörigkeit der Europäischen Union 

besitzt und in der Europäischen Union ansässig ist, oder b) wenn es sich um eine juristische 

Person handelt, die in der Union niedergelassen ist, nach dem Recht eines Mitgliedstaats 

gegründet wurde und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung in der Union hat. 
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In FI: Einfuhr von Elektrizität. In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel – Groß- und 

Einzelhandel mit Elektrizität. 

 

In FR: Nur Unternehmen, bei denen 100 % des Kapitals vom französischen Staat, einer 

anderen öffentlichen Einrichtung oder von Electricité de France (EDF) gehalten werden, 

können Eigentümer und Betreiber von Übertragungs- oder -verteilungssystemen für 

Elektrizität sein. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In BG: Erzeugung von Elektrizität und Wärme. 

 

In LT: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen und Handel mit Strom, der aus nicht sicheren 

nuklearen Quellen stammt. 

 

In PT: Die Übertragung und Verteilung von Elektrizität erfolgt im Rahmen ausschließlicher 

Konzessionen öffentlicher Stellen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Lokale Präsenz: 

 

In BE: Eine individuelle Genehmigung zur Elektrizitätserzeugung mit einer Kapazität von 

25 MW oder mehr erfordert eine Niederlassung in der Europäischen Union oder in einem 

anderen Staat, der über eine ähnliche Regelung wie die mit der Richtlinie 96/92/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates63 durchgesetzten verfügt, und eine echte und 

kontinuierliche Verbindung des Unternehmens mit der Wirtschaft. 

 

Die Erzeugung von Elektrizität innerhalb des Offshore-Gebiets Belgiens unterliegt einer 

Konzession und einer Joint-Venture-Verpflichtung mit einer juristischen Person der 

Europäischen Union oder eines Landes, das über eine ähnliche Regelung wie die mit der 

Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates64 durchgesetzten verfügt, 

insbesondere in Bezug auf die Genehmigungs- und Auswahlbedingungen. 

 

Darüber hinaus sollte die juristische Person ihre Hauptverwaltung oder ihren Hauptsitz in 

einem Mitgliedstaat der Union oder einem Land haben, das die oben genannten Kriterien 

erfüllt, sofern sie eine echte und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft hat. 

 

                                                 

63 Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 
betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 27 vom 
30.1.1997, S. 20). 

64 Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über 
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 96/92/EG (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37). 
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Der Bau von Stromleitungen, der die Offshore-Erzeugung mit dem Elia-Übertragungsnetz 

verbindet, erfordert eine Genehmigung, und das Unternehmen muss die zuvor festgelegten 

Voraussetzungen erfüllen (mit Ausnahme der Joint Venture-Anforderung). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In BE: Für die Lieferung von Elektrizität durch einen Vermittler, der in Belgien 

niedergelassene Kunden hat, die an das nationale Stromnetz oder an eine Direktleitung mit 

einer Nennspannung von mehr als 70 000 V angeschlossen sind, ist eine Genehmigung 

erforderlich. Diese Genehmigung kann lediglich einer Person des EWR erteilt werden. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In FR: Elektrizitätserzeugung. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des 

autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes, 
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Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des 

concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production 

d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la 

Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, Arrêté 

Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui 

pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés 

dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources 

minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, 

d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge, 

 

Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux 

règles de conduite applicables à ceux-ci, 

 

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et 

aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. 

 

CY: Gesetze zur Regulierung des Elektrizitätsmarkts von 2021. 

 

FI: Sähkömarkkinalaki (Gesetz über den Elektrizitätsmarkt) (588/2013). 

 

FR: Code de l'énergie. 
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LT: Gesetz der Republik Litauen über notwendige Maßnahmen zum Schutz vor den 

Gefahren, die von unsicheren Kernkraftwerken in Drittländern ausgehen vom 20. April 2017 

Nr. XIII-306, letzte Änderung vom 19. Dezember 2019 Nr. XIII-2705, 

 

PT: Gesetzesdekret 215-A/2012 und 

 

Gesetzesdekret 215-B/2012, 8. Oktober – Elektrizität. 

 

c) Brennstoffe, Gas, Rohöl oder Erdölerzeugnisse (ISIC Rev. 3.1 232, 40, 402, CPC 613, 62271, 

63297, 7131, 71310, 742, 7422, Teil von 88, 887 (außer Beratungsdienstleistungen)) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In CY: Herstellung von raffinierten Erdölerzeugnissen, sofern der Investor von einer 

natürlichen oder juristischen Person aus einem Drittland kontrolliert wird, auf das mehr als 

5 % der Öl- oder Erdgaseinfuhren der Union entfallen, sowie Gaserzeugung, Verteilung 

gasförmiger Brennstoffe durch Rohrleitungen für eigene Rechnung, Transport von 

Brennstoffen in Rohrfernleitungen, Nebenleistungen im Bereich Erdgasverteilung (außer 

Beratungsdienstleistungen, Erdgasgroßhandel oder Einzelhandel mit Motorenkraftstoff und 

Nicht-Flaschengas). 
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In FI: Untersagung der Kontrolle eines Flüssiggas-(LNG)-Terminals (einschließlich 

derjenigen Teile des LNG-Terminals, die zur Speicherung oder Wiederverdampfung von 

LNG genutzt werden) oder des Eigentums daran durch ausländische natürliche oder 

juristische Personen aus Gründen der Energieversorgungssicherheit. 

 

In FR: Aus Gründen der nationalen Energieversorgungssicherheit können nur Unternehmen, 

bei denen 100 % des Kapitals vom französischen Staat, einer anderen öffentlichen 

Einrichtung oder von ENGIE gehalten werden, Eigentümer und Betreiber von 

Gasübertragungs- oder -verteilungssystemen sein. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In BE: Mengenspeicherung von Gas, hinsichtlich der Formen juristischer Personen sowie der 

Behandlung öffentlicher oder privater Anbieter, denen Belgien ausschließliche Rechte 

übertragen hat. Für die Mengenspeicherung von Gas ist eine Niederlassung in der Union 

erforderlich (Teil von CPC 742). 

 

In BG: Transport in Rohrfernleitungen, Speicherung und Lagerung von Erdöl und Erdgas, 

einschließlich Transitübertragung (CPC 71310, Teil von CPC 742). 

 

In PT: Grenzüberschreitende Erbringung von Speicherungs- und Lagerungsdienstleistungen 

für in Rohrfernleitungen transportierte Brennstoffe (Erdgas). Überdies werden Konzessionen 

für die Übertragung, Verteilung und unterirdische Speicherung von Erdgas sowie für das 

LNG-Übernahme-, -Speicherungs- und Rückvergasungs-Terminal im Rahmen von 

Konzessionsverträgen infolge öffentlicher Ausschreibungen vergeben (CPC 7131, 

CPC 7422). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

In BE: Der Transport von Erdgas und anderen Brennstoffen in Rohrfernleitungen ist 

genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung kann lediglich einer Person erteilt werden, die in 

einem Mitgliedstaat niedergelassen ist (Arrêté Royal vom 14. Mai 2002, Artikel 3). 

 

Wird die Genehmigung von einem Unternehmen beantragt, so 

 

a) muss das Unternehmen im Einklang mit dem belgischen Recht, dem Recht eines 

anderen Mitgliedstaats oder dem Recht eines Drittlands niedergelassen sein, das sich 

dazu verpflichtet hat, einen Rechtsrahmen aufrechtzuerhalten, der den gemeinsamen 

Anforderungen gemäß der Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates65 ähnelt, und 

 

b) muss das Unternehmen seinen Verwaltungssitz, seine Hauptniederlassung oder seinen 

Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland haben, das sich dazu verpflichtet 

hat, einen Rechtsrahmen aufrechtzuerhalten, der den gemeinsamen Anforderungen 

gemäß der Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ähnelt, 

sofern die Tätigkeit dieser Niederlassung oder des Hauptsitzes eine echte und 

kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft des betreffenden Landes hat 

(CPC 7131). 

 

                                                 

65 Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
betreffend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt (ABl. L 204 vom 21.7.1998, 
S. 1). 
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In BE: In der Regel ist die Lieferung von Erdgas an Kunden (sowohl Kunden als 

Verteilerunternehmen als auch Verbraucher, deren kombinierter Gesamtgasverbrauch aus 

allen Lieferstellen mindestens eine Million Kubikmeter pro Jahr erreicht), die in Belgien 

niedergelassen sind, an eine individuelle Genehmigung durch den Minister gebunden, es sei 

denn, der Lieferant ist ein Verteilerunternehmen mit eigenem Verteilungsnetz. Eine solche 

Genehmigung kann lediglich Personen der Union erteilt werden. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

In CY: Grenzüberschreitende Erbringung von Speicherungs- und Lagerungsdienstleistungen 

für in Rohrfernleitungen transportierte Brennstoffe sowie Einzelhandel mit Heizöl und 

Flaschengas (außer im Versandhandel) (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, 

CPC 742). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In HU: Der Transport in Rohrfernleitungen erfordert eine Niederlassung. Entsprechende 

Dienstleistungen können nur im Rahmen eines vom Staat oder der örtlichen Behörde erteilten 

Konzessionsvertrags erbracht werden. Die Dienstleistungserbringung ist im ungarischen 

Konzessionsgesetz geregelt (CPC 7131). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In LT: Für den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen und Hilfsdienstleistungen 

für den Transport von Waren (außer Brennstoffen) in Rohrfernleitungen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et 

autres par canalisations und 

 

Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 

(Artikel 8.2). 

 

BG: Energiegesetz. 

 

CY: Gesetze zur Regulierung des Gasmarkts von 2004, Gesetz 183(I)/2004 in der geänderten 

Fassung, 

 

Gesetz über Erdöl (Pipelines), Kapitel 273, 

 

Gesetz über Erdöl, Kapitel 272, in der geänderten Fassung und 

 

Gesetze zu den Spezifikationen für Erdöl und Brennstoffe von 2003, Gesetz 148(I)2003 in der 

geänderten Fassung. 
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FI: Maakaasumarkkinalaki (Gesetz über den Erdgasmarkt) (587/2017). 

 

FR: Code de l'énergie. 

 

HU: Gesetz XVI von 1991 über Konzessionen. 

 

LT: Erdgasgesetz der Republik Litauen vom 10. Oktober 2000 Nr. VIII-1973. 

 

PT: Gesetzesdekret 230/2012 und Gesetzesdekret 231/2012, 26. Oktober – Erdgas, 

Gesetzesdekret 215-A/2012 und Gesetzesdekret 215-B/2012, 8. Oktober – Elektrizität und 

Gesetzesdekret 31/2006, 15. Februar – Rohöl/Erdölerzeugnisse. 

 

d) Kernenergie (ISIC Rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, Teil von 4010, CPC 887) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In DE: Erzeugung, Verarbeitung oder Beförderung von Kernmaterial und Erzeugung oder 

Verteilung von Kernenergie. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung und 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung: 

 

In AT und FI: Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial und 

Erzeugung oder Verteilung von Kernenergie. 

 

In BE: Erzeugung, Verarbeitung oder Beförderung von Kernmaterial und Erzeugung oder 

Verteilung von Kernenergie. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen: 

 

In HU und SE: Verarbeitung von Kernbrennstoffen und Erzeugung von Kernenergie. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane: 

 

In BG: Verarbeitung spaltbarer und fusionsfähiger Stoffe oder der Stoffe, aus denen sie 

gewonnen werden, sowie Handel damit, Instandhaltung und Reparatur der Ausrüstungen und 

Systeme in Kernkraftwerken, Beförderung dieser Stoffe und der bei ihrer Bearbeitung 

entstehenden Abfälle, Verwendung ionisierender Strahlung und alle sonstigen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Kernenergie für friedliche Zwecke 

(einschließlich Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen, Softwaredienstleistungen usw.). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung: 

 

In FR: Bei der Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial 

müssen die Verpflichtungen des Euratom-Abkommens eingehalten werden. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich, BGBl. I Nr. 149/1999. 

 

BG: Gesetz zur sicheren Nutzung von Kernenergie. 

 

FI: Ydinenergialaki (Gesetz über Kernenergie) (990/1987). 

 

HU: Gesetz CXVI von 1996 über Kernenergie und 

 

Regierungserlass Nr. 72/2000 über Kernenergie. 

 

SE: Schwedisches Umweltgesetz (1998:808), und Gesetz über Kerntechnologietätigkeiten 

(1984:3). 
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Vorbehalt Nr. 23 – Andere Dienstleistungen a. n. g. 

 

Sektor: Andere Dienstleistungen a. n. g. 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 9703, Teil von CPC 612, Teil von CPC 621, Teil von CPC 625, 

Teil von 85990 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Inländerbehandlung 

 

Leistungsanforderungen 

 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Bestattungswesen, Dienstleistungen von Krematorien und Bestattungsinstituten (CPC 9703) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang: 

 

In FI: Dienstleistungen von Krematorien und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

Verwaltung oder Instandhaltung von Friedhöfen und Gräbern können nur von staatlichen 

Stellen, Gemeinden, Kirchengemeinden, religiösen Gemeinschaften und gemeinnützigen 

Stiftungen oder Gesellschaften erbracht werden. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

In DE: Nur juristische Personen des öffentlichen Rechts können einen Friedhof betreiben. 

Einrichtung und Betrieb von Friedhöfen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Bestattungen. 

 

In PT: Für die Erbringung von Bestattungsdienstleistungen ist eine kommerzielle Präsenz 

erforderlich. Der technische Leiter von Unternehmen, die Bestattungsdienstleistungen 

erbringen, muss Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats des EWR sein. 
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In SE: Monopol der Schwedischen Kirche bzw. der örtlichen Behörde auf Dienstleistungen 

von Krematorien und Bestattungsdienstleistungen. 

 

In CY, SI: Bestattungswesen, Dienstleistungen von Krematorien und Bestattungsinstituten. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Hautaustoimilaki (Bestattungsgesetz) (457/2003). 

 

PT: Gesetzesdekret Nr. 10/2015 vom 16. Januar, alterado p/ Lei 15/2018, 27 março. 

 

SE: Begravningslag (1990:1144) (Bestattungsgesetz), Begravningsförordningen (1990:1147) 

(Bestattungsverordnung). 

 

b) Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang: 

 

In FI: Erfordernis der Niederlassung in Finnland oder in einem anderen EWR-Staat für die 

Erbringung von elektronischen Identifizierungsdienstleistungen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 617/2009 

(Gesetz über wirksame elektronische Identifizierung und elektronische Vertrauensdienste 

617/2009). 

 

c) Neue Dienstleistungen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Marktzugang, 

Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Erbringung neuer Dienstleistungen, die in der vorläufigen Zentralen Gütersystematik der 

Vereinten Nationen (CPC), 1991, nicht eingereiht sind. 
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Liste Neuseelands 

 

Erläuterungen 

 

Zur Klarstellung: Die Maßnahmen, die Neuseeland gemäß Artikel 10.64 (Aufsichtsrechtliche 

Ausnahmeregelung) ergreifen kann, sofern sie den Anforderungen des genannten Artikels 

entsprechen, umfassen auch Maßnahmen, die Folgendes betreffen: 

 

a) Lizenzierung, Registrierung oder Zulassung als Finanzinstitut oder grenzüberschreitender 

Finanzdienstleister und entsprechende Anforderungen, 

 

b) Rechtsform, einschließlich Vorschriften in Bezug auf die Rechtsform für systemrelevante 

Finanzinstitute, Beschränkungen für das Einlagengeschäft von Zweigstellen ausländischer 

Banken, und entsprechende Anforderungen sowie Anforderungen an die Personen mit 

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen und das höhere Management eines Finanzinstituts oder 

eines grenzüberschreitenden Finanzdienstleisters; 

 

c) Kapital, Risikopositionen gegenüber verbundenen Parteien, Liquidität, Offenlegung und 

sonstige Risikomanagementanforderungen, 

 

d) Zahlungs-, Verrechnungs- und Abwicklungssysteme (einschließlich Wertpapiersysteme), 

 

e) Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und 

 

f) Schieflage oder Ausfall eines Finanzinstituts oder eines-grenzüberschreitenden 

Finanzdienstleisters. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Erbringung öffentlicher Strafverfolgungs- und Strafvollzugsdienste und 

b) soweit es sich um soziale Dienstleistungen handelt, die zu einem 
öffentlichen Zweck erbracht werden: 

i) Kinderbetreuung, 

ii) Gesundheit, 

iii) Einkommenssicherheit und Versicherungen, 

iv) öffentliche Bildung, 

v) öffentlicher Wohnungsbau, 

vi) öffentliche Aus- und Weiterbildung, 

vii) öffentlicher Verkehr, 

viii) öffentliche Versorgungsleistungen, 

ix) Abfallbeseitigung, 

x) Sanitärversorgung, 

xi) Abwasser, 

xii) Abwasserwirtschaft, 

xiii) Abfallwirtschaft, 

xiv) soziale Sicherheit und Versicherungen und 

xv) Sozialleistungen. 
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Sektor Finanzdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung  Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Sozialversicherungspflicht für Personenschäden, die durch Unfälle, 
arbeitsbedingte allmähliche Erkrankungen und Infektionen sowie 
Behandlungsschäden verursacht werden, und 

b) Katastrophenversicherung für Wohngebäude zur Ersatzdeckung bis zu 
einem bestimmten gesetzlichen Höchstbetrag. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Accident Compensation Act 2001 

Earthquake Commission Act 1993 
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Sektor Finanzdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

a) Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 
Versicherungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen einzuführen 
oder aufrechtzuerhalten, ausgenommen Folgendes: 

i) Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

A. Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und 
Weltraumtransport (einschließlich Satelliten), wobei diese 
Versicherung folgende Risiken einzeln oder insgesamt abdeckt: 
die beförderten Güter, das die Güter befördernde Fahrzeug und 
jede sich daraus ergebende Haftung, und 

B. Güter im internationalen Transitverkehr, 

C. Kredit und Kaution, 

D. Landfahrzeuge einschließlich Kraftfahrzeuge, 

E. Feuer und Elementarschäden, 

F. sonstige Sachschäden, 

G. allgemeine Haftpflicht, 

H. verschiedene finanzielle Verluste und 

I. unterschiedliche Bedingungen und unterschiedliche 
Höchstbeträge, wenn die Deckung der unterschiedlichen 
Bedingungen oder der unterschiedlichen Höchstbeträge im 
Rahmen einer von einem Versicherer ausgestellten Grundpolice 
zur Deckung von Risiken in mehreren Zuständigkeitsgebieten 
gewährt wird, 

ii) Rückversicherung und Retrozession im Sinne von Buchstabe B der 
Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in Artikel 10.63 
(Begriffsbestimmungen), 

iii) versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen im Sinne von 
Buchstabe D der Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in 
Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) und 

iv) Versicherungsvermittlung wie Leistungen von Versicherungsmaklern 
und -agenturen im Sinne von Buchstabe C der Begriffsbestimmung 
von „Finanzdienstleistung“ in Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen) 
für die Versicherung von Risiken im Zusammenhang mit den unter 
Ziffer i aufgeführten Dienstleistungen. 
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 b) Buchstabe a gestattet Anbietern der unter Buchstabe a Ziffer i 
Buchstaben C bis I aufgeführten Dienstleistungen nicht die Erbringung von 
Dienstleistungen an einen Privatkunden. 

c) In diesem Eintrag bezeichnet „Privatkunde“ im Falle Neuseelands 

i) eine natürliche Person oder 

ii) einen Privatkunden im Sinne von Anhang 5 Abschnitt 3 des Financial 
Markets Conduct Act 2013. 

d) Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Bank- und 
sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 
Versicherungsdienstleistungen) einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 
ausgenommen Folgendes: 

i) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und 
Software für die Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in 
Verbindung stehender Software im Sinne von Buchstabe K der 
Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in Artikel 10.63 
(Begriffsbestimmungen), 

ii) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen, mit Ausnahme 
von Vermittlungsdienstleistungen, in Bezug auf Bank- und sonstige 
Finanzdienstleistungen im Sinne von Buchstabe L der 
Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in Artikel 10.63 
(Begriffsbestimmungen), 

iii) Portfolioverwaltungsdienstleistungen durch einen Finanzdienstleister 
der Europäischen Union an 

A. ein eingetragenes System oder 

B. eine Versicherungsgesellschaft. 

e) Für die Zwecke der Verpflichtungen gemäß Buchstabe d Ziffer iii gelten 
folgende Begriffsbestimmungen: 

i) „Eingetragenes System“ bezeichnet ein eingetragenes System im 
Sinne des Financial Markets Conduct Act 2013; 

ii) „Portfolioverwaltung“ bezeichnet die Verwaltung eines Portfolios auf 
Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen eines 
Mandats des Kunden, sofern das betreffende Portfolio ein oder 
mehrere Finanzinstrumente enthält;   

iii) „Portfolioverwaltungsdienstleistungen“ beinhalten nicht: 

A. Depotverwahrung, 

B. Treuhanddienstleistungen oder 

C. Auftragsausführung. 

Sektor Finanzdienstleistungen 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 
Versicherungsdienstleistungen) 
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Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Einrichtung 
oder den Betrieb eines Investmentfonds, eines Marktes oder einer anderen 
Einrichtung zum Zwecke des Handels mit oder der Zuteilung oder Verwaltung 
von Wertpapieren der Milchkooperative, die aus der nach dem Dairy Industry 
Restructuring Act 2001 genehmigten Fusion hervorgeht (oder einer 
Nachfolgeeinrichtung), einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

 

Sektor Finanzdienstleistungen 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 
Versicherungsdienstleistungen) 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Einrichtung 
oder den Betrieb einer Börse, eines Wertpapiermarktes oder eines Terminmarktes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt gilt nicht für Finanzinstitute, die an einer 
solchen Börse, einem solchen Wertpapiermarkt oder einem solchen Terminmarkt 
teilnehmen oder teilnehmen wollen. 
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Sektor Finanzdienstleistungen 

Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 
Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen für 
die sektorspezifischen Vermarktungsgremien einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, die für Erzeugnisse unter den folgenden CPC-Codes 
eingerichtet wurden: 

a) 01, ausgenommen 01110 und 01340 (Erzeugnisse der Landwirtschaft, des 
Gartenbaus und der Gärtnerei, ausgenommen Weizen und Kiwifrüchte), 

b) 02 (lebende Tieren und tierische Erzeugnisse), 

c) 211, ausgenommen 21111, 21112, 21115, 21116 und 21119 (Fleisch und 
Fleischerzeugnisse, ausgenommen Fleisch von Rindern, Fleisch von 
Schafen, Geflügel und Schlachtnebenerzeugnisse), 

d) 213 bis 216 (zubereitetes und haltbar gemachtes Gemüse, Fruchtsäfte und 
Gemüsesäfte, zubereitete und haltbar gemachte Früchte und Nüsse, 
tierische und pflanzliche Öle und Fette), 

e) 22 (Milch und Milcherzeugnisse), 

f) 2399 (sonstige Nahrungsmittel) und 

g) 261, ausgenommen 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 und 02963 (natürliche 
textile Spinnstoffe, bearbeitet zum Spinnen, ausgenommen Wolle). 

Bestehende 
Maßnahmen 

Commodity Levies Act 1990 
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Sektor Finanzdienstleistungen 

Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 
Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen für 
die Vermarktungsgremien der Industrie einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die 
für Produkte unter den folgenden CPC-Codes eingerichtet wurden: 

a) 01, ausgenommen 01110 und 01340 (Erzeugnisse der Landwirtschaft, des 
Gartenbaus und der Gärtnerei, ausgenommen Weizen und Kiwifrüchte), 

b) 02 (lebende Tieren und tierische Erzeugnisse), 

c) 211, ausgenommen 21111, 21112, 21115, 21116 und 21119 (Fleisch und 
Fleischerzeugnisse, ausgenommen Fleisch von Rindern, Fleisch von 
Schafen, Geflügel und Schlachtnebenerzeugnisse), 

d) 213 bis 216 (zubereitetes und haltbar gemachtes Gemüse, Fruchtsäfte und 
Gemüsesäfte, zubereitete und haltbar gemachte Früchte und Nüsse, 
tierische und pflanzliche Öle und Fette), 

e) 22 (Milch und Milcherzeugnisse), 

f) 2399 (sonstige Nahrungsmittel) und 

g) 261, ausgenommen 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 und 02963 (natürliche 
textile Spinnstoffe, bearbeitet zum Spinnen, ausgenommen Wolle). 

Bestehende 
Maßnahmen 

Commodity Levies Act 1990 
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Sektor Finanzdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 
Dienstleistungen, ausgenommen Folgendes: 

i) Versicherung von Risiken in Bezug auf: 

A. Seeverkehr, gewerblichen Luftverkehr, Raumfahrt und 
Weltraumtransport (einschließlich Satelliten), wobei diese 
Versicherung folgende Risiken einzeln oder insgesamt abdeckt: 
die beförderten Güter, das die Güter befördernde Fahrzeug und 
jede sich daraus ergebende Haftung, und 

B. Güter im internationalen Transitverkehr, 

ii) Rückversicherung und Retrozession im Sinne von Buchstabe B der 
Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in Artikel 10.63 
(Begriffsbestimmungen), und 

iii) versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen im Sinne von 
Buchstabe C der Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in 
Artikel 10.63 (Begriffsbestimmungen), 

b) Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 
Versicherungsdienstleistungen), ausgenommen Folgendes: 

i) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und 
Software für die Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in 
Verbindung stehender Software im Sinne von Buchstabe K der 
Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in Artikel 10.63 
(Begriffsbestimmungen) und 

ii) Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen, mit Ausnahme 
von Vermittlungsdienstleitungen, in Bezug auf Bank- und sonstige 
Finanzdienstleistungen im Sinne von Buchstabe L der 
Begriffsbestimmung von „Finanzdienstleistung“ in Artikel 10.63 
(Begriffsbestimmungen). 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Wasser, 
einschließlich der Zuteilung, Gewinnung, Behandlung und Verteilung von 
Trinkwasser, einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

 

Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.15) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen und 
aufrechtzuerhalten, die ausschließlich im Rahmen der Übertragung einer 
Dienstleistung erfolgen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens 
in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht wird. Diese Maßnahmen können 
Folgendes umfassen: 

a) Beschränkung der Zahl der Dienstleister, 

b) Zulassung eines Unternehmens, das sich ganz oder mehrheitlich im 
Eigentum der neuseeländischen Regierung befindet, als einziger 
Dienstleister oder als einer unter einer begrenzten Anzahl von 
Dienstleistern, 

c) Beschränkungen hinsichtlich der Zusammensetzung des höheren 
Managements und der Leitungs- und Kontrollorgane, 

d) Erfordernis der lokalen Präsenz und 

e) Angabe der Rechtsform des Dienstleisters. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Ist die neuseeländische Regierung alleinige Eigentümerin eines Unternehmens 
oder hat sie die tatsächliche Kontrolle über ein Unternehmen, so behält sich 
Neuseeland das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den Verkauf von Anteilen 
an dem betreffenden Unternehmen oder von Vermögenswerten des betreffenden 
Unternehmens an eine Person einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 
einschließlich der Gewährung einer günstigeren Behandlung für neuseeländische 
Staatsangehörige. 

 

Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen zur Festlegung der 
Genehmigungskriterien für diejenigen Kategorien von Auslandsinvestitionen 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die nach den neuseeländischen Vorschriften 
für Auslandsinvestitionen einer Genehmigung bedürfen. 

Im Interesse der Transparenz handelt es sich bei diesen Kategorien, wie in 
Anhang 10-A (Bestehende Maßnahmen) – Neuseeland – 6 aufgeführt, um die 
folgenden: 

a) Erwerb oder Kontrolle von mindestens 25 % einer Kategorie von 
Anteilen66 oder Stimmrechten67 an einer neuseeländischen Einrichtung 
durch nichtstaatliche Einrichtungen, wenn entweder die Gegenleistung für 
die Übertragung oder der Wert der Vermögenswerte 200 Mio. NZ$ 
übersteigt, 

                                                 

66 Zur Klarstellung: Der Begriff „Anteile“ umfasst Anteile und andere Arten von Wertpapieren. 
67 Zur Klarstellung: Der Begriff „Stimmrecht“ umfasst die Befugnis, die Zusammensetzung von 

mindestens 25 % des Leitungsorgans der neuseeländischen Einrichtung zu kontrollieren. 
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 b) Aufnahme von Geschäftstätigkeiten oder Erwerb eines bestehenden 
Unternehmens durch nichtstaatliche Einrichtungen, einschließlich 
Geschäftsvermögen, in Neuseeland, wenn die Gesamtausgaben für die 
Gründung oder den Erwerb des betreffenden Unternehmens oder des 
betreffenden Vermögens 200 Mio. NZ$ übersteigen, 

c) Erwerb oder Kontrolle von 25 % oder mehr einer Kategorie von Anteilen68 
oder Stimmrechten69 an einer neuseeländischen Einrichtung durch 
staatliche Einrichtungen, wenn entweder die Gegenleistung für die 
Übertragung oder der Wert der Vermögenswerte 200 Mio. NZ$ übersteigt, 

d) Aufnahme von Geschäftstätigkeiten oder Erwerb eines bestehenden 
Unternehmens durch staatliche Einrichtungen, einschließlich 
Geschäftsvermögen, in Neuseeland, wenn die Gesamtausgaben für die 
Gründung oder den Erwerb des betreffenden Unternehmens oder des 
betreffenden Vermögens 200 Mio. NZ$ übersteigen, 

e) Erwerb oder Kontrolle – unabhängig vom Dollarwert – bestimmter 
Grundstückskategorien, die nach den neuseeländischen Rechtsvorschriften 
für Auslandsinvestitionen als sensibel gelten oder einer besonderen 
Genehmigung bedürfen, und 

f) jede Transaktion – unabhängig vom Dollarwert –, die zu einer 
Auslandsinvestition in Fangquoten führen würde. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Overseas Investment Act 2005 

Fisheries Act 1996 

Overseas Investment Regulations 2005 

 

                                                 

68 Zur Klarstellung: Der Begriff „Anteile“ umfasst Anteile und andere Arten von Wertpapieren. 
69 Zur Klarstellung: Der Begriff „Stimmrecht“ umfasst die Befugnis, die Zusammensetzung von 

mindestens 25 % des Leitungsorgans der neuseeländischen Einrichtung zu kontrollieren. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, mit denen einer Vertragspartei oder einer Nichtvertragspartei 
im Rahmen eines geltenden oder einem vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens 
unterzeichneten bilateralen oder multilateralen internationalen Abkommens eine 
unterschiedliche Behandlung gewährt wird. 

Zur Klarstellung: Dies schließt in Bezug auf Abkommen über die Liberalisierung 
des Waren- und Dienstleistungshandels oder über die Liberalisierung von 
Investitionen alle Maßnahmen ein, die als Teil eines umfassenderen Prozesses 
der wirtschaftlichen Integration oder der Handelsliberalisierung zwischen den 
Vertragsparteien solcher Abkommen getroffen werden. 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, mit denen einer Vertragspartei oder einer Nichtvertragspartei 
im Rahmen eines geltenden oder einem nach dem Inkrafttreten dieses 
Abkommens unterzeichneten internationalen Abkommens eine unterschiedliche 
Behandlung gewährt wird; dies gilt auch für folgende Bereiche: 

a) Luftfahrt, 

b) Fischerei und 

c) maritime Angelegenheiten. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Kontrolle, 
Verwaltung oder Verwendung von Folgendem einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten: 

a) Schutzgebiete, d. h. Gebiete, die im Rahmen von Rechtsvorschriften 
eingerichtet wurden und die der Kontrolle durch Rechtsvorschriften 
unterliegen, einschließlich der Ressourcen an Land und der Anteile an 
Land oder Wasser, die zur Verwaltung des historischen und natürlichen 
Erbes, zur Erholung und zum Erhalt des Landschaftsbildes eingerichtet 
wurden, oder 

b) Arten, die aufgrund eines Rechtsakts im Eigentum der Krone stehen oder 
die durch einen Rechtsakt oder aufgrund eines Rechtakts geschützt sind. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Conservation Act 1987 und die in folgenden Rechtsakten aufgeführten 
Rechtsvorschriften: 

Anhang 1 des Conservation Act 1987 

Resource Management Act 1991 

Local Government Act 1974 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen hinsichtlich der 
Staatsangehörigkeit und Gebietsansässigkeit in Bezug auf Folgendes einzuführen 
oder aufrechtzuerhalten: 

a) Tierschutz und 

b) Erhaltung des Lebens und der Gesundheit von Pflanzen, Tieren und 
Menschen, insbesondere: 

i) Lebensmittelsicherheit inländischer und ausgeführter Lebensmittel, 

ii) Futtermittel, 

iii) Lebensmittelnormen, 

iv) Biosicherheit, 

v) biologische Vielfalt und 

vi) Bescheinigung des Pflanzen- oder Tiergesundheitsstatus von Waren. 

Neuseeland behält sich ferner das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, die den Erwerb von Diensten zur Einhaltung der 
Vorschriften, zur Überwachung und zu ähnlichen Zwecken in seinem Gebiet 
erfordern, um sicherzustellen, dass die rechtlichen Anforderungen in Bezug auf 
die folgenden Punkte erfüllt werden: 

i) Tierschutz, 

ii) Lebensmittelsicherheit inländischer und ausgeführter Lebensmittel, 

iii) Futtermittel, 

iv) Lebensmittelnormen, 

v) Biosicherheit, 

vi) biologische Vielfalt, 
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 vii) Bescheinigung des Pflanzen- oder Tiergesundheitsstatus von Waren, 

viii) Klimaschutz und 

ix) Nachhaltigkeit. 

Dieser Vorbehalt ist nicht so auszulegen, dass er von den Verpflichtungen gemäß 
Kapitel 6 (Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen) 
oder den Verpflichtungen gemäß dem SPS-Übereinkommens oder dem 
Veterinärhygiene-Abkommen abweicht. 

Dieser Vorbehalt ist nicht so auszulegen, dass er von den Verpflichtungen gemäß 
Kapitel 9 (Technische Handelshemmnisse) oder von den Verpflichtungen gemäß 
dem TBT-Übereinkommen abweicht. 

 

Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, die durch einen Rechtsakt oder aufgrund eines Rechtsakts in 
Bezug auf das Küstenvorland und den Meeresboden, die Binnengewässer im 
Sinne des Völkerrechts (einschließlich des Meeresbodens, des Untergrunds und 
der Ränder dieser Binnengewässer), das Küstenmeer, die ausschließliche 
Wirtschaftszone und den Festlandsockel getroffen wurden, einschließlich der 
Erteilung von Meereskonzessionen für den Festlandsockel. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Resource Management Act 1991 

Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act 2011 

Continental Shelf Act 1964 

Crown Minerals Act 1991 

Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 
2012 
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Sektor Unternehmensdienstleistungen 

Feuerwehr 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 
Brandverhütungs- und -bekämpfungsdienste, ausgenommen Feuerbekämpfung 
aus der Luft, einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung von Dienstleistungen mittels kommerzieller Präsenz. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Fire and Emergency New Zealand Act 2017 

 

Sektor Unternehmensdienstleistungen 

Forschung und Entwicklung 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, die von staatlich 
finanzierten tertiären Einrichtungen oder von Forschungsinstituten der 
Krone erbracht werden, wenn diese Forschung für öffentliche Zwecke 
durchgeführt wird, oder 

b) Dienstleistungen im Bereich Forschung und experimentelle Entwicklung 
auf den Gebieten Physik, Chemie, Biologie, Ingenieurwesen und 
Technologie, Agrarwissenschaften, Medizin, Pharmazie und andere 
Naturwissenschaften, d. h. CPC 8510. 
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Sektor Unternehmensdienstleistungen 

Technische Tests und Analysen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Tests und Analysen bezüglich Zusammensetzung und Reinheit 
(CPC 86761), 

b) technische Kontrollen (CPC 86764), 

c) sonstige technische Tests und Analysen (CPC 86769), 

d) geologische, geophysikalische und sonstige wissenschaftliche 
Prospektionstätigkeiten (CPC 86751) und 

e) Arzneimitteltests. 

 

Sektor Unternehmensdienstleistungen 

Fischerei und Aquakultur 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fischerei und Aquakultur 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, ausländische Fischereitätigkeiten, 
einschließlich der Anlandung von Fisch, der Erstanlandung von auf See 
verarbeitetem Fisch und des Zugangs zu neuseeländischen Häfen 
(Hafenprivilegien), im Einklang mit den Bestimmungen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, zu kontrollieren. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Fisheries Act 1996 

Aquaculture Reform Act 2004  
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Sektor Unternehmensdienstleistungen 

Energie 

Verarbeitendes Gewerbe 

Großhandel 

Einzelhandel 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen, um die 
Erzeugung, die Nutzung, die Verteilung oder den Einzelhandel mit Kernenergie 
zu untersagen, zu regulieren, zu verwalten oder zu kontrollieren, einschließlich 
der Festlegung von Bedingungen, unter denen dies erfolgen kann. 

 

Sektor Landwirtschaft, einschließlich Nebenleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Halten von Anteilen an der Milchkooperative, die aus der nach dem Dairy 
Industry Restructuring Act 2001 genehmigten Fusion hervorgeht (oder 
einer Nachfolgeeinrichtung), und 

b) Verfügung über das Vermögen dieser Milchkooperative oder ihrer 
Nachfolgeeinrichtung. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Dairy Industry Restructuring Act 2001 
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Sektor Landwirtschaft, einschließlich Nebenleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 
Exportvermarktung von frischen Kiwifrüchten an sämtliche Märkte außer 
Australien einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 und zugehörige Verordnungen 

 

Sektor Landwirtschaft, einschließlich Nebenleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Festlegung der Bedingungen für die Einrichtung und Durchführung eines 
von der Regierung gebilligten Zuteilungssystems für die Rechte am 
Vertrieb von Ausfuhrerzeugnissen, die unter die HS-Kategorien fallen, die 
vom Übereinkommen über die Landwirtschaft abgedeckt sind, an Märkte, 
in denen Zollkontingente, länderspezifische Präferenzen oder andere 
Maßnahmen mit ähnlicher Wirkung gelten, und 

b) Zuteilung von Vertriebsrechten an Großhandelsdienstleister im Rahmen 
der Einrichtung oder Durchführung eines solchen Zuteilungssystems. 

Dieser Eintrag soll kein Verbot sämtlicher Investitionen in die Erbringung von 
Großhandels- und Vertriebsdienstleistungen im Zusammenhang mit Waren der 
HS-Kapitel bewirken, die vom Übereinkommen über die Landwirtschaft 
abgedeckt sind. Der Eintrag gilt für Investitionen, soweit die in diesem Vorbehalt 
genannten Dienstleistungssektoren eine Untergruppe von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen betreffen, für die Zollkontingente, länderspezifische Präferenzen 
oder andere Maßnahmen mit ähnlicher Wirkung gelten. 
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Sektor Landwirtschaft, einschließlich Nebenleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.5) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, die für die Aufstellung bzw. Durchführung verbindlicher 
Vermarktungspläne (auch als „Exportvermarktungsstrategien“ bezeichnet) für 
die Exportvermarktung von Erzeugnissen erforderlich sind, die aus den 
Bereichen 

a) Landwirtschaft, 

b) Imkerei, 

c) Gartenbau, 

d) Baumzucht, 

e) Ackerbau und 

f) Tierhaltung 

stammen, wenn im betreffenden Sektor Unterstützung für die Einführung oder 
Aktivierung eines verbindlichen kollektiven Vermarktungsplans besteht. 

Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass verbindliche Vermarktungspläne 
im Kontext dieses Vorbehalts keine Maßnahmen zur Begrenzung der Zahl der 
Marktteilnehmer oder der Ausfuhrmengen umfassen. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 

Bestehende 
Maßnahmen 

New Zealand Horticulture Export Authority Act 1987 
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Sektor Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf alle 
Dienstleister und Investoren im Bereich Adoptionsleistungen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 

Bestehende 
Maßnahmen: 

Adoption Act 1995 

Adoption (Inter-country) Act 1997 

 

Sektor Freizeit, Kultur und Sport  

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 
Dienstleistungen in den Bereichen Glücksspiel, Wetten und Prostitution 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

Bestehende 
Maßnahmen 

Gambling Act 2003 und zugehörige Verordnungen 

Prostitution Reform Act 2003 

Racing Act 2003 

Racing (Harm Prevention and Minimisation) Regulations 2004 

Racing (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated) Order 2009 
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Sektor Freizeit, Kultur und Sport 

Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Museen, botanischen und 
zoologischen Gärten 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) kulturelles Erbe von nationalem Wert, einschließlich des ethnologischen, 
archäologischen, historischen, literarischen, künstlerischen, 
wissenschaftlichen oder technologischen Erbes, sowie Sammlungen, die 
von Museen, Galerien, Bibliotheken, Archiven und anderen Einrichtungen 
für Kulturerbesammlungen dokumentiert, aufbewahrt und ausgestellt 
werden, 

b) öffentliche Archive, 

c) Dienstleistungen von Bibliotheken und Museen und 

d) Dienstleistungen zur Erhaltung historischer oder heiliger Stätten oder 
historischer Gebäude. 
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Sektor Verkehr 

Seeverkehrsdienste 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Beförderung von Personen oder Gütern auf dem Seeweg zwischen einem 
Hafen in Neuseeland und einem anderen Hafen in Neuseeland sowie 
Verkehr mit Ausgangs- und Endpunkt in demselben Hafen in Neuseeland 
(Seekabotage), mit Ausnahme der Beförderung leerer Container, 

b) Feeder-Dienstleistungen, 

c) Niederlassung einer eingetragenen Gesellschaft für den Betrieb einer Flotte 
unter der Flagge Neuseelands und 

d) Registrierung von Schiffen in Neuseeland. 

 

Sektor Vertriebsdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, gesundheits- oder sozialpolitische 
Maßnahmen in Bezug auf Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels mit 
Tabakerzeugnissen und alkoholischen Getränken einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.6) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Beschreibung Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, steuerliche Maßnahmen in Bezug auf den 
Verkauf, den Kauf oder die Übertragung von Wohnimmobilien (einschließlich 
Zinsen, die sich aus Mietverträgen, Finanzierungs- und 
Gewinnbeteiligungsvereinbarungen sowie aus dem Erwerb von Beteiligungen an 
Unternehmen ergeben, die Eigentümer von Wohnimmobilien sind) einzuführen 
oder aufrechtzuerhalten. 

Zur Klarstellung sei angemerkt, dass gewerblich genutzte Nichtwohngebäude 
und -grundstücke nicht unter den Begriff „Wohnimmobilien“ fallen. 

 

Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.9) 

Beschreibung Investitionen 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, mit denen das folgende Erfordernis gestellt wird: 

a) Erfordernis, dass ein Mitglied des Leitungs- und Kontrollorgans die 
neuseeländische Staatsangehörigkeit besitzt, oder 

b) Erfordernis, dass eine Minderheit des Leitungs- und Kontrollorgans die 
neuseeländische Staatsangehörigkeit besitzt, sofern dieses Erfordernis die 
Fähigkeit des Investors, die Kontrolle über sein Unternehmen auszuüben, 
nicht wesentlich beeinträchtigt, vorausgesetzt, das Erfordernis dient dazu, 
die Einhaltung von Gesetzen oder sonstigen Vorschriften zu gewährleisten, 
die nicht im Widerspruch zu diesem Abkommen stehen. 

Bestehende 
Maßnahmen 

Companies Act 1993 

Limited Partnerships Act 2008 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, die es für den Schutz oder die Förderung der Rechte, Interessen, 
Pflichten und Verantwortlichkeiten von Māori in Bezug auf den elektronischen 
Handel erforderlich erachtet, unter anderem zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
aus dem Vertrag von Waitangi/te Tiriti o Waitangi, sofern diese Maßnahmen nicht 
als Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung von Personen 
der anderen Vertragspartei oder als eine verschleierte Beschränkung des Handels 
mit Dienstleistungen und von Investitionen eingesetzt werden. 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Auslegung des Vertrags von 
Waitangi/te Tiriti o Waitangi einschließlich der Art der sich daraus ergebenden 
Rechte und Pflichten nicht den Streitbeilegungsbestimmungen dieses Abkommens 
unterliegt. 
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70 Dies gilt für die Ausgabe von Postwertzeichen mit der Aufschrift „Neuseeland“ an vom 
Weltpostverein benannte Unternehmen, es sei denn, die Aufschrift „Neuseeland“ ist Teil des 
Namens des Unternehmens, das die Postwertzeichen ausgibt. 

Sektor Kommunikationsdienstleistungen 

Post- und Kurierdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen  

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

 Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, mit denen Postbetreiber, die sich wettbewerbswidrig 
verhalten, zusätzlichen Bedingungen für ihre Tätigkeit am Markt unterworfen 
werden oder die die Aufhebung ihrer Registrierung vorsehen. 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen zur Einschränkung der 
Ausgabe von Postwertzeichen mit der Aufschrift „Neuseeland“ einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten.70 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Vertriebsdienstleistungen 

Dienstleistungen von Kommissionären 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Sektoren 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die nicht unter die folgenden CPC-Codes 
fallen: 

a) CPC 62113 bis 62115, 

b) CPC 62117 bis 62118, 

c) CPC 62111, ausgenommen CPC 02961 bis 02963 (Schafwolle), 

d) CPC 62112, ausgenommen CPC 21111, 21112, 21115, 21116 und 21119 
(genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern und Schafen) und 
02961 bis 02963 (Schafwolle) und 

e) CPC 62116, ausgenommen 2613 bis 2615 (Schafwolle). 

In Bezug auf Sektoren, die unter die folgenden CPC-Codes fallen: 

a) CPC 62111, nur in Bezug auf CPC 02961 bis 02963 (Schafwolle), 

b) CPC 62112, nur in Bezug auf CPC 21111, 21112, 21115, 21116 und 21119 
(genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern und Schafen) und 
02961 bis 02963 (Schafwolle) und 

c) CPC 62116, nur in Bezug auf 2613 bis 2615 (Schafwolle). 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 
Exportvertrieb im Zusammenhang mit Folgendem einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten: 

a) Zuteilung von Vertriebsrechten im Zusammenhang mit der Ausfuhr von 
Erzeugnissen in Exportmärkte, in denen die Zahl der Dienstleister, der 
Gesamtwert der Dienstleistungstransaktionen oder die Zahl der 
Dienstleistungsgeschäfte durch Zollkontingente, länderspezifische 
Präferenzen und andere Maßnahmen mit ähnlicher Wirkung begrenzt wird, 
und 

b) verbindliche Exportvermarktungsstrategien, wenn es im betreffenden 
Sektor Unterstützung gibt. Diese Exportvermarktungsstrategien umfassen 
keine Maßnahmen zur Begrenzung der Zahl der Marktteilnehmer oder der 
Ausfuhrmengen. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Vertriebsdienstleistungen 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Sektoren 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die nicht unter die folgenden CPC-Codes 
fallen: 

a) CPC 6223 bis 6226 und 6228, 

b) CPC 6221, ausgenommen CPC 02961 bis 02963 (Schafwolle), 

c) CPC 6222, ausgenommen CPC 21111, 21112, 21115, 21116 und 21119 
(genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern und Schafen) und 

d) CPC 62277, ausgenommen 2613 bis 2615 (Schafwolle). 

In Bezug auf Sektoren, die unter die folgenden CPC-Codes fallen: 

a) CPC 6221, nur in Bezug auf 02961 bis 02963 (Schafwolle), 

b) CPC 6222, nur in Bezug auf CPC 21111, 21112, 21115, 

c) CPC 21116 und 21119 (genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern 
und Schafen) und 

d) CPC 62277, nur in Bezug auf 2613 bis 2615 (Schafwolle). 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 
Exportvertrieb im Zusammenhang mit Folgendem einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten: 

a) Zuteilung von Vertriebsrechten im Zusammenhang mit der Ausfuhr von 
Erzeugnissen in Exportmärkte, in denen die Zahl der Dienstleister, der 
Gesamtwert der Dienstleistungstransaktionen oder die Zahl der 
Dienstleistungsgeschäfte durch Zollkontingente, länderspezifische 
Präferenzen und andere Maßnahmen mit ähnlicher Wirkung begrenzt wird, 
und 

b) verbindliche Exportvermarktungsstrategien, wenn es im betreffenden 
Sektor Unterstützung gibt. Diese Exportvermarktungsstrategien umfassen 
keine Maßnahmen zur Begrenzung der Zahl der Marktteilnehmer oder der 
Ausfuhrmengen. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Luft- und Seeverkehr 

Verkauf und Vermarktung von Luft- und Seeverkehrsdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Erzeugnisse 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die unter CPC 01, 02, 211, 213 to 216, 22, 
2399 und 261 (ausgenommen Vermarktung und Verkauf in Bezug auf 
CPC 21111, 21112, 21115, 21116 und 21119 (genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern und Schafen), CPC 2613 und 2615 
(Schafwolle) und CPC 02961 bis 02963 (Schafwolle)) fallen. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 

 

Sektor Seeverkehr 

Grenzüberschreitender Verkehr 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Gründung 
einer eingetragenen Gesellschaft für den Betrieb einer Flotte unter 
neuseeländischer Flagge einzuführen oder aufrechtzuerhalten. Dieser Vorbehalt 
betrifft Dienstleistungen, die unter die CPC-Codes 7211 (Personenbeförderung, 
ausgenommen Kabotage) und 7212 (Güterbeförderung, ausgenommen Kabotage) 
fallen. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Freiberufliche Dienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die folgenden 
Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Auktionen, 

b) Dienstleistungen der Konkurs- oder Zwangsverwaltung, 

c) kartografische Arbeiten, 

d) Franchisingdienste, 

e) Dienstleistungen von Patentanwälten, 

f) Dienstleistungen von Markenanwälten, 

g) Baukostenberechnung, 

h) wissenschaftliche und technische Beratung, 

i) Druck- und Verlagsdienstleistungen und 

j) Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Sozial- und 
Geisteswissenschaften. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Unternehmensdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die folgenden 
Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Dienstleistungen des Leasings oder der Vermietung von Containern, 

b) Vergabe von Lizenzen im Bereich geistiges Eigentum, einschließlich 
Marken, 

c) Vergabe von Lizenzen für Forschungs- und Entwicklungsprodukte, 

c) Vergabe von Genehmigungen zur Nutzung von Urheberrechten, 

e) Suchbohrungsleistungen und damit zusammenhängende Evaluierungen, 

f) Sicherheitsdienstleistungen mithilfe von Überwachungs- und 
Alarmsystemen, 

g) Bewachungsdienstleistungen, 

h) Ermittlungsdienstleistungen, 

i) Sicherheitsberatungsdienste, 

j) Schutzdienstleistungen mit gepanzerten Fahrzeugen und 

k) sonstige Sicherheitsdienstleistungen. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 
Instandhaltungs- und Reparaturleistungen für Folgendes einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten: 

a) Metallerzeugnisse, Maschinen und Ausrüstungen, 

b) sonstige Maschinen und Ausrüstungen, 

c) elektrische Haushaltsgeräte, 

d) Telekommunikationsgeräte, 

e) medizinische, feinmechanische und optische Instrumente, 

f) Unterhaltungselektronik, 

g) gewerbliche und industrielle Maschinen, 

h) Aufzüge und Rolltreppen und 

i) andere Apparate und Vorrichtungen. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 

 

Sektor 

 

Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die folgenden 
Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) private Dienstleistungen des Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesens 
und 

b) Dienstleistungen von Hebammen, Krankenpflegepersonal, 
Physiotherapeuten und Sanitätern. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 
Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 

 

Sektor Verkehrsdienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die folgenden 
Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Lotsen- und Anlegedienstleistungen, 

b) Vermietung von Schiffen mit Besatzung für Seeverkehrsdienstleistungen, 

c) Schub- und Schleppdienstleistungen (Seeverkehr), 

d) Personenbeförderungsleistungen im lokalen Seeverkehr, 

e) Dienstleistungen der Vermietung von Wasserfahrzeugen mit Besatzung, 

f) grenzüberschreitende Erbringung von Containerumschlagsleistungen im 
Seeverkehr71 aus dem Gebiet der Europäischen Union in das Gebiet 
Neuseelands. Dieser Vorbehalt gilt nicht für i) Umladungen (von Bord zu 
Bord oder über den Kai) oder ii) die Verwendung von bordeigenem 
Umschlagsgeschirr. 

                                                 

71 „Containerumschlagsleistungen im Seeverkehr“ bezeichnet Tätigkeiten von Stauereien, 
einschließlich Terminalbetreibern, jedoch ohne die direkten Tätigkeiten von Hafenarbeitern, 
wenn diese von den Stauereien oder Terminalbetreibern organisatorisch unabhängig sind. Zu 
den Tätigkeiten gehören die Organisation und Überwachung 

a) des Ladens und Löschens von Containern, 
b) des Laschens und Entlaschens von Containern und 

c) der Entgegennahme und Auslieferung sowie der sicheren Verwahrung von Containern 
vor der Versendung oder nach dem Löschen. 
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 g) Instandhaltung und Reparatur von Schiffen, 

h) Bergungs- und Wiederflottmachungsdienstleistungen, 

i) Binnenschiffsverkehr, 

j) Güterbeförderung im Binnenschiffsverkehr, 

k) Personenbeförderung (Binnenschiffsverkehr), 

l) Schub- und Schleppdienstleistungen im Binnenschiffsverkehr, 

m) Vermietung von Schiffen mit Besatzung im Binnenschiffsverkehr, 

n) Unterstützungsdienstleistungen für den Binnenschiffsverkehr, 

o) Kontrolle, Inspektion und Überwachung von Flughäfen und 
Hubschrauberlandeplätzen, 

p) Personenbeförderungsleistungen in der Raumfahrt, 

q) Güterbeförderungsleistungen in der Raumfahrt, 

r) Unterstützungsdienstleitungen für den Raumtransport, 

s) Unterstützungsdienstleistungen für Eisenbahnverkehrsdienste, 

t) Straßenverkehrsdienstleistungen für Postsendungen, 

u) Instandhaltung und Reparatur von Straßenverkehrsausrüstungen, 

v) Parkplätze- und Parkhäuserbetriebsleistungen, 

q) Unterstützungsdienstleistungen für Straßenverkehrsdienste, 

x) Lieferung von entsalztem Wasser an Schiffe, die in Häfen oder 
Hoheitsgewässern liegen, und 

y) Schiffbau und -reparatur sowie Schifftriebwerke. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Versorgungsleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die folgenden 
Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Dienstleistungen im Energiebereich, 

b) Dienstleistungen in den Bereichen Öl und andere Kohlenwasserstoffe, 

c) Unterstützungsdienstleistungen für die Erdölindustrie, 

d) Dienstleistungen im Zusammenhang mit Öl- und Gasvorkommen, 

e) Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung und 

f) Vertrieb von Elektrizität, Gas und Wasser (für eigene Rechnung). 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 

 

Sektor Sonstige Dienstleistungen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die folgenden 
Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

a) Handwerk, 

b) Dienstleistungen im Bereich Markt- und Meinungsforschung (CPC 8640), 

c) Verpackungsdienstleistungen (CPC 8760), 
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 d) Dienstleistungen von Krematorien und Bestattungsinstituten (CPC 9703), 

e) Schmuckdesign, 

f) Unterstützungsdienstleistungen für die Aquakultur, 

g) Dienstleistungen für exterritoriale Organisationen und Körperschaften 
(CPC 9900), 

h) Haushaltungsdienste (CPC 87204), 

i) Dienstleistungen von Kosmetiksalons, einschließlich Maniküre und 
Pediküre (CPC 97022), 

j) Dienstleistungen von Friseur- und Herrensalons (CPC 97021), 

k) Dienstleistungen im Bereich Schönheitspflege und von Einrichtungen für 
das körperliche Wohlbefinden (CPC 97029), 

l) Dienstleistungen der Zuschussvergabe, 

m) Wettervorhersage- und meteorologische Dienstleistungen, 

n) Dienstleistungen von politischen Organisationen (CPC 95920), 

o) Dienstleistungen sonstiger Interessenvertretungen und Vereinigungen 
(CPC 9599), 

p) Dienstleistungen von Gewerkschaften (CPC 9520), 

q) Dienstleistungen von Menschenrechtsorganisationen, 

r) Dienstleistungen von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden sowie 
Berufsorganisationen (CPC 951), 

s) Dienstleistungen bezüglich Produktdesign (ausgenommen Dienstleistungen 
von Innenarchitekten), 

t) Designunikate (Originale) und 

u) allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste. 

Der Vorbehalt in Bezug auf den Marktzugang (Investitionen) bezieht sich nur auf 
die Erbringung einer Dienstleistung mittels kommerzieller Präsenz. 
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Sektor Andere Dienstleistungen a. n. g. 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Lokale Präsenz (Artikel 10.15) 

Marktzugang (Artikel 10.14 und 10.5) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung 
neuer Dienstleistungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die nicht in der CPC 
eingereiht sind. 

 

Sektor Alle Sektoren – Freizügigkeit natürlicher Personen 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Marktzugang (Artikel 10.14) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Neuseeland behält sich das Recht vor, vorbehaltlich der Bestimmungen in 
Kapitel 10 (Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen) 
Abschnitt D (Einreise und vorübergehender Aufenthalt natürlicher Personen zu 
Geschäftszwecken) Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung einer 
Dienstleistung in Form der Präsenz natürlicher Personen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, die nicht im Widerspruch zu den Verpflichtungen 
Neuseelands im Rahmen des GATS stehen. 
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Sektor Alle Sektoren 

Betroffene 
Verpflichtungen 

Inländerbehandlung (Artikel 10.16 und 10.6) 

Meistbegünstigung (Artikel 10.17 und 10.7) 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane (Artikel 10.8) 

Leistungsanforderungen (Artikel 10.9) 

Beschreibung Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und Investitionen 

Neuseeland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, die zum Schutz des nationaler Kulturguts oder bestimmter 
Stätten von historischem oder archäologischem Wert oder zur Unterstützung 
kreativer Künste von nationalem Wert erforderlich sind.72 

 

 

________________ 

                                                 

72 „Kreative Kunst“ umfasst ngā toi Māori (Māori-Kunst), darstellende Künste (einschließlich 
Theater, Tanz und Musik, haka (traditioneller Māori-Haltungstanz) und waiata (Lieder oder 
Gesänge)), bildende Künste und Kunsthandwerk (z. B. Malerei, Bildhauerei, whakairo 
(Schnitzerei), raranga (Weben) und tā moko (traditionelle Māori-Tätowierungen)), Literatur, 
Sprachkunst, kreative Online-Inhalte, indigene traditionelle Praktiken und zeitgenössische 
kulturelle Ausdrucksformen sowie digitale interaktive Medien und hybride Kunstwerke, 
einschließlich solcher, bei denen neue Technologien zum Einsatz kommen, um die Grenzen 
zwischen einzelnen Kunstformen zu überwinden. Der Begriff umfasst Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Präsentation, Ausführung und Interpretation der Künste sowie im 
Zusammenhang mit dem Studium und der technischen Entwicklung dieser Kunstformen und 
Aktivitäten. 
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ANHANG 10-C 

 

 

ZU NIEDERLASSUNGSZWECKEN EINREISENDE GESCHÄFTSREISENDE,  

 

UNTERNEHMENSINTERN TRANSFERIERTE PERSONEN UND FÜR KURZE ZEIT 

EINREISENDE GESCHÄFTSREISENDE 

 

1. Artikel 10.21 (Unternehmensintern transferierte Personen und zu Niederlassungszwecken 

einreisende Geschäftsreisende) und Artikel 10.22 (Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende) 

finden für die bestehenden nichtkonformen Maßnahmen, die in diesem Anhang aufgeführt sind, bis 

zum Umfang der Nichtkonformität keine Anwendung. 

 

2. Eine Vertragspartei kann eine in diesem Anhang aufgeführte Maßnahme aufrechterhalten, 

fortsetzen, umgehend verlängern, ändern oder ergänzen, sofern die Änderung oder Ergänzung die 

Konformität der Maßnahme mit Artikel 10.21 (Unternehmensintern transferierte Personen und zu 

Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende), wie sie unmittelbar vor der Änderung oder 

Ergänzung bestand, nicht beeinträchtigt. 

 

3. Zusätzlich zu den Listen von Verpflichtungen in diesem Anhang kann jede Vertragspartei 

eine Maßnahme einführen oder aufrechterhalten, die sich auf Qualifikationsanforderungen, 

Qualifikationsverfahren, technische Normen oder Zulassungsanforderungen und -verfahren bezieht, 

die keine Beschränkungen im Sinne des Artikels 10.21 (Unternehmensintern transferierte Personen 

und zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende) oder des Artikels 10.22 (Für kurze 

Zeit einreisende Geschäftsreisende) darstellen. Dies Maßnahme kann Folgendes umfassen: 

Zulassungspflicht, Pflicht zur Anerkennung von Qualifikationen in einem regulierten Sektor, Pflicht 

zur Ablegung besonderer Prüfungen wie Sprachprüfungen, Anforderung der Zugehörigkeit zu 

einem bestimmten Berufsstand, z. B. Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, 

oder jede andere diskriminierungsfreie Anforderung, wonach bestimmte Tätigkeiten in Schutzzonen 

oder -gebieten ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen gelten weiterhin, auch wenn sie nicht in 

diesem Anhang aufgeführt sind. 
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4. Die Listen in den Absätzen 9 und 10 gelten gemäß Artikel 1.4 (Räumlicher Geltungsbereich) 

nur für die Gebiete Neuseelands und der Union und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen 

zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten mit Neuseeland relevant. Sie berühren nicht die 

Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten nach Unionsrecht. 

 

5. Zur Klarstellung: Für die Union ist mit der Verpflichtung zur Inländerbehandlung nicht die 

Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des AEUV oder der 

aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in den 

Mitgliedstaaten, den folgenden Personen gewährt wird, auf Personen Neuseelands auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Union gegründeten oder organisierten 

juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung in der Union haben. 

 

6. Verpflichtungen in Bezug auf unternehmensintern transferierte Personen, zu 

Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende und für kurze Zeit einreisende 

Geschäftsreisende gelten nicht, wenn durch deren vorübergehende Präsenz ein Eingreifen in oder 

eine anderweitige Einflussnahme auf arbeitsrechtliche bzw. betriebliche Auseinandersetzungen oder 

Verhandlungen bezweckt oder bewirkt wird. 

 

7. Alle sonstigen Voraussetzungen, die sich aus den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten für Einreise, Aufenthalt, Beschäftigung und Maßnahmen der 

sozialen Sicherheit ergeben, einschließlich der Vorschriften über Aufenthaltsdauer, Mindestlöhne 

und Tarifverträge, gelten auch dann, wenn sie in diesem Anhang nicht aufgeführt sind. 
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8. In Absatz 10 werden folgende Abkürzungen verwendet: 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechische Republik 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 
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ES Spanien 

 

EU Europäische Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 
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LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakische Republik 
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9. Verpflichtungen Neuseelands73: 

 

Zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle Sektoren Zulässige Dauer des Aufenthalts: bis zu 90 Tage je 
Zwölfmonatszeitraum. 

 

Unternehmensintern transferierte Personen 

 

Alle Sektoren Zulässige Dauer des Aufenthalts: Einreise für einen Zeitraum von bis zu 
drei Jahren. 

 

Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle Sektoren 

 

Alle in Anhang 10-D 
(Liste der Tätigkeiten 
von für kurze Zeit 
einreisenden 
Geschäftsreisenden) 
genannten Tätigkeiten: 

Zulässige Dauer des Aufenthalts: bis zu 90 Tage je 
Zwölfmonatszeitraum. 

 

                                                 

73 Unbeschadet der in diesem Absatz dargelegten Verpflichtungen behält sich Neuseeland das 
Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Besatzung von Schiffen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten. 
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10. Verpflichtungen der Union: 

 

Zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle Sektoren AT, CZ: Der zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende 
muss für ein Unternehmen arbeiten, das keine gemeinnützige Einrichtung 
ist, ansonsten: Ungebunden. 

SK: Der zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende muss 
für ein Unternehmen arbeiten, das keine gemeinnützige Einrichtung ist, 
ansonsten: Ungebunden. Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, erforderlich. 

CY: Zulässige Dauer des Aufenthalts: bis zu 90 Tage je 
Zwölfmonatszeitraum. Der zu Niederlassungszwecken einreisende 
Geschäftsreisende muss für ein Unternehmen arbeiten, das keine 
gemeinnützige Einrichtung ist, ansonsten: Ungebunden. 

 

Unternehmensintern transferierte Personen 

 

Alle Sektoren AT, CZ, SK: Unternehmensintern transferierte Personen müssen 
Angestellte eines Unternehmens sein, das keine gemeinnützige 
Einrichtung ist, ansonsten: Ungebunden. 

FI: Führungskräfte müssen Angestellte eines Unternehmens sein, das 
keine gemeinnützige Einrichtung ist. 

HU: Natürliche Personen, die Mitinhaber eines Unternehmens gewesen 
sind, gelten nicht als unternehmensintern transferierte Personen. 
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Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle in Anhang 10-D 
(Liste der Tätigkeiten 
von für kurze Zeit 
einreisenden 
Geschäftsreisenden) 
genannten Tätigkeiten: 

CY, DK, HR: Erbringt der für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 
eine Dienstleistung, so ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, erforderlich. 

LV: Für Operationen/Tätigkeiten auf Grundlage eines Vertrages ist eine 
Arbeitserlaubnis erforderlich. 

MT: Es ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. Es wird keine 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt. 

SI: Für Dienstleistungen, die an mehr als 14 aufeinanderfolgenden Tagen 
erbracht werden, und für bestimmte Tätigkeiten (Forschung und Design, 
Ausbildungsseminare, Einkauf, Handelsgeschäfte, Übersetzen und 
Dolmetschen) ist eine kombinierte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
erforderlich. Eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung muss nicht 
vorgenommen werden. 

SK: Wird im Gebiet der Slowakei eine Dienstleistung erbracht, so ist 
nach mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr als 30 Tagen je 
Kalenderjahr eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. 

Forschung und Design AT: Außer für Tätigkeiten wissenschaftlicher und statistischer Forscher 
ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. 

Marktforschung AT: Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. Für Forschungs- und Analysetätigkeiten 
von bis zu sieben Tagen je Monat oder bis zu 30 Tagen je Kalenderjahr 
wird auf eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung verzichtet. Es ist ein 
Hochschulabschluss erforderlich. 

CY: Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. 

Messen und 
Ausstellungen 

AT, CY: Für Tätigkeiten von mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr 
als 30 Tagen je Kalenderjahr ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich 
wirtschaftlicher Bedarfsprüfung, erforderlich. 

Kundendienst: AT: Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. Bei natürlichen Personen, die Arbeitnehmer 
für die Erbringung von Dienstleistungen schulen und über Fachkenntnisse 
verfügen, wird auf die wirtschaftliche Bedarfsprüfung verzichtet. 

CY: Für Tätigkeiten von mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr als 
30 Tagen je Kalenderjahr ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. 
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 CZ: Für Tätigkeiten von mehr als sieben aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen oder insgesamt 30 Tagen je Kalenderjahr ist eine 
Arbeitserlaubnis erforderlich. 

ES: Es ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. Monteure, Reparatur- und 
Instandhaltungskräfte sollten als solche bei der juristischen Person, die 
die Ware liefert oder die Dienstleistung erbringt, oder bei einem 
Unternehmen, das derselben Gruppe angehört wie die juristische Person, 
von der sie stammen, mindestens drei Monate unmittelbar vor 
Einreichung des Einreiseantrags beschäftigt sein und sie sollten über eine 
mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung verfügen, die 
gegebenenfalls nach Erreichen der Volljährigkeit erworben wurde. 

FI: Je nach Tätigkeit ist unter Umständen eine Aufenthaltserlaubnis 
erforderlich. 

SE: Eine Arbeitserlaubnis ist erforderlich, außer für i) natürliche 
Personen, die an Schulungsmaßnahmen, der Prüfung, Vorbereitung oder 
Fertigstellung von Lieferungen oder ähnlichen Tätigkeiten bei der 
Abwicklung eines Handelsgeschäfts beteiligt sind, oder ii) Monteure oder 
technische Ausbilder im Zusammenhang mit dringenden Montagen oder 
Instandsetzungen von Maschinen in Notfällen für bis zu zwei Monate. Es 
ist keine wirtschaftliche Bedarfsprüfung erforderlich. 

Handelsgeschäfte: AT, CY: Für Tätigkeiten von mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr 
als 30 Tagen je Kalenderjahr ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich 
wirtschaftlicher Bedarfsprüfung, erforderlich. 

FI: Die natürliche Person muss Dienstleistungen als Angestellte einer 
juristischen Person der anderen Vertragspartei erbringen. 

Beschäftigte im 
Fremdenverkehr 

CY, ES, PL: Ungebunden. 

FI: Die natürliche Person muss Dienstleistungen als Angestellte einer 
juristischen Person der anderen Vertragspartei erbringen. 

SE: Außer für Fahrer und Personal von Touristenbussen ist eine 
Arbeitserlaubnis erforderlich. Es ist keine wirtschaftliche Bedarfsprüfung 
erforderlich. 

Übersetzen und 
Dolmetschen 

AT: Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. 

CY, PL: Ungebunden. 

 

 

________________ 
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ANHANG 10-D 

 

 

LISTE DER TÄTIGKEITEN VON FÜR KURZE ZEIT EINREISENDEN 

GESCHÄFTSREISENDEN 

 

Für die Zwecke von Kapitel 10 (Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Dienstleistungen) 

umfassen die Tätigkeiten von für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden Folgendes: 

 

a) Sitzungen und Konsultationen: natürliche Personen, die an Sitzungen oder Konferenzen 

teilnehmen oder an Beratungen mit Geschäftspartnern beteiligt sind, 

 

b) Ausbildungsseminare: Personal eines Unternehmens, das in das Gebiet einer Vertragspartei 

einreist, um sich in den für den Betrieb des Unternehmens relevanten Techniken und 

Arbeitspraktiken informell ausbilden zu lassen, vorausgesetzt, die absolvierte Ausbildung 

beschränkt sich auf theoretischen Unterricht, Beobachtung und Vertrautmachen mit den 

entsprechenden Techniken bzw. Arbeitspraktiken und führt nicht zur Erlangung einer 

formalen Qualifikation, 

 

c) Messen und Ausstellungen: Personal, das an einer Messe teilnimmt, um für sein Unternehmen 

oder dessen Waren oder Dienstleistungen zu werben, 

 

d) Verkauf: Vertreter von Dienstleistern bzw. Warenlieferanten, die Aufträge entgegennehmen 

oder über den Verkauf von Dienstleistungen oder Waren verhandeln oder Vereinbarungen 

über den Verkauf von Dienstleistungen oder Waren für den betreffenden Lieferanten bzw. 

Dienstleister abschließen, aber selbst weder Waren ausliefern noch Dienstleistungen 

erbringen. Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende werden nicht im Direktverkauf an die 

breite Öffentlichkeit tätig, 
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e) Einkauf: für ein Unternehmen tätige Einkäufer von Waren oder Dienstleistungen oder 

Führungskräfte und Personen mit Aufsichtsfunktion, die Handelsgeschäfte im Gebiet der 

anderen Vertragspartei tätigen, 

 

f) Kundendienst: Monteure, Instandsetzungs- und Wartungskräfte sowie Aufseher mit 

Fachkenntnissen, die für die Vertragserfüllung durch einen Verkäufer oder Vermieter einer 

Vertragspartei wesentlich sind und Dienstleistungen erbringen oder Arbeitnehmer in deren 

Erbringung ausbilden, und zwar im Rahmen eines Garantie- oder sonstigen 

Dienstleistungsvertrags im Zusammenhang mit dem Verkauf oder der Vermietung 

gewerblicher oder industrieller Ausrüstung oder Maschinen, einschließlich Computer- und 

verwandter Dienstleistungen, die von einem Unternehmen gekauft oder gemietet wurden, das 

außerhalb des Gebietes der anderen Vertragspartei niedergelassen ist, für die Dauer des 

Garantie- oder Dienstleistungsvertrags, 

 

g) Handelsgeschäfte: Führungs- und Aufsichtskräfte sowie Fachkräfte für 

Finanzdienstleistungen (einschließlich Versicherungs- und Bankangestellte sowie 

Finanzanlagenvermittler), die an einem Handelsgeschäft für ein Unternehmen mitwirken, das 

im Gebiet der anderen Vertragspartei niedergelassen ist, und 

 

h) Beschäftigte im Fremdenverkehr: Vertreter von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern, 

Reiseleiter oder Reiseführer, die an Konferenzen teilnehmen. 

 

 

________________ 
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ANHANG 10-E 

 

 

ERBRINGER VERTRAGLICHER DIENSTLEISTUNGEN UND FREIBERUFLER 

 

1. Jede Vertragspartei gestattet in ihrem Gebiet die Erbringung von Dienstleistungen durch 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen oder Freiberufler der anderen Vertragspartei in Form der 

Präsenz natürlicher Personen gemäß Artikel 10.23 (Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und 

Freiberufler) für die in diesem Anhang aufgeführten Sektoren vorbehaltlich der jeweiligen 

Beschränkungen. 

 

2. Die nachstehende Liste ist wie folgt aufgebaut: 

 

a) In der ersten Spalte ist der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, für den die Kategorien 

„Erbringer vertraglicher Dienstleistungen“ und „Freiberufler“ liberalisiert sind, und 

 

b) in der zweiten Spalte sind die geltenden Beschränkungen beschrieben. 
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3. Zusätzlich zu den Listen von Verpflichtungen in diesem Anhang kann jede Vertragspartei 

eine Maßnahme einführen oder aufrechterhalten, die sich auf Qualifikationsanforderungen, 

Qualifikationsverfahren, technische Normen oder Zulassungsanforderungen und -verfahren bezieht, 

die keine Beschränkungen im Sinne des Artikel 10.23 (Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und 

Freiberufler) darstellen. Dies Maßnahme kann Folgendes umfassen: Zulassungspflicht, Pflicht zur 

Anerkennung von Qualifikationen in einem regulierten Sektor, Pflicht zur Ablegung besonderer 

Prüfungen wie Sprachprüfungen, Anforderung der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Berufsstand, z. B. Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, oder jede andere 

diskriminierungsfreie Anforderung, wonach bestimmte Tätigkeiten in Schutzzonen oder -gebieten 

ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen gelten weiterhin, auch wenn sie nicht in diesem 

Anhang aufgeführt sind. 

 

4. Die Vertragsparteien gehen keinerlei Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher 

Dienstleistungen und Freiberufler in Sektoren ein, die nicht in der Liste aufgeführt sind. 

 

5. Für die Zwecke der Identifizierung der einzelnen Sektoren und Teilsektoren bezeichnet 

„CPC“ (Central Product Classification) die vorläufige Zentrale Gütersystematik (Statistical Papers, 

Series M, No. 77, Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und soziale Fragen, Statistisches 

Amt der Vereinten Nationen, New York, 1991). 

 

6. In Sektoren, in denen wirtschaftliche Bedarfsprüfungen vorgenommen werden, ist das 

Hauptkriterium für diese Prüfung 

 

a) für Neuseeland die Bewertung der relevanten Marktlage in Neuseeland und 
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b) für die Union die Bewertung der relevanten Marktlage im Mitgliedstaat oder in der Region 

der vorgesehenen Dienstleistungserbringung, auch was die Zahl der Dienstleister und die 

Auswirkungen auf diese betrifft, die zum Zeitpunkt der Bewertung bereits eine Dienstleistung 

erbringen. 

 

7. Die Listen in den Absätzen 14 und 15 gelten gemäß Artikel 1.4 (Räumlicher Geltungsbereich) 

nur für die Gebiete Neuseelands und der Union und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen 

zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten mit Neuseeland relevant. Sie berühren nicht die 

Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten nach Unionsrecht. 

 

8. Zur Klarstellung: Für die Union ist mit der Verpflichtung zur Inländerbehandlung nicht die 

Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des AEUV oder der 

aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in den 

Mitgliedstaaten, den folgenden Personen gewährt wird, auf Personen Neuseelands auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Union gegründeten oder organisierten 

juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung in der Union haben. 
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9. Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und Freiberufler gelten 

nicht, wenn durch deren vorübergehende Präsenz ein Eingreifen in oder eine anderweitige 

Einflussnahme auf arbeitsrechtliche bzw. betriebliche Auseinandersetzungen oder Verhandlungen 

bezweckt oder bewirkt wird. 

 

10. Alle sonstigen Voraussetzungen, die sich aus den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten für Einreise, Aufenthalt, Beschäftigung und Maßnahmen der 

sozialen Sicherheit ergeben, einschließlich der Vorschriften über Aufenthaltsdauer, Mindestlöhne 

und Tarifverträge, gelten auch dann, wenn sie in diesem Anhang nicht aufgeführt sind. 

 

11. In Absatz 15 werden folgende Abkürzungen verwendet: 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechische Republik 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 
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EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 

 

EU Europäische Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 
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LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakische Republik 

 

CSS Erbringer vertraglicher Dienstleistungen (Contractual Service Suppliers) 

 

IP Freiberufler (Independent Professionals) 

 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen 
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12. Vorbehaltlich der Liste der Verpflichtungen in den Absätzen 14 und 15 gehen die 

Vertragsparteien Verpflichtungen nach Artikel 10.23 (Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und 

Freiberufler) in Bezug auf die Kategorie „Erbringer vertraglicher Dienstleistungen“ in den 

folgenden Sektoren oder Teilsektoren ein: 

 

Neuseeland 

 

a) Rechtsberatung im Bereich des Völkerrechts und des ausländischen Rechts (Teil von 

CPC 861), 

 

b) Dienstleistungen von Rechnungslegern, Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern (CPC 862), 

 

c) Dienstleistungen von Steuerberatern (CPC 863), 

 

d) Dienstleistungen von Städteplanern und Landschaftsarchitekten (CPC 8674), 

 

e) Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten (CPC 9312), 

 

f) Dienstleistungen von Hebammen (Teil von CPC 93191), 

 

g) Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten und Sanitätern (Teil von 

CPC 93191), 

 

h) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung (CPC 851 bis 853), 
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i) Dienstleistungen im Bereich Werbung (CPC 871), 

 

j) Markt- und Meinungsforschung (CPC 864), 

 

k) Unternehmensberatung (CPC 865), 

 

l) mit der Unternehmensberatung verwandte Leistungen (CPC 866), 

 

m) technische Tests und Analysen (CPC 8676), 

 

n) zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung (CPC 8675), 

 

o) Bergbau (nur Beratungsdienstleistungen) (Teil von CPC 883 und 5115), 

 

p) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen (CPC 87905**), 

 

q) Telekommunikationsdienstleistungen (CPC 752), 

 

r) Post- und Kurierdienstleistungen (nur Beratungsdienstleistungen) (Teil von CPC 751), 

 

s) Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Beratungsdienstleistungen (Teil von 

CPC 812), 
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t) sonstige Finanzdienstleistungen (Beratungsdienstleistungen) (Teil von CPC 8131** und 

8133**), 

 

u) Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehr (Teil von CPC 74490**, 74590** und 74690**) 

und 

 

v) Beratungsdienstleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe (Teil von CPC 884 und 885). 

 

Union 

 

a) Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das Völkerrecht und das Recht des Herkunftslands, 

 

b) Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern, 

 

c) Dienstleistungen von Steuerberatern, 

 

d) Dienstleistungen von Architekten und Dienstleistungen von Städteplanern und 

Landschaftsarchitekten, 

 

e) Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen, 

 

f) Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten, 

 

g) tierärztliche Dienstleistungen, 

 

h) Dienstleistungen von Hebammen, 
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i) Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten und Sanitätern, 

 

j) Computer- und verwandte Dienstleistungen, 

 

k) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, 

 

l) Dienstleistungen im Bereich Werbung, 

 

m) Markt- und Meinungsforschung, 

 

n) Unternehmensberatung, 

 

o) mit der Unternehmensberatung verbundene Dienstleistungen, 

 

p) technische Tests und Analysen, 

 

q) zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung, 

 

r) Bergbau, 

 

s) Instandhaltung und Reparatur von Schiffen, 

 

t) Instandhaltung und Reparatur von Schienenverkehrsausrüstungen, 
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u) Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Krafträdern, Schneemobilen und 

Straßenverkehrsausrüstungen, 

 

v) Instandhaltung und Reparatur von Luftfahrzeugen und Teilen davon, 

 

w) Instandhaltung und Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen (außer Büromaschinen), 

Ausrüstungen (außer Fahrzeugen und Büroeinrichtungen) und Gebrauchsgütern, 

 

x) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen, 

 

y) Telekommunikationsdienstleistungen, 

 

z) Post- und Kurierdienstleistungen, 

 

aa) Bau- und verwandte Ingenieurdienstleistungen, 

 

bb) Baustellenerkundung, 

 

cc) Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung, 

 

dd) Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft, 

 

ee) Dienstleistungen im Bereich Umwelt, 
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ff) Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Beratungsdienstleistungen, 

 

gg) sonstige Finanzberatungsdienstleistungen, 

 

hh) Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehr, 

 

ii) Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern, 

 

jj) Dienstleistungen von Fremdenführern und 

 

kk) Beratungsdienstleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe. 

 

Freiberufler 

 

13. Vorbehaltlich der Liste der Verpflichtungen in den Absätzen 14 und 15 gehen die 

Vertragsparteien Verpflichtungen nach Artikel 10.23 (Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und 

Freiberufler) in Bezug auf die Kategorie „Freiberufler“ in den folgenden Sektoren oder Teilsektoren 

ein. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=132604&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 
& /de13 

Neuseeland: 

 

Nur in Bezug auf die Dienstleistungssektoren, die in der Liste der spezifischen Verpflichtungen 

Neuseelands in der WTO (wie derzeit in GATS/SC/62, GATS/SC/62/Suppl.1 und 

GATS/SC/62/Suppl.2 festgelegt) aufgeführt sind, und die folgenden zusätzlichen 

Dienstleistungssektoren: 

 

1. UNTERNEHMENSDIENSTLEISTUNGEN 

 

A. Freiberufliche Dienstleistungen 

 

a. juristische Dienstleistungen (internationales und ausländisches Recht), 

 

f. integrierte Ingenieurdienstleistungen, und 

 

g. Beratung im Zusammenhang mit Dienstleistungen von Städteplanern und 

Landschaftsarchitekten. 

 

B. Computer- und verwandte Dienstleistungen 

 

e. Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen und -einrichtungen 

einschließlich Computern und 

 

f. sonstige Computerdienstleistungen. 
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F. Sonstige Unternehmensdienstleistungen 

 

c. Unternehmensberatung, 

 

d. mit der Unternehmensberatung verbundene Dienstleistungen, 

 

f. Nebenleistungen im Bereich Tierhaltung, 

 

k. Vermittlung und Beschaffung von Personal, 

 

p. Dienstleistungen von Fotografen, 

 

s. Dienstleistungen im Bereich Konferenzen, Seminare usw. und 

 

t. sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungen von Kreditauskunfteien und 

Inkassostellen, Dienstleistungen von Innenarchitekten, 

Telefonauftragsdienstleistungen und Vervielfältigungsdienstleistungen). 
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5. DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH BILDUNG 

 

E. Dienstleistungen im Bereich sonstiger Unterricht 

 

a. Sprachunterricht in privaten Facheinrichtungen für die Sprachausbildung und 

 

b. Unterricht in Fächern der Primar- und Sekundarstufe, der von privaten 

Facheinrichtungen außerhalb des neuseeländischen Pflichtschulsystems erteilt 

wird. 

 

6. DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH UMWELT 

 

a. Abwasserwirtschaft, 

 

b. Abfallwirtschaft, 

 

c. sanitäre und ähnliche Dienstleistungen, 

 

d. Schutz der Umgebungsluft und des Klimas (nur Beratungsdienstleistungen), 

 

e. Lärm- und Vibrationsschutz (nur Beratungsdienstleistungen) und 

 

f. Schutz der biologischen Vielfalt und der Landschaft (nur 

Beratungsdienstleistungen). 

 

G. Sonstige Umwelt- und Nebendienstleistungen (nur Beratungsdienstleistungen). 
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Europäische Union 

 

a) Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das Völkerrecht und das Recht des Herkunftslands, 

 

b) Dienstleistungen von Architekten und Dienstleistungen von Städteplanern und 

Landschaftsarchitekten, 

 

c) Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen, 

 

d) Computer- und verwandte Dienstleistungen, 

 

e) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, 

 

f) Markt- und Meinungsforschung, 

 

g) Unternehmensberatung, 

 

h) mit der Unternehmensberatung verbundene Dienstleistungen, 

 

i) Bergbau, 
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j) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen, 

 

k) Telekommunikationsdienstleistungen, 

 

l) Post- und Kurierdienstleistungen, 

 

m) Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung, 

 

n) Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Beratungsdienstleistungen, 

 

o) sonstige Finanzberatungsdienstleistungen, 

 

p) Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehr und 

 

q) Beratungsdienstleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe. 
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14. Verpflichtungen Neuseelands: 

 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Alle Sektoren Für Erbringer vertraglicher Dienstleistungen gelten folgenden 
Bedingungen: 

a) Erbringer vertraglicher Dienstleistungen unterliegen einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, 

b) Erbringer vertraglicher Dienstleistungen, die nach Neuseeland 
einreisen, müssen im Besitz eines gültigen Arbeitsvertrags mit einer 
juristischen Person einer Vertragspartei sein und während ihres 
Aufenthalts in Neuseeland ein Entgelt erhalten, das mindestens dem 
entspricht, das ein vergleichbarer neuseeländischer Arbeitnehmer, 
der Dienstleistungen in demselben oder einem ähnlichen Bereich 
erbringt, erhalten würde, 

c) Erbringer vertraglicher Dienstleistungen müssen zu Bedingungen 
beschäftigt sein, die den neuseeländischen 
Mindestbeschäftigungsstandards entsprechen, und 

d) die Zahl der Personen, die unter den Dienstleistungsvertrag des 
Erbringers vertraglicher Dienstleistungen fallen, darf nicht größer 
sein als für die Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Dienstleistungen erforderlich. 

Für Freiberufler gelten folgenden Bedingungen: 

a) Sie unterliegen einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, 

b) sie müssen über eine Qualifikation der Tertiärstufe verfügen, die aus 
einer mindestens dreijährigen formalen postsekundären Schulbildung 
resultiert und als vergleichbar mit dem neuseeländischen Standard in 
dem Bereich anerkannt ist, in dem sie ihre freiberuflichen 
Dienstleistungen erbringen möchten.74 

 

                                                 

74 Zur Klarstellung: Diese Qualifikationen müssen von der zuständigen neuseeländischen 
Behörde anerkannt werden, wenn eine solche Anerkennung nach neuseeländischem Recht 
eine Voraussetzung für die Erbringung der betreffenden Dienstleistung in Neuseeland ist. 
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15. Verpflichtungen der Union: 

 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Alle Sektoren CSS: 

EU: Für Erbringer vertraglicher Dienstleistungen gelten 
folgenden Bedingungen: 

a) Die natürliche Person muss eine Dienstleistung als 
Beschäftigte einer juristischen Person, die einen 
Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von 
höchstens 12 Monaten abgeschlossen hat, erbringen, 

b) die natürliche Person muss zum Zeitpunkt des Antrags 
auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt über 
mindestens drei Jahre Berufserfahrung in dem 
Tätigkeitsbereich verfügen, der Gegenstand des 
Vertrags ist75, 

c) die natürliche Person muss über einen 
Hochschulabschluss oder eine gleichwertige 
Qualifikation verfügen76 und 

d) die Zahl der Personen, die unter den 
Dienstleistungsvertrag fallen, darf nicht höher sein als 
die für die Erfüllung des Vertrags erforderliche Zahl, 
die in den Gesetzen der Vertragspartei, in deren 
Gebiet die Dienstleistung erbracht wird, festgelegt 
sein kann. 

 

IP: 

EU: Die Zahl der Personen, die unter den 
Dienstleistungsvertrag fallen, darf nicht höher sein als die 
für die Erfüllung des Vertrags erforderliche Zahl, die in den 
Gesetzen der Vertragspartei, in deren Gebiet die 
Dienstleistung erbracht wird, festgelegt sein kann. 

 

CSS und IP: 

In AT: Die kumulative Dauer eines Aufenthalts ist auf 
höchstens sechs Monate in einem beliebigen 
Zwölfmonatszeitraum begrenzt oder entspricht der 

                                                 

75 Gerechnet ab dem Zeitpunkt der Volljährigkeit. 
76 Wurde der Abschluss oder die Qualifikation nicht im Gebiet der Vertragspartei erworben, in 

der die Dienstleistung erbracht wird, kann diese Vertragspartei prüfen, ob der Abschluss oder 
die Qualifikation dem in ihrem Gebiet erforderlichen Hochschulabschluss entspricht. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Vertragslaufzeit, je nachdem welcher Zeitraum kürzer ist. 

In CZ: Die Dauer eines Aufenthalts ist auf höchstens 12 
aufeinanderfolgende Monate begrenzt oder entspricht der 
Vertragslaufzeit, je nachdem welcher Zeitraum kürzer ist. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Rechtsberatungsleistungen in Bezug 
auf das Völkerrecht und das Recht 
des Herkunftslands 

(Teil von CPC 861) 

CSS: 

In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, 
PL, PT, SE: Keine. 

In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: 
Keine. 

In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, 
SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

Dienstleistungen von 
Rechnungslegern und Buchhaltern 

(CPC 86212 ausgenommen 
„Dienstleistungen von 
Wirtschaftsprüfern“, 86213, 86219 
und 86220) 

CSS: 

In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, 
SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen von Steuerberatern 

(CPC 863)77 

CSS: 

In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, 
SE: Keine. 

In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In PT: Ungebunden. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 

                                                 

77 Umfasst keine Rechtsberatungs- und Rechtsvertretungsleistungen in Steuerangelegenheiten, 
die unter Rechtsberatung im Bereich des Völkerrechts und des Rechts des Herkunftslands 
fallen. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Dienstleistungen von Architekten 

und 

Dienstleistungen von Städteplanern 
und Landschaftsarchitekten 

(CPC 8671 und 8674) 

CSS: 

In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

In FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen 
nachweisen, dass sie über die für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

In AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen 
nachweisen, dass sie über die für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Ingenieurdienstleistungen 

und 

integrierte Ingenieurdienstleistungen 

(CPC 8672 und 8673) 

CSS: 

In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

In FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen 
nachweisen, dass sie über die für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

In AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen 
nachweisen, dass sie über die für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

Dienstleistungen von Ärzten 
(einschließlich Psychologen) und 
Zahnärzten 

(CPC 9312 und Teil von 85201)  

CSS: 

In SE: Keine. 

In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, 
RO, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In FR: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Psychologen: Ungebunden. 

In AT: Ungebunden, außer für Dienstleistungen von 
Psychologen und Zahnärzten: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: Ungebunden. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Tierärztliche Dienstleistungen 

(CPC 932) 

CSS: 

In SE: Keine. 

In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, 
MT, NL, PL, PT, RO, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: Ungebunden. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen von Hebammen 

(Teil von CPC 93191) 

CSS: 

In IE, SE: Keine. 

In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, 
MT, NL, PL, PT, RO, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In BE, BG, FI, HR, HU, SK: Ungebunden. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen von 
Krankenpflegepersonal, 
Physiotherapeuten und Sanitätern 

(Teil von CPC 93191) 

CSS: 

In IE, SE: Keine. 

In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, 
MT, NL, PL, PT, RO, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In BE, BG, FI, HR, HU, SK: Ungebunden. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Computer- und verwandte 
Dienstleistungen 

(CPC 84) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, 
PL, PT, SI, SE: Keine. 

In FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen 
nachweisen, dass sie über die für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

In FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen 
nachweisen, dass sie über die für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In HR: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Dienstleistungen im Bereich 
Forschung und Entwicklung 

(CPC 851, 852 außer 
Dienstleistungen von Psychologen78 
sowie 853) 

CSS: 

EU außer in NL, SE: Es ist eine Aufnahmevereinbarung mit 
einer zugelassenen Forschungseinrichtung erforderlich.79 

EU außer in CZ, DK, SK: Keine. 

In CZ, DK, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU außer in NL, SE: Es ist eine Aufnahmevereinbarung mit 
einer zugelassenen Forschungseinrichtung erforderlich.80 

EU außer in BE, CZ, DK, IT, SK: Keine. 

In BE, CZ, DK, IT, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

Dienstleistungen im Bereich 
Werbung 

(CPC 871) 

CSS: 

In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, 
SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 

                                                 

78  Teil von CPC 85201, unter „Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten“. 
79 In allen Mitgliedstaaten außer DK müssen die Zulassung der Forschungseinrichtung und die 

Aufnahmevereinbarung den Bedingungen der Richtlinie 2005/71/EG vom 12. Oktober 2005 
entsprechen. 

80  In allen Mitgliedstaaten außer DK müssen die Zulassung der Forschungseinrichtung und die 
Aufnahmevereinbarung den Bedingungen der Richtlinie 2005/71/EG vom 12. Oktober 2005 
entsprechen. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Markt- und Meinungsforschung 

(CPC 864) 

CSS: 

In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In PT: Keine, außer für Meinungsforschung (CPC 86402): 
Ungebunden. 

In HU, LT: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Dienstleistungen der Erhebung der öffentlichen Meinung 
(CPC 86402): Ungebunden. 

 

IP: 

In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, 
RO, SI, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In PT: Keine, außer für Meinungsforschung (CPC 86402): 
Ungebunden. 

In HU, LT: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Dienstleistungen der Erhebung der öffentlichen Meinung 
(CPC 86402): Ungebunden. 

Unternehmensberatung 

(CPC 865) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, 
NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Mit der Unternehmensberatung 
verbundene Dienstleistungen 

(CPC 866) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, 
NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

In HU: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- 
und Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602): 
Ungebunden. 

 

IP: 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In HU: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- 
und Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602): 
Ungebunden. 

Technische Tests und Analysen 

(CPC 8676) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, 
SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Zugehörige wissenschaftliche und 
technische Beratung 

(CPC 8675) 

CSS: 

In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, 
SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In DE: Keine, außer für öffentlich bestellte Vermesser: 
Ungebunden. 

In FR: Keine, außer für „Vermessungstätigkeiten“ zur 
Feststellung von Eigentumsrechten und im Bereich des 
Bodenrechts: Ungebunden. 

In BG: Ungebunden. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 

Bergbau (CPC 883, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, 
NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, 
SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Instandhaltung und Reparatur von 
Schiffen 

(Teil von CPC 8868) 

CSS: 

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von 
Schienenverkehrsausrüstungen 

(Teil von CPC 8868) 

CSS: 

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen, Krafträdern, 
Schneemobilen und 
Straßenverkehrsausrüstungen 

(CPC 6112, 6122, Teil von 8867 und 
Teil von 8868) 

CSS: 

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Instandhaltung und Reparatur von 
Luftfahrzeugen und Teilen davon 

(Teil von CPC 8868) 

CSS: 

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von 
Metallerzeugnissen, Maschinen 
(außer Büromaschinen), 
Ausrüstungen (außer Fahrzeugen 
und Büroeinrichtungen) und 
Gebrauchsgütern81 

(CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 
8865 und 8866) 

CSS: 

In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In FI: Ungebunden, außer in Zusammenhang mit einem 
Kundendienstvertrag:   Die Aufenthaltsdauer ist auf sechs 
Monate begrenzt; Instandhaltung und Reparatur von 
Gebrauchsgütern (CPC 633): Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 

                                                 

81 Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen und -einrichtungen einschließlich 
Computern (CPC 845) ist unter „Computerdienstleistungen“ zu finden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistungen 

(CPC 87905, ausgenommen 
Tätigkeiten amtlich bestellter oder 
ermächtigter Übersetzer und 
Dolmetscher) 

CSS: 

In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, 
SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In HR: Ungebunden. 

Telekommunikationsdienstleistungen 
(CPC 7544, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, 
NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Post- und Kurierdienstleistungen 
(CPC 751, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, 
PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

Bau- und verwandte 
Ingenieurdienstleistungen 

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517 und 518. BG: CPC 512, 5131, 
5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 
51643, 51644, 5165 und 517) 

CSS: 

EU: Ungebunden, außer in BE, CZ, DK, ES, NL und SE. 

In BE, DK, ES, NL, SE: Keine. 

In CZ: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden, außer in NL. In NL: Keine. 

Baustellenerkundung 

(CPC 5111) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Dienstleistungen im Bereich 
Hochschulbildung 

(CPC 923) 

CSS: 

EU außer in LU, SE: Ungebunden. 

In LU: Ungebunden, außer für Hochschulprofessoren: 
Keine. 

In SE: Keine, außer für Anbieter öffentlicher und privat 
finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung, die eine 
wie immer geartete staatliche Unterstützung erhalten: 
Ungebunden. 

 

IP: 

EU außer in SE: Ungebunden. 

In SE: Keine, außer für Anbieter öffentlicher und privat 
finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung, die eine 
wie immer geartete staatliche Unterstützung erhalten: 
Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich 
Landwirtschaft, Jagd und 
Forstwirtschaft (CPC 881, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

EU außer in BE, DE, DK, ES, FI, HR und SE: Ungebunden. 

In BE, DE, ES, HR, SE: Keine. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In FI: Ungebunden, außer für Beratungsdienstleistungen im 
Bereich Forstwirtschaft: Keine. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, Teil 
von 94060, 9405, Teil von 9406 und 
9409) 

CSS: 

In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Versicherungsdienstleistungen und 
damit verbundene Dienstleistungen 
(nur Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, 
PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

In HU: Ungebunden. 

 

IP: 

In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: 
Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In HU: Ungebunden. 

Sonstige Finanzdienstleistungen (nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, 
PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

In HU: Ungebunden. 

 

IP: 

In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: 
Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In HU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Verkehr (CPC 71, 72, 73 und 74, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, 
PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

In BE: Ungebunden. 

 

IP: 

In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, 
SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In PL: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Luftverkehr: Keine. 

In BE: Ungebunden. 

Dienstleistungen von Reiseagenturen 
und Reiseveranstaltern 
(einschließlich Reiseleitern82) 

(CPC 7471) 

CSS: 

In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, 
SE: Keine. 

In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

In BE, IE: Ungebunden, außer für Reiseleiter: Keine. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 

                                                 

82 Dienstleister, deren Aufgabe es ist, eine Reisegruppe von mindestens zehn natürlichen 
Personen zu begleiten, ohne als Führer an bestimmten Orten tätig zu sein. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Verpflichtungen 

Dienstleistungen von 
Fremdenführern 

(CPC 7472) 

CSS: 

In NL, PT, SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, 
IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In ES, HR, LT, PL: Ungebunden. 

 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Verarbeitendes Gewerbe (CPC 884 
und 885, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, 
NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

In DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Aufenthalte von CSS von bis zu drei Monaten. 

 

IP: 

In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, 
SE: Keine. 

In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

 

________________ 
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ANHANG 10-F 

 

 

GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NATÜRLICHER PERSONEN ZU 

GESCHÄFTSZWECKEN83 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Verfahrensverpflichtungen in Bezug auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt 

 

Jede Vertragspartei sollte dafür Sorge tragen, dass Anträge auf Einreise und vorübergehenden 

Aufenthalt gemäß ihren jeweiligen sich aus diesem Abkommen ergebenden Verpflichtungen nach 

den Grundsätzen einer guten Verwaltungspraxis bearbeitet werden. Zu diesem Zweck 

 

a) stellt jede Vertragspartei sicher, dass 

 

i) die von ihren zuständigen Behörden für die Bearbeitung von Anträgen auf Einreise und 

vorübergehenden Aufenthalt erhobenen Gebühren den Handel mit Waren oder 

Dienstleistungen oder die Niederlassung oder den Betrieb im Rahmen dieses 

Abkommens nicht unangemessen beeinträchtigen oder verzögern, 

 

ii) vollständige Anträge auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt so zügig wie 

möglich bearbeitet werden, 

 

                                                 

 
83 Für die Zwecke dieses Anhangs gelten die Begriffsbestimmungen in Artikel 10.3 

(Begriffsbestimmungen) und Artikel 10.20 (Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen) 
Absatz 3. 
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iii) sich die zuständigen Behörden um die unverzügliche Beantwortung angemessener 

Anfragen von Antragstellern zum Bearbeitungsstand ihres Antrags bemühen, 

 

iv) sich ihre zuständigen Behörden, wenn sie für die Bearbeitung eines Antrags zusätzliche 

Angaben vom Antragsteller benötigen, um unverzügliche Unterrichtung des 

Antragstellers bemühen, 

 

v) ihre zuständigen Behörden den Antragsteller über das Ergebnis unterrichten, sobald 

über den Antrag entschieden wurde, 

 

vi) ihre zuständigen Behörden den Antragsteller im Falle einer Genehmigung des Antrags 

über die Aufenthaltsdauer und sonstige einschlägige Bedingungen unterrichten, 

 

vii) ihre zuständigen Behörden dem Antragsteller im Falle einer Ablehnung des Antrags auf 

sein Ersuchen oder auf eigene Initiative Informationen über die möglichen 

Überprüfungs- und Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung stellen und 

 

viii) sie sich um Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen in elektronischer Form 

bemüht;   

 

b) sollten die vom Antragsteller vorzulegenden Unterlagen für Anträge auf Einreise und 

vorübergehenden Aufenthalt von für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden – 

vorbehaltlich des Ermessensspielraums der zuständigen Behörden der Vertragsparteien – in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem Zweck stehen, zu dem sie verlangt werden. 
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ARTIKEL 2 

 

Zusätzliche Verfahrensverpflichtungen für unternehmensintern transferierte Personen84 

 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre zuständigen Behörden eine Entscheidung über den 

Antrag einer unternehmensintern transferierten Person auf Einreise und vorübergehenden 

Aufenthalt oder auf Verlängerung der Erlaubnis zur Einreise und zum vorübergehenden Aufenthalt 

treffen und dem Antragsteller ihre Entscheidung nach den im nationalen Recht vorgesehenen 

Notifikationsverfahren so bald wie möglich schriftlich mitteilen, spätestens jedoch 

 

a) für die Union: 90 Tage nach Einreichung des vollständigen Antrags und 

 

b) für Neuseeland: 

 

i) 15 Werktage nach Eingang des vollständigen Antrags, der gemäß nationalem Recht 

ausgefüllt und eingereicht wurde, oder 

 

ii) falls innerhalb dieser Frist keine Entscheidung getroffen werden kann, ist ein 

vorläufiger Zeitrahmen anzugeben, innerhalb dessen die Entscheidung getroffen wird. 

 

                                                 

 
84 Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für diejenigen Mitgliedstaaten, die nicht der Anwendung 

der Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehörigen von 
Drittländern im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers (ABl. L 157 vom 27.5.2014, 
S. 1) unterliegen. 
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2. Jede Partei stellt sicher, dass, wenn die mit dem Antrag eingereichten Angaben oder 

Unterlagen unvollständig sind, sich die zuständigen Behörden bemühen, dem Antragsteller 

innerhalb einer angemessenen Frist mitzuteilen, welche zusätzlichen Informationen erforderlich 

sind, und eine angemessene Frist für deren Vorlage festlegen. Die Frist nach Absatz 1 wird 

ausgesetzt, bis die Behörden die verlangten zusätzlichen Informationen erhalten haben. 

 

3. Die Union dehnt das Recht auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt, das den 

Familienangehörigen von unternehmensintern transferierten Personen gemäß Artikel 19 der 

Richtlinie 2014/66/EU gewährt wird, auf Familienangehörige natürlicher Personen Neuseelands 

aus, die unternehmensintern in die Union transferiert werden. 

 

4. Neuseeland gestattet dem Partner und allen unterhaltsberechtigten Kindern, die eine 

unternehmensintern transferierte Person aus der Union, der die Einreise und der vorübergehende 

Aufenthalt gewährt wurde, die Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt. Die Dauer des 

vorübergehenden Aufenthalts des Partners und gegebenenfalls der unterhaltsberechtigten Kinder 

entspricht der Dauer des vorübergehenden Aufenthalts, der der unternehmensintern transferierten 

Person gewährt wurde. 

 

5. Für die Zwecke des Absatzes 4 gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „Partner“ bezeichnet Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner von unternehmensintern 

transferierten Personen aus der Union, auch im Rahmen einer nach neuseeländischem Recht 

anerkannten Ehe, Lebenspartnerschaft oder gleichwertigen Verbindung oder Partnerschaft. 

Zur Klarstellung: Dies schließt unverheiratete oder gleichgeschlechtliche Partner von 

unternehmensintern transferierten Personen ein;   
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b) „unterhaltsberechtigte Kinder“ bezeichnet Kinder unter 20 Jahren, die einer 

unternehmensintern transferierten Person gegenüber unterhaltsberechtigt und nach 

neuseeländischem Recht als unterhaltsberechtigte Kinder anerkannt sind, wenn 

 

i) die betreffende unternehmensintern transferierte Person das Recht hat, sie aus ihrem 

Heimatland zu entfernen, oder 

 

ii) beiden Elternteilen die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt gemäß diesem 

Abkommen gewährt wird. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Zusammenarbeit in Fragen der Rückkehr und Rückübernahme 

 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass der verstärkte grenzüberschreitende Verkehr natürlicher 

Personen, der sich aus den Artikeln 1 und 2 ergibt, eine uneingeschränkte Zusammenarbeit bei der 

Rückführung und Rückübernahme von natürlichen Personen erfordert, die die Voraussetzungen für 

die Einreise in das Gebiet der anderen Vertragspartei oder die Anwesenheit oder den Aufenthalt in 

diesem Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen. 

 

 

________________ 
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ANHANG 13 

 

 

LISTEN DER ENERGIEERZEUGNISSE, KOHLENWASSERSTOFFE UND ROHSTOFFE 

 

 

LISTE DER ENERGIEERZEUGNISSE NACH HS-CODE 

 

Feste Brennstoffe (HS-Codes 27.01, 27.02, 27.04) 

 

Rohes Öl (HS-Code 27.09) 

 

Ölerzeugnisse (HS-Codes 27.10, 27.13 bis 27.15) 

 

Erdgas, verflüssigt oder nicht (HS-Code 27.11) 

 

Elektrischer Strom (HS-Code 27.16) 

 

Biogas (HS-Code 38.25) 

 

LISTE DER KOHLENWASSERSTOFFE NACH HS-CODE 

 

Rohes Öl (HS-Code 27.09) 

 

Erdgas (HS-Code 27.11) 
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LISTE DER ROHSTOFFE NACH HS-CODE 

 

 

________________ 

                                                 

85 Umfasst alle unter diese Kapitel fallenden unverarbeiteten und halbverarbeiteten Erzeugnisse. 

Kapitel85 Position 

25 Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement 

26 
Erze sowie Schlacken und Aschen (ausgenommen Uran und Thorium (HS-
Code 26.12)) 

27 
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse 
Stoffe; Mineralwachse 

28 

Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische Verbindungen 
von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von radioaktiven Elementen oder von 
Isotopen  

29 Organische chemische Erzeugnisse 

31 Düngemittel 

71 
Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, Edelmetalle, 
Edelmetallplattierungen und Waren daraus (ausgenommen Grünstein (HS-Code 71.03)) 

72 Eisen und Stahl 

74 Kupfer und Waren daraus 

75 Nickel und Waren daraus 

76 Aluminium und Waren daraus 

78 Blei und Waren daraus 

79 Zink und Waren daraus 

80 Zinn und Waren daraus 

81 Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de1 

ANHANG 14 

 

 

VERPFLICHTUNGEN HINSICHTLICH DES ZUGANGS ZUM ÖFFENTLICHEN 

BESCHAFFUNGSMARKT 

 

 

ABSCHNITT A 

 

Liste der Europäischen Union 

 

Der Marktzugang, der Lieferanten und Dienstleistern aus Neuseeland zusätzlich zu dem bereits im 

Rahmen des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement 

Agreement, GPA) gewährten Marktzugang gewährt wird, umfasst Folgendes: 

 

1. Beschaffungen durch zentrale öffentliche Auftraggeber der Mitgliedstaaten, die in Anhang 1 

von Anlage I zur Union des GPA aufgeführt und mit einem Sternchen und einem 

Doppelsternchen gekennzeichnet sind, 

 

2. Beschaffungen durch regionale öffentliche Auftraggeber86 der Mitgliedstaaten, 

 

3. Beschaffungen durch Beschaffungsstellen, die im Bereich der unter Anhang 3 von Anlage I 

zur Union des GPA fallenden Flughafeneinrichtungen tätig sind, und 

 

                                                 

86 Für die Zwecke dieses Abkommens bezeichnet „regionale öffentliche Auftraggeber“ die 
öffentlichen Auftraggeber der Verwaltungseinheiten, die unter NUTS 1 und 2 im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 
2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) (ABL. L 154 vom 21.6.2003, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1137/2008) fallen. 
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4. Beschaffungen durch Beschaffungsstellen, die im Bereich der unter Anhang 3 von Anlage I 

zur Union des GPA fallenden See- oder Binnenhafen- oder anderen Terminaleinrichtungen 

tätig sind. 

 

Was die Absätze 1, 3 und 4 anbelangt, so beziehen sich diese Verpflichtungen auf die Beschaffung 

von Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen, wie sie in den Anhängen 4, 5 und 6 der Anlage I 

zur Union des GPA aufgeführt sind. 

 

Die Verpflichtung nach Absatz 2 beschränkt sich auf die Beschaffung gesundheitsbezogener Güter, 

wie sie in der EU durch die CPV-Codes87 beginnend mit 244 und 331 definiert sind. 

 

Es gelten folgende Schwellenwerte: 

 

In Bezug auf Absatz 1: Waren und Dienstleistungen: 130 000 SZR  

 

Bauleistungen: 5 000 000 SZR 

 

In Bezug auf Absatz 2: 200 000 SZR 

 

In Bezug auf die Absätze 3 und 4: Waren und Dienstleistungen: 400 000 SZR  

 

Bauleistungen: 5 000 000 SZR 

 

 

                                                 

87 Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) (ABl. 
L 340 vom 16.12.2002, S. 1). 
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ABSCHNITT B 

 

Liste Neuseelands 

 

 

UNTERABSCHNITT 1 

 

Beschaffungsstellen der Zentralregierung 

 

Wenn nichts anderes bestimmt ist, gilt Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) für die 

Beschaffung durch die in diesem Abschnitt aufgelisteten Stellen, unter Berücksichtigung folgender 

Schwellenwerte: 

 

Waren: 130 000 SZR 

 

Dienstleistungen: 130 000 SZR 

 

Bauleistungen: 5 000 000 SZR 

 

Liste der Beschaffungsstellen 

 

1. Ministry for Primary Industries, 

 

2. Department of Conservation, 
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3. Department of Corrections, 

 

4. Crown Law Office, 

 

5. Ministry of Business, Innovation and Employment, 

 

6. Ministry for Culture and Heritage, 

 

7. Ministry of Defence, 

 

8. Ministry of Education, 

 

9. Education Review Office, 

 

10. Ministry for the Environment, 

 

11. Ministry of Foreign Affairs and Trade, 

 

12. Government Communications Security Bureau, 

 

13. Ministry of Health, 

 

14. Inland Revenue Department, 
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15. Department of Internal Affairs, 

 

16. Ministry of Justice, 

 

17. Land Information New Zealand, 

 

18. Te Puni Kōkiri Ministry of Māori Development, 

 

19. New Zealand Customs Service, 

 

20. Ministry for Pacific Peoples, 

 

21. Department of the Prime Minister and Cabinet, 

 

22. Serious Fraud Office, 

 

23. Ministry of Social Development, 

 

24. Public Service Commission, 

 

25. Statistics New Zealand, 

 

26. Ministry of Transport, 
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27. The Treasury, 

 

28. Oranga Tamariki – Ministry for Children, 

 

29. Ministry for Women, 

 

30. New Zealand Defence Force, 

 

31. New Zealand Police, 

 

32. Ministry of Housing and Urban Development, 

 

33. Pike River Recovery Agency. 

 

 

Bemerkung zu Unterabschnitt 1 

 

Erfasst sind alle Agenturen, die den oben aufgeführten Stellen der Zentralregierung unterstehen. 
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UNTERABSCHNITT 2 

 

Beschaffungsstellen unterhalb der Zentralregierung 

 

Wenn nichts anderes bestimmt ist, gilt Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) für die 

Beschaffung durch die in diesem Unterabschnitt aufgelisteten Stellen, unter Berücksichtigung 

folgender Schwellenwerte: 

 

Waren: 200 000 SZR 

 

Dienstleistungen: 200 000 SZR 

 

Bauleistungen: 5 000 000 SZR 

 

Liste der Beschaffungsstellen 

 

1. Health New Zealand (Bemerkung 1), 

 

2. Auckland Council (Bemerkung 2), 

 

3. Wellington City Council (Bemerkung 2), 

 

4. Christchurch City Council (Bemerkung 2), 

 

5. Waikato Regional Council (Bemerkung 2), 
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6. Bay of Plenty Regional Council (Bemerkung 2), 

 

7. Greater Wellington Regional Council (Bemerkung 2), 

 

8. Canterbury Regional Council (Bemerkung 2), 

 

9. Carterton District Council (Bemerkung 2), 

 

10. Central Hawke's Bay District Council (Bemerkung 2), 

 

11. Far North District Council (Bemerkung 2), 

 

12. Gisborne District Council (Bemerkung 2), 

 

13. Hamilton City Council (Bemerkung 2), 

 

14. Hastings District Council (Bemerkung 2), 

 

15. Hauraki District Council (Bemerkung 2), 

 

16. Hawke's Bay Regional Council (Bemerkung 2), 

 

17. Horizons Regional Council (Bemerkung 2), 
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18. Horowhenua District Council (Bemerkung 2), 

 

19. Hutt City Council (Bemerkung 2), 

 

20. Kaipara District Council (Bemerkung 2), 

 

21. Kapiti Coast District Council (Bemerkung 2), 

 

22. Manawatu District Council (Bemerkung 2), 

 

23. Masterton District Council (Bemerkung 2), 

 

24. Matamata-Piako District Council (Bemerkung 2), 

 

25. Napier City Council (Bemerkung 2), 

 

26. New Plymouth District Council (Bemerkung 2), 

 

27. Northland Regional Council (Bemerkung 2), 

 

28. Ōpōtiki District Council (Bemerkung 2), 

 

29. Ōtorohanga District Council (Bemerkung 2), 
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30. Palmerston North City Council (Bemerkung 2), 

 

31. Porirua City Council (Bemerkung 2), 

 

32. Rangītikei District Council (Bemerkung 2), 

 

33. Rotorua Lakes Council (Bemerkung 2), 

 

34. Ruapehu District Council (Bemerkung 2), 

 

35. South Taranaki District Council (Bemerkung 2), 

 

36. South Waikato District Council (Bemerkung 2), 

 

37. South Wairarapa District Council (Bemerkung 2), 

 

38. Stratford District Council (Bemerkung 2), 

 

39. Taranaki Regional Council (Bemerkung 2), 

 

40. Tararua District Council (Bemerkung 2), 

 

41. Taupō District Council (Bemerkung 2), 
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42. Tauranga City Council (Bemerkung 2), 

 

43. Thames-Coromandel District Council (Bemerkung 2), 

 

44. Upper Hutt City Council (Bemerkung 2), 

 

45. Waikato District Council (Bemerkung 2), 

 

46. Waipa District Council (Bemerkung 2), 

 

47. Whanganui District Council (Bemerkung 2), 

 

48. Western Bay of Plenty District Council (Bemerkung 2), 

 

49. Whangarei District Council (Bemerkung 2), 

 

50. Ashburton District Council (Bemerkung 2), 

 

51. Central Otago District Council (Bemerkung 2), 

 

52. Clutha District Council (Bemerkung 2), 

 

53. Dunedin City Council (Bemerkung 2), 
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54. Environment Southland (Bemerkung 2), 

 

55. Gore District Council (Bemerkung 2), 

 

56. Grey District Council (Bemerkung 2), 

 

57. Hurunui District Council (Bemerkung 2), 

 

58. Invercargill City Council (Bemerkung 2), 

 

59. Marlborough District Council (Bemerkung 2), 

 

60. Nelson City Council (Bemerkung 2), 

 

61. Otago District Council (Bemerkung 2), 

 

62. Queenstown Lakes District Council (Bemerkung 2), 

 

63. Selwyn District Council (Bemerkung 2), 

 

64. Southland District Council (Bemerkung 2), 
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65. Tasman District Council (Bemerkung 2), 

 

66. Waimakariri District Council (Bemerkung 2), 

 

67. Waitaki District Council (Bemerkung 2), 

 

68. West Coast Regional Council (Bemerkung 2), 

 

69. Auckland Transport (Bemerkung 2). 

 

 

Bemerkungen zu Unterabschnitt 2 

 

1. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass Beschaffungen erfasst sind, die von Health New Zealand 

über seinen Vertreter healthAlliance Limited durchgeführt werden. 

 

2. Die Erfassung dieser Stellen beschränkt sich auf die Beschaffung von Waren, 

Dienstleistungen und Bauleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsprojekten, die ganz oder 

teilweise von der New Zealand Transport Agency finanziert werden und deren Beschaffungswert 

den oben genannten Schwellenwert erreicht oder überschreitet. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass 

Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) nicht für andere Beschaffungen durch diese Stellen 

gilt. 
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UNTERABSCHNITT 3 

 

Sonstige Beschaffungsstellen 

 

Wenn nichts anderes bestimmt ist, gilt Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) für die 

Beschaffung durch die in diesem Unterabschnitt aufgelisteten Stellen, unter Berücksichtigung 

folgender Schwellenwerte: 

 

Waren: 400 000 SZR 

 

Dienstleistungen: 400 000 SZR 

 

Bauleistungen: 5 000 000 SZR 

 

Liste der Beschaffungsstellen 

 

1. Accident Compensation Corporation (Bemerkung 1), 

 

2. Civil Aviation Authority of New Zealand, 

 

3. Energy Efficiency and Conservation Authority, 

 

4. Kāinga Ora – Homes and Communities, 
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5. Maritime New Zealand, 

 

6. New Zealand Antarctic Institute, 

 

7. Fire and Emergency New Zealand (Bemerkung 5), 

 

8. New Zealand Qualifications Authority, 

 

9. New Zealand Tourism Board, 

 

10. New Zealand Trade and Enterprise, 

 

11. New Zealand Transport Agency, 

 

12. Ōtākaro Limited (Bemerkung 4), 

 

13. Sport and Recreation New Zealand (Bemerkung 2), 

 

14. Tertiary Education Commission, 

 

15. Education New Zealand, 

 

16. Callaghan Innovation, 
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17. Earthquake Commission (Bemerkung 6), 

 

18. Environmental Protection Authority (Bemerkung 6), 

 

19. Health Promotion Agency, 

 

20. Health Quality and Safety Commission, 

 

21. Health Research Council of New Zealand, 

 

22. New Zealand Blood Service (Bemerkung 7), 

 

23. New Zealand Walking Access Commission, 

 

24. Real Estate Agents Authority (Bemerkung 8), 

 

25. Social Workers Registration Board, 

 

26. WorkSafe New Zealand, 

 

27. Guardians of New Zealand Superannuation (Bemerkung 9), 

 

28. Museum of New Zealand Te Papa (Bemerkung 10), 
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29. New Zealand Infrastructure Commission, 

 

30. New Zealand Lotteries Commission, 

 

31. Climate Change Commission, 

 

32. Electoral Commission (Bemerkung 11), 

 

33. Financial Markets Authority, 

 

34. Education Payroll Limited (Bemerkung 12), 

 

35. Research and Education Advanced Network New Zealand Limited, 

 

36. Tāmaki Redevelopment Company Limited (Bemerkung 13), 

 

37. Airways Corporation of New Zealand Limited, 

 

38. Meteorological Service of New Zealand Limited, 

 

39. KiwiRail Holdings Limited, 

 

40. Transpower New Zealand Limited (Bemerkung 3), 
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41. Government Superannuation Fund Authority, 

 

42. New Zealand Artificial Limb Service, 

 

43. Health and Disability Commissioner, 

 

44. Human Rights Commission, 

 

45. New Zealand Productivity Commission, 

 

46. Crown Irrigation Investments Limited, 

 

47. New Zealand Growth Capital Partners Limited, 

 

48. City Rail Link Limited, 

 

49. Crown Infrastructure Partners Limited, 

 

50. New Zealand Green Investment Finance Limited, 

 

51. Accreditation Council, 

 

52. Arts Council of New Zealand, 
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53. Broadcasting Commission, 

 

54. Heritage fi New Zealand, 

 

55. New Zealand Film Commission (Bemerkung 14), 

 

56. New Zealand Symphony Orchestra (Bemerkung 14), 

 

57. Public Trust (Bemerkung 15), 

 

58. Retirement Commissioner, 

 

59. Māori Broadcasting Funding Agency (Bemerkung 16), 

 

60. Māori Language Commission (Bemerkung 16), 

 

61. Pharmaceutical Management Agency (Bemerkung 17), 

 

62. Broadcasting Standards Authority, 

 

63. Children's Commissioner, 

 

64. Handelskommission, 
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65. Criminal Cases Review Commission (Bemerkung 8), 

 

66. Drug Free Sport New Zealand, 

 

67. Law Commission, 

 

68. Electricity Authority, 

 

69. External Reporting Board, 

 

70. Independent Police Conduct Authority (Bemerkung 8), 

 

71. Mental Health and Wellbeing Commission, 

 

72. Office of Film and Literature Classification (Bemerkung 8), 

 

73. Privacy Commissioner, 

 

74. Takeovers Panel, 

 

75. Transport Accident Investigation Commission (Bemerkung 8), 

 

76. Radio New Zealand Limited (Bemerkung 14), 
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77. Television New Zealand Limited, 

 

78. Crown Asset Management Limited, 

 

79. The Network for Learning Limited, 

 

80. Predator Free 2050 Limited, 

 

81. Southern Response Earthquake Services Limited, 

 

82. Māori Health Authority (Bemerkung 16). 

 

 

Bemerkungen zu Unterabschnitt 3 

 

1. Accident Compensation Corporation: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht 

für die Beschaffung von Pensionsfondsverwaltung, öffentlichen Versicherungen und 

Fondsplatzierungen, Investitionen oder Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit 

Wertpapieren oder dem Handel an einer Börse. 

 

2. Sport and Recreation New Zealand: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht 

für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, die vertrauliche Informationen zur 

Verbesserung der Leistung im Wettkampfsport enthalten. 
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3. Transpower New Zealand Limited: Die folgenden Beschaffungen sind nicht erfasst: 

 

a) Dienstleistungen im Bereich Montage elektrischer Leitungen (Teil des gesamten Spektrums 

der unter CPC Prov. 5134); 

 

b) Dienstleistungen im Bereich des Anstrichs von Masten (Teil des gesamten Spektrums der 

unter CPC Prov. 5173); und 

 

c) zur Klarstellung: Projekte, die unmittelbar von Kunden aus dem Privatsektor finanziert 

werden, sofern diese Projekte ohne die von diesen Kunden bereitgestellten Mittel nicht 

durchgeführt würden. 

 

4. Ōtākaro Limited: Erfasst sind alle Beschaffungen, einschließlich der Beschaffungen, die von 

der Christchurch Earthquake Recovery Authority durchgeführt und nach ihrer Auflösung auf die 

Ōtākaro Limited übertragen wurden, und es gelten sämtliche Verpflichtungen in Kapitel 14 

(Öffentliches Beschaffungswesen), die sich speziell auf die in Unterabschnitt 1 aufgeführten 

Beschaffungsstellen beziehen. Zur Klarstellung: Die Schwellenwerte liegen bei 130 000 SZR für 

Waren und Dienstleistungen und bei 5 000 000 SZR für Bauleistungen, und alle der Ōtākaro 

Limited unterstellten Agenturen sind erfasst. 

 

5. Fire and Emergency New Zealand: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nur für 

Beschaffungen der New Zealand Fire Service Commission. Der Klarheit halber sei darauf 

hingewiesen, dass folgende Beschaffungen nicht erfasst sind: Beschaffungen durch Fire and 

Emergency New Zealand, die zuvor von den Rural Fire Authorities, den Rural Fire Committees 

und/oder den Territorial Authorities (für die Zwecke ihrer Aufgaben gemäß dem Forest and Rural 

Fires Act 1977) durchgeführt wurden. 
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6. Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht für die Beschaffung von 

Pensionsfondsverwaltung, öffentlichen Versicherungen und Fondsplatzierungen, Investitionen oder 

Finanzdienstleistungen. 

 

7. New Zealand Blood Service: Ausgenommen ist die Beschaffung von Dienstleistungen der 

Plasmafraktionierung. 

 

8. Ausgenommen sind juristische Dienstleistungen sowie Schieds- und 

Schlichtungsdienstleistungen. 

 

9. Guardians of New Zealand Superannuation: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt 

nicht für die Beschaffung von Pensionsfondsverwaltung, Fondsplatzierungen, Investitionen oder 

Finanzdienstleistungen. 

 

10. Museum of New Zealand Te Papa: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht für 

Beschaffungen zum Zweck der Beförderung von Museumsexponaten oder Kunstgegenständen. 

 

11. Electoral Commission: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht für die 

Beschaffung von Dienstleistungen zur Verwaltung der allgemeinen Wahlen. 

 

12. Education Payroll Limited: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht für 

Beschaffungen in Bezug auf Gehaltsabrechnungen von Schulen. 

 

13. Tāmaki Redevelopment Company Limited: Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt 

nicht für Beschaffungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Beförderung oder der 

Verteilung von Trinkwasser. 
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14. Ausgenommen sind Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, 

der Produktion oder der Koproduktion von Programmen und Programmmaterialien. 

 

15. Public Trust: Ausgenommen sind juristische Dienstleistungen, einschließlich mit der 

Prozesskostenhilfe verbundener Dienstleistungen, die von Treuhändern oder von Vormündern oder 

Verwaltern erbracht werden. 

 

16. Das Recht, Māori-Anbietern den Vorzug zu geben, ist ausdrücklich vorbehalten. 

 

17. Pharmaceutical Management Agency: Zur Klarstellung sei angemerkt, dass Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit den Aufgaben dieser Agentur in Bezug auf die Finanzierung von Arzneimitteln 

und Medizinprodukten nicht erfasst sind. 

 

18. Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) nur für 

die in diesem Abschnitt aufgelisteten Beschaffungsstellen und nicht für nach- oder untergeordnete 

Agenturen. 

 

 

UNTERABSCHNITT 4 

 

Waren 

 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) für die 

Beschaffung aller Waren durch die in den Unterabschnitten 1, 2 und 3 aufgelisteten Stellen. 
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UNTERABSCHNITT 5 

 

Dienstleistungen 

 

1. Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) für die 

Beschaffung aller Dienstleistungen durch die in den Unterabschnitten 1, 2 und 3 aufgelisteten 

Stellen. 

 

2. Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht für die Beschaffung der folgenden 

gemäß der vorläufigen Zentralen Güterklassifikation (CPC Prov.) ermittelt Dienstleistungen, wie in 

Dokument MTN.GNS/W/120 dargelegt: 

 

a) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 851-853); 

 

b) öffentliche Gesundheitsdienstleistungen (CPC Prov. 931, einschließlich 9311, 9312 und 

9319), 

 

c) Dienstleistungen im Bereich Bildung (CPC Prov. 921, 922, 923, 924 und 929) oder 

 

d) Dienstleistungen im Bereich Soziales (CPC Prov. 933 und 913). 
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UNTERABSCHNITT 6 

 

Bauleistungen 

 

Liste der Bauleistungen (Abteilung 51, CPC Prov.): 

 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) für die 

Beschaffung sämtlicher Bauleistungen in Abteilung 51 der vorläufigen Zentralen Gütersystematik 

(CPC Prov.), wie in Dokument MTN.GNS/W/120 dargelegt. 

 

 

UNTERABSCHNITT 7 

 

Allgemeine Bemerkungen 

 

1. Die folgenden allgemeinen Bemerkungen gelten ausnahmslos für Kapitel 14 (Öffentliches 

Beschaffungswesen), einschließlich der Unterabschnitte 1 bis 6. 

 

2. Kapitel 14 (Öffentliches Beschaffungswesen) gilt nicht für 

 

a) zur Klarstellung: die staatliche Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für Personen 

oder staatliche Stellen, die nicht ausdrücklich in den Unterabschnitten 1 bis 6 erfasst sind, 

 

b) die Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen im Rahmen von Verträgen über den Bau, 

die Modernisierung oder die Ausstattung von Staatskanzleien im Ausland, 
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c) die Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen außerhalb des Gebiets Neuseelands zum 

Verbrauch außerhalb des Gebiets Neuseelands, 

 

d) zur Klarstellung: gemäß Artikel II:3 Buchstabe b GPA kommerzielle Sponsoring-

Vereinbarungen, 

 

e) Beschaffungen, die von einer in den Abschnitten 1 bis 6 erfassten Beschaffungsstelle im 

Namen einer Organisation durchgeführt werden, die nicht in den Unterabschnitten 1 bis 6 

erfasst ist, 

 

f) Beschaffungen durch eine in den Unterabschnitten 1 bis 6 erfasste Beschaffungsstelle von 

einer anderen in den Unterabschnitten 1 bis 6 erfassten Stelle, es sei denn, es wird eine 

Ausschreibung durchgeführt (in diesem Fall findet dieses Kapitel Anwendung), oder 

 

g) Beschaffungen für die Zwecke der Entwicklung, des Schutzes oder der Wahrung des 

nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder 

des kulturellen Erbes. 

 

3. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass eine Beschaffungsstelle bei unaufgefordert eingereichten 

einmaligen Angeboten beschränkte Ausschreibungsverfahren gemäß Artikel XIII:1 Buchstabe b 

Ziffern ii und iii GPA anwenden kann.88 

 

 

________________ 

                                                 

88 Entsprechend der Definition und Handhabung gemäß dem Leitfaden der neuseeländischen 
Regierung „Unsolicited Unique Proposals – How to deal with uninvited bids“ (Umgang mit 
unaufgefordert eingereichten einmaligen Angeboten) (Mai 2013), der von Zeit zu Zeit 
aktualisiert wird. 
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ANHANG 18-A 

 

 

PRODUKTKLASSEN89 

 

1. „Fleisch, frisch, gefroren oder verarbeitet“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 2 und die 

Positionen 16.01 oder 16.02 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

2. „Hopfen“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 12.10 des Harmonisierten Systems 

fallen; 

 

3. „Fischereierzeugnisse, frisch, gefroren oder verarbeitet“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter 

Kapitel 3 fallen, sowie Erzeugnisse mit Fisch, die unter die Positionen 16.03, 16.04 oder 16.05 des 

Harmonisierten Systems fallen; 

 

4. „Butter“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 04.05 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

5. „Käse“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 04.06 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

6. „Waren pflanzlichen Ursprungs, frisch oder verarbeitet“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter 

Kapitel 7 des Harmonisierten Systems fallen, sowie Erzeugnisse mit Gemüse, die unter Kapitel 20 

des Harmonisierten Systems fallen90; 

 

7. „Früchte, frisch oder verarbeitet“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 8 des 

Harmonisierten Systems fallen, sowie Erzeugnisse mit Früchten, die unter Kapitel 20 des 

Harmonisierten Systems fallen; 

 

                                                 

89 Die Produktklassen gelten in Bezug auf Unterabschnitt 4. 
90 Außer in dem Maße, in dem das Erzeugnis unter die nachstehende Klasse 16 fällt. 
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8. „Nüsse, frisch oder verarbeitet“ bezeichnet Nusserzeugnisse, die unter Kapitel 8 des 

Harmonisierten Systems fallen, sowie Erzeugnisse mit Nüssen, die unter Kapitel 20 des 

Harmonisierten Systems fallen; 

 

9. „Gewürze“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 9 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

10. „Getreide“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 10 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

11. „Müllereierzeugnisse“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 11 des Harmonisierten 

Systems fallen; 

 

12. „Ölsamen“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 12 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

13. „Öle und tierische Fette“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 15 des Harmonisierten 

Systems fallen; 

 

14. „Zuckerwaren und Backwaren“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter die Positionen 17.04, 18.06, 

19.04 oder 19.05 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

15. „Teigwaren“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter die Position 19.02 des Harmonisierten 

Systems fallen; 

 

16. „Tafeloliven und verarbeitete Oliven“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter die Position 20.01 

oder 20.05 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

17. „Senfpaste“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Unterposition 21.03.30 des Harmonisierten 

Systems fallen; 
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18. „Bier“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 22.03 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

19. „Essig“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 22.09 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

20. „Ätherische Öle“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 33.01 des Harmonisierten 

Systems fallen; 

 

21. „Gummen und natürliche Harze“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 13.01 des 

Harmonisierten Systems fallen; 

 

22. „Branntwein“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 22.08 des Harmonisierten Systems 

fallen; 

 

23. „Wein“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 22.04 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

24. „Frische Weich- und Schalentiere sowie Erzeugnisse hieraus“ bezeichnet Weich- und 

Schalentiere, die unter Kapitel 3 des Harmonisierten Systems fallen, sowie Erzeugnisse mit Weich- 

und Schalentieren und wirbellosen Meerestieren, die unter die Positionen 16.03, 16.04 oder 16.05 

des Harmonisierten Systems fallen; 

 

25. „Honig“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Position 04.09 des Harmonisierten Systems fallen; 

 

26. „Blumen und Zierpflanzen“ bezeichnet Erzeugnisse, die unter Kapitel 6 des Harmonisierten 

Systems fallen. 

 

 

________________ 
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ANHANG 18-B 

 

 

Siehe gesondertes Dokument 

 

 

________________ 
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ANHANG 19 

 

 

UMWELTGÜTER UND -DIENSTLEISTUNGEN 

 

Liste A. Liste der Umweltgüter 

 

Die Vertragsparteien erkennen an, wie wichtig es ist, den Handel mit und Investitionen in Waren zu 

erleichtern, die zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz der Umwelt beitragen, und 

erinnern an ihre jeweilige Verpflichtung nach Artikel 2.5 (Beseitigung der Zölle), den Handel mit 

einer breiten Palette von Waren zu liberalisieren. Die nachstehende Liste von Waren ist nicht 

erschöpfend und veranschaulicht die Waren, die zum Klimaschutz durch effiziente Energienutzung 

und die Verbreitung von Technologien für erneuerbare Energien beitragen. Diese Liste lässt die 

Verpflichtungen der Vertragsparteien nach Artikel 2.5 (Beseitigung der Zölle) unberührt. 

 

Energieeffizienz: 

 

3507.90 – Enzyme 

 

3919.90 – Fensterfolien – Gebäudeisolierung 

 

3920.62 – Fensterfolien – Gebäudeisolierung 

 

4504.10 – Kork – Baudämmstoffe 
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4504.90 – Kork – Baudämmstoffe 

 

6806.10 – Hüttenwolle – Baudämmstoffe 

 

6806.20 – Hüttenwolle – Baudämmstoffe 

 

6806.90 – Hüttenwolle – Baudämmstoffe 

 

6808.00 – Platten aus Pflanzenfasern – Baudämmstoffe 

 

7508.90 – Supraleiterkabel 

 

8502.39 – Stromerzeuger für andere erneuerbare Energiequellen 

 

Erdwärme, Wasserkraft, Solar- und Windenergie: 

 

8418.61 – Erdwärmepumpen, 

 

8410.11 – Wasserturbinen, klein 

 

8410.12 – Wasserturbinen, mittel 

 

8410.13 – Wasserturbinen, groß 

 

8410.90 – Teile von Wasserturbinen 
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2804.61 – Polysilizium – Rohstoff für die Herstellung von Solarpaneelen 

 

2823.00 – Titanoxide – Rohstoff für die Herstellung von Solarpaneelen 

 

2921.11 – Perovskit – Rohstoff für die Herstellung von Solarpaneelen 

 

2925.29 – Perovskit – Rohstoff für die Herstellung von Solarpaneelen 

 

2933.39 – Halbleiter-Zusatzwerkstoff für die Herstellung von Solarpaneelen 

 

3818.00 – Plättchen – Teil von Solarpaneelen 

 

3920.10 – Filme zur Herstellung von Fotovoltaikzellen 

 

3920.91 – Filme zum Schutz von Solarzellen 

 

3921.90 – Solarspiegelfolie 

 

7005.10 – Glasplatten – Bestandteil von Solarpaneelen 

 

7007.19 – Glasplatten – Bestandteil von Solarpaneelen 

 

7009.91 – Sonnenkollektoren aus Glas 
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8419.19 – Warmwasserbereiter 

 

8486.10 – Maschinen zur Herstellung von Solarwafern 

 

8486.20 – Maschinen zur Herstellung von Solarzellen 

 

8486.90 – Teile – für die Herstellung von Solarpaneelen 

 

8537.10 – Steuereinheiten für Solar-Tracker 

 

8541.40 – Fotovoltaikzellen 

 

9001.90 – Optische Elemente für Sonnenkollektoren 

 

9002.90 – Optische Elemente für Sonnenkollektoren 

 

9013.80 – Heliostate (Gerät zur Steuerung der Position der Solarpaneele im Verhältnis zur Sonne) 

 

9013.90 – Teile von Heliostaten 

 

7308.20 – Windkraftanlagentürme 

 

7308.90 – Teile von Windkraftanlagentürmen 
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8412.80 – Windmühlen, Turbinen 

 

8412.90 – Teile von Windmühlen – Flügel und Naben 

 

8482.10 – Kugellager zur Verwendung in Windkraftanlagen 

 

8482.30 – Kugellager zur Verwendung in Windkraftanlagen 

 

8483.10 – Gelenkwellen für Windkraftanlagen 

 

8483.40 – Getriebe für Windmühlen 

 

8483.60 – Getriebe für Windmühlen 

 

8502.31 – Stromgeneratoren für Windmühlen 
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Liste B. Liste von Umweltdienstleistungen und Tätigkeiten des verarbeitenden Gewerbes 

 

Die Vertragsparteien erkennen an, wie wichtig es ist, den Handel mit und Investitionen in 

Umweltdienstleistungen und Tätigkeiten des verarbeitenden Gewerbes zu erleichtern, und erinnern 

an ihre jeweiligen Verpflichtungen nach Kapitel 10 (Liberalisierung von Investitionen und Handel 

mit Dienstleistungen) in Bezug auf die folgenden Sektoren unter Berücksichtigung der in den 

Anhängen 10-A bis 10-F aufgeführten Vorbehalte: 

 

1. Umweltdienstleistungen unter CPC Prov. 94: 

 

9401 – Abwasserbeseitigung 

 

9402 – Abfallbeseitigung 

 

9403– Sanitäre und ähnliche Dienstleistungen 

 

9404 – Dienstleistungen im Bereich Abgasreinigung 

 

9405 – Dienstleistungen im Bereich Lärmschutz 

 

9406 – Dienstleistungen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz 

 

9409 – Sonstige Dienstleistungen im Bereich Umweltschutz a. n. g. 
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2. Kreislaufwirtschaftsbezogene Dienstleistungen, z. B.: 

 

62278 – Großhandelsleistungen mit Altmaterial und Reststoffen sowie Werkstoffen für die 

Wiederverwertung 

 

633 – Reparaturarbeiten an Gebrauchsgütern 

 

75410 – Telekommunikation – Vermietung von Ausrüstung 

 

83101 – Miet-/Leasingdienstleistungen für private Kraftwagen ohne Fahrer 

 

83106 – Miet-/Leasingdienstleistungen für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte ohne 

Bedienungspersonal 

 

83107 – Miet-/Leasingdienstleistungen für Baumaschinen und -geräte ohne 

Bedienungspersonal 

 

83108 – Miet-/Leasingdienstleistungen für Büromaschinen und -ausrüstung (einschließlich 

Computern) ohne Bedienungspersonal 

 

83109 – Miet-/Leasingdienstleistungen für sonstige Maschinen und Ausrüstungen ohne 

Bedienungspersonal 

 

8320 –Miet-/Leasingdienstleistungen für Gebrauchsgüter 
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88493 – Recycling auf Honorar- oder Vertragsbasis 

 

886 – Reparaturarbeiten an Metallerzeugnissen, Maschinen und Ausrüstungen 

 

3. Umweltbezogene Dienstleistungen zur Unterstützung der Nutzung der in Liste A dieses 

Anhangs aufgeführten Umweltgüter, z. B: 

 

512 – Hochbauarbeiten 

 

513 – Tiefbauarbeiten 

 

514 – Errichtungsarbeiten an Fertigteilbauten 

 

515 – Spezialbauarbeiten 

 

516 – Bauinstallation 

 

62275 – Großhandelsleistungen mit Baumaterialien, Armaturen und Flachglas 

 

62283 – Großhandelsleistungen mit Baumaschinen 

 

86711 –Beratung und der Planung vorgelagerte Dienstleistungen von Architekten 
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86712 – Architekturentwurf 

 

86721 – Dienstleistungen der technischen Beratung 

 

86723 – Technische Planungsleistungen für mechanische und elektrische 

Gebäudeinstallationen 

 

86724 – Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau 

 

86725 – Technische Planungsleistungen für industrielle Verfahren und Produktionsabläufe 

 

86726 – Technische Planungsleistungen a. n. g. 

 

86729 – Sonstige Ingenieurdienstleistungen 

 

86733 – Integrierte Ingenieursdienstleistungen im Rahmen von schlüsselfertigen 

Industriebauten 

 

8675 – Mit Ingenieursdienstleistungen verbundene wissenschaftliche und technische Beratung 

 

86762 – Untersuchungsleistungen bezüglich physikalischer Eigenschaften 

 

86763 – Untersuchungsleistungen bezüglich integrierter mechanischer und elektrischer 

Systeme 

 

885 – Dienstleistungen im Bereich Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinen und 

Ausrüstung 
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4. Tätigkeiten des verarbeitenden Gewerbes 

 

Herstellung der in Liste A dieses Anhangs aufgeführten Umweltgüter. 

 

 

________________ 
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ANHANG 24 

 

 

GESCHÄFTSORDNUNG DES HANDELSAUSSCHUSSES 

 

 

REGEL 1 

 

Aufgabe des Handelsausschusses 

 

 

Der gemäß Artikel 24.1 (Handelsausschuss) eingesetzte Handelsausschuss ist für alle in 

Artikel 24.2 (Aufgaben des Handelsausschusses) genannten Angelegenheiten zuständig. 

 

 

REGEL 2 

 

Zusammensetzung und Vorsitz 

 

1. Gemäß Artikel 24.1 (Handelsausschuss) setzt sich der Handelsausschuss aus Vertretern der 

Union und Neuseelands auf Ministerebene oder deren Beauftragten zusammen. 

 

2. Auf Ministerebene wird der Vorsitz des Handelsausschusses gemeinsam von dem für Handel 

zuständigen Mitglied der Europäischen Kommission und dem für Handel zuständigen Minister 

Neuseelands geführt. 
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REGEL 3 

 

Sekretariat 

 

1. Beamte der bei den beiden Vertragsparteien für Handel zuständigen Dienststellen bilden 

gemeinsam das Sekretariat des Handelsausschusses. 

 

2. Jede Vertragspartei teilt der jeweils anderen Vertragspartei Name, Funktion und Kontaktdaten 

des Beamten mit, der für die betreffende Vertragspartei als Mitglied des Sekretariats des 

Handelsausschusses fungiert. Dieser Beamte gilt bis zu dem Tag als von der betreffenden 

Vertragspartei ernanntes Mitglied des Sekretariats des Handelsausschusses, an dem diese die andere 

Vertragspartei über die Ernennung eines neuen Mitglieds unterrichtet. 

 

 

REGEL 4 

 

Sitzungen 

 

1. Der Handelsausschuss tritt jährlich zusammen, sofern die Kovorsitzenden nichts anderes 

vereinbaren, oder ohne ungebührliche Verzögerung auf Ersuchen einer Vertragspartei. 
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2. Sofern die Kovorsitzenden nichts anderes vereinbaren, finden die Sitzungen zu einem 

einvernehmlich festgelegten Tag und einer einvernehmlich festgelegten Uhrzeit abwechselnd in 

Brüssel und Wellington statt. Der Handelsausschuss kann nach Vereinbarung der Kovorsitzenden 

persönlich oder über einen anderen geeigneten Kommunikationsweg zusammentreten. 

 

3. Die Sitzungen werden vom Kovorsitzenden derjenigen Vertragspartei einberufen, die die 

Sitzung ausrichtet. 

 

 

REGEL 5 

 

Delegationen 

 

Zu einem angemessenen Zeitpunkt vor einer Sitzung teilt jedes Mitglied des Sekretariats des 

Handelsausschusses für die jeweilige Vertragspartei dem anderen Mitglied die voraussichtliche 

Zusammensetzung der Delegationen ihrer jeweiligen Vertragspartei mit. Auf den entsprechenden 

Listen werden der Name und die Funktion jedes Delegationsmitglieds angegeben. 

 

 

REGEL 6 

 

Tagesordnung 

 

1. Das gastgebende Mitglied des Sekretariats des Handelsausschusses erstellt für jede Sitzung 

eine vorläufige Tagesordnung auf der Grundlage eines Vorschlags des Mitglieds der Vertragspartei, 

die die Sitzung ausrichtet, wobei der anderen Vertragspartei eine Frist für Stellungnahmen 

eingeräumt wird. 
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2. Für Sitzungen des Handelsausschusses auf Ministerebene übermittelt das gastgebende 

Mitglied des Sekretariats des Handelsausschusses der anderen Vertragspartei mindestens einen 

Monat vor der Sitzung eine vorläufige Tagesordnung. Für Sitzungen des Handelsausschusses auf 

der Ebene hoher Beamter übermittelt das gastgebende Mitglied des Sekretariats des 

Handelsausschusses der anderen Vertragspartei mindestens 14 Tage vor der Sitzung eine vorläufige 

Tagesordnung. 

 

3. Die Tagesordnung wird vom Handelsausschuss zu Beginn jeder Sitzung angenommen. 

Punkte, die nicht auf der vorläufigen Tagesordnung stehen, können im Einvernehmen in die 

Tagesordnung aufgenommen werden. 

 

 

REGEL 7 

 

Einladung von Sachverständigen 

 

Die Kovorsitzenden des Handelsausschusses können im beiderseitigen Einvernehmen 

Sachverständige (d. h. Nicht-Regierungsbeamte) zu den Sitzungen des Handelsausschusses 

einladen, damit sie zu spezifischen Themen Auskünfte erteilen; dies gilt jedoch nur für die Teile der 

Sitzung, in denen diese spezifischen Themen erörtert werden. 
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REGEL 8 

 

Protokoll 

 

1. Sofern die Kovorsitzenden nichts anderes beschließen, erstellt das Mitglied des Sekretariats 

des Handelsausschusses der Vertragspartei, die die Sitzung ausrichtet, zu jeder Sitzung innerhalb 

von 15 Tagen nach der Sitzung einen Protokollentwurf. Der Protokollentwurf wird dem Mitglied 

des Sekretariats des Handelsausschusses der anderen Vertragspartei zur Stellungnahme übermittelt. 

 

2. Finden die vorliegenden Regeln auf die Sitzungen von Sonderausschüssen Anwendung, 

werden die Protokolle der Sitzungen des jeweiligen Sonderausschusses auch für darauffolgende 

Sitzungen des Handelsausschusses zur Verfügung gestellt. 

 

3. Das Protokoll enthält in der Regel eine Zusammenfassung der einzelnen 

Tagesordnungspunkte, gegebenenfalls unter Angabe 

 

a) aller dem Handelsausschuss vorgelegten Unterlagen, 

 

b) aller Stellungnahmen, deren Aufnahme in das Protokoll von einem der Kovorsitzenden des 

Handelsausschusses beantragt wurde, und 

 

c) der zu den einzelnen Punkten gefassten Beschlüsse, ausgesprochenen Empfehlungen, 

verabschiedeten Stellungnahmen und angenommenen Schlussfolgerungen. 
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4. Das Protokoll beinhaltet eine Liste aller Beschlüsse des Handelsausschusses, die seit der 

letzten Sitzung des Handelsausschusses im schriftlichen Verfahren nach Regel 9 Absatz 2 

angenommen wurden. 

 

5. Ein Anhang zum Protokoll enthält auch eine Liste der Namen, Titel und Funktionen aller 

Personen, die an der Sitzung des Handelsausschusses teilgenommen haben. 

 

6. Das gastgebende Mitglied des Sekretariats des Handelsausschusses passt den 

Protokollentwurf anhand der eingegangenen Stellungnahmen an; der überarbeitete Protokollentwurf 

wird innerhalb von 30 Tagen nach der Sitzung oder bis zu einem anderen von den Kovorsitzenden 

vereinbarten Datum von den Vertragsparteien angenommen. Nach Annahme des Protokolls werden 

zwei Originale durch das Sekretariat des Handelsausschusses ausgefertigt; jede Vertragspartei erhält 

eines davon. 

 

 

REGEL 9 

 

Beschlüsse und Empfehlungen 

 

1. Der Handelsausschuss kann Beschlüsse und Empfehlungen in allen Angelegenheiten 

annehmen, in denen dieses Abkommen dies vorsieht. Der Handelsausschuss nimmt Beschlüsse und 

Empfehlungen nach Artikel 24.5 (Beschlüsse und Empfehlungen) Absatz 2 einvernehmlich an. 

 

2. Zwischen den Sitzungen kann der Handelsausschuss Beschlüsse oder Empfehlungen im 

schriftlichen Verfahren annehmen. 
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3. Der eine Kovorsitzende legt dem anderen Kovorsitzenden den Entwurf eines Beschlusses 

oder einer Empfehlung schriftlich in der Arbeitssprache des Handelsausschusses vor. Die jeweils 

andere Vertragspartei verfügt über einen Monat oder einen von der vorschlagenden Vertragspartei 

angegebenen längeren Zeitraum, um dem Entwurf des Beschlusses oder der Empfehlung 

zuzustimmen. Falls die andere Vertragspartei nicht zustimmt, wird der vorgeschlagene Beschluss 

oder die vorgeschlagene Empfehlung bei der nächsten Sitzung des Handelsausschusses erörtert und 

gegebenenfalls angenommen. Entwürfe von Beschlüssen oder Empfehlungen gelten als 

angenommen, sobald die jeweils andere Vertragspartei ihre Zustimmung erteilt hat, und werden 

gemäß Regel 8.3 Buchstabe c im Protokoll der Sitzung des Handelsausschusses festgehalten. 

 

4. In den Fällen, in denen der Handelsausschuss nach diesem Abkommen ermächtigt ist, 

Beschlüsse oder Empfehlungen anzunehmen, tragen diese die Überschrift „Beschluss“ bzw. 

„Empfehlung“. Das Sekretariat des Handelsausschusses versieht alle Beschlüsse oder 

Empfehlungen mit einer laufenden Nummer, dem Datum ihrer Annahme sowie der Bezeichnung 

ihres Gegenstands. In allen Beschlüssen und Empfehlungen wird das Datum des Inkrafttretens 

angegeben. 

 

5. Die vom Handelsausschuss angenommenen Beschlüsse und Empfehlungen werden in 

zweifacher Ausfertigung erstellt und von den Kovorsitzenden beglaubigt; jede Vertragspartei erhält 

ein Exemplar. 

 

 

REGEL 10 

 

Transparenz 

 

1. Die Vertragsparteien können vereinbaren, öffentlich zu tagen. 
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2. Jede Vertragspartei kann beschließen, die Beschlüsse und Empfehlungen des 

Handelsausschusses in ihrer amtlichen Veröffentlichung oder online bekannt zu machen. 

 

3. Nach Artikel 25.7 (Offenlegung von Informationen) gelten alle von einer Vertragspartei dem 

Handelsausschuss vorgelegten und als vertraulich bezeichneten Unterlagen als vertraulich, sofern 

die betreffende Vertragspartei nichts anderes beschließt und das Sekretariat des Handelsausschusses 

entsprechend in Kenntnis setzt. 

 

4. Vorläufige Tagesordnungen von Sitzungen des Handelsausschusses werden öffentlich 

zugänglich gemacht, bevor die Sitzung des Handelsausschusses stattfindet. Das Protokoll der 

Sitzung des Handelsausschusses wird nach seiner Genehmigung gemäß Regel 8.6 öffentlich 

zugänglich gemacht. 

 

5. Die Veröffentlichung der in den Absätzen 2 bis 4 genannten Dokumente erfolgt gemäß den 

jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen der Vertragsparteien. 

 

 

REGEL 11 

 

Sprachen 

 

1. Die Arbeitssprache des Handelsausschusses ist Englisch. 
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2. Der Handelsausschuss nimmt Beschlüsse zur Änderung oder Auslegung der Bestimmungen 

dieses Abkommens in den Sprachen des Abkommens an, deren Wortlaut verbindlich ist. Alle 

anderen Beschlüsse des Handelsausschusses werden in der in Absatz 1 genannten Arbeitssprache 

gefasst. 

 

3. Jede Vertragspartei ist für die Übersetzung von Beschlüssen und anderen Dokumenten in ihre 

jeweilige Amtssprache verantwortlich, sofern dies nach diesem Artikel erforderlich ist, und trägt die 

mit der Übersetzung verbundenen Kosten. 

 

 

REGEL 12 

 

Kosten 

 

1. Die Vertragsparteien tragen alle aus ihrer Teilnahme an den Sitzungen des 

Handelsausschusses entstehenden Kosten, insbesondere die Kosten für Personal, Reise und 

Aufenthalt sowie für Video- und Telekonferenzen, Post und Telekommunikation. 

 

2. Die Kosten für die Organisation der Sitzungen und für die Vervielfältigung der Unterlagen 

werden von der Vertragspartei getragen, welche die Sitzung ausrichtet. 

 

3. Die Kosten für die Verdolmetschung in die und aus der Arbeitssprache des 

Handelsausschusses während der Sitzungen werden von der Vertragspartei getragen, die die 

jeweilige Sitzung ausrichtet. 
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REGEL 13 

 

Sonderausschüsse 

 

1. Gemäß Artikel 24.4 (Sonderausschüsse) überwacht der Handelsausschuss die Arbeit aller 

Sonderausschüsse und anderer im Rahmen dieses Abkommens eingesetzter Gremien. 

 

2. Der Handelsausschuss wird schriftlich über die Kontaktstellen unterrichtet, die von den im 

Rahmen dieses Abkommens eingesetzten Sonderausschüssen und anderen Gremien benannt 

werden. Alle einschlägigen Schreiben, Unterlagen und Mitteilungen betreffend die Durchführung 

dieses Abkommens, die zwischen den Kontaktstellen der einzelnen Sonderausschüsse versandt 

werden, werden gleichzeitig dem Sekretariat des Handelsausschusses übermittelt. 

 

3. Gemäß Artikel 24.4 (Sonderausschüsse) Absatz 7 erstatten die Sonderausschüsse dem 

Handelsausschuss über die Ergebnisse, Beschlüsse und Schlussfolgerungen jeder ihrer Sitzungen 

Bericht. 

 

4. Sofern die einzelnen Sonderausschüsse nach Artikel 24.4 (Sonderausschüsse) Absatz 5 dieses 

Abkommens nichts anderes beschließen, gilt die in diesem Anhang festgelegte Geschäftsordnung 

sinngemäß auch für die Sonderausschüsse im Rahmen dieses Abkommens. 
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REGEL 14 

 

Änderung der Geschäftsordnung 

 

Diese Geschäftsordnung kann durch einen im Einklang mit Regel 9 gefassten Beschluss des 

Handelsausschusses geändert werden. 

 

 

________________ 
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ANHANG 26-A 

 

 

VERFAHRENSORDNUNG FÜR DIE STREITBEILEGUNG 

 

I. Begriffsbestimmungen 

 

1. Für die Zwecke des Kapitels 26 (Streitbeilegung) gelten die folgenden 

Begriffsbestimmungen: 

 

a) „Verwaltungsbedienstete“ bezeichnet im Hinblick auf ein Panelmitglied diejenigen Personen, 

die unter Leitung und Aufsicht eines Panelmitglieds tätig, aber keine Assistenten sind; 

 

b) „Berater“ bezeichnet eine Person, die von einer Vertragspartei beauftragt ist, sie im 

Zusammenhang mit dem Panelverfahren zu beraten oder zu unterstützen; 

 

c) „Assistent“ bezeichnet eine Person, die im Rahmen des Mandats und unter Leitung und 

Aufsicht eines Panelmitglieds Nachforschungen für dieses anstellt oder es bei seiner Tätigkeit 

unterstützt; 

 

d) „Beschwerdeführerin“ bezeichnet die Vertragspartei, welche die Einsetzung eines Panels nach 

Artikel 26.4 (Einleitung von Panelverfahren) beantragt; 

 

e) „Tag“ bezeichnet einen Kalendertag; 
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f) „Panel“ bezeichnet ein nach Artikel 26.5 (Einsetzung eines Panels) eingesetztes Panel; 

 

g) „Panelmitglied“ bezeichnet ein Mitglied eines Panels; 

 

h) „Beschwerdegegnerin“ bezeichnet die Vertragspartei, die vorgeblich gegen die erfassten 

Bestimmungen verstoßen hat;   

 

i) „Vertreter einer Vertragspartei“ bezeichnet eine im Dienst eines Ministeriums, einer Behörde, 

einer sonstigen öffentlichen Stelle einer Vertragspartei stehende oder von diesen ernannte 

Person, welche die Vertragspartei in einer sich aus diesem Abkommen ergebenden 

Streitigkeit vertritt. 

 

 

II. Notifikationen 

 

2. Ersuchen, Mitteilungen, Schriftsätze oder sonstige Unterlagen 

 

a) des Panels werden beiden Vertragsparteien gleichzeitig übermittelt, 

 

b) einer Vertragspartei, die an das Panel gerichtet sind, werden der anderen Vertragspartei 

gleichzeitig in Kopie übermittelt und 

 

c) einer Vertragspartei, die an die andere Vertragspartei gerichtet sind, werden gegebenenfalls 

dem Panel gleichzeitig in Kopie übermittelt. 
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3. Ersuchen, Mitteilungen, Schriftsätze oder sonstige Unterlagen gemäß Regel 2 werden per E-

Mail oder gegebenenfalls mittels eines sonstigen Telekommunikationsmittels versandt, bei dem sich 

die Versendung belegen lässt. Bis zum Beweis des Gegenteils gilt eine solche Notifikation als am 

Tag ihrer Versendung zugestellt. 

 

4. Ersuchen, Mitteilungen, Schriftsätze oder sonstige Unterlagen werden an die Generaldirektion 

Handel der Europäischen Kommission der Europäischen Union bzw. an das neuseeländische 

Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel gerichtet. 

 

5. Unerhebliche Schreibfehler in Ersuchen, Mitteilungen, Schriftsätzen oder sonstigen 

Unterlagen im Zusammenhang mit dem Panelverfahren können durch Zustellung einer neuen 

Unterlage, in der die Änderungen deutlich gekennzeichnet sind, berichtigt werden. 

 

6. Ist der letzte Tag der Zustellfrist für eine Unterlage kein Arbeitstag der Organe der Union 

bzw. der Regierung Neuseelands, so endet die Frist für die Zustellung der Unterlage am ersten 

darauffolgenden Arbeitstag. 
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III. Bestellung der Panelmitglieder 

 

7. Wird ein Panelmitglied nach Artikel 26.5 (Einsetzung eines Panels) per Losentscheid 

bestimmt, unterrichtet der von der Beschwerdeführerin gestellte Kovorsitzende des 

Handelsausschusses den von der Beschwerdegegnerin gestellten Kovorsitzenden über Datum, 

Uhrzeit und Ort der Auslosung. Die Beschwerdegegnerin darf bei der Auslosung zugegen sein, 

wenn sie dies wünscht. Die Auslosung wird in Anwesenheit der Vertragsparteien durchgeführt, die 

zugegen sind. 

 

8. Der Kovorsitzende der Beschwerdeführerin unterrichtet jede Person, die als Panelmitglied 

ausgewählt wurde, schriftlich von ihrer Auswahl. Die betreffenden Personen bestätigen beiden 

Vertragsparteien ihre Verfügbarkeit innerhalb von zehn Tagen nach Zustellung der Notifikation. 

 

9. Der von der Beschwerdeführerin gestellte Kovorsitzende des Handelsausschusses wählt 

innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der in Artikel 26.5 (Einsetzung eines Panels) Absatz 2 

genannten Frist per Losentscheid das Panelmitglied oder den Vorsitzenden aus, wenn eine der in 

Artikel 26.6 (Liste der Panelmitglieder) Absatz 2 genannten Teillisten 

 

a) nicht erstellt ist oder nur Namen von Personen enthält, die nicht zum Kreis der Personen 

gehören, die von einer oder beiden Vertragsparteien förmlich für die Erstellung oder Führung 

der betreffenden Teilliste vorgeschlagen wurden, oder 

 

b) nicht mehr mindestens drei Personen aus dem Kreis von Personen umfasst, die noch auf der 

jeweiligen Unterliste stehen. 
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10. Unbeschadet des Artikels 26.4 (Einleitung von Panelverfahren) Absatz 4 bemühen sich die 

Vertragsparteien, sicherzustellen, dass sich alle Panelmitglieder spätestens zu dem Zeitpunkt, zu 

dem sie ihre Ernennung gemäß Artikel 26.5 (Einsetzung eines Panels) Absatz 5 angenommen 

haben, auf die Vergütung und die Kostenerstattung für die Panelmitglieder und die Assistenten 

geeinigt und die erforderlichen Ernennungsverträge ausgearbeitet haben, damit sie unverzüglich 

unterzeichnet werden können. Die Vergütung und Kostenerstattung für die Panelmitglieder richten 

sich nach den WTO-Standards. Die Vergütung und Kostenerstattung für einen oder alle Assistenten 

jedes Panelmitglieds darf 50 % der Vergütung für das jeweilige Panelmitglied nicht überschreiten. 

 

 

IV. Organisatorische Sitzung 

 

11. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, treffen sie innerhalb von sieben 

Tagen nach Einsetzung des Panels mit diesem zusammen, um die von den Vertragsparteien oder 

dem Panel für relevant erachteten Fragen, einschließlich des Zeitplans für das Verfahren, zu klären. 

Die Panelmitglieder und Vertreter der Vertragsparteien können über alle Kommunikationswege, 

einschließlich Telefon- und Videokonferenzen oder andere elektronische Kommunikationswege, an 

dieser Sitzung teilnehmen. 

 

 

V. Schriftsätze 

 

12. Die Beschwerdeführerin übermittelt ihren Schriftsatz spätestens 20 Tage nach Einsetzung des 

Panels. Die Beschwerdegegnerin legt ihren Schriftsatz spätestens 20 Tage nach Zustellung des von 

der Beschwerdeführerin übermittelten Schriftsatzes vor. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de6 

VI. Arbeitsweise des Panels 

 

13. Alle Sitzungen des Panels werden vom Vorsitzenden geleitet. Das Panel kann den 

Vorsitzenden ermächtigen, verwaltungs- und verfahrenstechnische Beschlüsse zu fassen. 

 

14. Sofern in Kapitel 26 (Streitbeilegung) nichts anderes bestimmt ist, kann sich das Panel zur 

Führung seiner Geschäfte aller Kommunikationsmittel, einschließlich Telefon- und Videokonferenz 

oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel, bedienen. 

 

15. An den Beratungen des Panels dürfen nur Panelmitglieder teilnehmen, allerdings kann das 

Panel den Assistenten gestatten, bei den Beratungen zugegen zu sein. 

 

16. Für die Abfassung von Beschlüssen und Berichten ist ausschließlich das Panel zuständig; 

diese Befugnis ist nicht übertragbar. 

 

17. Ergibt sich eine Verfahrensfrage, die in Kapitel 26 (Streitbeilegung) nicht geregelt ist, so kann 

das Panel nach Konsultation der Vertragsparteien ein geeignetes Verfahren beschließen, das mit 

Kapitel 26 (Streitbeilegung) vereinbar ist. 
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18. Muss nach Auffassung des Panels eine Verfahrensfrist, ausgenommen die Fristen in 

Kapitel 26 (Streitbeilegung), geändert oder eine andere verfahrens- oder verwaltungstechnische 

Anpassung vorgenommen werden, so unterrichtet es die Vertragsparteien schriftlich über die 

erforderliche Frist oder Anpassung und nennt die Gründe dafür. Das Panel kann die Änderungen 

oder Anpassung nach Konsultation der Vertragsparteien vornehmen. 

 

 

VII. Ersetzen von Panelmitgliedern 

 

19. Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass ein Panelmitglied gegen die Anforderungen des 

Anhangs 26-B (Verhaltenskodex für Panelmitglieder und Mediatoren) verstößt und aus diesem 

Grund ersetzt werden sollte, so teilt sie dies der anderen Vertragspartei innerhalb von 15 Tagen ab 

dem Zeitpunkt mit, zu dem sie ausreichende Beweise für den vermeintlichen Verstoß des 

Panelmitglieds gegen die Anforderungen dieses Anhangs erlangt hat. 

 

20. Die Vertragsparteien führen binnen 15 Tagen nach der Notifikation gemäß Regel 19 

Konsultationen durch. Sie unterrichten das Panelmitglied über seinen vermeintlichen Verstoß und 

können es ersuchen, Maßnahmen zu treffen, um Abhilfe zu schaffen. Bei Einvernehmlichkeit 

können sie das Panelmitglied auch abberufen und ein neues Panelmitglied gemäß Artikel 26.5 

(Einsetzung eines Panels) bestimmen. 
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21. Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung darüber, ob das betreffende Panelmitglied, 

sofern es sich nicht um den Vorsitzenden des Panels handelt, zu ersetzen ist, so kann jede 

Vertragspartei beantragen, dass der Vorsitzende des Panels, dessen Entscheidung dann endgültig ist, 

mit dieser Frage befasst wird. Stellt der Vorsitzende des Panels fest, dass das Panelmitglied gegen 

die Anforderungen in Anhang 26-B (Verhaltenskodex für Panelmitglieder und Mediatoren) 

verstößt, so wird das Panelmitglied abberufen und ein neues Panelmitglied nach Artikel 26.5 

(Einsetzung eines Panels) bestimmt. 

 

22. Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung über die Notwendigkeit, den Vorsitzenden zu 

ersetzen, kann jede Vertragspartei beantragen, dass eine andere Person aus der nach Artikel 26.6 

(Liste der Panelmitglieder) erstellten Unterliste für Vorsitzende mit der Frage befasst wird. Ihr 

Name wird vom von der ersuchenden Vertragspartei gestellten Kovorsitzenden des 

Handelsausschusses oder vom Stellvertreter des Vorsitzenden bestimmt. Die Entscheidung der so 

ausgewählten Person über die Notwendigkeit, den Vorsitzenden zu ersetzen, ist endgültig. Stellt 

diese Person fest, dass der Vorsitzende gegen die Anforderungen in Anhang 26-B (Verhaltenskodex 

für Panelmitglieder und Mediatoren) verstößt, so wird der Vorsitzende abberufen und ein neuer 

Vorsitzender nach Artikel 26.5 (Einsetzung eines Panels) bestimmt. 

 

 

VIII. Anhörungen 

 

23. Auf der Grundlage des nach Regel 11 festgelegten Zeitplans und nach Konsultation der 

Vertragsparteien und der anderen Panelmitglieder unterrichtet der Vorsitzende des Panels die 

Vertragsparteien über das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Anhörung. Diese Informationen 

werden von der Vertragspartei, in der die Anhörung stattfindet, der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht, es sei denn, es handelt sich um eine nichtöffentliche Anhörung. 
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24. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, findet die Anhörung in Brüssel statt, 

wenn Neuseeland die Beschwerdeführerin ist, und in Wellington, wenn die Union die 

Beschwerdeführerin ist. Die Beschwerdegegnerin trägt die Verwaltungskosten der Anhörung. In 

hinreichend begründeten Fällen und auf Ersuchen einer Vertragspartei kann das Panel nach 

Konsultation beider Vertragsparteien beschließen, eine virtuelle oder gemischte Anhörung 

abzuhalten und entsprechende Vorkehrungen zu treffen, wobei den Rechten auf ein 

ordnungsgemäßes Verfahren und der Notwendigkeit, Transparenz zu gewährleisten, Rechnung 

getragen wird. 

 

25. Das Panel kann zusätzliche Anhörungen anberaumen, sofern die Vertragsparteien dies 

vereinbaren. 

 

26. Alle Panelmitglieder müssen während der gesamten Dauer der Anhörung zugegen sein. 

 

27. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, können die folgenden Personen an der 

Anhörung teilnehmen, unabhängig davon, ob die Anhörung öffentlich ist oder nicht: 

 

a) Vertreter und Berater einer Vertragspartei und 

 

b) Assistenten, Dolmetscher und andere Personen, deren Anwesenheit vom Panel verlangt wird. 

 

28. Jede Vertragspartei legt dem Panel und der anderen Vertragspartei spätestens fünf Tage vor 

der Anhörung eine Liste mit den Namen der Personen vor, die in der Anhörung den Standpunkt der 

betreffenden Vertragspartei darlegen oder erläutern werden, und mit den Namen der sonstigen 

Vertreter oder Berater, die der Anhörung beiwohnen werden. 
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29. Das Panel stellt sicher, dass die Parteien gleich behandelt werden und ausreichend Zeit zur 

Darlegung ihrer Argumente erhalten. 

 

30. Das Panel kann bei der Anhörung jederzeit Fragen an beide Vertragsparteien richten. 

 

31. Das Panel sorgt dafür, dass über die Anhörung eine Niederschrift oder eine Aufzeichnung 

angefertigt und den Vertragsparteien so bald wie möglich nach der Anhörung übermittelt wird. 

Wird eine Niederschrift angefertigt, so können die Vertragsparteien dazu Stellung nehmen; das 

Panel kann diesen Stellungnahmen Rechnung tragen. 

 

32. Jede Vertragspartei kann innerhalb von zehn Tagen nach der Anhörung einen ergänzenden 

Schriftsatz zu Fragen einreichen, die während der Anhörung aufgeworfen wurden. 

 

 

IX. Schriftliche Fragen 

 

33. Das Panel kann während der Anhörung jederzeit schriftlich Fragen an eine oder beide 

Vertragsparteien richten. Alle einer Vertragspartei vorgelegten Fragen werden der anderen 

Vertragspartei in Kopie übermittelt. 

 

34. Jede Vertragspartei übermittelt der anderen Vertragspartei eine Kopie ihrer Antworten auf die 

vom Panel vorgelegten Fragen. Die andere Vertragspartei erhält Gelegenheit, innerhalb von sieben 

Tagen nach Erhalt einer solchen Kopie schriftlich zu den Antworten der Vertragspartei Stellung zu 

nehmen. 
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X. Vertraulichkeit 

 

35. Jede Vertragspartei und das Panel behandeln alle dem Panel von der anderen Vertragspartei 

übermittelten Informationen, die von dieser als vertraulich eingestuft wurden, als vertraulich. Legt 

eine Vertragspartei dem Panel einen Schriftsatz mit vertraulichen Informationen vor, so legt sie 

innerhalb von 15 Tagen auch einen Schriftsatz ohne die vertraulichen Informationen vor, der der 

Öffentlichkeit offengelegt wird. 

 

36. Dieser Anhang steht der Abgabe öffentlicher Erklärungen einer Vertragspartei zu deren 

Standpunkt nicht entgegen, sofern bei Bezugnahmen auf Informationen der anderen Vertragspartei 

keine von dieser als vertraulich eingestuften Informationen offengelegt werden. 

 

37. Enthalten der Schriftsatz und die Argumentation einer Vertragspartei vertrauliche 

Informationen, so tagt das Panel in nichtöffentlicher Sitzung. Die Vertragsparteien wahren die 

Vertraulichkeit der Anhörungen des Panels, wenn diese in nichtöffentlicher Sitzung stattfinden. 

 

 

XI. Einseitige Kontakte 

 

38. Das Panel darf nicht mit einer Vertragspartei zusammenkommen oder mit ihr kommunizieren, 

ohne auch die andere Vertragspartei hinzuzuziehen. 

 

39. Ein Panelmitglied darf keine verfahrensrelevanten Aspekte mit einer Vertragspartei oder 

beiden Vertragsparteien erörtern, ohne die anderen Panelmitglieder hinzuzuziehen. 
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XII. Amicus-curiae-Schriftsätze 

 

40. Sofern die Vertragsparteien innerhalb von fünf Tagen nach Einsetzung des Panels nichts 

anderes vereinbaren, kann das Panel unaufgefordert übermittelte Schriftsätze von natürlichen 

Personen einer Vertragspartei oder von im Gebiet einer Vertragspartei niedergelassenen juristischen 

Personen, die von den Regierungen der Vertragsparteien unabhängig sind, zulassen, sofern sie 

 

a) beim Panel innerhalb von zehn Tagen nach Einsetzung des Panels eingehen, 

 

b) knapp gefasst sind (auf keinen Fall länger als 15 mit doppeltem Zeilenabstand gedruckte 

Seiten einschließlich Anhängen), 

 

c) für einen vom Panel geprüften Sachverhalt oder eine von ihm geprüfte Rechtsfrage 

unmittelbar von Belang sind, 

 

d) Angaben zu der Person enthalten, die sie vorlegt, einschließlich der Staatsangehörigkeit bei 

einer natürlichen Person sowie bei einer juristischen Person des Orts der Niederlassung, der 

Art ihrer Tätigkeit, ihrer Rechtsstellung, ihrer allgemeinen Zielsetzung und ihrer 

Finanzquellen, 

 

e) die Art des Interesses, das die Person an dem Panelverfahren hat, konkretisieren und 

 

f) in der gemäß den Regeln 44 und 45 festgelegten Arbeitssprache abgefasst sind. 
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41. Die Schriftsätze werden den Vertragsparteien zur Stellungnahme vorgelegt. Die 

Vertragsparteien können dem Panel innerhalb von zehn Tagen nach der Übermittlung ihre 

Stellungnahmen übermitteln. 

 

42. Das Panel führt in seinem Bericht alle nach Regel 40 eingegangenen Schriftsätze auf. Das 

Panel ist nicht dazu verpflichtet, in seinem Bericht die in den Schriftsätzen vorgebrachten 

Argumente aufzugreifen; tut es dies dennoch, berücksichtigt es alle von den Vertragsparteien nach 

Regel 41 vorgebrachten Stellungnahmen. 

 

 

XIII. Dringende Fälle 

 

43. In dringenden Fällen gemäß Artikel 26.10 (Entscheidung über die Dringlichkeit) passt das 

Panel nach Konsultation der Vertragsparteien gegebenenfalls die in diesem Anhang genannten 

Fristen an. Das Panel unterrichtet die Vertragsparteien über solche Anpassungen. 

 

 

XIV. Arbeitssprache, Übersetzung und Verdolmetschung 

 

44. Die Vertragsparteien bemühen sich bereits im Stadium der Konsultationen nach Artikel 26.3 

(Konsultationen), spätestens jedoch auf der in Regel 11 genannten Sitzung, um eine Einigung auf 

eine gemeinsame Arbeitssprache für das Panelverfahren. 
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45. Können die Vertragsparteien sich nicht auf eine gemeinsame Arbeitssprache einigen, so sorgt 

jede Vertragspartei dafür, dass ihre Schriftsätze in die von der anderen Vertragspartei gewählte 

Sprache übersetzt werden, und trägt die daraus entstehenden Kosten. Das Panel prüft wohlwollend 

ein Ersuchen einer oder beider Vertragsparteien um Änderung der Fristen für die Einreichung von 

Schriftsätzen, falls Übersetzungen erforderlich sind. Die Verdolmetschung der mündlichen 

Ausführungen in die von den Vertragsparteien gewählten Sprachen obliegt der 

Beschwerdegegnerin. 

 

46. Das Panel fasst Berichte und Entscheidungen in der (den) von den Vertragsparteien gewählten 

Sprache(n) ab. Sofern sich die Vertragsparteien nicht auf eine gemeinsame Arbeitssprache geeinigt 

haben, werden der Zwischen- und der Abschlussbericht des Panels in einer der Arbeitssprachen der 

WTO vorgelegt. 

 

47. Eine Vertragspartei kann Stellungnahmen zur Korrektheit der übersetzten Fassung einer 

Unterlage abgeben, die im Einklang mit diesem Anhang erstellt wurde. 

 

48. Jede Vertragspartei trägt die Kosten für die Übersetzung ihrer Schriftsätze. Die Kosten für die 

Übersetzung einer Entscheidung des Panels werden von den Vertragsparteien zu gleichen Teilen 

getragen. 
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XV. Sonstige Verfahren 

 

49. Die in diesem Anhang festgelegten Fristen werden an die besonderen Fristen angepasst, die in 

den Verfahren nach Artikel 26.14 (Angemessene Frist), Artikel 26.15 (Prüfung des Vollzugs), 

Artikel 26.16 (Einstweilige Abhilfemaßnahmen) und Artikel 26.17 (Überprüfung von 

Vollzugsmaßnahmen, die nach Einführung einstweiliger Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden) für 

die Annahme eines Berichts oder einer Entscheidung des Panels vorgegeben sind. 

 

50. Die Fristen für die Zustellung von Schriftsätzen werden auch entsprechend den Feststellungen 

des Panels auf Ersuchen einer oder beider Vertragsparteien gemäß Regel 43 angepasst. 

 

 

________________ 
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ANHANG 26-B 

 

 

VERHALTENSKODEX FÜR PANELMITGLIEDER UND MEDIATOREN 

 

I. Begriffsbestimmungen 

 

1. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „Verwaltungsbedienstete“ bezeichnet im Hinblick auf ein Panelmitglied diejenigen Personen, 

die unter Leitung und Aufsicht eines Panelmitglieds stehen, aber keine Assistenten sind; 

 

b) „Assistent“ bezeichnet eine Person, die im Rahmen des Mandats eines Panelmitglieds 

Nachforschungen für dieses anstellt oder es bei seiner Tätigkeit unterstützt; 

 

c) „Kandidat“ bezeichnet eine natürliche Person, deren Name auf der Liste der Panelmitglieder 

nach Artikel 26.6 (Liste der Panelmitglieder) aufgeführt ist und der für die Bestellung als 

Panelmitglied nach Artikel 26.5 (Einsetzung eines Panels) infrage kommt; 

 

d) „Mediator“ bezeichnet eine Person, die nach Anhang 26-C Teil IV (Auswahl des Mediators) 

als Mediator ausgewählt wurde;   

 

e) „Panelmitglied“ bezeichnet ein Mitglied eines Panels. 
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II. Grundsätze 

 

3. Zur Wahrung der Integrität und Unparteilichkeit der Streitbeilegungsverfahren müssen alle 

Kandidaten und Panelmitglieder 

 

a) sich mit diesem Verhaltenskodex vertraut machen, 

 

b) unabhängig und unparteiisch sein, 

 

c) jeden direkten oder indirekten Interessenkonflikt vermeiden, 

 

d)  unangemessenes Verhalten und den Anschein von unangemessenem Verhalten oder 

Befangenheit vermeiden, 

 

e) hohe Verhaltensstandards einhalten und 

 

f) dürfen sich nicht durch eigene Interessen, Druck von außen, politische Erwägungen, 

Forderungen der Öffentlichkeit, Loyalität gegenüber einer der Vertragsparteien oder Angst 

vor Kritik beeinflussen lassen. 
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III. Offenlegungspflichten 

 

4. Bevor ihre Bestellung zum Panelmitglied nach Artikel 26.5 (Einsetzung eines Panels) 

angenommen wird, müssen die Kandidaten, die als Panelmitglieder fungieren sollen, alle etwaigen 

Interessen, Beziehungen und Angelegenheiten offenlegen, die im Verfahren ihre Unabhängigkeit 

oder Unparteilichkeit beeinträchtigen oder den begründeten Anschein von unangemessenem 

Verhalten oder Befangenheit erwecken könnten. Zu diesem Zweck unternehmen die Kandidaten 

alle zumutbaren Anstrengungen, um über derartige Interessen, Beziehungen und Angelegenheiten, 

einschließlich finanzieller und beruflicher sowie beschäftigungsrelevanter und familiärer Interessen, 

Klarheit zu gewinnen. 

 

5. Die Offenlegungspflicht nach Absatz 4 besteht fort und verpflichtet die Panelmitglieder dazu, 

etwaige Interessen, Beziehungen und Angelegenheiten der genannten Art, die sich in irgendeiner 

Phase des Verfahrens ergeben, offenzulegen. 

 

6. Die Kandidaten oder Panelmitglieder übermitteln dem Handelsausschuss Fragen im 

Zusammenhang mit tatsächlichen oder potenziellen Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex 

zwecks Prüfung durch die Vertragsparteien, sobald sie davon Kenntnis genommen haben. 

 

 

IV.  Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Panelmitglieder 

 

7. Die Panelmitglieder dürfen weder direkt noch indirekt Verpflichtungen eingehen oder 

Vorteile annehmen, die in irgendeiner Weise zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben in 

Widerspruch stehen oder zu stehen scheinen. 
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8. Die Panelmitglieder dürfen ihre Stellung im Panel nicht aus persönlichen oder privaten 

Interessen missbrauchen. Ferner vermeiden sie Handlungen, die den Anschein erwecken können, 

dass Dritte in einer besonderen Lage sind, sie zu beeinflussen. 

 

9. Die Panelmitglieder lassen nicht zu, dass frühere oder derzeitige finanzielle, geschäftliche, 

berufliche, persönliche oder gesellschaftliche Beziehungen oder Verpflichtungen ihr Verhalten oder 

ihre Entscheidungen beeinflussen. 

 

10. Die Panelmitglieder sehen von der Aufnahme von Beziehungen oder dem Erwerb finanzieller 

Beteiligungen ab, die ihre Unparteilichkeit beeinträchtigen oder den begründeten Anschein von 

unangemessenem Verhalten oder Befangenheit erwecken könnten. 

 

 

V. Aufgaben der Panelmitglieder 

 

11. Nach seiner Bestellung hat ein Panelmitglied zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zur 

Verfügung zu stehen und diese während des gesamten Verfahrens sorgfältig und zügig, fair und 

gewissenhaft zu erfüllen. 

 

12. Die Panelmitglieder prüfen nur die Fragen, die im Verfahren aufgeworfen wurden und für 

eine Entscheidung von Bedeutung sind; sie übertragen diese Verpflichtung niemand anderem. 

 

13. Die Panelmitglieder dürfen die Entscheidungsbefugnis auf keine andere Person übertragen. 
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14. Teil II (Grundsätze), Teil III (Offenlegungspflichten), Teil IV (Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit der Panelmitglieder), Teil V (Aufgaben der Panelmitglieder) Absatz 11, Teil VI 

(Verpflichtungen ehemaliger Panelmitglieder) und Teil VII (Vertraulichkeit) gelten auch für 

Sachverständige, Assistenten und Verwaltungsbedienstete. 

 

 

VI. Verpflichtungen ehemaliger Panelmitglieder 

 

15. Alle ehemaligen Panelmitglieder sehen von Handlungen ab, die den Anschein erwecken 

könnten, dass sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben befangen waren oder aus den Entscheidungen 

des Panels Nutzen gezogen haben. 

 

16. Alle ehemaligen Panelmitglieder müssen die Verpflichtungen in Teil VII (Vertraulichkeit) 

erfüllen. 

 

 

VII. Vertraulichkeit 

 

17. Die Panelmitglieder dürfen zu keinem Zeitpunkt unveröffentlichte Informationen offenlegen, 

die ein Verfahren betreffen oder ihnen während eines Verfahrens, für das sie bestellt wurden, 

bekannt wurden. Die Panelmitglieder dürfen unter keinen Umständen derartige Informationen 

offenlegen oder nutzen, um sich selbst oder anderen Vorteile zu verschaffen oder die Interessen 

anderer zu schädigen. 

 

18. Die Panelmitglieder dürfen Entscheidungen des Panels weder ganz noch teilweise offenlegen, 

bevor sie nach Artikel 26.23 (Berichte und Entscheidungen des Panels) Absatz 3 veröffentlicht 

wurden. 
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19. Die Panelmitglieder dürfen zu keinem Zeitpunkt die Beratungen eines Panels oder den 

Standpunkt einzelner Panelmitglieder offenlegen oder sich zu dem Verfahren, für das sie bestellt 

wurden, oder zu den strittigen Fragen des Verfahrens äußern. 

 

 

VIII. Kosten 

 

20. Die Panelmitglieder führen Aufzeichnungen über die Zeit, die sie, ihre Assistenten und 

Verwaltungsbediensteten für das Verfahren aufgewendet haben, und legen eine Schlussabrechnung 

darüber vor. 

 

IX. Mediatoren 

 

21. Dieser Verhaltenskodex gilt sinngemäß für Mediatoren. 

 

 

________________ 
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ANHANG 26-C 

 

 

VERFAHRENSORDNUNG FÜR DIE MEDIATION 

 

I. Ziel 

 

1. Nach Artikel 26.25 (Mediation) soll dieser Anhang die Herbeiführung einer einvernehmlichen 

Lösung im Wege eines umfassenden, zügigen Verfahrens unter Einbeziehung eines Mediators 

erleichtern. 

 

 

II. Informationsersuchen 

 

2. Vor Einleitung des Mediationsverfahrens kann eine Vertragspartei jederzeit schriftlich um 

Informationen über eine Maßnahme ersuchen, die angeblich den Handel oder Investitionsströme 

zwischen den Vertragsparteien beeinträchtigt. Die Vertragspartei, an die ein solches Ersuchen 

gerichtet wird, antwortet innerhalb von 20 Tagen nach Eingang des Ersuchens mit einer 

schriftlichen Stellungnahme zu den angeforderten Informationen. 

 

3. Ist nach Auffassung der antwortenden Vertragspartei eine Antwort innerhalb von 20 Tagen 

nach Eingang des Ersuchens gemäß Regel 2 nicht möglich, so teilt sie der ersuchenden 

Vertragspartei die Gründe für die Verzögerung mit und gibt an, wann sie ihrer Einschätzung nach 

frühestens antworten kann. 
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4. In der Regel wird von einer Vertragspartei erwartet, dass sie vor der Einleitung des 

Mediationsverfahrens von dieser Bestimmung Gebrauch macht. 

 

 

III. Einleitung des Mediationsverfahrens 

 

5. Eine Vertragspartei kann jederzeit um die Einleitung eines Mediationsverfahrens in Bezug auf 

eine Maßnahme einer Vertragspartei ersuchen, die angeblich nachteilige Auswirkungen auf den 

Handel oder die Investitionen zwischen den Vertragsparteien hat. 

 

6. Das Ersuchen ist schriftlich an die andere Vertragspartei zu richten. Das Ersuchen muss so 

detailliert sein, dass das Anliegen der ersuchenden Vertragspartei deutlich wird; ferner ist darin 

 

a) die strittige Maßnahme zu nennen, 

 

b) darzulegen, welche nachteiligen Auswirkungen die Maßnahme nach Auffassung der 

ersuchenden Vertragspartei auf den Handel oder die Investitionen zwischen den 

Vertragsparteien hat oder haben wird, und 

 

c) zu erläutern, welcher Zusammenhang nach Auffassung der ersuchenden Vertragspartei 

zwischen diesen nachteiligen Auswirkungen und der Maßnahme besteht. 
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7. Das Mediationsverfahren kann nur im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien 

eingeleitet werden und dient dem Zweck, die Möglichkeiten für einvernehmliche Lösungen zu 

sondieren und die Ratschläge und Lösungsvorschläge des Mediators zu prüfen. Die Vertragspartei, 

an die das Ersuchen gerichtet ist, prüft dieses wohlwollend und teilt der ersuchenden Vertragspartei 

innerhalb von zehn Tagen nach Eingang des Ersuchens schriftlich die Annahme oder Ablehnung 

des Ersuchens mit. Andernfalls gilt das Ersuchen als abgelehnt. 

 

 

IV. Auswahl des Mediators 

 

8. Die Vertragsparteien sind bestrebt, sich innerhalb von 15 Tagen nach Einleitung des 

Mediationsverfahrens auf einen Mediator zu einigen. 

 

9. Können sich die Vertragsparteien innerhalb der in Regel 8 genannten Frist nicht auf einen 

Mediator einigen, so kann jede Vertragspartei den von der Beschwerdeführerin gestellten 

Kovorsitzenden des Handelsausschusses ersuchen, innerhalb von fünf Tagen nach dem Ersuchen 

den Mediator per Losentscheid aus der nach Artikel 26.6 (Liste der Panelmitglieder) erstellten 

Teilliste für die Vorsitzenden auszuwählen. Der von der Beschwerdeführerin gestellte 

Kovorsitzenden des Handelsausschusses kann die Auswahl des Mediators per Losentscheid 

delegieren. 

 

10. Ist die Teilliste für die Vorsitzenden nach Artikel 26.6 (Liste der Panelmitglieder) zum 

Zeitpunkt eines Ersuchens nach den Regeln 5 bis 7 (Einleitung des Mediationsverfahrens) noch 

nicht erstellt, so wird der Mediator per Losentscheid aus dem Kreis der Personen bestimmt, die von 

einer oder von beiden Vertragsparteien für diese Teilliste förmlich vorgeschlagen wurden. 
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11. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, darf der Mediator weder die 

Staatsangehörigkeit einer der Vertragsparteien besitzen noch bei einer der Vertragsparteien 

beschäftigt sein. 

 

12. Mediatoren müssen Anhang 26-B (Verhaltenskodex für Panelmitglieder und Mediatoren) 

einhalten. 

 

 

V. Mediationsverfahren 

 

13. Innerhalb von zehn Tagen nach Ernennung des Mediators legt die Vertragspartei, die das 

Mediationsverfahren angestrengt hat, dem Mediator und der anderen Vertragspartei eine 

ausführliche schriftliche Beschreibung ihrer Bedenken vor, insbesondere hinsichtlich der 

Funktionsweise der strittigen Maßnahme und ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen auf 

Handel oder Investitionen. Innerhalb von 20 Tagen nach Eingang dieser Beschreibung kann die 

andere Vertragspartei schriftlich dazu Stellung nehmen. Jede Vertragspartei kann alle ihr 

sachdienlich erscheinenden Informationen in ihrer Beschreibung beziehungsweise Stellungnahme 

aufführen. 

 

14. Der Mediator unterstützt die Vertragsparteien in transparenter Weise dabei, Fragen bezüglich 

der betreffenden Maßnahme und ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Handel oder 

Investitionen zu klären und zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Insbesondere kann der 

Mediator Treffen zwischen den Vertragsparteien anberaumen, die Vertragsparteien gemeinsam oder 

getrennt konsultieren, einschlägige Sachverständige und Interessenträger zwecks Unterstützung 

oder Beratung hinzuzuziehen und jede von den Vertragsparteien gewünschte zusätzliche 

Unterstützung leisten. Der Mediator konsultiert die Vertragsparteien, bevor er einschlägige 

Sachverständige und Interessenträger zwecks Unterstützung oder Beratung hinzuzieht. 
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15. Der Mediator kann den Vertragsparteien Ratschläge unterbreiten und ihnen eine Lösung 

vorschlagen. Die Vertragsparteien können den Lösungsvorschlag annehmen oder ablehnen oder 

sich auf eine andere Lösung einigen. Der Mediator darf weder Empfehlungen noch Stellungnahmen 

zur Vereinbarkeit der strittigen Maßnahme mit diesem Abkommen abgeben. 

 

16. Das Mediationsverfahren findet im Gebiet der Vertragspartei statt, an die das Ersuchen 

gerichtet wurde, oder im beiderseitigen Einvernehmen auch an einem anderen Ort oder auf anderem 

Wege. 

 

17. Die Vertragsparteien bemühen sich, innerhalb von 60 Tagen nach Bestellung des Mediators 

zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Bis zu einer endgültigen Einigung können die 

Vertragsparteien mögliche Zwischenlösungen prüfen, insbesondere wenn sich die Maßnahme auf 

leicht verderbliche Waren oder auf saisonabhängige Waren oder Dienstleistungen bezieht, die rasch 

ihren Verkehrswert verlieren. 

 

18. Die Lösung kann durch Beschluss des Handelsausschusses angenommen werden. Jede 

Vertragspartei kann die Lösung vom Abschluss der erforderlichen internen Verfahren abhängig 

machen. Einvernehmliche Lösungen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die der 

Öffentlichkeit zugänglich gemachten Fassungen dürfen keine Informationen enthalten, die eine 

Vertragspartei als vertraulich eingestuft hat. 

 

19. Auf Ersuchen einer Vertragspartei legt der Mediator den Vertragsparteien einen Entwurf eines 

Tatsachenberichts vor, der Folgendes enthält: 

 

a) eine kurze Zusammenfassung der strittigen Maßnahme, 
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b) die angewandten Verfahren und 

 

c) gegebenenfalls die erzielte einvernehmliche Lösung, einschließlich etwaiger 

Zwischenlösungen. 

 

Der Mediator gibt den Vertragsparteien Gelegenheit, innerhalb von 15 Tagen zu dem 

Berichtsentwurf Stellung zu nehmen. Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen der 

Vertragsparteien legt der Mediator den Vertragsparteien innerhalb von 15 Tagen nach Eingang ihrer 

Stellungnahmen schriftlich die endgültige Fassung des Tatsachenberichts vor. Der Tatsachenbericht 

darf keine Auslegung dieses Abkommens enthalten. 

 

20. Das Verfahren endet 

 

a) mit der Annahme einer einvernehmlichen Lösung durch die Vertragsparteien; in diesem Fall 

endet das Mediationsverfahren am Tag der Erzielung der Annahme dieser Lösung, 

 

b) mit der Erzielung gegenseitigen Einvernehmens der Vertragsparteien in einer beliebigen 

Phase des Verfahrens; in diesem Fall endet das Mediationsverfahren am Tag der Erzielung 

des Einvernehmens, 

 

c) mit einer nach Konsultation der Vertragsparteien abgegebenen schriftlichen Erklärung des 

Mediators, dass weitere Mediationsbemühungen aussichtslos wären; in diesem Fall endet das 

Mediationsverfahren am Tag dieser Erklärung oder 

 

d) mit einer schriftlichen Erklärung einer Vertragspartei nach Sondierung der Möglichkeiten für 

einvernehmliche Lösungen im Rahmen des Mediationsverfahrens und nach Würdigung der 

Ratschläge und Lösungsvorschläge des Mediators; in diesem Fall endet das 

Mediationsverfahren am Tag dieser Erklärung. 
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VI. Vertraulichkeit 

 

21. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, sind alle Schritte des 

Mediationsverfahrens, einschließlich der Ratschläge und Lösungsvorschläge, vertraulich. Die 

Vertragsparteien können die Öffentlichkeit darüber unterrichten, dass ein Mediationsverfahren 

stattfindet. 

 

 

VII. Verhältnis zu Streitbeilegungsverfahren 

 

22. Das Mediationsverfahren lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach Kapitel 26 

(Streitbeilegung) Abschnitt B (Konsultationen) und Abschnitt C (Panelverfahren) oder nach 

Maßgabe von Streitbeilegungsverfahren im Rahmen anderer Abkommen unberührt. 

 

23. Folgendes darf in anderen Streitbeilegungsverfahren nach diesem Abkommen oder nach 

anderen Abkommen weder von einer Vertragspartei geltend gemacht oder als Beweis eingeführt 

noch von einem Panel berücksichtigt werden: 

 

a) Standpunkte, welche die andere Vertragspartei im Laufe des Mediationsverfahrens vertreten 

hat, oder Informationen, die ausschließlich nach Regel 14 (Mediationsverfahren) 

zusammengetragen wurden, 
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b) die Tatsache, dass die andere Vertragspartei ihre Bereitschaft bekundet hat, eine Lösung in 

Bezug auf die Maßnahme zu akzeptieren, die Gegenstand der Mediation war, oder 

 

c) Ratschläge oder Vorschläge des Mediators. 

 

24. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, darf ein Mediator in einem 

Streitbeilegungsverfahren nach diesem Abkommen oder nach anderen internationalen 

Handelsabkommen, denen beide Vertragsparteien angehören, nicht als Mitglied eines Panels 

fungieren, das sich mit derselben Angelegenheit befasst, in der er als Mediator tätig war. 

 

 

________________ 
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ANHANG 27 

 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ÜBER DIE ZOLLUNION 

 

1. Die Union erinnert an die Verpflichtung derjenigen Länder, die eine Zollunion mit der Union 

eingegangen sind, ihr jeweiliges Handelsregime an das der Union anzugleichen, wobei einige dieser 

Länder verpflichtet sind, Präferenzabkommen mit Ländern abzuschließen, die Präferenzabkommen 

mit der Union geschlossen haben. 

 

2. In diesem Zusammenhang ist Neuseeland bestrebt, Verhandlungen mit denjenigen Ländern 

aufzunehmen, 

 

a) die eine Zollunion mit der Union eingegangen sind und 

 

b) deren Waren nicht in den Genuss der Zollzugeständnisse im Rahmen dieses Abkommens 

kommen, 

 

und zwar mit dem Ziel, ein umfassendes bilaterales Abkommen zur Einrichtung einer 

Freihandelszone im Einklang mit Artikel XXIV GATT 1994 abzuschließen. 

 

Neuseeland ist bestrebt, die Verhandlungen baldmöglichst aufzunehmen, damit ein umfassendes 

bilaterales Abkommen so schnell wie möglich nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens in Kraft 

treten kann. 

 

 

________________ 
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